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Vorwort

Existenzgrindungen sind von groBem Einfluss auf Wirtschaftswachstum und Beschéftigung.
Mehr Existenzgriindungen bedeuten mehr Investitionen und mehr Arbeitspldtze. Dabei
geraten Existenzgriindungen durch Frauen zwar zunehmend ins Blickfeld, ihr Potenzial wird
aber bei weitem nicht ausgeschdpft. Wéhrend sich rund zwélf Prozent aller erwerbstétigen
Ménner selbststdndig machen, liegt die Quote bei Frauen nur halb so hoch. Insgesamt wird
nur gut jedes vierte Unternehmen von einer Frau gegriindet.

Eine besondere Unterstiitzung von Grinderinnen ist sinnvoll und notwendig. Traditionelle
Rollenbilder, aber auch die Wahl des Ausbildungsgangs behindern héufig den Einstieg in
die Selbststdndigkeit.

Eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen belegen, dass
Frauen bei der Griindung anders vorgehen als Méanner. Sie grinden kleinere Unternehmen
und gehen weniger hohe Risiken ein. Griindungen erfolgen héufig in Bereichen der
personenorientierten Dienstleistungen, der unternehmensorientierten Dienstleistungen,
im Handel und im Gastgewerbe.

Unter Berticksichtigung der Besonderheiten von Existenzgrindungen durch Frauen
erscheinen spezielle Informationsangebote und eine stérkere Vernetzung von Grinderinnen
und Unternehmerinnen bzw. ihrer Netzwerke und Verbénde erforderlich.

Erfolgreiche und tragfahige Existenzgriindungen brauchen eine gute Vorbereitung und
Unterstiitzung. Sie erfordern u. a. neben der Sicherheit (ber die Tragféhigkeit der Geschéfts-
idee eine Strategie fir Finanzierung, Kalkulation und Marketing. Dabei missen die Rahmen-
bedingungen, die Motivation und die persénlichen Perspektiven stimmen.

Diese Broschire unterscheidet sich von allgemeinen Ratgebern fir Existenzgrindungen
dadurch, dass sie konkret auf die Beddrfnisse von Frauen ausgerichtet ist und auch
mdgliche typische Rahmenbedingungen wie die Schaffung eines positiven familidren
Umfeldes einbezieht.

Die niedersédchsische Landesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, Frauen auf ihrem Weg
in die Selbststdndigkeit zu unterstitzen. Dieser Ratgeber soll dazu beitragen, lhre Unter-
nehmensgriindung auf eine solide Basis zu stellen und lhre Existenz nachhaltig zu sichern.

Niedersachsen braucht mutige Existenzgrinderinnen!

Wir wiinschen Ihnen fir lhre Plane Durchsetzungsvermégen, Ausdauer und viel Erfolg!

(/mm&o; v. Oewr ,é;/e_,_

Dr. Ursula von der Leyen
Niedersachsische Ministerin
fur Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Mlie e Bk,

Walter Hirche
Niedersédchsischer Minister
far Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
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Einleitung: Wohin soll die Reise gehen?

Der Schritt in die berufliche Selbststandigkeit ist eine attraktive
Perspektive fur Frauen. Auch in Niedersachsen zeigt sich dieser
Trend: Wahrend vor zehn Jahren nur jedes fiinfte Unternehmen
von einer Frau gefiihrt wurde, sind heute schon 27,5 Prozent
aller Selbststandigen weiblich. Dabei bieten sich verschiedene
Moglichkeiten der Existenzgriindung, die jeweils mit speziellen
Vor- und Nachteilen verbunden sind. Sie kénnen etwas ganz
Neues aufbauen, einen bestehenden Betrieb fortfiihren oder ein
bewdhrtes Konzept von anderen Ubernehmen. Sie kénnen die-
sen Weg allein oder mit anderen einschlagen.

Typisch fur Frauen ist, dass eine Verdnderung in der persoénlichen
oder familidren Situation oftmals die Absicht einer eigenen Exis-
tenzgrindung auslost oder verstarkt. Bei der Konkretisierung
ihres Angebotes, der Ausstattung ihres Unternehmens mit Perso-
nal und Arbeitsmaterial, der Wahl ihrer Rechtsform und der all-
taglichen betrieblichen Praxis werden sie mit einer Vielzahl von
Handlungsmaglichkeiten konfrontiert. Wenn Sie sich tber Ihre
eigene Ausgangssituation und lhre individuellen Motive im Kla-
ren sind, haben Sie wichtige Entscheidungshilfen schon in der
Hand. Ihre Intuition und Ihr Verstand werden Sie wie ein Weg-
weiser durch die komplexe Materie betriebswirtschaftlicher und
juristischer Zusammenhange fuhren.




Typische Lebenssituationen und Motive
von Existenzgrinderinnen

Auf unterschiedliche Weise erscheint vielen Frauen das eigene
Unternehmen als Hoffnungstrager:

* Einige Frauen, die vielleicht in jungen Jahren einen ,, Vernunft-
beruf” gewahlt haben und sich nun in einer Sackgasse be-
finden, méchten sich mit der Existenzgriindung einen Traum
erfullen. Sie wollen ungenutzte Talente entfalten, ihre
Kreativitat nutzen und noch einmal ganz neu anfangen.

e Andere Frauen suchen vorrangig einen Ausweg aus der
Arbeitslosigkeit und tberlegen sich, nach mehreren erfolg-
losen Bewerbungen einen Neuanfang in der Selbststandigkeit
zu wagen.

e Frauen, die viele Jahre ihren Schwerpunkt auf die Kindererzie-
hung und den Haushalt gelegt haben, planen den beruflichen
Wiedereinstieg mit einer Existenzgriindung. Und die Vorstel-
lung, sich Zeiten in der Familie und am eigenen Arbeitsplatz
frei einteilen zu kénnen, macht fur sie die Selbststandigkeit
besonders attraktiv.

e Auch eine Scheidung kann Anlass sein, dartiber nachzudenken,
ob und wie sich die beruflichen Fahigkeiten vermarkten las-
sen. Der Wunsch nach Unabhangigkeit und die Notwendig-
keit den eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften, kénnte
mit dem eigenen Unternehmen realisiert werden.

e Auch viele auslandische Mitbirgerinnen sind auf der Suche
nach einem Einstieg in befriedigende Erwerbsarbeit. Sie ver-
folgen zumeist eine Geschaftsidee, die auf ihren speziellen
Kenntnissen eines Kulturkreises oder den Konsumbedurfnis-
sen einer bestimmten Zielgruppe ihrer eigenen Nationalitat
basiert.

* Bei Absolventinnen von Hochschulen oder Forschungsprojekten
bietet sich eine Existenzgrindung an, um entwickelte Ver-
fahren oder Produkte auf den Markt zu bringen und sich
damit selbst einen Arbeitsplatz zu schaffen.

* Viele berufstatige Frauen, die sich am Arbeitsplatz kontinuier-
lich weiterentwickelt haben und doch keinen héheren Status
und finanziellen Erfolg verbuchen kénnen, wollen dies mit
der Existenzgriindung erreichen.

Naturlich unterscheiden sich die Motive von Existenzgriinderin-
nen ebenso wie die berufliche und persénliche Ausgangslage
der Frauen. Doch fir alle gilt gleichermaBen — selbst wenn sie die
Selbststandigkeit nur als Teilzeitjob vornehmen mochten: Die
Motive mUssen stark genug sein, um die mihevollen Vorberei-
tungen zur Existenzgriindung zu leisten und die zahlreichen
Schwierigkeiten der Aufbauzeit zu meistern. Kommen Sie lhren
Winschen auf die Spur und testen Sie deren Tragfahigkeit. Die
Lektdre dieser Broschire kann Ihnen dabei helfen.

Uberlegen Sie selbst: Welches Motiv steht bei Ihnen im Vorder-
grund? Nehmen Sie lhre Visionen ernst, denn sie mobilisieren

gerade die inneren Krafte, die fr die Umsetzung von beruflichen
Zielen so wichtig sind. Schauen Sie also nicht zuerst darauf, ob

Ihr Mann, lhre Freundin, Ihre Eltern lhre neuen Plane belacheln
oder als unverntinftig abtun wiirden. Auch wenn Sie sich in den
letzten Jahren angewohnt haben, zuerst fur die Bedurfnisse von
anderen zu sorgen, sollten Sie jetzt umdenken: Es geht um lhre
eigene Zukunft! Suchen Sie lieber Menschen auf, die Sie darin
unterstttzen, lhren Traum von einem anderen Berufsleben in
allen Details auszumalen.

Horchen Sie dennoch auf Ihre innere Stimme, ob Sie am liebsten
nicht doch einen ganz , normalen Arbeitsplatz” hatten. Zu den
beruflichen Anforderungen kommen in der Selbststandigkeit
noch weitere hinzu. Sie laufen Gefahr, sich mit der Vielzahl der
betrieblichen Entscheidungen, der erhéhten Arbeitsbelastung
und dem Risiko einer Verschuldung permanent zu Uberfordern,
wenn Sie nur aus Mangel an Alternativen eine Existenzgriindung
beginnen.

Wenn Sie alle beruflichen Alternativen genau gepruft haben,
kommen Sie méglicherweise zu dem Ergebnis, dass Ihre Motive
tragfahig sind und die Unternehmensgrindung eine addquate
Losung darstellt. Eine Entscheidung gegen die berufliche Selbst-
standigkeit zu diesem Zeitpunkt sollten Sie keinesfalls als Nieder-
lage betrachten. Denn wenn Sie aufhéren, mit einer fur Sie
derzeit unrealistischen Existenzgriindung zu liebdugeln, werden
Energien wieder frei, um einen anderen beruflichen Weg kraft-
voll einzuschlagen.

Funf Erfolgsfaktoren fir die berufliche
Selbststandigkeit

In jedem Fall sollten Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung die
folgenden finf Erfolgsfaktoren beachten.

Erfolgsfaktor 1:
Eine Uberzeugende Unternehmensidee und Marke-
tingstrategie

Im Zentrum der Grindungsabsicht steht in der Regel eine mehr
oder weniger klare Vorstellung von der zuktnftigen beruflichen
Tatigkeit. Diese Geschaftsidee muss sich bewahren. Denn erst
wenn Sie alle Aspekte des ersten Erfolgsfaktors berlicksichtigen
und eine Marketingstrategie entwickeln, wird sich herausstellen,
ob Sie mit lhrer Idee nicht nur sich, sondern auch andere tber-
zeugen konnen.

Erfolgsfaktor 2:
Umfassendes fachliches und unternehmerisches
Know-how

Hier ist eine personliche Bestandsaufnahme gefragt. Meist er-
folgt die Wahl des Geschaftsgegenstandes aufgrund von zuvor
erworbenen Fachkenntnissen. Doch reichen diese aus, um sich
auf dem Markt zu behaupten? Nur die wenigsten Berufsausbil-
dungen beinhalten eine grindliche Vorbereitung auf die Selbst-
standigkeit. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche unternehme-
rischen Qualifikationen wichtig sind und wie Sie vorab Liicken
schlieBen kénnen.



Erfolgsfaktor 3:
Ein positives persdnliches und soziales Umfeld

In welchem Umfang sich Ihr Privatleben bei einer Existenzgrin-
dung verandern wird, hangt vermutlich davon ab, ob Sie schon
vorher erwerbstatig waren oder nicht. Sowohl emotionale als
auch pragmatische Auswirkungen auf Partnerschaft, Kinder und
Haushalt sollten friihzeitig bedacht und gelost werden. Denn nur
so werden Sie — gestarkt durch ein Netzwerk von Gleichgesinnten
— fur die zukinftigen Belastungen gewappnet sein.

Erfolgsfaktor 4:
Ein schlUssiges Finanzierungskonzept

Vielleicht verfligen Sie zum Zeitpunkt der Lektlre schon Uber

erste Anhaltspunkte zur Kalkulation? Mit Hilfe der Anleitung in
diesem Kapitel konnen Sie Ihre Schatzungen konkretisieren und
lhre Geschaftsidee weiterentwickeln. Denn schlieBlich wollen ja
nicht nur Sie wissen, ob sich Ihre Unternehmensidee rechnet.

Auch Banken und andere Geldgeber wollen anhand von Zahlen
einschatzen kénnen, wie es um diesen Erfolgsfaktor bestellt ist.

Erfolgsfaktor 5:
Eine funktionierende Organisation

Viele Frauen haben schon in Familie und Beruf Organisations-
talent bewiesen, auf das sie bei einer Existenzgrindung zurtick-
greifen kédnnen. Nun gilt es eine Vielzahl von rechtlichen und
steuerlichen Fragen zu klaren und eine Reihe von MaBnahmen
fur einen geordneten Geschaftsbetrieb vorzubereiten. Je effizi-
enter und risikobewusster Sie Ihren zuktnftigen Arbeitsplatz
organisieren, umso weniger Reibungsverluste haben Sie in der
Praxis zu beftrchten.

Das Kapitel ,Auf die Plétze, fertig, los ..." bietet Ihnen einen
Uberblick mit den Schritten, die zur Vorbereitung einer Existenz-
grindung erforderlich sind. Literaturtipps und Informations-
quellen werden aufgefuhrt, um Sie bei der weiteren Ausarbeitung
lhrer Griindungsidee zu untersttzen. Wenn in dieser Broschire
einzelne Institutionen (ohne weitere Angaben zu Méglichkeiten
der Kontaktaufnahme) im Text erwahnt werden, finden Sie die
Adresse im Anhang der Broschure.

Fur den Start in die berufliche Selbststandigkeit gibt es verschie-
dene Varianten. Bevor Sie sich fir einen dieser Wege entschei-
den, sollten Sie sich einige grundsatzliche Gedanken machen
sowie Vor- und Nachteile sorgfaltig abwégen.

Grindungsmodelle

Die Existenzgrindung als Neugriindung

Fur viele Grinderinnen spielt das Motiv , etwas Eigenes auf-
bauen” eine zentrale Rolle. Der Arger dartiber, standig nach der
Pfeife von anderen tanzen zu missen, verwandelt sich schrittweise
in die Bereitschaft, auf eigene Verantwortung tatig zu werden.

Mit einer Existenzgriindung haben Sie die optimale Moglichkeit,
lhre eigenen beruflichen Ideen zu verwirklichen. Dies gilt in ers-
ter Linie fUr die Art Ihrer Tatigkeit, die Auswahl von Personal, die
Ausstattung lhres Arbeitsplatzes und die Gestaltung der Arbeits-
bedingungen. Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung
werden jedoch durch die Anforderungen des Marktes und lhre
personlichen Ressourcen (Zeit, Kapital) begrenzt. Neue Abhan-
gigkeiten von Kundschaft, Lieferanten und Banken préagen die
berufliche Selbststandigkeit.

Einigen Frauen bietet sich die Gelegenheit, nebenberuflich zu
starten. Der wesentliche Vorteil liegt darin, dass Sie dabei Uber-
prifen kénnen, ob sich Ihre eigenen Ideen in der Praxis bewdh-
ren. Aus den ersten , Kinderkrankheiten” Ihres Unternehmens
kdnnen Sie lernen, Ihr Konzept zu verbessern und das Risiko des
Scheiterns zu begrenzen. Ein Nachteil besteht darin, dass einige
der Finanzierungsmaoglichkeiten voraussetzen, dass Sie sich eine
so genannte wirtschaftlich tragfahige Vollexistenz aufbauen und
bei Antragstellung noch nicht mit der Existenzgrindung begon-
nen haben. Auch bleibt die Frage, wie Sie mit der zeitlichen Be-
lastung von zwei Jobs — in einem fremden und in dem eigenen
Unternehmen — umgehen, ohne dass die Zufriedenheit Ihrer
Kundschaft ausbleibt oder das Wachstum lhrer Unternehmung
gebremst wird.

Viele Frauen bevorzugen einen schrittweisen und risikoarmen
Einstieg in die berufliche Selbststandigkeit. Wenn Sie zum Bei-
spiel als Art-Direktorin nach der Ktindigung lhre bisherige Arbeit-
geberin oder Ihren bisherigen Arbeitgeber als ersten GroBkun-
den gewinnen kénnen, ist vielleicht der Lebensunterhalt in dem
ersten Jahr schon gesichert. Um tatsdchlich den Status als Unter-
nehmerin zu besitzen, mussen Sie die seit 1. Januar 1999 gelten-
den Bestimmungen zur so genannten Scheinselbststandigkeit be-
ziehungsweise zur arbeitnehmerdhnlichen Selbststandigkeit
beachten.

In den letzten Jahren haben Unternehmen zur Einsparung von
Sozialabgaben einzelne Arbeitsbereiche, die sonst von Angestell-
ten ausgefthrt wurden, an freie Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen delegiert. Das Gesetz zur Forderung der Selbststéandigkeit
enthalt die Vorgaben fur den Status der Selbststandigkeit und
dient dem Schutz der Beschaftigten vor Versorgungsliicken in der
Altersvorsorge.




Treffen die folgenden Kriterien auf Sie zu, gelten Sie als arbeit-

nehmerahnliche Selbststandige:

* Sie beschaftigen normalerweise keine versicherungspflichtigen
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die mehr als 400 EUR
monatlich verdienen,

* Sie sind regelmaBig und im Wesentlichen nur fir eine Auf-
traggeberin oder einen Auftraggeber tatig (ca. 84 Prozent
der Umsatze).

Die Folge ist: Die Beitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung

mussen von lhnen und Ihrer Auftraggeberin/lhrem Auftraggeber

je zur Halfte gezahlt werden.

Wenn drei der funf folgenden Kriterien auf Sie zutreffen, gelten

Sie als scheinselbststandig:

* Sie beschéftigen normalerweise keine versicherungspflichtigen
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die mehr als 400 EUR
monatlich verdienen,

e Sie sind regelmaBig und im Wesentlichen nur fir einen Auf-
traggeber oder eine Auftraggeberin tatig (ca. 84 Prozent der
Umsatze),

* |hr Auftraggeber/lhre Auftraggeberin Iasst die Arbeiten norma-
lerweise durch eigene Beschaftigte ausfihren,

 |hre Tatigkeit ist die gleiche, die Sie vorher fur den Auftrag-
geber oder fur die Auftraggeberin als Beschaftigte ausgelbt
haben,

e Typische Merkmale unternehmerischen Handelns sind bei
Ihnen nicht erkennbar (z. B. Werbung um neue Kunden).
Die Folge ist, dass Sie und Ihr Auftraggeber/lhre Auftraggeberin

die Beitrdge zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und

Arbeitslosenversicherung je zur Hélfte zahlen mdssen.

Damit Existenzgrinderinnen und -grtinder in der Grindungs-
phase nicht zu sehr belastet werden, gibt es Sonderbestimmungen
zur Beitragsberechnung, bis hin zur Befreiung von der Renten-
versicherungspflicht in den ersten drei Jahren nach Grindung
(siehe Kapitel 5.6.). Informationen bekommen Sie bei der
Bundesversicherungsanstalt flr Angestellte (BfA).

Die Ubernahme eines bestehenden Betriebes

Nicht jede Frau mit Griindungsabsichten hat sich einer individu-
ellen Geschaftsidee verschrieben, die sie von Anfang an selbst
entwickeln und in die Tat umsetzen will. Viele sehen im Kauf
eines Betriebes die attraktivere Moglichkeit, ihre beruflichen
Fahigkeiten einzubringen und Unternehmerin zu werden. Mit
einem bewahrten Produkt, eingearbeitetem Personal und einer
treuen Stammkundschaft kann die mihevolle Aufbauzeit Gber-
sprungen und das Risiko des Scheiterns minimiert werden.

Auch als Witwe oder Erbin werden Frauen mit der Moglichkeit
konfrontiert, einen Betrieb zu Ubernehmen. Doch wenn sie
selbst eine andere berufliche Richtung eingeschlagen haben,
fehlen ihnen nach dem Tod des Partners oder der Eltern haufig
die fachlichen Voraussetzungen zur Weiterfihrung des Unter-
nehmens.

Auf verschiedenen Wegen kénnen Sie von Unternehmen erfah-
ren, die zum Kauf angeboten werden, z. B. iber Annoncen in
Fachzeitschriften oder die Internetdatenbank CHANGE/CHANCE,
die von dem Zentralverband des Deutschen Handwerks, den
Deutschen Industrie- und Handelskammern sowie der Kreditan-
stalt fur Wiederaufbau initiiert wurde (www.change-online.de).
Oder Sie fragen einfach mal Ihre Steuerberaterin oder lhren Steu-
erberater, ob sie/er von einem Unternehmen weiB3, das beispiels-
weise aus Altersgriinden aufgegeben werden soll.

Bei einer Ortsbegehung sollten Sie sich zunachst von dem Zustand
des Betriebes und der Belegschaft selbst Gberzeugen. Besonders
aufmerksam sollten Sie wertmindernde Faktoren aufspuren.
Das kdnnen beispielsweise sein: veraltetes Anlagevermogen, ver-
saumte InstandhaltungsmaBnahmen, Personengebundenheit
des Geschaftsbetriebes z. B. in landlichen Gebieten oder in freien
Berufen. Holen Sie genligend Informationen tber das Unterneh-
men ein. Verlangen Sie z. B. auch einen Einblick in die Geschafts-
papiere, aktuelle Daten aus der Finanzbuchhaltung und Jahres-
abschllsse der letzten drei Jahre. Lassen Sie sich Listen Uber die
Beschéaftigten mit Altersangaben, Uber Kunden und Lieferanten,
sowie ggf. erforderliche behérdliche Genehmigungen zeigen.

Sie haben dann die Wahl: Entweder steigen Sie als Gesellschafterin
ein und erwerben Gesellschaftsanteile an einem Unternehmen
oder Sie kaufen die Wirtschaftsgiiter aus einem bestehenden
Unternehmen heraus. Auch die Rechtsform des zu Gibernehmen-
den Betriebes hat erhebliche steuerliche Auswirkungen, die Sie
kennen und beeinflussen sollten.

Der Wert eines Unternehmens 3sst sich mit verschiedenen
Methoden errechnen. Die Wirtschaftspriferkammer empfiehlt
die so genannte Ertragswertmethode: Hier werden die jahrlich
erzielbaren Ertrdge mit einem Kapitalisierungszins hochgerechnet.
Bei Klein- und Mittelbetrieben werden die durchschnittlichen
Ertrage aus den letzten drei bis funf Jahren zugrunde gelegt.



Uberpriifen Sie den verlangten Kaufpreis in jedem Fall durch
eigene Berechnungen, z. B. die Anwendung von branchenibli-
chen Multiplikatoren fuhrt meistens zu einer fur Sie glinstigeren
Ermittlung des Zukunftserfolges. Die fur Sie optimale rechtliche
und steuerliche Lésung mussen Sie jedoch zusammen mit Fach-
leuten erarbeiten. Hier ist guter Rat nicht zu teuer.

Als Inhaberin sind Sie nach dem Kauf in einer ahnlichen Situation
wie Grunderinnen. Deshalb sollten Sie sich ebenfalls mit allen
Erfolgsfaktoren in dieser Broschure ausfuhrlich befassen. Erst mit
umfassendem Know-how werden Sie in der Lage sein, den Kauf
zu finanzieren, notwendige Investitionen vorzunehmen, Markt-
strategien zu realisieren und sich als Chefin zu bewdahren. Wenn
Sie mit einer Betriebstibernahme in die berufliche Selbststandig-
keit starten, wird der Erfolg Ihrer Geschaftstatigkeit von dem all-
taglichen Balanceakt abhangen, Bewahrtes zu erhalten und In-
novationen zu vollziehen.

Der Aufbau eines Franchise-Unternehmens

Wer sich fragt, wie die noch vage Betriebsidee jemals zu einer
fundierten Marketingstrategie werden soll, Uberlegt eventuell,
sich mit einem Franchise-Unternehmen selbststandig zu machen.
Nach dem Motto: Was andere geschafft haben, wird auch mir
gelingen!

Die Inserate in Tagespresse und Wirtschafts-Magazinen verspre-
chen bei geringem Kapitaleinsatz attraktive Umsatze. Sie kénnen
wahlen zwischen dem Verkauf von Lack- und Latexmode, dem
Betrieb eines Verkehrsibungsplatzes fir 8- bis 16-jahrige,
spezialisierten Drogerien, Geschenkartikelladen, der Vermietung
von Abendgarderobe, Technologien fir die Computer-Reinigung,
Nachhilfe-Schulen und vielen anderen Geschaftsideen.

Franchise oder Franchising ist eine besondere Form der Zusam-
menarbeit zwischen rechtlich selbststandigen Unternehmen,
dem Franchise-Geber und dem Franchise-Nehmer (also gegebe-
nenfalls Ihnen). Wenn Sie sich fur den Start mit einem Franchise-
System interessieren, sollten Sie genau prufen, was auf Sie zu-
kommt und mit wem Sie sich einlassen.

Fur eine einmalige Einstiegsgebhr zwischen 5.000 und 100.000
EUR kdnnen Sie von dem Franchise-Geber ein Leistungspaket
mit einem Organisations-, einem Beschaffungs- und einem Ab-
satzkonzept erwerben. Verlangen Sie vorab einen Einblick in das
so genannte Handbuch, in dem alle wichtigen Informationen der
Branche, Vertragsmuster, Tipps und Formularsatze zur Abwick-
lung des Betriebes zusammengestellt und laufend ergénzt werden
sollen. Klaren Sie ebenfalls, ob Neulinge mit einer individuellen
Standortanalyse unterstiitzt werden, ob Sie einen Gebietsschutz
erhalten, der Ihnen gentigend Kundschaft in Ihrem Einzugsge-
biet sichert, und in welchem Umfang Sie fir zukiinftige Aufga-
ben geschult werden.
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Fur die laufenden Abgaben, i. d. R. zwischen drei und zehn Pro-
zent vom Netto-Umsatz der Franchise-Betriebe, erwerben Sie
einen Anspruch auf kontinuierliche Betreuung. Mit standardisier-
ten Anzeigenvorlagen und Marketing-Aktionen des gesamten
Franchise-Systems kann der schnelle Aufbau eines Kundenkrei-
ses gefordert werden. Mit vergleichenden Auswertungen kon-
nen Sie von den Erfahrungen an anderen Standorten profitieren.
Achten Sie darauf, welche Leistungen lhnen vertraglich garan-
tiert werden. Misstrauen ist angebracht, wenn Sie alle wichtigen
Fakten und Informationen erst nach Vertragsabschluss erhalten
kénnen.

Bedenken Sie, ob Sie als Franchise-Nehmerin geeignet sind,
denn die Zentrale des Franchise-Systems wird z. B. den Firmen-
namen bestimmen, das Sortiment abstecken, werbliche MaR-
nahmen vorschreiben und in Ihre Finanzen Einblick haben. Kurz:
der Verwirklichung eigener Ideen sind Grenzen gesetzt, wenn-
gleich Sie das Unternehmen auf eigene Rechnung und mit allen
Verbindlichkeiten einer Selbststandigen aufbauen.

Lassen Sie sich daher alle Zahlen (Einkaufspreise, empfohlene
Verkaufspreise, Investitions- und Kostenplane, Gewinnerwartun-
gen) erldutern. Die vermeintlichen Chancen der Geschaftsidee
sollten Sie dann selbst durch eigene Recherchen oder Mithilfe
von unabhdngigen Experten so Uberprifen, als wiirden Sie ein
eigenes Unternehmen aufbauen.

Besuchen Sie in jedem Fall andere Franchise-Nehmerinnen des
Systems und befragen Sie diese ausfuhrlich Gber die Erfahrungen
mit dem Geschaftsgegenstand und mit der Zentrale. Aufschluss-
reich ist auch die Information, wie viele Betriebe der Kette schon
wieder aufgegeben haben.

Bevor Sie einen Franchise-Vertrag unterschreiben, sollten Sie sich
juristischen Rat bei einer Rechtsanwaltin, einem Rechtsanwalt
oder dem Deutschen-Franchise-Verband in Minchen holen.
Auch die Industrie- und Handelskammern kénnen Sie Uber die
Seriositat und Chancen von Franchise-Systemen informieren.




Kooperative Zusammenschliisse von Existenzgrinde-
rinnen

Je tiefer Frauen mit Griindungsabsichten in den Prozess der
Vorbereitung einsteigen, umso hdufiger begegnen ihnen Men-
schen, die gerade Ahnliches vorhaben. Zum Beispiel trifft die
Grunderin einer Praxis fur Krankengymnastik in einem Buchfth-
rungsseminar auf eine Feldenkrais-Lehrerin, die sich ebenfalls
selbststandig machen mochte. Beide sind sich gleich sympathisch
und die Idee einer Gemeinschaftspraxis lasst beide nicht mehr
los. SchlieBlich kénnen so unterschiedliche Fahigkeiten, Erfah-
rungen und Kontakte in die Arbeit einflieBen, das Startkapital fur
groBzlgige Raumlichkeiten ist leichter aufzubringen und das
breitere Leistungsangebot kénnte mehr Patientinnen und Pati-
enten ansprechen. Die Vorteile einer Verbindung liegen auf der
Hand, denn jede kann ja dennoch in eigenem Namen und auf
eigene Rechnung wirtschaften!

Aber Achtung: Lassen Sie sich nicht nur von einer Freundin oder
einem Freund mitziehen, weil Sie vielleicht selbst noch nicht so
mutig sind, allein den Schritt in die Selbststandigkeit zu wagen!
Vielleicht gibt es begriindete Zweifel an Ihrem Konzept? Arbei-
ten Sie lhre eigene Betriebsidee so grindlich aus, als wenn Sie
ganz allein starten wirden. Studieren Sie die finf Erfolgsfakto-
ren genau. Was wollen Sie anbieten? Gibt es ein Marktpotenzial
vor Ort? Wie kommen Sie ins Geschaft? Rechnet sich Ihr Vorha-
ben tatsachlich? Und das Wichtigste: Wollen Sie wirklich selbst-
standig sein?

Umgekehrt gilt: Ziehen Sie niemanden mit, die oder der sich mit
der eigenen beruflichen Perspektive noch unsicher fuhlt! Denn:
Eine voreilige Verbindung kénnte schnell zu geschaftlichen Ein-
buBen aufgrund unklarer Konzepte ftihren. Und das Risiko von
Streitigkeiten aufgrund Uberhohter Anspriiche aneinander ist
groB.

Uberpriifen Sie also sehr genau, ob die mit der Kooperation ver-
bundenen Ziele harmonieren. Méchten Sie beispielsweise lhren
gesamten Lebensunterhalt durch das Projekt bestreiten oder nur
einen Zuverdienst erwirtschaften? Haben beide unternehmeri-
schen Konzepte tatsachlich Hand und FuB3, wie kann eine gute
Koexistenz aussehen und wie wollen Sie damit umgehen, wenn
Sie am Markt im Wettbewerb stehen? Im zweiten Schritt sollten
Sie mit der Partnerin kldren, welche emotionalen Erwartungen
Sie haben und welche Verpflichtungen Sie wirklich eingehen
wollen. Im Kapitel 5 erfahren Sie, welche Rechtsformen sich fur
Geschaftspartnerschaften eignen und welche Moglichkeiten das
Gesellschaftsrecht bei der Vertragsgestaltung bietet. Vielleicht
stellt sich jedoch heraus, dass z. B. nur eine Person mit allen Ver-
bindlichkeiten die Raumlichkeiten finanzieren will und ein Unter-
mietverhaltnis die addquatere Losung fur alle Beteiligten ist.
Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegentber wird sich in jedem
Fall auszahlen!

Die Ansiedlung in einem Unternehmerinnenzentrum
in Niedersachsen

Wenn sich Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen in
einem Gewerbezentrum bzw. Unternehmerinnenzentrum an-
siedeln, wird ein attraktives Angebot an Waren und Dienstleis-
tungen an einem Standort gebindelt. Dies ist aus Sicht der
Kundschaft allemal ein Vorteil.

Doch auch die Betriebe selbst profitieren von einem Gewerbe-
zentrum. Die Nachbarschaft ermoglicht einen gegenseitigen
Informations- und Erfahrungsaustausch. Es konnen bestimmte
Ressourcen wie Kommunikationstechnologien oder Konferenz-
raume gemeinsam genutzt werden. Die Flachen werden teilwei-
se zu einem recht guinstigen Mietzins vermietet. Auf Wunsch
werden an manchen Standorten Biro- und Beratungsdienstleis-
tungen geboten, die den Markteintritt und den Geschaftserfolg
der zumeist noch jungen Unternehmen in den Gewerbezentren
fordern kénnen. Viele niedersachsische Gewerbezentren legen
einen besonderen Schwerpunkt auf die Ansiedlung von Betrie-
ben, deren Geschaftsgegenstand technologieorientiert und in-
novativ ist. Erkundigen Sie sich vor Ort bei den Gewerbezentren
z. B. in Braunschweig, Buxtehude, Hannover, Dannenberg,
Hildesheim, Lineburg, Norden, Nordhorn, Osnabrtick, Syke oder
UnterltB, ob Sie hier das passende Umfeld fur Ihre Unterneh-
mung finden. Die Adressen dieser Gewerbezentren bzw. Unter-
nehmerinnenzentren erhalten Sie bei der Handelskammer oder
der Abteilung fur Wirtschaftsférderung der Stadt oder des Land-
kreises.

Vielleicht bevorzugen Sie auch die gute Gesellschaft von Frauen-
unternehmen? Ein Zusammenschluss unternehmerischer Aktivi-
taten von Frauen an einem Standort kann Ihnen als Griinderin
zusatzliche Pluspunkte bieten, wie das gemeinsame Auftreten
bei Behorden und Banken, die gemeinsame Nutzung von Forder-
programmen und bessere Absatzchancen durch koordinierte
werbliche MaBnahmen des Unternehmerinnenzentrums. Frauen
werden beim Aufbau einer gemeinsamen Infrastruktur auch an
das Angebot einer Kinderbetreuung und eines Mittagstischs
denken, so dass der Balanceakt zwischen dem Unternehmen
und der Familie leichter gelingen kann.

Bei Interesse kdonnen Sie Kontakt zu den bestehenden bzw. in
Grundung befindlichen Unternehmerinnenzentren aufnehmen;
Sie finden die Adressen im Anhang.
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und Marketingstrategie

Kennen Sie das? Zeitschriften berichten tber Frauen, die sich mit
einer pfiffigen Idee selbststandig gemacht haben. Gern wird uns
die erfolgreiche Unternehmerin présentiert, die sich ihre eigene
Existenz spielend leicht mit einem , Trend”, der so genannten
Marktlicke, aufgebaut hat. Und — so ist das eben mit den Traum-
jobs — sie verdient wie nebenbei auch méachtig viel Geld. Ein Ver-
trieb von Mébeln aus Pappe, ein Fitnesszentrum flr Frauen, ein
Second-Hand-Shop fur Designermode oder auch ein telefoni-
scher Erinnerungsdienst, all dies gehort zu der inzwischen breit
gefacherten Palette von Beispielen.

Traumen Sie einen Moment und lassen Sie sich durch diese Ge-
schichten und Bilderbuch-Karrieren anregen! Aber vergessen Sie
eines nicht: Zeitschriften sind Zeitschriften und in der wirklichen
Welt werden Sie auf Ihre fachliche Qualifikation angewiesen
sein, die mit das wichtigste Kapital fur Ihre Existenzgriindung
sein wird. Und trosten Sie sich, wenn Sie selbst nicht mit einer
echten Trendidee aufwarten kénnen. Denn so mancher auf einem
Trend aufgebaute Betrieb ist genauso schnell wieder verschwun-
den und Ubrig bleibt dann bestenfalls das Erinnerungsfoto aus
schoneren Tagen.

Erfolgsfaktor 1: Eine Gberzeugende Unternehmensidee

Bleiben wir also im Reich der Wirklichkeiten: 2001 hat das Nie-
dersachsische Landesamt fur Statistik 84.500 selbststandige
Frauen in Niedersachsen gezahlt. Die Statistik zeigt, dass Frauen
bestimmte Wirtschaftsbereiche bevorzugen: 36 Prozent sind In-
haberinnen eines Handels- oder Gastronomiebetriebes und 50
Prozent bieten eine Dienstleistung fir Unternehmen oder eine
private Dienstleistung an. Hier konzentrieren sich Frauen auf die
Gesundheitsberufe, therapeutische Praxen, Erndhrungsberatung
etc. sowie auf Dienstleistungen fur Unternehmen, wie z. B.
PR-Agentur, Web-Design. Der Anteil der Unternehmerinnen im
produzierenden Gewerbe ist mit neun Prozent relativ gering,
wahrend hier 23 Prozent der mannlichen Selbststandigen anzu-
treffen sind.

Die meisten Existenzgriinderinnen beziehen sich bei der Entwick-
lung ihrer Geschéftsidee sinnvollerweise auf ihre berufliche Aus-
bildung oder ihre speziellen Kenntnisse in einer Branche. Einer
geschlechtsspezifischen Berufswahl folgt haufig eine geschlechts-
spezifische selbststandige Tatigkeit. Doch das kann zur Falle wer-
den: Der dritte Blumenladen und die zweite Anderungsschneide-
rei in einer GeschaftsstraBe ist fir den eigenen Umsatz meist
nicht forderlich. Und nach dem vierten Pachterwechsel ist in
einem Lokal auch nicht unbedingt ein Boom zu erwarten. Die
Spalte der Schreibbiros im Branchenbuch einer Region ist meist
auch nicht gerade kurz. In den von Frauen favorisierten Branchen
ist mit einem scharfen Wettbewerb auf Ubersattigten Markten
zu rechnen. Da die meisten Tatigkeiten stark konjunkturab-
hangig sind, besteht hier auch ein erhéhtes Insolvenzrisiko.

Wer die eigene Geschéftsidee in die Praxis umsetzen will, braucht
also etwas mehr als Know-how und eine gute Idee. Ihr Firmen-
profil muss stimmen, die Kundschaft muss von der Attraktivitat
Ihres Angebotes tUberzeugt werden, eine ausreichende Nachfra-
ge muss an dem Standort vorhanden sein und erst lhre richtige
Positionierung unter den Wettbewerbern fuhrt zu der gewinsch-
ten Wirtschaftlichkeit. Eine gut und konsequent durchdachte
Marktstrategie ist erforderlich. Aber Vorsicht: Der Markt dndert
sich und was Sie und lhre Kundinnen heute noch fir ,,schick”
oder wichtig halten, kann morgen schon ein alter Hut sein. Egal
wie gut Ihr Konzept heute ist: bleiben Sie wachsam und flexibel,
um Veranderungen friihzeitig zu erkennen, notwendige MaB-
nahmen zu ergreifen und sich ebenso auf dem Markt von Mor-
gen zu behaupten.



1.1. Konkretisieren Sie Ihr Angebot

Eine klare, prazise Beschreibung Ihres Angebots ist fur den Erfolg
unerlasslich. Zuerst sammeln Sie alle Ideen: Was kann man alles
in lhrem Unternehmen kaufen? Je nach Griindungsbranche han-
delt es sich um eine Zusammenstellung von Waren, die mit oder
ohne vorherige Bearbeitung, die Besitzerin bzw. den Besitzer
wechseln sollen, oder um eine Liste von Dienstleistungen, die fur
andere nutzbringend sein sollen.

Achten Sie hierbei auf den richtigen Produkt-Mix. Beispielsweise
kann eine Grafik-Designerin mit Spezialkenntnissen fur kleine
und mittlere Unternehmen eine Homepage einrichten. Doch da
der Entwicklungsaufwand nur einmal anfallt, muss mit zusatzli-
chen Angeboten fur volle Auftragsbticher und einen sicheren
Kundenstamm gesorgt werden.

In der Regel erlebt jedes Produkt einen Lebenszyklus, der von
Modetrends, gesetzlichen Anderungen, technischen Weiterent-
wicklungen und Anderungen im Konsumverhalten abhéngig ist.
Wenn |hr Produkt auf dem Markt schon eine langere Zeit zu ha-
ben ist, behalten Sie den Zeitpunkt der Marktsattigung im Blick,
an dem Sie sinkenden Umsé&tzen mit Neueinfihrungen begeg-
nen mussen. Wenn Sie dagegen etwas vollig Neues anbieten
wollen, mussen Sie erhohten Werbeaufwand betreiben und eine
langere Anlaufzeit einplanen, bis Sie mit diesem Produkt nen-
nenswerte Ertrage erwirtschaften koénnen. Der Mix von Produk-
ten unterschiedlichen , Alters” leistet einen wichtigen Beitrag
zur Streuung des unternehmerischen Risikos.

Sie kénnen auBerdem bestimmen, ob Sie bei Ihrem Sortiment in
die Breite oder in die Tiefe gehen wollen. Die Liebhaberin italie-
nischer Speisen kénnte beispielsweise das gesamte Lebensmit-
telsortiment anbieten oder ausgewahlte Weine und vielfaltige
Kasesorten einer speziellen Region.

Vergleichen Sie dann Ihr zuklnftiges Angebot von Waren und
Dienstleistungen mit dem der Konkurrenz. Heben Sie den Unter-
schied hervor, der Verbraucherinnen und Verbraucher davon
Uberzeugen konnte, zu lhrer Kundschaft zu zahlen. Unterschei-
det sich Ihr Angebot moglicherweise gar nicht so sehr von der
Ware her, sondern vielleicht im Service? Die Besitzerin eines Bet-
tenladens kénnte zum Beispiel bei Anlieferung der Waren die
ausrangierten Stiicke kostenfrei abtransportieren. Wollen Sie
Mode verkaufen, so ist es vielleicht sinnvoll, dartber hinaus Hut-
kollektionen anzubieten und Ihr Angebot so zu erweitern. So
wie Sie in der ersten Phase Ihrer Grindung eventuell Waren in
Kommission an Laden gegeben haben, so kénnen Sie nun selbst
Kommissionsware vertreiben. Eine Farb- und Stilberatung kann
Ihr Angebot vielleicht abrunden. Wichtig ist, im Blick zu behal-
ten, dass Ihr Service fur die Kundschaft einen zuséatzlichen Nut-
zen bedeutet, der bei der Konkurrenz nicht zu erhalten ist.

Aber Ubertreiben Sie nicht: Ein klares Geschaftsprofil ist haufig
zweckmaBiger und macht Sie in den Augen der Kundschaft un-
verwechselbar. Ein besonders vielfaltiges Angebot wirkt schnell
beliebig und bunt zusammengewdirfelt. Es kann allzu leicht den
Ruf eines Ramschladens einbringen und Zielgruppen fernhalten,
die spezielle Erwartungen haben. Wer nach dem Motto verfahrt
L, Wir haben alles”, wird bei der Kundschaft kaum das Gefuihl
wecken, qualifiziert und individuell beraten und bedient zu werden.

Selbstverstandlich gehort zu dem Profil eines Unternehmens
auch das passende Ambiente in dem Ladengeschéaft oder Buro.
Wer in einem Kosmetikstudio nicht regelmaBig die Fenster
putzt, straft die eigene Werbeaussage Uber ein ,,strahlendes
Aussehen” Lugen. Und die Inhaberin eines Naturkost-Einzel-
handels sollte lieber Holz- als Kunststoffregale wahlen und Ver-
packungsmaterialien sparsam einsetzen, um vor dem Publikum
glaubwiirdig zu erscheinen.

Bei einigen Geschéftsideen kann es sinnvoll sein, den Namen des
Unternehmens oder bestimmte Produkte vor Nachahmern und
Markendieben zu schitzen und sich damit eine Alleinstellung
am Markt zu sichern. Durch das Markengesetz konnen Sie fiir
besondere Kennzeichen, die Ihre Waren oder Dienstleistungen
unverwechselbar machen, einen sicheren Markenschutz erwer-
ben. Das Urheberrecht kann fir geistige Werke in der Literatur,
Kunst und Wissenschaft erlangt werden. Das Geschmacksmus-
ter schutzt Ideen fur die duBere Gestaltung von Produkten, die
sich zwei- oder dreidimensional darstellen lassen und den Farb-
und Formsinn des Menschen ansprechen. Technische Erfindun-
gen, die auf einem neuen erfinderischen Schritt beruhen und ge-
werblich anwendbar sind, kdnnen mit einem Gebrauchsmuster
(., kleines Patent”) oder einem Patent geschutzt werden.
Wenden Sie sich fur Recherchen und die Eintragung von Schutz-
rechten an das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Be-
rlicksichtigen Sie ggf. die Kosten fur Recherche und Schutzrech-
te in Threr Planungsrechnung.

Es folgen einige Hinweise Uber die von Frauen bevorzugten Wirt-
schaftsbereiche, wie Sie bei der Planung lhres Angebotes weiter
vorgehen kénnen.



Einzelhandel

Fur die Gestaltung des Sortiments in einem Einzelhandelsge-
schaft bendtigen Sie frihzeitig Informationen Uber Bezugsquel-
len. Wenn Sie im Internet nicht findig werden, schauen Sie in
die Bibliotheken der Industrie- und Handelskammern, die um-
fangreiches Datenmaterial Gber Lieferanten haben. Mit zahlrei-
chen Adressen ausgestattet beginnen Sie nun, Hersteller anzu-
schreiben. Wichtige Informationen z. B. Uber Einkaufspreise und
-konditionen werden oft erst bei Vorlage eines Gewerbescheins
preisgegeben. Dann sollten Sie den Gang zum Gewerbeamt vor-
ziehen, auch wenn flr den Eintrag der Betriebsstatte vorerst lhre
Wohnungsanschrift herhalten muss. Andererseits verbauen Sie
sich mit einer vorgezogenen Gewerbeanmeldung die Moglich-
keit, einen Kredit der Deutschen Ausgleichsbank zu erhalten.
Unverzichtbar sind fur Sie die Lektlre von Fachzeitschriften und
der Besuch von Messen, um herauszufinden, wie Sie die Bedirf-
nisse Ihrer Kundschaft befriedigen kénnen und wie sich der
Markt in threr Branche entwickelt.

Wenn es dann zu konkreten Verhandlungen mit Herstellern
kommt, mussen Sie auf der Hut sein: Von Newcomern wird hau-
fig Barzahlung verlangt. Und Lieferanten versuchen, junge und
kleine Unternehmen mit Mengenrabatten und Skonti zu groBen
Bestellungen zu verleiten. Wenn Sie nicht sicher wissen, welche
Produkte gut laufen, kann es leicht vorkommen, viel Geld in La-
denhditer gesteckt zu haben. Seien Sie bei besonders glnstigen
Angeboten vorsichtig und behalten Sie einen kihlen Kopf. Denn
haben Sie erst mal eine groBe Menge im Keller eingelagert, sind
Sie weniger flexibel, um auf veréanderte Kundenwinsche zu rea-
gieren. Und das Kapital ist im Warenlager gebunden, obwohl Sie
dieses in der Anlaufphase meist sinnvoller einsetzen kénnen.

Ein Sprichwort sagt tbrigens: Im Einstandspreis liegt der Gewinn
eines Einzelhdndlers. Bei der Berechnung des sog. Einstandsprei-
ses werden neben dem Einkaufspreis alle Bezugskosten pro
Stuck bertcksichtigt. Der Einkaufspreis und Verkaufspreis einer
Ware sind fur alle Handler ahnlich, denn die Fabrik legt die Ein-
kaufspreise fur alle gleichermafBen fest, und die Nachfrage am
Markt bestimmt fur alle Handler, wie hoch die Verkaufspreise
sein konnen. Wenn Sie pfiffig sind, gelingt es Ihnen jedoch, Ihre
Handelsspanne zu erhéhen, indem Sie die Ware zu besonders
glnstigen Konditionen in Ihr Geschaft bekommen. Vergleichen
Sie also besonders sorgfaltig die Lieferpauschalen der Hersteller
bzw. GroBhandler mit den Kosten von Speditionen, Bahn-
Express oder anderen Transportmdglichkeiten.

Eine besondere Form des Handels ohne ein eigenes Ladenge-

schaft ist die Tatigkeit als Handelsvertreterin beziehungsweise als
Handelsvertreter (8§ 84 ff HGB). Sie sind rechtlich selbststandige
Gewerbetreibende, wenn Sie gegen die Zahlung einer Provision
fir andere Unternehmen Geschéfte abschlieBen oder vermitteln.

Freiberufliche und gewerbliche Dienstleistungen

Zunehmend mehr Frauen bevorzugen eine Existenzgrindung in
diesem Bereich, weil sie hier ihre fachliche Qualifikation und die
auBerhalb ihres Berufes erworbenen Kompetenzen einbringen
kénnen. Sie schatzen den intensiven Kundenkontakt und erle-
ben die hier erforderliche Service-Orientierung als faszinierende
Herausforderung. Die Chance, sich die meiste Arbeitszeit frei
einteilen zu kénnen sowie vom Wohnraum aus in die Selbst-
standigkeit zu starten, kommt den Zielvorstellungen von vielen
Frauen sehr nahe.

Man unterscheidet hier zwischen den unternehmensbezogenen
Dienstleistungsunternehmen, zum Beispiel einer selbststandigen
Buchhalterin oder Wirtschaftspriiferin, und dem personen- oder
haushaltsbezogenen Dienstleistungsunternehmen, zum Beispiel
einem Pflegedienst, einem Hausmeister-Service oder einer thera-
peutischen Praxis.

Zwei Trends, die zurzeit den Markt bestimmen, kommen lhnen
in diesen Wirtschaftssektoren zugute: Viele Bereiche der Gesell-
schaft — vom Bildungswesen Uber die Ernahrung bis hin zur
Geldwirtschaft und natdrlich die IT-Branche — werden durch zahl-
reiche gesetzliche Bestimmungen, rasante technologische Ent-
wicklungen und Umweltveranderungen immer komplexer und
fur den Einzelnen undurchschaubarer. Der Bedarf nach den
hochqualifizierten Diensten der freien Berufe steigt standig. Au-
Berdem delegieren sowohl private Konsumenten als auch ge-
werbliche Unternehmen einzelne Dienstleistungen verstarkt an
kleine und mittlere Unternehmen. Privatpersonen fehlt beispiels-
weise bei einer engagierten Berufstatigkeit und anspruchsvollen
Freizeitbedurfnissen die Zeit fur vielfaltige Verrichtungen im All-
tag. Und Betriebe reduzieren ihre eigenen Fixkosten fr Buro-
raum und Personal, indem Sie Leistungen nur bei Bedarf von ex-
ternen Unternehmen abrufen. Outsourcing ist der Trend, der
lhnen die Chance zur Existenzgrindung bietet.

Die Notwendigkeit einer klaren Angebotsbeschreibung besteht
auch dann, wenn Sie einen freien Beruf ausliben oder eine
Dienstleistung anbieten. Ob Sie mit Ihrer Geschaftsidee zu den
Freiberuflerinnen oder zu den Gewerbetreibenden zahlen, erfah-
ren Sie im Kapitel 5.1.

In den freien Berufen und der Dienstleistungsbranche ist der (Irr)-
Glaube weit verbreitet, es sei ausreichend, die eigene Qualifikati-
on und Arbeitskraft ganz allgemein anzubieten. Auch hier ist es
wichtig, maBgeschneiderte Produkte zu entwickeln. Die Kund-
schaft will vor der Beauftragung genau wissen, welche Leistun-
gen, wo und wie, in welcher Zeit und zu welchem Preis erbracht
werden. Eine Klavierlehrerin muss sich beispielsweise entschei-
den, ob eine Unterrichtsstunde 45 Minuten oder 60 Minuten
dauert und welche Zuschlage zu zahlen sind, wenn sie in der
Wohnung der Schiler unterrichtet.




In der Regel werden Sie auch nicht vorankommen, wenn Sie sich
nicht als Spezialistin prasentieren. Als Journalistin werden Sie
sich schnell auf bestimmte Ressorts festlegen, entweder im Be-
reich Kultur, Umwelt oder aber Wirtschaft. Auch als Rechtsan-
waltin werden Sie nur als Expertin eine Chance haben. Aber be-
achten Sie auch: Eine Spezialisierung z. B. im Mietrecht hilft nur
weiter, wenn nicht schon viele andere Anwalte in der Umgebung
diesen Schwerpunkt ausgewahlt haben. Auch die Angebote von
gewerblichen Dienstleistungsunternehmen mussen immer so
prazise gefasst sein, dass sie sich von der Konkurrenz klar unter-
scheiden lassen. Wahrend eine Tanzschule sich mit Kurspro-
gramm und Ambiente auf Lateinamerika konzentriert, kénnte
sich eine andere mit besonderen Angeboten fur Singles in der
gleichen Stadt am Markt behaupten.

In den Neuen Medien ist ein zunehmender Anteil von selbststan-
digen Frauen vertreten. Sie grinden im Bereich Gestaltung (z. B.
Web-Design, Multimedia-Design, Computergrafik, Screen-
Design), im Bereich der Kommunikations- und Informationsberu-
fe (z. B. Medien-Designerin, Content-Managerin, Kommunikati-
onsberaterin), im technischen Bereich (z. B. Systemanalytikerin,
Netzwerkadministratorin) oder im publizistischen Bereich (z. B.
Online-Redakteurin, Multimedia-Konzeptionistin). Neben sehr
guten Fachkenntnissen ist aufgrund der inzwischen groBen
Konkurrenz eine gute und detaillierte Marktforschung wichtig,
hinsichtlich der schon vorhandenen Anbieter und der Zielgrup-
pe. Versuchen Sie Nischen zu finden und setzen Sie sich mit
einem spezialisierten Angebot vom Markt ab.

Handwerksbetriebe

Vielleicht moéchten Sie sich als Handwerkerin selbststandig ma-
chen? Dann haben Sie bestimmt schon davon gehort, dass in
Deutschland der Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks
nur den in der Handwerksrolle eingetragenen Personen und Ge-
sellschaften gestattet ist (siehe auch Kapitel 5.1.).

Das betrifft alle in der Handwerksordnung (HwO) in der Anlage A

aufgezéhlten Handwerksberufe z. B. im

* Baugewerbe: Malerin/Lackiererin, Steinbildhauerin

e Elektro- und Metallgewerbe: Kfz- und Zweiradmechanikerin,
Elektrotechnikerin, Klempnerin

¢ Holzgewerbe: Tischlerin

e Nahrungsmittelgewerbe: Backerin, Konditorin

e Gewerbe fur Gesundheits- und Kérperpflege:
Augenoptikerin, Friseurin, Horgerateakustikerin

Wer eine Ausbildung als Meisterin gemacht hat, kann mit der
Existenzgrindung problemlos starten. Eine Austibungsberech-
tigung erhalten darlber hinaus in den meisten zulassungspflich-
tigen Handwerken Gesellinnen, die in ihrem Beruf sechs Jahre
tatig waren, davon vier Jahre in leitender Stellung. AuBerdem
kann unter bestimmten Voraussetzungen die Eintragung in die
Handwerksrolle Uber eine Ausnahmebewilligung erreicht wer-
den, wenn die zur selbststandigen Austibung notwendigen Fer-
tigkeiten sowie fachliche und kaufmannische Kenntnisse nach-
gewiesen werden kénnen.

Wenn in der Vergangenheit die Ablegung der Meisterprifung
unzumutbar gewesen war, z. B. wegen Zeiten der Kindererzie-
hung, muss die Prifung innerhalb eines bestimmten Zeitraums
nach der Existenzgriindung nachgeholt werden. Das Aufstiegs-
fortbildungsforderungsgesetz (AFBG) sieht unterschiedliche Hil-
fen zur Finanzierung von Kursus- und Prafungsgebthren sowie
Unterhalts- und Kinderbetreuungskosten vor, wenn Sie lhre Meis-
terqualifikation jetzt noch erwerben wollen. Das so genannte

. Meister-Batég” besteht aus zinsgunstigen Darlehen und Zu-
schissen fur den Unterhalt, sowie einem Zuschuss von 33 Pro-
zent zu Lehrgangs- und Prifungskosten. Der Zuschuss betragt
ab dem 1. Januar 2005 32 Prozent und ab dem 1. Januar 2006
30,5 Prozent. Der Darlehensanspruch erhoht sich zu den ge-
nannten Stichtagen auf 68 Prozent bzw. 69,5 Prozent. AuBer-
dem gibt es erhdhte Unterhaltszuschlage fir Kinder, die zu einer
Erhohung des Darlehens fiihren, und einen Kinderbetreuungszu-
schuss fur Alleinerziehende. Die Forderung ist einkommens- und
vermogensunabhangig. Auslandische Fachkrafte kénnen das
Meister-Batég nach einer Aufenthaltsdauer von drei Jahren be-
antragen.

Grunden Sie nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung in-
nerhalb von sechs Jahren ein Unternehmen und schaffen Sie
mindestens zwei Arbeitsplatze, werden auf Antrag 71 Prozent
des auf die Lehrgangs- und Priifungsgebihren entfallenen Rest-
darlehens erlassen. Der Darlehenserlass vermindert sich ab 1. Ja-
nuar 2005 auf 69 Prozent und ab 1. Januar 2006 auf 66 Prozent.



Zustandig fur die Beantragung des Meister-Bafég in Niedersach-
sen ist die Investitions- und Forderbank Niedersachsen GmbH —
NBank, Gunther-Wagner-Allee 12—14, 30177 Hannover,

Tel: 0511/30031-333, www.nbank.de.

Ab 2004 besteht Ubrigens auch die Moglichkeit, sich als Inge-
nieurin, Absolventin einer technischen Hochschule oder be-
stimmten staatlichen Fachschulen mit einem zulassungspflichti-
gen Handwerk eintragen zu lassen, dem der Studien- oder
Schulschwerpunkt der Priifung entspricht.

Frauen ohne einen eigenen Meistertitel konnen einen Hand-
werksbetrieb eroffnen, wenn sie eine Meisterin oder einen Meis-
ter einstellen. Umfang der Arbeitszeit und Hohe der Bezahlung
in dem Beschéaftigungsverhéltnis sollen gewahrleisten, dass der
Betrieb handwerksmaBig gefthrt wird.

Wenn Sie die strengen Zulassungsvoraussetzungen der Hand-
werksordnung nicht erfallen, missen Sie noch einmal Uberden-
ken, welche Leistungen dennoch angeboten werden dirfen und
wie |hr Betrieb unter rechtlichen Gesichtspunkten organisiert
sein sollte. So ist eine Eintragung in die Handwerksrolle nur er-
forderlich, wenn die Arbeiten wesentlicher Bestandteil des Be-
rufsbildes des Handwerks sind. Wer nur Ausschnitte eines Hand-
werks verrichtet, z. B. in der FuBpflege, kann sich auch ohne
Meistertitel selbststandig machen, da die Pedikure im FuBpflege-
salon als Ausschnitt aus dem Téatigkeitsfeld fur Friseurinnen an-
gesehen wird. lhre zustédndige Handwerkskammer berét Sie
gern.

Eine weitere Moglichkeit der Existenzgriindung besteht, wenn
Sie ein zulassungsfreies Handwerk oder einen handwerksahnli-
chen Beruf austben. Dazu gehoren It. Anlage B der Handwerks-
ordnung z. B.: die Uhrmacherin, die Gold- und Silberschmiedin,
die Damen- und Herrenschneiderin, die Schuhmacherin, die Ge-
baudereinigerin und die Textilreinigerin.

Das Betreiben eines zulassungsfreien und eines handwerksahnli-
chen Gewerbes ist der Handwerkskammer anzuzeigen. Es sind
auch Beitrage an die Kammer zu zahlen. Eine Erlaubnispflicht be-
steht jedoch nicht, so dass die Meisterpriifung fur das Betreiben
eines handwerksahnlichen Gewerbes nicht erforderlich ist. Es be-
steht jedoch die Méglichkeit einer freiwilligen Meisterprifung.

Ebenfalls von den Zulassungsbeschrankungen der Handwerks-
ordnung ausgenommen sind unerhebliche handwerkliche Neben-
und Hilfsbetriebe, Industriebetriebe sowie das gesamte Reisege-
werbe (siehe Kapitel 5.1.). Wenn Sie sich in dieser Weise selbst-
standig machen, bendtigen Sie weder eine Meisterprifung noch
eine Ausnahmegenehmigung.

Handwerkliche Nebenbetriebe, die mit einem Hauptbetrieb wirt-
schaftlich, organisatorisch und fachlich verbunden sind, spielen
nur eine untergeordnete Rolle. Kriterium fr einen Nebenbetrieb
ist die durchschnittliche Arbeitszeit eines Einpersonenbetriebes
des betreffenden Handwerkszweiges. Beispiel: Eine Holzhand-
lung, deren Tatigkeiten im Innenausbau die sog. Unerheblich-
keitsgrenze nicht Gberschreiten.

Als handwerklicher Hilfsbetrieb wird ein Handwerksbetrieb be-

zeichnet, der dem wirtschaftlichen Zweck eines Hauptbetriebes
dient. Er handelt gegentber AuBenstehenden nicht im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung, sondern Gbernimmt beispiels-
weise gegenlber Dritten Garantieleistungen oder unentgeltliche
Pflege- und Instandsetzungsarbeiten. Zulassig ist es demnach, im
Rahmen einer Autovermietung (Hauptbetrieb) eine eigene Kfz-

Reparaturwerkstatt (handwerklicher Nebenbetrieb) einzurichten.




Gastronomie und Beherbergungsbetriebe

Zahlreiche Geschaftsideen sind in den Bereichen Gastronomie
und Tourismus denkbar, zumal Niedersachsen reizvolle Land-
schaften mit groBem Erholungswert zu bieten hat. Frauen lieb-
dugeln mit einer Teestube am Waldrand, Ferienwohnungen auf
dem Bauernhof oder einer mobilen Cappuccino-Bar auf Volks-
festen. Sie entwickeln in den groBeren Stadten Niedersachsens
Planungen fur ein Vollwert-Restaurant, ein Galerie-Café oder ein
familienfreundliches Hotel.

In der Regel erfordern derartige Vorhaben — sofern sie professio-
nell umgesetzt werden — umfangreiche Investitionen. Sie sollten
sich daher besonders intensiv den Finanzierungsfragen widmen.
Nur wenn Sie das notwendige Eigenkapital haben, kénnen die
Kapitaldienste (Zinsen und Tilgung) an die Bank in einem wirt-
schaftlich vertretbaren Rahmen bleiben.

Ein Teil der Investitionen resultiert aus den raumlichen Anforde-

rungen, die das Gaststattengesetz (GastG) und die Verordnung

Uber den Betrieb von Gaststatten (Gast-VO) z. B. an sanitare An-

lagen und Ktichen stellen. Hier wird definiert, dass , ein Gaststat-

tengewerbe betreibt, wer

e zubereitete Getranke zum Verzehr an Ort und Stelle verab-
reicht (Schankwirtschaft),

* zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht
(Speisewirtschaft),

* Gaste beherbergt (Beherbergungsbetrieb), wenn der Betrieb
jedermann oder bestimmten Personenkreisen zuganglich ist.”

Auch die selbststandigen Gewerbetreibenden, die im Reisege-
werbe Getranke und zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort
und Stelle verkaufen, kénnen zum Gaststattengewerbe zahlen.
Und zwar immer dann, wenn in einer fir die Dauer der Veran-
staltung ortsfesten Betriebsstatte verkauft wird.

Zusatzlich missen Sie Kosten fur die Erlaubnis zum Betreiben
eines Gaststattengewerbes, die sog. Konzession (siehe Kapitel
5.1.), einplanen. Achtung: Jede Gaststattenerlaubnis kann mit
besonderen Auflagen verbunden werden, z. B. ob der Aus-
schank von alkoholhaltigen Getrénken zuldssig ist oder nicht,
oder zu welchen Tages- bzw. Nachtzeiten die Wirtschaft betrie-
ben werden darf.

Wer die Anforderungen des Gaststattengesetzes umgehen
mochte, kann die Geschéftsidee so gestalten, dass eine Erlaubnis
nicht erforderlich ist. Das ist der Fall, wenn Sie in Verbindung mit
einem Lebensmitteleinzelhandel nur alkoholfreie Getranke oder
zubereitete Speisen anbieten ohne eine Sitzgelegenheit bereitzu-
stellen. Aufgrund dieser Bestimmungen ware ohne Konzession
z. B. ein Vollwert-Imbiss machbar, der abgepackte Waren und
frische Salate auBer Haus verkauft und einen Mittagstisch an
Stehtischen anbietet.

Bei Beherbergungsbetrieben (ohne Schank- oder Speisewirt-
schaft) gibt es auch Ausnahmen: Wenn der Betrieb darauf einge-
richtet ist, nicht mehr als acht Gaste gleichzeitig unterzubringen,
kénnen ohne Gaststattenerlaubnis zubereitete Speisen und Ge-
tranke an Hausgaste abgegeben werden. Hier ware nur zu pri-
fen, ob mit z. B. einer derart kleinen Pension ein ausreichender
Ertrag fur den Lebensunterhalt einer Griinderin erwirtschaftet
werden kann.



1.2. Ermitteln Sie Ihre Zielgruppe
und erforschen Sie den Bedarf

Haben Sie Ihr Angebot klar strukturiert, werden Sie sich fragen
mussen, wer an lhren Produkten interessiert ist, wer sie kaufen
wird.

Bieten Sie beispielsweise maBgeschneiderte Kleider an, dann
werden Sie schnell feststellen missen, dass es aufgrund der
hohen Arbeitsintensitat und méglicherweise auch aufgrund

der teuren Materialien kaum mdglich sein wird, Kaufhauspreise
zu unterbieten. Typische Normalverdienerinnen und -verdiener
werden vermutlich selten bei lhren Produkten zugreifen. Fur Sie
kommen eher Zielgruppen in Frage, die qualitativ hochwertige
Ware schatzen, die statt Massenanfertigungen eher das Beson-
dere suchen und die bereit und in der Lage sind, daftr auch
hohere Preise zu zahlen. Vergessen Sie aber bitte nicht, dass

Sie diesem Publikum unvoreingenommen begegnen und deren
Wertvorstellungen respektieren missen. Trauen Sie sich das
nicht zu, dann werden Sie Ihr Angebot nur schwer verkaufen
kénnen. Aber nicht allein das Portemonnaie Ihrer Kundschaft
ist ausschlaggebend. So gibt es schwangere Frauen, die bis zum
Beginn des gesetzlichen Mutterschutzes arbeiten und reprasen-
tative Kleidung brauchen. Obwohl sie nicht unbedingt Gber ein
groBes Einkommen verfligen, sind diese Frauen aber moglicher-
weise bereit, fir gut passende und elegante Kleidung einen
hoheren Betrag zu zahlen, als fir Umstandsmode in Kaufhausern
verlangt wird.

Egal, ob Sie ein Geschaft er6ffnen wollen oder aber sich als
Architektin selbststandig machen: Es ist wichtig, dass Sie tUber
das Alter, das Geschlecht, Uber die Berufs- und Einkommens-
strukturen lhrer potenziellen Kundschaft eine klare Vorstellung
gewinnen. Analysieren Sie die Lebens- und Kaufgewohnheiten
der von Ihnen anvisierten Zielgruppe. Die Grinderin eines Schreib-
buros fand beispielsweise heraus, dass die Filmproduktionsge-
sellschaften in ihrer Stadt bei kurzfristigen Uberarbeitungen der
Drehbiicher jemand benétigen, der nachts arbeitet und am
nachsten Morgen aktuelle Manuskripte liefert.

Schauen Sie sich also an lhrem geplanten Standort um, fthren
Sie Gesprache mit potenziellen Abnehmern, z. B. in einer kleinen
Befragung von Passanten einer FuBgangerzone oder Telefonin-
terviews mit potenziellen Auftraggebern in der Region. Diese
Untersuchungen verfeinern die Marketingstrategie und dienen
zur Uberprifung, ob die Palette der Angebote fiir die anvisierte
Zielgruppe tatsachlich interessant ist.

Hinzu kommt, dass die Kundschaft, die sich durch Ihr Angebot
angesprochen fihlen soll, auch in ausreichender Anzahl vor Ort
vorhanden sein sollte. Die Statistischen Landesamter beliefern
Bibliotheken mit Veroffentlichungen oder erstellen speziell fir
Sie kostenpflichtige Berechnungen nach soziodemographischen
und soziodkonomischen Kriterien. Auch die Statistikstellen der
Gemeinden, die zustandigen Kammern, Verbande und Unter-
nehmensberaterinnen und -berater verfigen Uber statistisches
Material, das lhnen bei der Bestimmung der Zielgruppen helfen
kann.

1.3. Die Standortwahl

Von herausragender Bedeutung fur jede Marketingstrategie ist
der richtige Standort. Zwar wird der Mietvertrag fur den Laden
erst unterschrieben, nachdem das Konzept steht, die Finanzie-
rung abgesichert und die ersten Geschaftskontakte gekntpft
sind. Doch nur in wenigen Orten stehen Gewerberdume in un-
begrenzter Zahl und allen Preislagen zur Verfiigung. Deshalb
sollten Sie friihzeitig Recherchen anstellen und sich nach einem
geeigneten Standort umsehen.

Nicht jede Geschaftsidee taugt in jeder Region: Ein Laden mit
Holzspielzeug fur Kinder wird sich in einem kleinen Dorf nur
schwer rentieren. Uberlegen Sie sich, ob die vermeintliche Kund-
schaft auch den Weg in Ihr Geschaft finden wird? Oder wird sie
lieber gleich in die nachstgelegene Stadt fahren, wo sie verschie-
dene Besorgungen am selben Tag erledigen kann?

Es kann Grinde geben, dass Ihr Standort weniger ausschlagge-
bend fir den Geschaftserfolg sein wird. Anbieterinnen einer ein-
zigartigen, hochspezialisierten Dienstleistung werden darauf
bauen, dass Leute auch weite und unbequeme Wege in Kauf
nehmen. Wer Kundenkontakte Gberwiegend schriftlich, telefo-
nisch oder gar Uber das Internet abwickelt, wie z. B. eine Ver-
mittlung von Homesittern, ist ebenfalls unabhangig von einem
speziellen Standort.

Deshalb priifen Sie selbst: Wie wichtig ist die Lage lhres Geschaf-
tes oder lhres Biros fur die Zielgruppe? Und wo sind Sie fur die
Kundschaft oder die Zulieferer am besten erreichbar? Eine selbst-
standige Logop&din ist beispielsweise auf die Nahe zu Schulen
und Kindergérten sowie einen guten Anschluss an den Offentli-
chen Personennahverkehr angewiesen. Beachten Sie bei lhrer
Standortplanung auch, dass die Adresse zu Ihrem Image passen
muss.

Sind Sie jedoch auf Laufkundschaft, z. B. bei einem Kiosk mit
Waren des taglichen Bedarfs, angewiesen, sollten Sie folgender-
mafBen vorgehen:

Wie ist die Zusammensetzung der Wohnbevolkerung? Ein wich-
tiges Kundenpotenzial kénnten auch Menschen sein, die in der
Gegend arbeiten. Wie sieht die Anbindung mit 6ffentlichen Ver-
kehrsmitteln aus? Welche Parkméglichkeiten sind vorhanden?
Die Mobilitat Ihrer Zielgruppe und welche Verkehrsmittel sie vor-
wiegend benutzt, kann fir die Standortfrage von gréBter
Bedeutung sein. Befindet sich in der von Ihnen angepeilten Lage
ein Warenhaus oder gibt es nur einige Ecken weiter noch eine
maoglicherweise attraktivere EinkaufsstraBe oder ein Einkaufs-
zentrum? Findet vielleicht an einigen Tagen ein Wochenmarkt in
der Nahe statt, der lhnen regelmaBig Laufkundschaft anzieht?




Ermitteln Sie die Art und Struktur von Betrieben in der Gegend!
Nicht nur Betriebe, mit denen Sie unmittelbar im Wettbewerb
stehen, sind bei der Standortwahl zu bericksichtigen. Von Vor-
teil kann es sein, wenn andere Einrichtungen oder Unternehmen
vor Ort fur Sie wichtige Kundengruppen mobilisieren. So wird ei-
ne Krankengymnastin davon profitieren konnen, wenn sie ihre
Praxis in der Nachbarschaft eines orthopadischen Facharztes hat.
Umgekehrt kénnten Sie Probleme mit Nachbarn bekommen,
weil z. B. Larm und Abluft einer Gaststatte lhren Geschaftsbe-
trieb stéren. Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewahlten
Raumlichkeiten auch den Vorschriften gentigen. Bei Nachbar-
schaftsbeschwerden ist von wesentlicher Bedeutung, ob fur die
Geschaftsraume eine ggf. notwendige Nutzungsanderung nach
niedersachsischer Bauordnung beantragt worden ist. Erkundi-
gen Sie sich also vorher, ob Sie diese bendtigen.

Und stellen Sie sich vor, zwei Monate nach der Ladeneroffnung
rcken Bautrupps an, die das Haus neben Ihrem abrei3en. Der
Neubau soll zwei Jahre dauern und verdeckt Ihre phantasievollen
Schaufensterdekorationen. Das sollte Ihnen nicht passieren: Set-
zen Sie sich mit der zustdndigen Baubehorde in Verbindung, die
Sie Uber die Bebauungsplane in der betreffenden Region infor-
miert.

Haben Sie sich auf eine bestimmte Region festgelegt und Ihre
Praferenzen ermittelt, geht es jetzt an die Raumsuche. Zunachst
verschaffen Sie sich mit Hilfe der drtlichen Presse und der Amter
fur Wirtschaftsférderung einen Uberblick (iber vorhandene Ge-
werberdume. Gezielter kdnnen Sie vorgehen, wenn Sie den Kon-
takt zu den Geschaftsleuten vor Ort suchen. Meist erfahren diese
viel schneller, wer in nachster Zeit sein Geschaft aufgeben will.
Natdrlich kénnen Sie sich auch an ein Maklerbiro wenden und
diesem die Suche nach einem Objekt, das Ihren Vorstellungen
entspricht, Uberlassen.

Erstellen Sie eine Liste von Kriterien: Wie viel Fldche brauchen Sie
fur den Verkauf und das Lager? Wie viele Arbeitsplatze sollen
entstehen und haben die Kunden und Kundinnen wahrend
eventueller Wartezeiten ausreichend Platz? Beachten Sie auch,
dass Ihr Geschaft mit der Zeit wachsen kann und Sie dann mehr
Flache bendtigen: Ist das in den angebotenen Rdumen maoglich?
Wenn Sie fir Ihr Geschaft besondere Ausstattungen oder techni-
sche Anschlisse bendtigen, sollten Sie schon vorher priifen, ob
diese vorhanden sind und was ggf. der nachtragliche Einbau
kosten wird. Wichtig ist auch das auBere Erscheinungsbild des
Hauses und ein barrierefreier Eingang ohne Stufen. Den ersten
Eindruck bei Ihren Kundinnen und Kunden kénnen Sie nur ein-
mal machen! Achten Sie auBerdem darauf, dass Sie vom Eigen-
tdmer eine Genehmigung brauchen, wenn Sie Werbeschilder an
der AuBenfassade anbringen wollen. Sollten Sie mehr als 1 gm
fur thre Hinweistafeln benotigen, ist ein Bauantrag erforderlich.

Miethdhe und Mietdauer sind bei Gewerbevertragen frei ver-
handelbar. Da es bei Gewerberdumen i. d. R. keine Kindigungs-
maoglichkeiten gibt, sollten Sie sich grindlich Uberlegen, welche
Laufzeit Sie vereinbaren. Mit einer Option auf Vertragsverlange-
rung sichern Sie sich einen rechtlichen Anspruch, nach Vertrags-
ende zu entscheiden, ob Sie die R&ume weiter mieten wollen.

TIPP:

Gewerberdume werden meist mit Hilfe standardisierter Vertrdge
vermietet. Sie kénnen diese vorab in normalen Schreibwarenge-
schaften kaufen, um sich auf spétere Verhandlungen vorzuberei-
ten. Lassen Sie sich juristisch beraten.

Vielleicht haben Sie die Absicht, von lhrer Wohnung aus in die
Selbststandigkeit zu starten? Um Kosten zu sparen, ist dies sicher
Uberlegenswert. Allerdings kann sich eine solche Entscheidung
auch schnell als falsch herausstellen. Ein Verkaufsgesprach im
eigenen Wohnzimmer weckt bei Kunden und Kundinnen sicher
nicht immer den Eindruck ausgesprochener Professionalitat.

Entscheiden Sie sich vorerst fur Ihre eigene Wohnung, dann
mussen Sie prifen, ob die Rdume fir Ihren Zweck wirklich geeig-
net sind und ob Ihr Vermieter oder Ihre Vermieterin mit der teil-
gewerblichen Nutzung der Wohnung einverstanden ist. Dartber
hinaus gibt es in der Landeshauptstadt Hannover und in einigen
Stadten Niedersachsens Einschrankungen fur die gewerbliche
Nutzung von Wohnraum. Dies gilt u. a. fur Braunschweig, G6t-
tingen, Luneburg, Norderney und Oldenburg. Hier mussen Sie
sich die gewerbliche Nutzung — und dazu zahlt in diesem Fall
auch die freiberufliche Tatigkeit — durch die Gemeinde genehmi-
gen lassen. Eine teilgewerbliche Nutzung von weniger als 50
Prozent der Wohnflache fallt unter Umstanden nicht in das
Zweckentfremdungsverbot. Erkundigen Sie sich beim Bauamt,
welche Auflagen im Einzelnen (z. B. die Schaffung von Kfz-
Stellplatzen oder die Zahlung von Ablésesummen) bestehen
oder ob ein Antrag auf Nutzungsanderung erfolgversprechend
ist.
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1.4. Konkurrenz analysieren,
Wettbewerbsvorteile definieren

Vergessen Sie, was Sie bisher tber Konkurrenz und ihre beleben-
de Wirkung fur das Geschaft gehort haben. Das mag fur Ihr
Publikum gut sein, nicht aber fur Sie! Als neues, junges Unter-
nehmen werden Sie kaum in der Lage sein, in einen Preiskrieg
mit Ihrer Konkurrenz am Standort einzutreten. Ein eingefiihrtes
Fachgeschaft verfligt meist Gber eine treue Stammkundschaft
und haufig auch Uber gréBere finanzielle Ricklagen. Dagegen
werden Sie kaum bestehen kénnen. Der Erfolg Ihres Geschafts-
betriebes hdngt vielmehr davon ab, wie qualifiziert Sie sind und
ob Sie sich bei der Entwicklung Ihrer Konzeption ausreichend mit
den Realitaten vor Ort auseinander gesetzt haben.

Testen Sie die Konkurrenz: Welche Angebote gibt es bereits, die
mit lhrem vergleichbar sind? Welche Starken und Schwachen
haben die Wettbewerber und Wettbewerberinnen aus Sicht der
Kundschaft? Welche Produkte oder welche Serviceleistungen
fehlen? Wenn Sie die Méglichkeit haben, sollten Sie dies selbst
vor Ort oder telefonisch erkunden. Weitere Informationen tber
Marktanteile anderer Unternehmen kénnen Sie tber die Indus-
trie- und Handelskammer, die Handwerkskammer oder den
jeweiligen Fachverband bekommen. Die so genannten Betriebs-
vergleiche, die fur einige Branchen bestehen und als , Branchen-
briefe” von den Volks- und Raiffeisenbanken herausgegeben
werden, geben beispielsweise Auskunft Gber den durchschnitt-
lich erzielten Umsatz je Betrieb, den Absatz je beschéftigter Per-
son, je gm Geschaftsraum, je Einzelverkauf, sowie die Hohe der
verschiedenen Handlungskosten und die Umschlaggeschwindig-
keit des Lagers.

Haben Sie beispielsweise vor, einen Naturkostladen zu eréffnen,
dann achten Sie darauf, dass nicht schon ein Schreibwarenge-
schaft um die Ecke Umweltschutzpapier anbietet, sich schrag
gegeniber ein Supermarkt mit Bio-Ecke befindet und dann auch
noch 50 m weiter ein Reformhaus Cremes ohne chemische
Zusatze anbietet. Haben Sie diesen Check fur Ihre Geschéftsidee
durchgefuhrt, kénnen Sie lhr Sortiment zusammenstellen und
Ihre Strategie konkretisieren: Welche Wettbewerbsvorteile sollen
im Vordergrund stehen? Wie kénnen Sie eigene Schwachen im
Konzept beseitigen? Mit welchen Leistungen kdnnen Sie eventuell
neue Zielgruppen ansprechen, die bislang nicht von Ihrer Kon-
kurrenz erreicht werden?

Welche Methoden zuldssig sind, im Wettbewerb an vorderste
Stelle zu gelangen, regeln zahlreiche Gesetze und Verordnun-
gen. Das Rabattgesetz und die Zugabenverordnung wurden im
August 2001 abgeschafft. Das hat zur Folge, dass Handelsunter-
nehmen jetzt weitgehend frei sind, ihrer Kundschaft Preisnach-
lésse zu gewahren. Rabatte von zehn Prozent und mehr sind nun
auch auBerhalb der festgelegten Schlussverkaufszeiten erlaubt.
Und es ist moglich, den Kauf einer Ware mit einem Geschenk
oder einer kleinen Aufmerksamkeit zu belohnen. Um Konsu-
menten zu schitzen, einen moglichst fairen Wettbewerb sicher-
zustellen und damit fur alle Unternehmen einigermafen gleiche
Startbedingungen zu schaffen, gibt es jedoch weiterhin

e das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG),

e die Verordnung zur Regelung der Preisangaben,

e das Ladenschlussgesetz (LSchlG).

Besorgen Sie sich diese Werke einfach im Buchhandel oder
nutzen Sie die Bibliothek der Industrie- und Handelskammern.
Neben diesen gesetzlichen Bestimmungen haben auch die Wirt-
schafts- und Berufsvereinigungen einige Regeln festgelegt. Zwar
sind diese meist unverbindlich, kdnnen aber bei gerichtlichen
Streitereien durchaus zum MaBstab gemacht werden. Auch bei
freiberuflichen Tatigkeiten ist es wichtig, sich mit den von Be-
rufsverbanden verfassten Richtlinien und , guten Sitten” vertraut
zu machen.

Lassen Sie sich nun von diesem Paragraphendschungel nicht
unterkriegen. VerstoBe werden von Behérden als Ordnungs-
widrigkeiten geahndet. Wenn Auflagen erteilt werden und Sie
diese innerhalb der vorgeschriebenen Frist einhalten, ist der Fall
auch schon ausgestanden. Schwerer werden Sie es vielleicht
haben, wenn Ihr Geschaft boomt und verdrgerte oder neidische
Mitbewerberinnen und Mitbewerber versuchen, hnen aufgrund
formaler Mangel Steine in den Weg zu legen.




1.5. Werbung planen

Die intensive Arbeit an den vorangegangenen Kapiteln Angebot,
Zielgruppe, Wettbewerb ermdéglicht es Ihnen, eine Strategie fur
den Markteintritt zu entwickeln. Andere sollten davon wissen,

was Sie vorhaben. Nun geht es los und Sie machen sich bekannt.

Gehoren Sie zu denjenigen Frauen, die nun die Nase rimpfen

und zu dem Berg von Uberflissigen Werbezetteln in lhrer Alt-

papierkiste blicken, dann lesen Sie das Folgende umso genauer!
Investieren Sie in Werbung — und zwar von Anfang an! Sie mus-
sen lhre Kundinnen und Kunden Uber lhre Leistungen und Wa-
ren informieren, wenn Sie mit der selbststandigen Tatigkeit Ihre
eigene Existenz sichern wollen. Zeigen Sie sich und lhre Starken!

Schon die Wahl des Firmennamens und die grafische Umsetzung
ist eine der ersten werblichen MaBnahmen. Firma und Logo, das
Sie auch bei lhrem Briefpapier oder lhren Visitenkarten einsetzen
werden, haben mit dem von lhnen gewinschten Image zu tun.
Sie sollten leicht einpragsam und mdoglichst unverwechselbar
sein sowie bei den Betrachtenden einen positiven Eindruck er-
wecken.

Als Gewerbetreibende haben Sie zahlreiche Méglichkeiten, sich
Ihrer Zielgruppe vorzustellen: Prospekte und Inserate, Plakate
und Vorfuhrungen, der Eintrag ins Branchenbuch, Lichtreklame
und Plakatwande, Schaukasten und Hauswurfsendungen, Pkw-
Beschriftung oder auch Schriftziige Ihrer Firma auf Kugelschrei-
bern, Feuerzeugen, Streichholzschachteln. Die Liste an Werbe-
maBnahmen und Werbetragern lieBe sich noch lange weiterfih-
ren.

Fur die freien Berufe bestehen nach wie vor Werbebeschrankun-
gen. Erlaubte Werbeformen fur Selbststandige sind zum Beispiel
Anzeigen bei Neugrtiindung oder Urlaubsankindigungen, Téatig-
keitsschwerpunkte auf Praxisschildern, Geschaftspapieren und in
den Gelben Seiten sowie Mailings mit sachlichen Informationen
und Selbstdarstellungen ohne werbliche Elemente, wie z. B. Prei-
se. Sollten Sie gegen diese Werbebeschrankungen verstoBBen,
kénnen Sie mit Sanktionen (Abmahnungen, BuBgelder) der fur
Sie zustandigen Kammer rechnen.

Fur die freien Berufe gilt also: Gehen Sie besondere Wege in der
Werbung. Immer mehr Zeitungen bieten ihrer Leserschaft einen
Extraservice mit Beilagen zu bestimmten Themenbereichen. Wer-
den Sie beispielsweise als Innenarchitektin in einem Artikel er-
wahnt, der Uber Raumgestaltung mit biologischen Materialien
berichtet, so ist dies sicher eine gute Werbung fr Sie. Eine
Finanzdienstleisterin kann sich einer Tageszeitung als Expertin fur
ein , Service-Telefon zur Altersvorsorge” zur Verfligung stellen.
Erkundigen Sie sich einfach mal bei den wichtigen Tageszeitun-
gen an lhrem Ort, welche Planungen Gber Themenschwerpunkte
oder Verbrauchertipps etc. bestehen. Vortrage, Kurse und Veran-
staltungen kdnnen ebenfalls dazu dienen, die Leistungen einer
Freiberuflerin einem breiteren Publikum bekannt zu machen.
Und dokumentieren Sie Ihre Erfolge, denn in manchen Branchen
wird von Ihnen erwartet, dass Sie mit Fotomappen oder Refe-
renzlisten Ihre Arbeit belegen kénnen.

Sowohl fiir Gewerbetreibende als auch fir Angehérige der frei-
en Berufe hat das Internet als Werbemittel inzwischen groBBe
Relevanz. Dies betrifft nicht allein die Banner-Werbung, die meist
nur groBere Unternehmen betreiben, sondern besonders die
Homepages mit Verlinkungen und Eintragungen in Suchmaschi-
nen. Fragen Sie sich, ob die von Ihnen gewahlte Zielgruppe zu
den typischen ,Usern” gehort. Priifen Sie, inwieweit in lhrer
Branche Internetwerbung sinnvoll oder sogar unerlasslich ist.
So ware z. B. eine Web-Designerin ohne eigene Homepage nicht
denkbar.

Bei der Entwicklung einer optimalen Werbestrategie sind Inhalt
und Form, Medium und Umsetzung, Zeitplanung und Kosten
eng miteinander verknlpft. Das bedeutet:

1. Eigene Werbestrategien mit Fachleuten entwickeln: Uberle-
gen Sie sich zuerst einmal selbst, welche Aussage Uber Ihr Ange-
bot im Mittelpunkt stehen soll und warum Menschen gerade zu
lhnen kommen sollen. Achten Sie darauf, dass Ihre Werbung zu
lhrer Person und dem Image des Geschafts passt. Bieten Sie Qua-
litatsprodukte an, darf die Werbung nicht billig wirken. Wenn Sie
fur okologische Produkte werben, sollten Sie die Finger von
Hochglanzpapieren lassen. Puzzeln Sie jedoch nicht allein an Ih-
ren Entwirfen herum. Texte und Gestaltung sollten Sie besser
Fachleuten wie Grafikburos, Marketing-Agenturen oder PR-
Beratungsunternehmen Uberlassen. Zwar wird dies teurer, aber
mit professioneller Werbung erzielen Sie meist auch eine héhere
Aufmerksamkeit.

2. Eréffnungswerbung: All die Hektik vor der Geschéaftseroff-
nung kdénnte Sie veranlassen, diesen Tag lieber still und leise im
engsten Freundeskreis zu begehen. Leider verschenken Sie damit
gleich zu Beginn eine der wirklich guten Méglichkeiten, Kund-
schaft zu werben. Im Gaststattengewerbe ist es tblich, an einem
Donnerstag zu er6ffnen und einige Getranke guinstig anzubie-
ten. Das folgende Wochenende bietet die Chance, gleich mehre-
re Tage ,volles Haus” zu haben und sich schnell in der Gegend
bekannt zu machen. Uberlegen Sie sich daher ein Erdffnungs-
angebot und planen Sie den Tag der Er6ffnung genau. Knlpfen
Sie auBerdem Kontakte mit den Redaktionen der lokalen Tages-
zeitung und der Wochenbl&tter, damit Uber Ihre Eréffnung be-
richtet wird.

3. Weitere Anlasse erfinden und werblich nutzen: Bieten Sie
beispielsweise fur bestimmte Waren eine Informations- und
Beratungswoche an oder fuhren Sie in lhren Geschéftsraumen
eine Informationsveranstaltung durch, bei der Sie — ganz neben-
bei — den Nutzen lhrer Leistungen erldutern. Mit Zeitungsinsera-
ten kénnen Sie diese Termine anktndigen und sich bei lhrer
Kundschaft in Erinnerung bringen oder neue Gruppen anspre-
chen. Oder schenken Sie einem Sportverein einen Warenkorb
als Preis fur einen Wettbewerb. Mit derartigen PR-MaBnahmen
haben Sie die Chance — ohne einen Cent zu bezahlen —im
redaktionellen Teil der Lokalzeitung erwahnt zu werden.
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4. Zweimal, dreimal, viermal ...: Werbung entfaltet ihre Kraft
erst durch Wiedererkennungseffekte. Wenn Sie eine Anzeige
nur einmal schalten, werfen Sie Ihr Geld quasi zum Fenster raus.
Uberpriifen Sie zuerst bei den Verlagen von Zeitungen, inwie-
weit es Uberschneidungen zwischen der Leserschaft und der von
Ihnen anvisierten Kundschaft gibt. Wiederholen Sie dann lhre
Anzeige regelmaBig, steigt die Chance, dass Sie Menschen an-
sprechen, die genau zu diesem Zeitpunkt einen Bedarf haben.

5. Werbung kostet Geld: Planen Sie diese Kosten also in jedem
Fall in threr Kalkulation ein. Als Faustformel gilt bei vielen Unter-
nehmen, dass sie etwa drei bis fiinf Prozent Ihres geplanten Um-
satzes in die Werbung stecken. Zur Geschaftserdffnung ist ein
Mehrfaches dieser Summe erforderlich. Wenn Sie gerade an die-
sem Posten sparen, kdnnte ein leeres Geschaft oder ein leerer
Terminkalender die Folge sein. Durch Werbegemeinschaften
mehrerer Unternehmen in einer Branche oder in einer Einkaufs-
straBe konnen Sie eventuell den finanziellen Aufwand geringer
halten und dennoch einen gréBeren Kundenkreis erreichen.

Beherzigen Sie diese Tipps fiir eine gezielte Werbestrategie, so
stehen die Chancen gut, dass Sie Ihre Zielgruppe mobilisieren
und die Werbekosten schnell in einen erhdhten Umsatz verwan-
deln. Dummerweise ist der Kundschaft jedoch nicht anzusehen,
wo oder wie sie von Ihrem Unternehmen erfahren hat. Um
WerbemaBnahmen zukinftig genauer planen zu kénnen, soll-
ten Sie daher Ihre Kundinnen und Kunden befragen, wodurch
sie auf Ihr Geschéaft aufmerksam wurden. Diese Information
kann lhnen wertvolle Hilfen bieten, wie Sie langfristig lhre Wer-
bestrategie anlegen sollten. Darlber hinaus benétigen Sie eine
sorgfaltig gefhrte Kundenkartei, damit Sie spater durch persén-
lich adressierte Werbebriefe den direkten Kontakt zu Ihrer Kund-
schaft regelmaBig pflegen kénnen.




Erfolgsfaktor 2: Umfassendes fachliches
und unternehmerisches Know-how

Nachdem Sie im vorhergehenden Kapitel Gber Ihre spezifische
Betriebsidee und eine entsprechende Marketingstrategie nach-
gedacht haben, geht es nun um Sie selbst. Denn der zweite Er-
folgsfaktor Ihrer Selbststéandigkeit ist ein umfassendes fachliches
und unternehmerisches Know-how. Machen Sie also Bestands-
aufnahme!

Wenn Sie erfolgreiche Unternehmerinnen beobachten, werden
Sie feststellen, dass sie ,, drei Seelen in ihrer Brust” haben. Sie
sind:

e Frauen mit Visionen, die mit Weitblick initiativ werden,

* Managerinnen, die ihre Starken und Schwéachen kennen
und ihren Betrieb dementsprechend organisieren,

* Praktikerinnen, die in jedem fUr ihren Betrieb relevanten
Bereich selbst aktiv werden kénnen.

Das klingt zunachst ,, groBartig”, machen Sie sich jedoch nicht
kleiner als Sie sind! Analysieren Sie kuhl Ihre Starken und Schwa-
chen. Suchen Sie sich aus Ihrem Freundeskreis Menschen, denen
Sie vertrauen. Fragen Sie, wie Sie von ihnen wahrgenommen
werden. Gleichen Sie Ihre Selbsteinschdatzung mit den Angaben
Ihrer Freundinnen und Freunde ab. Ein realistischeres Bild Ihrer
Personlichkeit und Ihrer Qualifikationen wird Ihnen weiterhelfen.
Was lhnen noch fehlt, kénnen Sie lernen!

Wegweiser durch die Weiterbildungsangebote in
Niedersachsen

Wenn Sie bei der weiteren Lektlre Lust bekommen, eine Bera-
tung wahrzunehmen oder ein Seminar zu besuchen, kénnen
Sie sich an spezifische Beratungsstellen wenden. Das Land Nie-
dersachsen fordert Beratungseinrichtungen speziell fur Frauen.
Diese Einrichtungen arbeiten mit einem ganzheitlichen Ansatz
und bertcksichtigen bei ihren umfassenden Informations-, Be-
ratungs-, Qualifizierungs- und Coachingangeboten die Lebens-
situation, Ausgangs- und Bedurfnislage von Frauen in besonde-
rer Weise. Mit ihrem breit gefdcherten Angebot an Unterstit-
zung begleiten sie Sie von Anfang an auf Ihrem Weg in die
Selbststandigkeit und helfen nach der Grindung lhre Existenz zu
sichern. Sie sorgen fur die fir den Erfolg so wichtigen Netzwerke,
beispielsweise durch Veranstaltungen und Mentoringprogram-
me. Solche Beratungseinrichtungen finden Sie z. B. in Hannover
(Grunderinnen Consult), Oldenburg (Existenzgrindungsagentur
flr Frauen — EFA —), Osnabrick (Berufsbildungs- und Service-
zentrum des Osnabriicker Handwerks GmbH — BUS -) und Leer
(Existenzgriindungsagentur des Landkreises Leer). Die Adressen
dieser und anderer Existenzgriindungsberatungsstellen kénnen
Sie dem Anhang entnehmen.

Dariber hinaus hat das Land Niedersachsen 15 , Koordini-
erungsstellen Frau und Wirtschaft” bzw. , Koordinierungsstellen
zur beruflichen und betrieblichen Férderung von Frauen” in
Braunschweig, Gottingen, Goslar, Hannover, Leer, Lineburg,
Meppen, Nordhorn, Osnabruck, Stade, Uelzen, Vechta, Verden,
Walsrode-Soltau, Wildeshausen sowie in Wolfsburg eingerichtet.
Sie bieten Informationen und Beratung fiir Frauen, die wieder ins
Erwerbsleben einsteigen wollen. Die Beraterinnen der Koordinie-
rungsstellen verstehen sich als Bindeglied zwischen der regiona-
len Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt und den Weiterbildungsein-
richtungen vor Ort und unterstltzen Sie dabei, sich fir die
unternehmerische Tatigkeit zu qualifizieren.

Mit groBer Wahrscheinlichkeit erfahren Sie auch tber die Frau-
enbeauftragten in den niederséachsischen Gemeinden von
Bildungseinrichtungen, die Ihnen das Handwerkszeug zur Unter-
nehmerin vermitteln kénnen. 56 Prozent der Frauenbeauftrag-
ten bestatigten in einer Umfrage, dass Sie Grunderinnen helfen,
passende Institutionen vor Ort, Weiterbildungsmaoglichkeiten
und Kontakte zu regionalen Netzwerken zu finden.

Die Agenturen fur Arbeit fordern teilweise allgemeine Lehrgan-
ge nach dem SGB Il zur Existenzgrindung, wenn dadurch Ar-
beitslosigkeit beendet werden kann. Wenden Sie sich bitte an Ih-
re zustandige Agentur fir Arbeit, um sich beraten zu lassen.

Im Internet gibt es zwei Aus- und Weiterbildungsdatenbanken,

KURS von der Bundesagentur fur Arbeit (Www.arbeitsagentur.de)
und WIS von den Industrie- und Handelskammern (www.wis.ihk.de).
Diese ermoglichen Ihnen den Zugriff auf aktuelle Daten tber An-
gebote der beruflichen Bildung in Ihrer Region und tberregional.

25



2.1. Fachliche Qualifikation Uberprifen
und Weiterbildung nutzen

Der Lebenslauf von Frauen dhnelt haufiger einer Patchwork-
Decke als einer geraden Entwicklung auf der , Berufsleiter”.
Zeiten der Familienarbeit oder Arbeitslosigkeit verstarken eigene
Unsicherheiten oder rufen sie erst hervor. Wer beruflich wieder
einsteigt, erfahrt oft, dass das eigene Wissen schon zu veraltet
sei. Auch Quereinsteigerinnen, die mit der Existenzgrindung in
eine verwandte oder ganzlich neue Branche einsteigen mochten,
schweben auf einem Seil ohne Netz.

Gerade im Informations- und Computerzeitalter mussen Sie sich
mit der Konkurrenz, die durch Training oder gerade absolvierte
Studien ,up to date” ist, messen kénnen. Aber nicht nur lhre
Kundinnen und Kunden werden nach Ihrer Qualifikation fragen,
sondern auch Banken sind daran interessiert. Sie wollen gréBt-
maogliche Sicherheit bei der Vergabe von Krediten, die Sie even-
tuell fUr einen Start brauchen werden.

Sollten Sie sich fur eine Existenzgrindung entscheiden, brau-
chen Sie ein solides Fundament. Fragen Sie sich selbst: Welche
Eigenschaften und Fahigkeiten habe ich schon? Was kann ich?
Ist mein erlerntes Wissen auf dem neuesten Stand? Bin ich fach-
lich vorbereitet auf den Markt von morgen? Was muss ich noch
dazulernen?

Es gibt verschiedene Wege Ihr fachliches Potenzial zu erforschen.
Machen Sie ein Praktikum in Ihrer zukinftigen Branche, dann
kdnnen Sie Thre Kenntnisse mit den Erwartungen der Kollegin-
nen, der Kollegen und der Kundschaft abgleichen. Wenn Sie
selbst hergestellte Produkte verkaufen wollen, Schmuck oder
Keramiken etwa, dann eréffnen Sie nicht gleich ein Geschaft,
sondern geben Sie zuvor lhre besten Stlicke anderen Geschéften
in Kommission. So kénnen Sie leichter feststellen, ob die Qualitat
lhrer Waren den Ansprichen des Marktes gerecht wird und ob
sich Uber einen bestimmten Zeitraum eine zufrieden stellende
Verkaufsentwicklung zeigt. Oder Sie abonnieren eine Fach- oder
Berufsverbandszeitschrift. Sie wird lhnen aktuelle Informationen
Uber Ihre Branche liefern und Sie haben die Gelegenheit, Ihren
Wissensstand zu Uberprifen.

Bedenken Sie: Spezielle Wiinsche Ihrer Zielgruppen erfordern
spezielle Kenntnisse und Fahigkeiten. Und die Erfahrungen der
letzten Jahre zeigen, dass Grinderinnen mit Nischenangeboten
erfolgreicher sind als , Alles-Kénner” und , Alles-Anbieter”. Sie
kdnnen sich so als Neuanféngerin gegentiber den etablierten
LAll-round-Betrieben” besser durchsetzen.

Uberlegen Sie, wie viel Zeit Sie investieren wollen und belegen
Sie Kurse, nebenberufliche Weiterbildungslehrgange oder Voll-
zeitmaBnahmen. Kurse, die abends oder an Wochenenden statt-
finden, erganzen lhr Wissen punktuell und sind nicht so zeitin-
tensiv. Nebenberufliche WeiterbildungsmaBnahmen kénnen
vorteilhaft sein, da Sie das erlernte Wissen sofort umsetzen bzw.
die Theorie im Alltag abgleichen kénnen. Sollten Sie sich fir
einen Sprung in die Selbststandigkeit noch zu unsicher fuhlen,
kommt vielleicht auch eine ein- oder mehrjahrige Weiterbildung
fur Sie in Frage. Eine VollzeitmaBnahme kann unter Umstanden
mit der Zahlung von Unterhaltsgeld und/oder Ubernahme der
Lehrgangskosten durch die Agentur fur Arbeit gefordert wer-
den.

Wichtige Ansprechstellen, um einen Uberblick Gber Bildungs-
angebote fur Frauen zu bekommen, sind die Existenzgrindungs-
beratungsstellen fiir Frauen, die Agenturen fur Arbeit und die
Niedersachsischen Koordinierungsstellen zur beruflichen und
betrieblichen Férderung von Frauen.

TIPP:

Auch durch zukiinftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kdnnen Sie fachliche Liicken schlieBen, die Sie nicht selbst fiillen
kénnen. Eine gezielte Personalauswahl und ein arbeitsteiliges
Vorgehen ersetzen die lhnen fehlenden Kenntnisse.




2.2. Branchenkenntnisse vertiefen und
Kontakte kntpfen

Haben Sie lhre Fahigkeiten Gberpruft, vervollstandigt und erwei-
tert, sollten Sie Ihre Fihler ausstrecken und nach Kontakten Aus-
schau halten. ErfahrungsgemaB kénnen Ihnen andere Selbst-
standige am besten Kenntnisse Uber die Selbststandigkeit
vermitteln.

Befragen Sie eine Unternehmerin einer anderen Stadt nach ihren
Erfahrungen. Sie wird Sie nicht als Konkurrentin empfinden und
Ihnen daher vielleicht wichtige Tipps geben, die Sie in einem Un-
ternehmen vor Ort nicht erhalten wirden.

Nutzen Sie die Angebote der Beratungsstellen speziell fur Frau-
en, die Existenzen griinden wollen oder schon gegriindet haben.
Sie bieten Frauen auf dem Weg in die Selbststandigkeit und zur
Sicherung ihres jungen Unternehmens umfassend Information,
Beratung, Qualifizierung und die nétigen Netzwerke (s. Seite 25).

Sinnvoll fur Ihren Start sind auch Kontakte zu den Berufsverban-
den, die Ihnen branchenspezifische Informationen zuganglich
machen. Gerade Frauen mit Hochschulabschluss und ohne prak-
tische Erfahrungen haben erfahrungsgemaB mehr Schwierigkei-
ten als andere: Sie kennen den Markt nicht, haben keine Még-
lichkeit, Betriebe innerhalb ihrer Branche zu vergleichen und
beherrschen nicht das Ubliche Geschaftsgebaren. Dasselbe gilt
auch far Frauen mit so genannten , Patchwork-Lebenslaufen”,
die unterschiedlichen Berufstatigkeiten nachgegangen sind und
sich aber in der von ihnen angestrebten Griindungsbranche erst
kurze Zeit auskennen. Bekannt ist auch, dass Frauen eher in re-
gionalen Markten und weniger Uber Grenzen des Bundeslandes
und selten Uber Deutschland hinaus tétig sind, weil sie zuvor kei-
ne vertieften Branchenkenntnisse erworben haben. Das alles
kénnen Sie andern! Die Industrie- und Handelskammern nennen
Ihnen die Ihrer Branche entsprechenden Berufsverbande. Fragen
Sie dort auch nach weiteren, spezielleren Verbanden.

Neben Beratungsstellen speziell fir Frauen bieten auch Berufs-
verbande hadufig Veranstaltungen in Form von Seminaren, Ta-
gungen oder Vortragen an. Nehmen Sie diese Chance wahr,
kostengiinstig an Wissen von Fachleuten zu kommen und neue
Kolleginnen und Kollegen kennen zu lernen. Bei einem zwanglo-
sen Rahmenprogramm lassen sich Gesprache lockerer fihren
und leicht Gleichgesinnte finden.

Notieren Sie Namen und Telefonnummer, tauschen Sie Visiten-
karten, fragen Sie, ob Sie bei Unsicherheiten anrufen durfen.
LAlte Hasen” sind mdéglicherweise stolz darauf, ihre Erfahrungen
weitergeben zu kénnen und in eine neue Rolle als Mentor oder
Mentorin zu wachsen. Sie sollten allerdings die Kontakte pflegen
und nicht fur jede Kleinigkeit strapazieren und gegebenenfalls
auch ein ,Nein” respektieren. Unter dem Stichwort ,, Mento-
ring” vermitteln Ubrigens neben den Existenzgrindungsbe-
ratungsstellen fur Frauen auch Verbande, wie beispielsweise
Business Professional Women e. V., erfahrene Unternehmerin-
nen, die andere Frauen in ihrem Berufsweg férdern mochten.

AuBerdem gibt es Veranstaltungen, die sich z. B. , Visitenkarten-
café” nennen und meist von Frauenberatungsstellen, Frauenbe-
auftragten oder Unternehmerinnennetzwerken veranstaltet
werden. In einem zwanglosen Rahmen haben Sie die Méglich-
keit, sich selbst zu prasentieren und Bekanntschaft mit anderen
selbststandigen Frauen zu machen. Geschafte miteinander ma-
chen ist keine verschamte Angelegenheit hinter den Kulissen,
sondern der erwlnschte Zweck dieser Zusammenkunfte.

Bedenken Sie auch einen méglichen Messebesuch: Eine Messe
ist nicht nur zur Verkaufsforderung, sondern auch als Kontakt-
borse gedacht. Hier konnen Sie Lieferanten kennen lernen und
Konditionen vergleichen. Sie haben einen Uberblick tber die in
lhrer Branche tatigen Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Sie
kdnnen Einschatzungen Uber neue Produkte und Dienstleistun-
gen im Vergleich zu anderen machen. Hier entstandene Kontak-
te kdnnen Sie nach der Messe intensivieren. Neben den Industrie-
und Handelskammern gibt der Verband der deutschen Messe-
wirtschaft e. V. (www.auma.de) Informationsschriften, z. B. ein
Verzeichnis mit zuklnftigen Messeterminen, heraus.

TIPP:

Die Fahigkeit, spontane und gezielte Kontakte zum vorerst ein-
seitigen, aber langfristig auch gegenseitigen Nutzen zu gestal-
ten, nennt man ,,Die Kunst des Kliingelns” (Reinbek, 2001). Eine
Anleitung und Gelegenheit zum Chatten finden Sie bei den Au-
torinnen Anni Hausladen/Gerda Laufenberg unter www.frauen-
kluengeln.de.

27



2.3. Kaufmannische Kenntnisse
erwerben und anwenden

Obwohl viele Frauen es gelernt haben, einen Haushalt zu fiihren
und dementsprechend auch zu ,haushalten”, kommt bei der
Frage nach kaufmannischen Kenntnissen oft ein allgemeines
Stohnen auf.

Diese Haltung fuhrt im Alltag von Unternehmerinnen zu erheb-
lichen Problemen: Einige Grunderinnen heften am Jahresende
die Auswertungen ihrer Steuerberaterinnen und Steuerberater
einfach in einem Ordner ab, ohne sie zu verstehen. Und manche
Frauen kénnen mit den Begriffen Umsatz, Rohgewinn und Er-
trag nichts anfangen. So wird zum Beispiel ein neues Produkt in
das Sortiment aufgenommen und die Umséatze steigen tatsach-
lich. Doch ebenso steigen die roten Zahlen, weil zum Beispiel die
Transportkosten bei der Ertragsvorausschau ignoriert wurden.
Die monatliche , Betriebswirtschaftliche Auswertung” (BWA)
sollte das Steuerungsinstrument fur Ihre Unternehmensfiihrung
werden.

Nutzen Sie die Erfahrungen von Unternehmensberaterinnen und
Unternehmensberatern und machen Sie nicht dieselben Fehler

wie viele, die den dritten Geburtstag ihres Unternehmens leider
nicht mehr erleben konnten. Diese Tipps konnen Ihnen weiter-

helfen:

Besuchen Sie Buchfiihrungs- und Geschaftsfuhrungskurse, die
speziell auf Kleinunternehmen zugeschnitten sind. Erlernen Sie
die Buchfuhrung gleich auf dem PC. Es gibt komfortable Buch-
haltungsprogramme, die fur jede Unternehmerin erlernbar sind.
Sie sparen Arbeit und Zeit gegentber der konventionellen Art
auf Papier.

Fuhren Sie von Anfang an ,,Controlling” in Ihre Geschéaftsfuh-
rung ein. Controlling wird in der Betriebswirtschaftslehre als
.Steuerung” bezeichnet. Bilden Sie Kennzahlen und Zielwerte
und Uberpriifen Sie diese mit Ihren monatlichen Leistungen. So
sind Sie besser vorbereitet, auf Veranderungen im Betrieb und
auf dem Markt zu reagieren.

Sie kennen sicherlich das gefltgelte Wort: ,Besser sich einen Tag
mit den Zahlen beschéftigen, als einen ganzen Monat fiir Geld
arbeiten”. Wenn nicht, dann sollten Sie ab sofort in diesem Sinne
Ihre Arbeit rationalisieren. Der Ihnen aus betriebswirtschaftlichen
Kenntnissen entstandene Nutzen wird sich sofort dokumentieren:
Sie kénnen vergleichen, welche Angebote Ihnen Gewinne brin-
gen und durch welche Angebote unnétige Kosten entstehen.
Fehler — einmal erkannt — lassen sich besser vermeiden. Nicht
unerheblich sind maglicherweise Steuervorteile fur Investitionen,
wenn Sie diese in der fir Ihren Betrieb angemessenen Hohe und
zum richtigen Zeitpunkt vornehmen.

Diese Hinweise gelten auch fur Sie, wenn Sie sich zunachst neben-
beruflich selbststandig machen. Wer spater mal eine eigene wirt-
schaftliche Vollexistenz aufbauen will, muss langfristig planen.
Das kann zur Folge haben, dass Sie schon heute notwendige
Rucklagen (Eigenkapital) bilden, dass Sie eventuell ganz andere
Preise kalkulieren oder eine vollig andere Kundengruppe anspre-
chen mussen. Auch Ihr Angebot kann sich durch eine differen-
zierte Planung mit dem Blickwinkel einer Kauffrau verandern.
Insgesamt gilt: , Friih tbt sich ...".




2.4. Geschaftliche Verhandlungen
erfolgreich fihren

Welche Konzepte Sie als Existenzgriinderin auch immer am gru-
nen Tisch entwickeln — die Umsetzung Ihrer Uberlegungen findet
im Gesprach statt, sei es mit Geschaftspartnern, Lieferanten,
Kunden, Auftraggebern oder Banken. Viele Frauen unterschat-
zen aus einer Haltung der Unsicherheit heraus ihren Spielraum,
durch Verhandlungen auf die Entscheidungen oder Einstellungen
anderer Einfluss zu nehmen. Daher sollten Sie sich mit Gesprachs-
fihrung und Verhandlungstechnik beschéaftigen.

Wenn Sie eine Verhandlung vorbereiten, ist es wichtig, dass Sie
umfassende Informationen Uber das betreffende Gesprachsthema
eingeholt haben (Umsatzstatistiken, Artikel etc.). Noch vor dem
Gesprach unterteilen Sie Ihre Verhandlungsziele:

e Das Maximalziel umfasst alle Ihre Forderungen und orientiert
sich an einem optimalen Verlauf der Verhandlung.

* Das Kernziel beschreibt ein gutes Ergebnis, mit dem Sie voll-
auf zufrieden sein kénnen.

* Das Minimalziel definiert die Mindestforderungen, die Sie
noch tolerieren kénnen.

Zundachst sollten Sie bei Verhandlungen nach einer Lésung
suchen, welche die Interessen beider Gesprachspartner bertick-
sichtigt. Thomas Gordon, Unternehmensberater und Autor des
Fachbuchs ,,Managerkonferenz”, zeigt, dass aus Verhandlungen
nicht einer als Gewinner oder eine als Gewinnerin und einer als
Verlierer bzw. als Verliererin hervorgehen muss, sondern dass
beide einen ,,Gewinn” fir sich erzielen kénnen. Machen Sie sich
bewusst, fur welche Angelegenheiten Sie sich einsetzen méch-
ten und was Sie Threm Verhandlungspartner zu bieten haben.

Wenn Sie Uber Ihre eigenen Konditionen und Geschaftsbedin-
gungen verhandeln, kann es zu Interessenkonflikten zwischen
lhnen und Ihrem Gegenuber, das seinerseits bestimmte Vorstel-
lungen durchsetzen will, kommen. Bleiben Sie sachlich. Machen
Sie lhre Ziele deutlich und grenzen Sie sich ab. Denn haufig ruft
eine Unternehmerin, die ihrem Gegentber mit Wertschatzung
und Empathie entgegentritt und sich dennoch klar abgrenzt,
Respekt hervor. Ubrigens: Hinter Fragen nach Einzelheiten ver-
muten Frauen oft eine KritikduBerung, obwohl sie nur um eine
prazisere oder eine zusatzliche Information gefragt wurden.

Zum Ende des Gesprachs sollten Sie auf die Handlungsebene
wechseln. Konkretisieren Sie das, was Sie méchten bzw. wie die
nachsten Schritte aussehen kdnnen. Das schlieBt nicht aus, dass
Ihr Gegentber eine andere Meinung dazu hat, aber Sie eréffnen
die Chance zu einer gemeinsamen Ubereinkunft.

Jede Verhandlung sollte von Ihnen nachbereitet werden. Machen
Sie sich ein Bild Uber Ihre Vorgehensweise. Manchmal werden
Sie sehr, manchmal weniger erfolgreich gewesen sein.

Aber: Aus jedem Gesprach haben Sie etwas gelernt.

TIPP:

Trainings und Seminare zur Gesprachsfihrung, Kérpersprache,
Konfliktbewdltigung und Verhandlungsfihrung bieten u. a. Be-
ratungseinrichtungen fir Existenzgrdnderinnen, Volkshochschu-
len, Frauenbildungsstatten, Gewerkschaften, Einrichtungen der
Kirche an. Achten Sie darauf, dass Sie durch den Einsatz von
Video die Gelegenheit erhalten, lhre Wirkung auf andere selbst
einzuschdtzen. Und die ist manchmal positiver, als Sie selbst zu-
vor gedacht haben!
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2.5. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter motivieren und flihren

Nur wenige Frauen, die sich als Unternehmerin selbststandig
machen, konnten sich wahrend ihrer Zeit als Arbeitnehmerin in
der Rolle der Vorgesetzten erproben. Einige Frauen — obwohl sie
es selbst nicht so benennen wirden — haben schon Leitungser-
fahrung in der Familie gewonnen. Fir einen gelungenen Urlaub
beispielsweise mlssen einzelne Vorbereitungen bedacht, Aufga-
ben delegiert und Gesprache gefuhrt werden.

Bevor Sie eine Bewerberin zum Vorstellungsgesprach einladen,
sollten Sie sich folgende Fragen stellen: Welche Aufgaben hat
die neue Mitarbeiterin? Woran messe ich eine gute Arbeitsleis-
tung (vorab Arbeitsprobe?)? Welche Vorteile hat die Mitarbeite-
rin von ihrem neuen Job, welche Vorteile hat mein Betrieb von
der neuen Mitarbeiterin? Passt die Person in das Team?

Sie kédnnen wahlen, ob Sie Uber Annoncen, Personaldienstleister
oder die Agentur fir Arbeit eine fremde Person flr den neuen
Arbeitsplatz finden wollen oder ob Sie den , heiBen Tipp” einer
Bekannten aufgreifen. Einstellungen aus Ihrem eigenen Freun-
des- oder Bekanntenkreis sollten Sie bewusst vornehmen. Wa-
gen Sie das gute Gefuhl, eine Entlastung durch gemeinsame Ge-
sprache und einen gemeinsamen Arbeitsalltag zu haben, mit der
fachlichen Qualifikation der Bewerberin oder des Bewerbers ab.
Vereinbarungen sollten, um nachfolgende Missverhéltnisse re-
geln zu kénnen, auch in diesen Fallen schriftlich getroffen wer-
den.

Laut Umfragen ist flr Frauen das Betriebsklima besonders wich-
tig. FUr Sie auch? Dann sollten Sie es nicht dem Zufall Gberlassen.
Zum Betriebsklima gehort beispielsweise, ob Sie per ,Du” oder
,Sie” angesprochen werden mochten. Ein persdnlicher Stil kann
zwar menschliche Distanz verringern, letztlich tragen aber Sie die
Verantwortung fur Erfolg und Misserfolg.

Entwickeln Sie Ihren eigenen Fihrungsstil: Lernen Sie, sich selbst
anzuleiten, damit Sie andere leiten kénnen! Ihr eigenes Arbeits-
verhalten gibt Ihnen Anregungen, wie wahrscheinlich auch an-
dere auf Aufgaben und Anforderungen reagieren kénnten. thr
Krisenmanagement und Ihre Kreativitatstechniken, aber auch Ih-
re Arbeitseinstellung und Ihre Selbstdisziplin sind dartber hinaus
fur Ihr Personal ein Vorbild zur Nachahmung. Fihren Sie eher au-
toritar oder eher demokratisch? Wenn Sie die Beschaftigten Ihres
Betriebes an Entscheidungen beteiligen méchten, richten Sie re-
gelmaBige Arbeitsbesprechungen ein. Weiterhin sollten Sie sich
Uber Ihre Ruckmeldungen Gedanken machen. Loben Sie, wenn
Leistungen besonders gut sind, und kritisieren Sie, wenn man-
gelhafte Leistungen lhren Betriebsablauf beeintrachtigen. Vor-
schldge fur eine bessere Aufgabenerfiillung sollten Sie direkt an-
bringen.

Haben Sie in Threm Betrieb zusatzliche Personen beschaftigt,
wird sich Ihr Arbeitsalltag andern. Andere werden ausfihrende
Tatigkeiten Gbernehmen, die Sie zum groBen Teil vorher selbst
erledigt haben. Neben dem vermehrten burokratischen Auf-
wand, der mit den Arbeitgeberpflichten verbunden ist (siehe Ka-
pitel 5.5.), kommen neue Aufgaben im Management und in der
Personalftihrung auf Sie zu.

Dabei fallt Frauen das Delegieren haufig nicht leicht. Das kann
dazu fuhren, dass ihre Betriebe klein bleiben und sie die Schwelle
zur Wirtschaftlichkeit nicht Gberschreiten. Bedenken Sie noch
einmal die Ziele, die Sie sich bei lhrer Existenzgriindung stecken.
Wollen Sie einen kleinen Gberschaubaren Betrieb oder mochten
Sie Ihr Unternehmen wachsen lassen? Mochten Sie selbst Kun-
denauftrage bearbeiten und lieber eine Mitarbeiterin fir die
Buchhaltung einstellen? Rechnen Sie sich aus, wie viel Sie lhrer
Kundschaft in einer Stunde in Rechnung stellen konnten und wie
viel der branchentbliche Stundenlohn fiir eine Mitarbeiterin
oder einen Mitarbeiter betragt.

TIPP:

Fihren und Leiten kann man lernen! So oder &hnlich heil3en die
Kurse, die von Volkshochschulen, Bildungsstétten, Berufsverban-
den und Beratungseinrichtungen fir Existenzgriinderinnen spe-
ziell fir Frauen in Flihrungspositionen angeboten werden. Weil
der Erwerb von Fihrungskompetenz jedoch Einstellungs- und
Verhaltensdnderungen einschliet, haben sich besonders Super-
visions- und Coachinggruppen mit Uber einen langeren Zeitraum
verteilten Treffen bewdhrt. So kénnen verschiedene Félle aus
dem betrieblichen Alltag reflektiert und neue Strategien in der
Praxis trainiert werden.

Und last but not least: Denken Sie an Ihre Verantwortung gegen-
Uber Mitarbeitenden, insbesondere an die Pflicht, Gehalter
punktlich zu zahlen — auch wenn das Firmenkonto gerade Uber-
zogen ist.




o

2.6. Unternehmerisch denken und
Fachleute befragen

Auf eine berufliche Laufbahn als Unternehmerin oder Unterneh-
mer werden wir in der Regel weder in der Schule noch in der
Ausbildung vorbereitet.

Wenn Sie bei Eltern mit einem Familienbetrieb aufgewachsen
sind, haben Sie vielleicht schon einen Einblick und auch Erfah-
rung damit, was es heift, als Selbststandige mit wechselnden Ar-
beitsanforderungen und -zeiten sowie unregelméaBigem Einkom-
men zu leben. Moglicherweise gibt es unter lhren Vorfahren

z. B. eine GroBmutter, die ihren eigenen Weg gegangen ist. Oder
Sie haben schon als Jugendliche flr eine besondere Frau aus der
Geschichte geschwarmt. Suchen Sie sich Vorbilder! Eine Orien-
tierung an Grinderinnen oder Grindern, die erfolgreich waren
und sind, erleichtert es lhnen, Traume und Visionen umzusetzen
und dabei auch Risiko und Verantwortung zu tibernehmen. Spu-
ren Sie diese in Veranstaltungen, Netzwerken und Verbanden
auf.

Die unternehmerische Qualifikation beinhaltet alle in diesem Ka-
pitel angesprochenen Fahigkeiten und Erfahrungen. Indem Sie
bei Ihrer Existenzgrindung sorgfaltig die funf Erfolgsfaktoren
beriicksichtigen, erlernen und erwerben Sie unternehmerisches
Denken. Versuchen Sie bei den einzelnen Schritten der Grin-
dungsvorbereitung eine ,Zusammenschau” aller Faktoren. Stim-
men meine Qualifikationen, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter auf dem Arbeitsmarkt zu finden, reichen meine finanziellen
Maoglichkeiten, ist mein Angebot marktfahig, aber auch: wie ein-
satzfahig bin ich selbst, mit wem kann ich zusammenarbeiten,
mit welchen Kunden méchte ich zusammenarbeiten, wie kann
ich meine Interessen in Verhandlungen vertreten? Bleiben mein
Privatleben und mein Arbeitsleben in der richtigen Balance?

Um die komplexe Materie der Unternehmensfiihrung zu erfas-
sen und in die Praxis umzusetzen, bendtigen Sie die Bereitschaft,
permanent weiter zu lernen. Haben Sie ein Problem schon ein-
mal als Herausforderung gesehen? Meistens begegnen wir Pro-
blemen mit der Haltung: ,, Warum geht es so schlecht? Dass mir
das schon wieder passieren musste! “ Wenn Sie aber fragen ,Wo
will ich hin, was fehlt und was sollte ich noch bedenken?”,
bringt Sie diese Reaktion zu einer konstruktiven Losung. Bleiben
Sie Neuem gegeniber aufgeschlossen. Wenn Sie noch eine Por-
tion Optimismus hinzugeben, werden Sie Ihr Ziel schon errei-
chen.

Wie Sie vorgehen und lhren Betrieb organisieren, sollte auf den
Markt und Ihre Wettbewerber, die Kundschaft und ihre Bedirf-
nisse, das Personal und die Technik in Ihrem Betrieb abgestimmt
sein. Analysen von Unternehmerinnen und ihren Betrieben zei-
gen, dass Frauen dazu neigen, langsam einzusteigen und vor-
sichtig zu wachsen. Grund hierfur sind meistens mangelnde
Kenntnisse und Informationen. Vorsicht zu zeigen ist sicherlich
sinnvoll, doch eine gezielte Unternehmensberatung bei einer Ex-
pertin oder einem Experten kann zusatzliche Informationsquel-
len erschlieBen, professionelle Hilfestellung geben und eine rea-
listische Einschatzung des eigenen Vorhabens vermitteln. Es
ware eine Selbstiberschatzung mit fatalen Folgen, zu meinen,
Selbststandige mussten alles selbst herausfinden. Untersuchun-
gen der Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Gber den Verlauf
und Erfolg von Existenzgriindungen kamen zu dem Ergebnis,
dass sich die Betriebe besser und langer auf dem Markt behaup-
ten konnten, die professionelle Beratung in Anspruch genom-
men haben. Eine Faustregel besagt: Drei Jahre nach der Grin-
dung sind nur noch die Halfte am Markt. Das Pleiterisiko von
professionell und solide finanzierten Unternehmen liegt unter
acht Prozent. Doch ein unternehmerisches Restrisiko l&sst sich
natdrlich nicht ausschlieBen.

TIPP:

Die Teilnahme an Griindungswettbewerben kann eine gute
Starthilfe in die Selbststandigkeit sein. Ihre Chance — selbst wenn
Sie nicht zu den wenigen preisgekrénten Siegern zéhlen — be-
steht darin, dass Ihre Geschdftsidee von einer unabhdngigen Jury
bewertet wird und dass Sie Kontakte zu erfahrenen Unterneh-
mern, Kunden und Kapitalgebern herstellen kénnen. Sie lernen,
Ihr Vorhaben vor einem kritischen Publikum (berzeugend zu
prasentieren. Doch auch die Preisgelder sind ein lukratives Motiv.

Es gibt landesweite, aber auch regionale Wettbewerbe, einige
richten sich an bestimmte Technologien oder Branchen. Auch
Hochschulen prémieren Grindungsvorhaben, die von ihren Ab-
solventen realisiert werden. Das Technologie-Centrum Hannover
GmbH schreibt einen Wettbewerb , Kooperationspreis des Lan-
des Niedersachsen” fir kleine und mittelstdndische Unterneh-
men aus, die in Kooperation mit Forschungseinrichtungen inno-
vative Verfahren, Produkte und Dienstleistungen entwickelt
haben (www.vtn.de). Der bundesweit gréte und alle Branchen
umfassende ist der , StartUp “-Griinderwettbewerb
(www.startup-initiative.de).

Informationen, an welche Fachleute Sie sich vor Ort wenden
kdnnen, erhalten Sie bestimmt bei den Beratungseinrichtungen
far Frauen, Ihrem Berufsverband, bei der Kammer, dem Rationa-
lisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft
(RKW NordWest) oder in einem Netzwerk von Selbststandigen.
Manche Unternehmensberatungen sind auf Existenzgriindun-
gen von Frauen spezialisiert. Fragen Sie in jedem Fall, ob Sie fur
die Beratungen einen Zuschuss aus 6ffentlichen Mitteln beantra-
gen koénnen.
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Das Programm im Uberblick:

Das Programm im Uberblick:

Foérderung von Existenzgrindungs-

und Unternehmensberatungen durch das
Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) (befristet bis 31.12.2005)

Antragsberechtigte:

e a)Personen, die sich durch Griindung oder Ubernahme eines
Unternehmens oder tatige Beteiligung an einem Unternehmen
oder in einem freien Beruf selbststdndig machen wollen
b)rechtlich selbststandige Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft und der freien Berufe, die bestimmte Umsatz-
grenzen nicht Uberschreiten.

Leistung:

e Zuschusse fur
a) Existenzgriindungsberatungen,
b) Existenzaufbauberatungen (innerhalb von zwei Jahren
nach Grindung).

Verwendungszweck:

e Beratungen incl. Beratungsbericht von selbststandigen Bera-
terinnen, Beratern bzw. Beratungsunternehmen, die die
erforderliche Fahigkeit, berufliche Erfahrung und Zuverlassig-
keit besitzen.

Hochstbetrag:

e Zuschuss in Hohe von
a) 50 Prozent der in Rechnung gestellten Beratungskosten,
max. 1.500 EUR.
b)50 Prozent der in Rechnung gestellten Beratungskosten,
max. 1.500 EUR.

* max. 3.000 EUR fur mehrere zeitlich und thematisch
getrennte Beratungen.

e Bemessungsgrundlage fir den Zuschuss sind das Honorar,
Auslagen und Reisekosten der Beraterinnen und Berater
(ohne Umsatzsteuer).

Voraussetzungen:

e Antrage konnen bis zum 31. Mai des auf den Beginn der
Beratung folgenden Jahres tber eine Leitstelle beim Bundes-
amt fur Wirtschaft gestellt werden.

e Die gesamten Beratungskosten mussen zuvor von der
Antragstellerin bzw. dem Antragsteller bezahlt werden
(Nachweis durch Kontoauszug).

Férderung von Existenzgrindungs-
und Existenzsicherungsberatungen
in Niedersachsen

(befristet bis 31.12.2008)

Antragsberechtigte:

e Personen, die sich in Niedersachsen eine selbststéandige
Existenz in der gewerblichen Wirtschaft oder einen freien
Beruf aufbauen wollen.

Leistung:

e Zuschusse zur Férderung kleiner und mittlerer Unternehmen fr
a) Kurzberatungen,
b)konzeptionelle Beratungen,
) innerbetriebliche QualifizierungsmaBnahmen.

Verwendungszweck:

e Beratungen (incl. Beratungsbericht) durch die Selbsthilfe-
einrichtungen der Wirtschaft, selbststandige Beraterinnen
oder Berater, die die erforderliche Fahigkeit, berufliche
Erfahrung und Zuverlassigkeit besitzen.

Hochstbetrag:

e Der Hochstbetrag ist von der Art der Beratung abhangig.
Nahere Details erfragen Sie bitte bei der Investitions- und
Forderbank Niedersachsen (NBank — siehe unten).

Voraussetzungen:
e Antrag vor Beginn/Abschluss des Beratungsvertrages
Uber eine Leitstelle, zu erfragen bei der
Investitions- und Forderbank Niedersachsen GmbH — NBank,
GuUnther-Wagner-Allee 12-14, 30177 Hannover,
Tel: 0511/30031-333, www.nbank.de.




Das Programm im Uberblick:

Begleitende Griindungsberatung
(Grindungscoaching)

Antragsberechtigte:

e Existenzgriinderinnen und Existenzgriinder, die innerhalb
der letzten drei Jahre ein Unternehmen mit tragféhiger
Geschaftsidee gegriindet haben und ein Darlehen,
Beteiligungskapital, Uberbriickungsgeld oder einen
Existenzgriindungszuschuss erhalten haben.

Leistung:

e Zuschusse zu den Kosten der Beratungsdienstleistung,
alternativ

e Zuschusse fur die Inanspruchnahme von Coaching.

Verwendungszweck:

e Begleitende Beratung in der Nachgrindungsphase zur
Starkung der Nachhaltigkeit von Grindungen, insbesondere
durch Bonitatsverbesserung der Griinderin oder des Gruinders.

Hochstbetrag:

e 50 Prozent der Kosten, hochstens jedoch 3.000 EUR, bei
Grundung aus der Arbeitslosigkeit 83,33 Prozent der Kosten,
hochstens 5.000 EUR.

Voraussetzungen:

e Antrag bei der Investitions- und Férderbank Niedersachsen
GmbH — NBank, Giinther-Wagner-Allee 12-14,
30177 Hannover, Tel. 0511/30031-333, www.nbank.de

e Den Beratungsbedarf bestimmt die Grunderin oder der
Grunder zuvor gemeinsam mit einer Bank, einer Wirtschafts-
férderin bzw. einem Wirtschaftsforderer oder einer Kammer.

e Coach ist im Grindungscoaching-Pool der NBank gelistet.

Das Programm im Uberblick:

Zuschusse fur Coaching im Rahmen des Uber-
brickungsgeldes und des Existenzgriindungs-
zuschusses aus Mitteln des Européischen
Sozialfonds (ESF)

Antragsberechtigte:

e Empfangerinnen und Empfénger von Uberbriickungsgeld
oder des Existenzgriindungszuschusses nach § 421 | SGB Il
(Ich-AG) der Bundesagentur fur Arbeit

Leistung:

e Zuschusse fur MaBnahmen zur Begleitung einer selbststandi-
gen Tatigkeit in den ersten 12 Monaten nach Griindung

e Zuschusse zur Kinderbetreuung fur die Dauer der MaBnahmen

Verwendungszweck:
e Individuelle Einzelberatungen.

Hoéchstbetrag:

e Die Forderungen dirfen insgesamt 4.600 EUR je geforderte
Person nicht Uberschreiten. Die Agenturen fur Arbeit kdnnen
davon abweichende niedrigere Hochstbetrage fur die
Kostenerstattung festlegen

e Kinderbetreuungskosten fur die Tage des Coaching bis zu
130 EUR/je Kind/pro Monat.

Voraussetzungen:

e Beratung und Antragsstellung bei der zustandigen Agentur
flr Arbeit vor Vertragsabschluss mit den Stellen, die das
Coaching durchfuhren sollen.

e Durchftihrung des Coaching durch qualifizierte Beraterinnen
und Berater/Weiterbildungsanbieter.
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Das Programm im Uberblick:

ZuschUsse fur Coaching im Rahmen
von BONUS in Niedersachsen

Antragsberechtigte:

e Unternehmen, die sich in der Griindungsphase befinden
oder mit Beteiligungskapital eine wachstumsbedingte
Finanzierungslucke schlieBen wollen.

Leistung:
e Zuschusse fur die Inanspruchnahme von Coaching

Verwendungszweck:

¢ Individuelle Beratung und Begleitung tber mehrere Wochen
und Monate zur Erstellung von Finanzierungskonzepten
(incl. Beratungsbericht und Erfolgskontrollen) durch qualifi-
zierte Beraterinnen und Berater.

Hochstbetrag:

e Bis zu 75 Prozent der in Rechnung gestellten Beratungs-
kosten, maximal 7.500 EUR. Der Tagessatz des Coaches darf
750 EUR nicht Uberschreiten.

Voraussetzungen:

e Antrag bei der Investitions- und Férderbank Niedersachsen
GmbH — NBank, Ginther-Wagner-Allee 12-14,
30177 Hannover, Tel: 0511/30031-333. Informationen und
Online-Antrag erhalten Sie unter www.bonus-nds.de.

Erfolgsfaktor 3: Ein positives
soziales Umfeld

In der Zeit der Planung und der Existenzgriindung wird sich lhre
Lebenssituation zunehmend verandern. Sie werden sehr viel Zeit
mit betrieblichen Angelegenheiten verbringen, sei es mit dem
Ausfeilen Ihrer Betriebsstrategie, mit Verhandlungen zur Finan-
zierung oder mit der Renovierung der neuen Praxisraume, um
nur einige Beispiele zu nennen. Ihnen wird also weniger Zeit blei-
ben, um Ihre bisherigen alltaglichen Aufgaben zu erledigen.

Bedenken Sie, dass Sie auch gedanklich und emotional mit lhrer
bevorstehenden Selbststandigkeit intensiv beschaftigt sein wer-
den. Sie werden also nicht nur weniger Zeit haben fur die Men-
schen, mit denen Sie zusammenleben, sondern Sie werden
hochstwahrscheinlich auch weniger offen sein fur Sorgen und
Freuden von Freunden und Angehorigen. Auf der anderen Seite
bendtigen Sie gerade in dieser Zeit des Um- bzw. Aufbruchs
praktische Unterstitzung und vor allem Ermutigung, um lhre
Plane zu verwirklichen oder um bei méglichen Ruckschlagen
einen neuen Weg zu finden.

In welchem AusmaB sich Ihre Existenzgriindung auf Ihr Privatle-
ben auswirken wird, hangt hauptsachlich davon ab, ob Sie bis-
her ausschlieBlich im Haushalt gearbeitet haben oder ob Sie
schon vorher erwerbstatig waren.



3.1 Emotionale und tatkraftige
Unterstltzung sicherstellen

Was ist auf einmal mit meinem Partner los? Diese Frage mussten
sich schon einige Frauen stellen, die in der Planungsphase mit
Rat und Tat von Ihrem Partner unterstitzt wurden. Doch als der
berufliche Erfolg sich einstellte, haufigere Abendtermine mit Ge-
schaftspartnerinnen und -partnern notwendig wurden und die
Reise zur Messe auch schon mal am Wochenende begann, rea-
gierten einige Manner verunsichert und wurden zur Bremse fiir
die weibliche Karriere im eigenen Unternehmen.

Ganz wichtig ist es, schon vor dem Start in die Selbststandigkeit
mit lhrem Partner, lhren Kindern und Freunden Uber die bevor-
stehenden Veranderungen zu sprechen. Gegenseitige Erwartun-
gen sollten ausgetauscht werden, unterschiedliche Auffassun-
gen mitgeteilt und gemeinsame Losungswege z. B. fur die
Kinderbetreuung, den Haushalt oder fir die Freizeitgestaltung
gefunden werden.

Alle Beteiligten mussen sich in den neuen Rollen erst einmal zu-
rechtfinden. Bleiben Sie weiterhin miteinander im Gesprach! Nur
so konnen Sie gréBere Unzufriedenheiten rechtzeitig abwenden
und gemeinsam befriedigende Losungen finden.

Wie Sie Ihren Haushalt umstrukturieren missen, hangt wesent-
lich davon ab, ob Sie bisher allein fur die im Haus anfallenden
Arbeiten zustandig waren oder nicht. Uberlegen Sie mit Ihrer Fa-
milie zusammen, wie die Arbeit neu aufgeteilt werden kann.
Auch Kinder kénnen je nach Alter mit kleineren Aufgaben be-
traut werden. Moglicherweise ist Ihr Ordnungssinn ein anderer
als der Ihrer Mitbewohnerinnen und -bewohner. Hier mussen Sie
neue Prioritdten setzen, vielleicht Abstriche machen. Was mei-
nen Sie? Einem Mann wirde es wohl nicht im Traum einfallen,
in der Zeit der Existenzgrindung selbst das Treppenhaus einmal
monatlich zu wischen.

Nutzen Sie die besondere Férderung von haushaltsnahen Dienst-
leistungen. Seit dem 1. April 2003 kénnen Sie eine Haushaltshil-
fe auf 400-Euro-Basis einstellen. Die Hohe der Pauschalabgaben
betragt fur Sie 12 Prozent (je funf Prozent Renten- und Kranken-
versicherung, zwei Prozent Pauschalsteuer). Fur diese Ausgaben
kdnnen Sie im bestimmten Umfang eine ErmaBigung der Ein-
kommensteuer erhalten. Informationen tber Minijobs gibt die
Bundesknappschaft Gber die Minijobzentrale (siehe Anhang).

Uben Sie schon jetzt, Routinetatigkeiten zu delegieren und selbst
das Wesentliche zu bearbeiten. Diese Fahigkeit wird Ihrem Ge-
schaftsbetrieb zugute kommen. Achten Sie auf Thre innere Hal-
tung, wenn Sie Arbeiten verteilen: Je selbstverstandlicher Sie fra-
gen, desto selbstverstandlicher werden die Arbeiten auch
Gbernommen werden.

Stellen Sie sich einmal Ihre personliche Entlastung vor, die Sie
durch eine Haushaltshilfe gewinnen. Die finanzielle Belastung
sollten Sie als festen Posten bei Ihrer Planungsrechnung bertick-
sichtigen. So eine Investition kann zur allgemeinen Entspannung
beitragen und durch den vermehrten beruflichen Freiraum wie-
der erwirtschaftet werden.

3.2 Fur regelmaBige und flexible
Kinderbetreuung sorgen

Wenn Sie Kinder haben, ist es nicht nur ftr Ihren beruflichen Er-
folg, sondern auch fiir Ihr emotionales Befinden wichtig, dass Sie
eine geeignete Betreuung fur lhre Kinder finden.

Als Selbststandige haben Sie einerseits die Mdglichkeit, Ihre Ar-
beitszeit frei einzuteilen und sich auf die Bedurfnisse bzw. den
Tagesrhythmus lhrer Kinder einzustellen. Andererseits: Der Kun-
de ist Kénig! Sie mussen sich auf die Winsche Ihrer Kundschaft
konzentrieren, bestimmte Fristen einhalten oder abends eine
wichtige Veranstaltung besuchen. Wohin dann mit den Kindern?

Uberlegen Sie einmal in Ruhe, wie Ihre neu gestaltete Arbeitswo-
che aussehen wird. Daraus wird deutlich, welchen Bedarf Sie an
regelmaBiger, aber auch an flexibler Betreuung lhrer Kinder ha-
ben. Naturlich sind der Umfang und auch die Art der Betreuung
entscheidend vom Alter Ihrer Kinder abhangig.

Vorteilhaft konnte es sein, Unternehmen und Wohnen unter ei-
nem Dach zu haben, Sie waren in der Arbeitszeit fir lhre Kinder
erreichbar und kénnten auch wahrend der Familienzeit mal et-
was Berufliches erledigen. Damit Sie aber den familidren und
den betrieblichen Anforderungen gerecht werden, bedarf es ei-
ner gewissen Abgrenzung dieser Bereiche und der Fahigkeit
auch einmal ,Nein” zu sagen. Hilfreich ist ein eigener Arbeits-
platz bzw. ein separater Arbeitsraum, wo Sie allein schon durch
eine geschlossene TUr signalisieren kdnnen, dass Sie momentan
nicht gestort werden wollen. Unterstiitzen kdnnen Sie sich selbst
und auch lhre Mitbewohnerinnen und -bewohner durch das Ein-
fuhren von festen Arbeitszeiten. Nicht nur lhre Familie, auch lhre
Kundschaft wird es zu schatzen wissen, dass Sie zu bestimmten
Zeiten mit lhrer vollen Aufmerksamkeit rechnen kénnen.

Es kann natrlich sein, dass Sie von vornherein in einer externen
Betriebsstatte tatig sein wollen oder mussen. Vielleicht haben Sie
dann die Moglichkeit, in Ihrem Unternehmen ein separates Zim-
mer so einzurichten, dass es als familienfreundlicher Aufent-
haltsraum genutzt werden kann. Schulkinder kénnen in lhrer
Nahe Hausaufgaben machen oder — falls es Ihre Zeit zulasst —
konnen sie dort flr eine gemeinsame Mahlzeit vorbeikommen.
So stehen Sie als Ansprechpartnerin im Betrieb weiterhin zur Ver-
figung und Ihre Kinder bekommen einen Einblick in Ihr neues
Berufsleben, was ihnen das Gefuhl geben wird, mehr dazuzuge-
horen. In stressigen Zeiten werden Ihnen lhre Kinder dadurch
mehr Verstandnis entgegenbringen kénnen.

35



Nun gibt es naturlich auch Unternehmen, die es nicht zulassen,
dass Sie lhre Kinder dort mit unterbringen. Oder Ihre berufliche
Tatigkeit nimmt Sie voll in Anspruch, so dass Sie auf andere Be-
treuungsformen angewiesen sind. Lassen Sie lhre Kinder auch in
diesem Fall an Threm Arbeitsleben teilhaben, in welcher Art und
Weise ist natdrlich vom Alter der Kinder abhangig. So kénnen
Sie vermeiden, dass sich Ihre Kinder ausgeschlossen oder sogar
abgeschoben fuhlen.

Bevor Sie sich jedoch auf die Suche nach der optimalen Lésung
machen, sollten Sie sich erst einmal Klarheit dartiber verschaffen,
was Sie selbst mochten:

e Wie viel Zeit wollen Sie mit Ihren Kindern verbringen?

* Wie wollen Sie diese Zeit mit den Kindern nutzen?

* Wie viel Eigenstandigkeit kénnen und wollen Sie lhren
Kindern zutrauen?

Sprechen Sie mit lhren Kindern, erzahlen Sie, was Sie vorhaben
und was sich voraussichtlich alles verandern wird. Kinder sind
oftmals flexibler, als wir Erwachsenen es ihnen zutrauen! Altere
Kinder erleben es meistens als positiv, wenn ihre Mtter eine ei-
gene Existenz aufbauen und dadurch ausgefullter und zufriede-
ner sind. Gelegentlich mégen Kinder auch mithelfen. Das vermit-
telt ihnen das Gefiihl dazuzugehoren und sie haben eine
Gelegenheit, ihr Taschengeld aufzubessern.

Wenn Sie lhre Kinder durch andere betreuen lassen wollen, re-
cherchieren Sie und wégen Sie ab, welche Art von Betreuung ei-
ne gute Losung fur alle Beteiligten darstellt. Vier der am haufigs-
ten gewahlten Varianten werden im Folgenden vorgestellt.

TIPP:

Weitere Informationen bietet Ihnen die Broschiire ,Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Ratgeber fiir Selbststdndige und mitarbei-
tende Familienangehdrige”, herausgegeben vom Bundesminis-
terium far Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Tel. 01805/329329, Fax 0228/9304976, www.bmfsfj.de

Kindertagesstatten (Krippen, Kindergarten, Horte)

In einer Krippe kénnen Sie Ihr Kind bis zur Vollendung des dritten
Lebensjahres unterbringen, dann kann das Kind bis zum Schul-
eintritt in einen Kindergarten gehen. Im Hort kann eine Betreu-
ung von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
stattfinden.

Die Ausgestaltung der Betreuungsangebote ist sowohl quantita-
tiv als auch qualitativ regional sehr unterschiedlich. Es gibt so-
wohl Kindertagesstatten in kommunaler als auch in freier Trager-
schaft (z. B. kirchliche Einrichtungen oder Einrichtungen der
Wohlfahrtsverbdnde). Sie kénnen sich in Ihrer Stadt beim Ju-
gendamt, Ihrer Gemeinde- oder Kreisverwaltung, bei Wohl-
fahrtsverbdnden und auch in Kirchengemeinden nach diesen
Einrichtungen und den Anmeldungsmodalitaten erkundigen.
Oft gibt es Listen, auf denen die Kindertagesstatten in privater,
staatlicher sowie kirchlicher Tragerschaft aufgefuhrt werden.

Bei einem Besuch vor Ort kénnen Sie kldren, welche Offnungs-
zeiten sich am besten mit lhrer Arbeitszeit vereinbaren lassen!
Hat die entsprechende Einrichtung wéhrend der Schulferien ge-
offnet? Ist es Thnen wichtig, dass Ihr Kind dort ein warmes
Mittagessen bekommt? Wie hoch sind die monatlichen Kosten
und wie werden sie berechnet? Einige Kinderldden verlangen
von Eltern, dass sie regelmaBig Elterndienste machen oder ab-
wechselnd fir das Mittagessen sorgen. In welchem Umfang wird
lhre Mitarbeit erwartet?

Auch sollten Sie prifen, ob das padagogische Konzept lhren
Vorstellungen entspricht und ob die GruppengréBe und Anzahl
der Betreuungspersonen stimmig sind. Liegt der Kindergarten,
die Krippe, der Kinderladen nah genug an lhrem Arbeitsplatz
oder Wohnort? Und eine wichtige Frage zu guter Letzt: Kénnen
Sie sich vorstellen, dass sich Ihr Kind dort wohl fuhlt? Wenn Sie
hier ein klares ,JA” haben, fillen Sie eine Anmeldung aus oder
lassen Sie sich ggf. auf eine Warteliste setzen.

Kinder von drei bis sechs Jahren haben einen Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz. Der Anspruch auf einen Kindergarten-
platz richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe eines
Kindergartens oder einer dem Kindergarten entsprechenden
kleinen Kindertagesstatte. Soweit ein ausreichendes Angebot an
Platzen nicht zur Verfiigung steht, kann der Rechtsanspruch
auch durch das Angebot eines Platzes in einer Nachmittagsgrup-
pe eines Kindergartens oder in einem Kinderspielkreis erfullt
werden, wenn die Kinder
1. in der Nachmittagsgruppe an funf Tagen in der Woche in
der Gruppe taglich mindestens vier Stunden oder
2. in dem Kinderspielkreis, der sich auBerhalb einer Kinder-
tagesstatte befinden muss, wochentlich mindestens
15 Stunden vormittags betreut werden.




Der Rechtsanspruch ist gegentiber dem 6rtlichen Trager geltend
zu machen, in dessen Gebiet sich das Kind nach MaBgabe des
§ 86 SGB VIl gewohnlich aufhalt. Die Landkreise als ortliche Tra-
ger der Kinder- und Jugendhilfe haben die Wahrnehmung dieser
Aufgabe in der Regel auf die Gemeinden Ubertragen, die die
Platze in den Kindertageseinrichtungen zur Verfligung stellen.

Die Vergabe der Platze erfolgt nach unterschiedlichen Kriterien,
z. B. kann der Zeitpunkt der Anmeldung eine Rolle spielen und/
oder soziale Gesichtspunkte. Bevorzugt werden Kinder von
Alleinerziehenden, aus kinderreichen Familien oder wenn die
Erwerbstatigkeit beider Eltern 6konomisch erforderlich ist. Die
Kita-GebUhren werden vom Umfang der Betreuungsleistung
(Vormittags-, Nachmittags- oder Ganztagsplatz, ohne oder mit
Mittagessen) und von der Hohe Ihres Einkommens abhangig
berechnet. Einzelheiten tber die in den Kommunen unterschied-
lichen Elternbeitragsstaffeln zur finanziellen Férderung erfahren
Sie bei dem zustandigen Jugendamt.

Tagespflege

Wenn Sie es vorziehen, dass Ihr Kind in familidrer Atmosphére
seine Zeit verbringt, ist vielleicht eine Tagesmutter das Richtige
fur Sie und Ihr Kind. In den so genannten Tagespflegestellen
werden ein oder mehrere Kinder oftmals zusammen mit den ei-
genen Kindern der Tagespflegeperson betreut. Sie finden eine
Tagesmutter Uber das zustandige Jugendamt, durch die ortlichen
TagesmUttervereine oder mittels Anzeigen in lhrer Lokalzeitung.

Die Kosten der Betreuung sind abhangig von dem zeitlichen Um-
fang und dem Alter des Kindes. Die 6rtlichen Trager der Jugend-
hilfe Gbernehmen den an die Tagespflegeperson zu leistenden
Aufwendungsersatz, wenn diese Person geeignet ist und die For-
derung des Kindes in Tagespflege fur das Kindeswohl geeignet
und erforderlich ist. Uber die Hohe des Tagespflegegeldes und
die Hohe des Kostenbeitrages der Eltern entscheidet auch der
Jugendhilfetrager vor Ort. Erkundigen Sie sich bei dem ortlich
zustandigen Jugendamt.

Es empfiehlt sich, einen Vertrag mit der Tagesmutter abzuschlie-
Ben, in dem Betreuungszeiten auch im Krankheitsfall und in der
Urlaubszeit, Kuindigungsfristen, Bezahlung usw. festgelegt sind.
Mustervertrage kénnen Sie gegen Riickporto anfordern beim
»Bundesverband fur Kinderbetreuung in Tagespflege e. V.”,
Breite Str. 2, 40670 Meerbusch, Tel. 02159/1377,

Fax 02159/2020. www.tagesmuetter-bundesverband.de

AuBerdem kann Ihnen der Bundesverband die Adressen der nie-
dersachsischen Mitgliedsverbande in Braunschweig, Buchholz,
Diepholz, Edewecht, Geeste, Hannover, Holzminden, Leer, Line-
burg, Melle, Nienburg, Nordenham, Oldenburg, und Winsen-
Luhe nennen. Hier kénnen Sie sich vor Ort beraten und bei der
Suche einer Tagesmutter unterstitzen lassen.

Kinderfrau in der eigenen Wohnung

Eine Betreuung zu Hause ware fir die Kleinsten sicherlich ideal,
das Kleinkind kann in seiner vertrauten Umgebung bleiben!
AuBerdem hatten Sie nicht den taglichen Stress, Ihr Kind zu we-
cken, es zu einer bestimmten Zeit gefiittert und angezogen zu
haben, um es noch schnell vor der Arbeit zur Tagesmutter oder
in eine Kinderkrippe zu bringen.

Diese Betreuungsform ist jedoch sehr teuer. Wenn Ihre Kinder-
frau fur mehr als 400 EUR im Monat bei Innen arbeitet, liegt eine
Sozialversicherungspflicht vor. Dann missen Sie jeden Monat
neben dem Brutto-Gehalt fur die Kinderfrau auch Arbeitgeber-
beitrage fur die Sozialversicherung und auch Berufsgenossen-
schaftsbeitrage aufbringen (siehe Kapitel 5.5.).

TIPP:

Die Kosten der Dienstleistungen fir Kinderbetreuung — z. B. Kin-
derfrauen, Babysitter, Kinderpflegerinnen, Tagespflegepersonen
— kdnnen Sie unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich gel-
tend machen.

Seit dem 1. Januar 2002 kénnen Eltern zusatzlich zum Kinder-
freibetrag einen Freibetrag fur Betreuung, Erziehung oder Aus-
bildung erhalten. Der Freibetrag betragt pro Elternteil 1.080
EUR, bei zusammenlebenden Eltern dementsprechend 2.160
EUR. Das Finanzamt pruft automatisch, ob in Ihrem Fall die Aus-
zahlung des Kindergelds oder die Gewahrung von Freibetragen
glnstiger ist.

Daruber hinaus konnen fur Kinder unter 14 Jahren nachgewiesene
erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten, soweit sie 774 EUR,
bei zusammenlebenden Eltern 1.548 EUR, je Kind Ubersteigen,
bis zu einem Hochstbetrag von 750 EUR, bei zusammenleben-
den Eltern 1.500 EUR, je Kind als auBergewdhnliche Belastun-
gen steuerlich geltend gemacht werden. Voraussetzung ist, dass
Alleinstehende mit Kindern erwerbstatig sind, sich in Ausbildung
befinden, behindert oder krank sind. Bei zusammenlebenden
Eltern kénnen Kinderbetreuungskosten nur dann bertcksichtigt
werden, wenn bei jedem Elternteil die vorgenannten Voraus-
setzungen vorliegen.
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Au-pair-Frauen

So genannte , Au-pair-Madchen” sind zumeist Frauen zwischen
18 und 25 Jahren vorwiegend aus Europa, die fur ein Jahr gegen
Kost und Logis sowie ein Taschengeld (zurzeit 280 EUR/Monat)

ins Ausland gehen, um Land, Leute und Sprache kennen zu ler-
nen. Sie helfen bis zu 30 Stunden pro Woche bei der Betreuung
von Kindern und der alltdglichen Hausarbeit. Regelungen tber

die Freizeit, mind. ein freier Tag pro Woche und vier Wochen Fe-
rien bei einem 12-monatigen Aufenthalt, sollten in gegenseitiger
Absprache getroffen werden. Die Gastfamilien sind dartber hin-
aus verpflichtet, fur die Au-pair-Kraft eine kombinierte Kranken-,
Unfall- und Haftpflichtversicherung abzuschlieBen.

Zwecks Information und Beratung kénnen Sie sich an den bun-
desweit tatigen ,, Verein fur Internationale Jugendarbeit e. V.”
wenden, der im Rahmen des Diakonischen Werks der EKD mit
Erlaubnis der Bundesagentur fur Arbeit Au-pair-Madchen an
Gastfamilien vermittelt (Landesverein Hannover e. V.: Emdenstr.
14, 30167 Hannover, Tel. 0511/1317294, Fax 0511/1612404,
E-Mail: aupair@t-online.de, www.vij-deutschland.de

Fur Ihre Kinder kann es eine schone Erfahrung sein, mit einem
Menschen aus einem fremden Land zusammenzuleben. Auf-
grund der Zeitbegrenzung sollten Sie jedoch rechtzeitig fur eine
neue Bezugsperson sorgen.

Egal fur welche Betreuungsform Sie sich entscheiden: Sorgen Sie
in jedem Fall dafur, dass sich lhre individuelle Losung schon wah-
rend der Vorbereitung zur Existenzgriindung einspielt. So kon-
nen sich lhre Kinder in ihrem eigenen Tempo an die neue Situati-
on und das neue Umfeld gewohnen. Wenn sich lhre Kinder gut
eingelebt haben, sind Sie beim Start wirklich einsatzbereit.




3.3. Netzwerke mit anderen Selbst-
standigen

Wenn Sie sich allein als Einfrauunternehmen selbststandig ma-
chen, hat das viele Vorteile. In Bezug auf die Inhalte Ihrer beruf-
lichen Tatigkeit, Arbeitsstil und -zeiten kdnnen Sie sagen ,,Meine
Chefin bin ich selbst”. Andererseits ist es oft schwierig auszuhal-
ten, dass keine Gleichgesinnten da sind, die — ohne viel erklaren
zu mUssen — Verstandnis fur lhre Sorgen und Note aufbringen.
Wer zuvor angestellt tatig war, konnte sich in seinem Kollegen-
kreis austauschen oder z. B. gemeinsam tber die Geschaftslei-
tung klagen. Der ,kurze Dienstweg” fur fachliche Infos und
pragmatische Tipps fallt in der Selbststandigkeit ebenfalls weg.
Wer macht Sie jetzt auf den neuesten Artikel in einer speziellen
Fachzeitschrift aufmerksam? Mit wem kénnen Sie sich konstruk-
tiv streiten, so dass Sie zu neuen Auffassungen und zu anderen
Lésungen kommen?

Erfolgreiche und praxiserfahrene Unternehmerinnen betonen,
wie wichtig es ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Da-
mit Sie fachlich auf dem Laufenden bleiben, werden Sie Mitglied
in einem Berufsverband. Beziehen Sie Zeit und Kosten fur Fortbil-
dungen und Kongresse in Ihrer Jahresplanung ein. Reisen Sie
maoglichst schon am Vorabend vor Beginn der Veranstaltung an.
Sie profitieren nicht nur von der fachlichen Weiterbildung, son-
dern auch von der guten Gelegenheit, neue wertvolle Geschafts-
beziehungen zu knlpfen. Branchentbergreifende Kontakte zu
Selbststandigen erweisen sich zusatzlich als hilfreich. Hier wird
oftmals offener miteinander gesprochen, ohne dass Konkurrenz-
geflihle oder die Angst vor Gesichtsverlust im Spiel sind.

In verschiedenen Regionen haben die jeweiligen Kammern oder
Wirtschaftsjunioren Stammtische ins Leben gerufen. In einem
lockeren Zusammenschluss bekommen Sie Einblick in das Wirt-
schaftsleben vor Ort, je nach Organisation werden auch Vortrage
angeboten.

Unternehmerinnen berichten auBerdem von einer weiteren Belas-
tung: Sie mussen auch heute noch damit rechnen, dass Sie im
Umgang mit mannlichen Geschaftspartnern zweideutigen Situa-
tionen gegenlberstehen. Anspielungen auf die Weiblichkeit
einer Geschéftsfrau von Lieferanten, Bankangestellten, Vertre-
tern sind nach wie vor an der Tagesordnung.

Erkundigen Sie sich z. B. bei den Existenzgriindungsberatungs-
einrichtungen fur Frauen, den Koordinierungsstellen und den
kommunalen Frauenbeauftragten nach Frauenverbanden, in
denen selbststandige und angestellte Frauen zusammenkom-
men, um sich im Beruf zu starken. Hier ist ein guter Platz dafur,
mit anderen Frauen die frauenspezifischen Schwierigkeiten im
Berufsleben zu reflektieren und Losungen fur die eigene Karriere
zu finden.

Maglicherweise gibt es in Ihrer Region auch Frauen, die sich spe-
ziell fur eine Starkung der Grinderinnen und Unternehmerinnen
vor Ort einsetzen. Initiativen in Braunschweig, Buxtehude, Celle,
Emden, Wedemark, Gottingen, Hannover, Lingen, Lineburg,
Oldenburg, Ostfriesland, Salzgitter, Schaumburg, Stade, Wend-
land, Wilhelmshaven und Wolfsburg haben sich in der ,Landes-
arbeitsgemeinschaft Unternehmerinnenzentren Niedersachsen”
— koordiniert durch Grinderinnen-Consult Hannover — zusam-
mengeschlossen. Einige dieser Gruppen verfolgen neben ihrer
Netzwerktatigkeit auch das Ziel, ein Unternehmerinnenzentrum
fur Existenzgrinderinnen zu grinden.

Bemdihen Sie sich friihzeitig um den Aufbau eines tragfahigen
Netzes von Geschéftsbeziehungen! Eine Partnerschaft oder Ihr
Freundeskreis ware Uberstrapaziert, Uber einen langen Zeitraum
Ihr einziger Ansprechpartner fir lhr berufliches Geschehen zu
sein. Und denken Sie daran: Es ist leichter, Schwierigkeiten ge-
meinsam zu l6sen und es macht auch mehr Spal3, Erfolge zusam-
men zu genieBen.
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Erfolgsfaktor 4: Ein schlUssiges
Finanzierungskonzept

Sind Sie jetzt der Auffassung, dass Sie weitestgehend auf Kurs
sind und ein solides Konzept in der Tasche haben? Dann wird es
Zeit, zu Uberprifen, ob Ihr Vorhaben auch in Zahlen aufgeht.
Nur die wenigsten werden den Spielraum haben, die Er6ffnung
eines Geschéaftes und den eigenen Lebensunterhalt aus ,,Bord-
mitteln” zu finanzieren. Deshalb mussen Sie eine umfassende
Planungsrechnung erstellen, die folgende Fragen beantwortet:
Wie viel Geld brauchen Sie fur den Start? Wie soll der Finanzie-
rungsbedarf gedeckt werden? Mit welchen betrieblichen Kosten
mussen Sie rechnen? Welche Aussichten bestehen auf einen
wirtschaftlichen Erfolg?

Bevor Sie jedoch zu einer Beratung bei Ihrer Bank gehen, sollten
Sie selbst die finanzielle Seite Ihrer Existenzgriindung durchpla-
nen. Benutzen Sie dazu die Tabellen, die am Ende dieses Kapitels
fur Sie vorbereitet sind. Dabei werden die Starken und Schwa-
chen Ihres Konzeptes noch einmal deutlich sichtbar. Wenn Sie
Lucken selbst aufspiren und notwendige Korrekturen vorneh-
men, steigen lhre Chancen, einen guten Eindruck bei der Bank
zu machen. Denn: Eine Bank vertritt eigene wirtschaftliche Inte-
ressen, die mit Ihren betriebswirtschaftlichen Erfordernissen
nicht immer Ubereinstimmen. Wenn Sie sich in dieser Hinsicht als
nur maBig begabt ansehen, sprechen Sie vor den Bankgespra-
chen lhr Vorhaben mit Bekannten, anderen Selbststandigen oder
Fachleuten aus Beratungsstellen und Beratungsberufen griind-
lich durch. Erst wenn Sie in der Lage sind, mit Ihren Zahlen ver-
siert zu argumentieren, werden lhnen die Experten der Banken
mit speziellen Vorschldgen und Anregungen bei der Finanzie-
rung wirklich helfen kénnen.

Vorweg noch ein Hinweis: Machen Sie eine zusatzliche Rech-
nung auf, wie viel Geld Sie fur lhren personlichen Lebensunter-
halt bendtigen. Vielleicht steht lhnen ein Partner zur Seite, der
etwas zur Miete und zum Haushaltsgeld beitragt? Vielleicht kon-
nen Sie auf Ansprtiche bei der Agentur fur Arbeit oder beim
Sozialamt zurtickgreifen, wie es in diesem Kapitel dargestellt
wird? Auf jeden Fall benétigen Sie finanzielle Reserven, die nicht
schon bei dieser betrieblichen Planungsrechnung aufgebraucht
werden sollten.



4.1. Finanzierungsbedarf ermitteln

Klar ist: Fur die Geschafts- oder Betriebsero6ffnung brauchen Sie
ausreichend Kapital. Wie viel genau, ermitteln Sie, indem Sie die
drei folgenden Positionen berechnen. Planen Sie lhren Finanzbe-
darf weder zu eng noch zu luxuri®s. In beiden Féllen werden Sie
spater Probleme bekommen. Bedenken Sie, dass die Ausstat-
tung des Unternehmens den Anspriichen der Kundschaft stand-
halten muss und dass lhre Arbeitsbedingungen ausschlagge-
bend dafur sind, dass Sie gute Leistungen erbringen kénnen.

Investitionen:

Der Investitionsplan beinhaltet die Kosten fir samtliche Anschaf-
fungen, die fur den Stichtag der Er6ffnung erforderlich sind. Ge-
hen Sie hierbei besonders griindlich vor und durchwandern Sie
im Geiste die Geschafts- oder Blrordume, um alles entsprechend
Ihrem Konzept einzurichten. Peilen Sie die Kosten nicht einfach
Uber den Daumen. Besser ist es, Kostenvoranschlage zu den
jeweiligen Positionen einzuholen und diese Betrage in die Pla-
nungsrechnung einzutragen. Bedenken Sie auch, dass bei einem
Handelsbetrieb das erste Warenlager von groBer Bedeutung ist
und sorgfaltig kalkuliert werden muss.

Grindungskosten:

Zu den Grindungskosten gehoren alle Ausgaben, die im unmit-
telbaren Zusammenhang mit der Vorbereitung und Eroffnung
Ihres Betriebes stehen. Hier sind unter anderem die Kosten fir
die Werbung anzusetzen. Schauen Sie noch einmal in das erste
Kapitel, welche MaBnahmen wichtig sind, um lhre Angebote be-
kannt zu machen. AuBerdem kénnen Sie hier Kosten auflisten,
die Ihnen fur Weiterbildung, Beratung, Messebesuche und ande-
re Aktivitaten bei der Ausarbeitung lhres Konzeptes entstehen.
Abhéangig von der von Ihnen gewdhlten Rechtsform (siehe Kapi-
tel 5) werden Gebuhren féllig. Und mit der Anmietung von Ge-
schaftsraumen werden Makler-Courtage und Mietsicherheiten
verlangt. Bertcksichtigen Sie ebenfalls die Gebuhren und Finan-
zierungskosten, zum Beispiel wenn lhnen die Banken bei be-
stimmten Kreditprogrammen nur 96 Prozent des beantragten
Darlehens auszahlen.

Betriebsmittelbedarf:

In der ersten Zeit nach der Er6ffnung werden Sie vermutlich fest-
stellen, dass die Einnahmen noch nicht hoch genug sein werden,
um die betrieblichen Kosten zu decken. Das ist ein ganz norma-
les Startproblem, denn Sie sind ja noch nicht etabliert. Damit Sie
diese Anlaufphase tberstehen, mussen Sie ein ausreichend gro-
Bes Umlaufvermogen einplanen. Die Dauer der Anlaufphase ist
davon abhéngig, in welcher Zeit Sie gentigend Geschaftsbezie-
hungen zu Kunden aufbauen kénnen. Sie dauert, je nach Ge-
schaftsgegenstand, bis zu sechs Monate, manchmal auch bis
zu einem Jahr. Bedenken Sie dabei auch, wie die Zahlungsge-
pflogenheiten in Ihrer Branche sind. Im Einzelhandel haben Sie
das Geld meist gleich in der Kasse. Bei Dienstleistungen erhalten
Sie Ihr Geld erst nach vollbrachter Tat per Uberweisung — und
das kann dann u. U. auch einige Wochen dauern. Auch eine
Reserve flr unvorhergesehene Ausgaben sollten Sie nicht ver-
gessen.

4.2. Finanzierungsmittel kombinieren

Verzweifeln Sie jetzt nicht, wenn die Summe fur Ihr Startkapital
eine unerwartete Hohe erreicht hat und Sie dennoch sicher sind,
dass Sie weder geizig noch verschwenderisch kalkuliert haben.
Beruhigen Sie sich: Zur Deckung lhres Finanzbedarfs sind alle
Existenzgriinder und Existenzgriinderinnen auf eine Kombinati-
on von eigenen und vor allem fremden Geldmitteln angewiesen.
Wichtig fur Sie ist, dass Banken und andere Fremdkapitalgeber
in der Regel einen Anteil von mindestens 15 Prozent des lang-
fristigen Finanzierungsbedarfs aus Eigenmitteln der Grinderin
erwarten. Der Grund ist einfach: Nur wer auch bereit ist, eigenes
Geld in das beabsichtigte Projekt zu investieren, zeigt die Glaub-
wdrdigkeit des eigenen Anliegens.

Ziel Ihrer Uberlegungen sollte nun sein, aus den folgenden dar-
gestellten Finanzierungsmaoglichkeiten diejenigen auszuwahlen

und zu berechnen, die in der Summe exakt den von lhnen ermit-
telten Finanzierungsbedarf ergeben.

Eigenmittel

Hierzu zéhlen neben den Bareinlagen auch Sachmittel, die Sie in
lhr Unternehmen einbringen, z. B. Pkw oder Computer, Einrich-
tungsgegenstande oder Maschinen. Bringen Sie diese Sachmittel
aus lhrem Privatbesitz in das Unternehmen ein, dann kénnen Sie
diese mit dem entsprechenden Geldwert als Eigenmittel in der
Finanzierung ansetzen. Achten Sie jedoch auf einen angemesse-
nen Zeitwert, beispielsweise hat ein vier Jahre alter PC gar keinen
Wert mehr. Insbesondere bei einer GmbH-Grindung (siehe Kapi-
tel 5.4.) sollten Sie die Stammeinlage in bar leisten und damit die
Kosten fir einen Gutachter sparen, der den Wert einer Sachein-
lage prifen wirde. Auch durch so genannte stille Gesellschafte-
rinnen oder Gesellschafter konnen Sie Ihr Eigenkapital aufsto-
cken. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Steuerberaterin.

WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass Sie nicht alle vorhandenen eigenen Mit-
tel als Startkapital fir Ihr Griindungsvorhaben verwenden. Hau-
fig ist es sinnvoll, ein wenig Geld in der Riickhand zu haben, um
beispielsweise zum Lebensunterhalt etwas zuschieBen zu kénnen.
AuBerdem vermeiden Sie dadurch teure Uberziehungskredite.

41



Beteiligungskapital

In Deutschland nimmt Beteiligungskapital bei der Unterneh-
mensfinanzierung einen immer gréBeren Stellenwert ein. Beteili-
gungskapital bedeutet, dass externe Investoren Kapital in Ihr Un-
ternehmen einbringen und im Gegenzug Geschéftsanteile an
lhrem Unternehmen erhalten. Investiert wird in der Regel nur in
wachstumsorientierte Betriebe aus den traditionellen Bereichen,
wie z. B. Handel oder Maschinenbau, oder in innovative, techno-
logieorientierte Unternehmen, wie z. B. aus der IT-Branche.

Kapitalgeber der Beteiligungsgesellschaften sind Banken, Indus-
trieunternehmen, private Versicherungsunternehmen. Business-
Angels sind vermdgende Privatpersonen, die den Unternehmen
neben Kapital ihre Erfahrungen und Kontakte zur Verfigung
stellen. Leider scheuen sie meist die Offentlichkeit. Fragen Sie
daher in Threm Bekanntenkreis, bei Steuerberatungen oder Fi-
nanzdienstleistern, welche anderen Unternehmen an lhrem Vor-
haben interessiert sein kdnnten. Oder wenden Sie sich an das
Business-Angels-Forum Deutschland (www.business-angels-
forum.de). Gute regionale Kontakte kénnen Sie Uber das Busi-
ness-Angels Netzwerk Niedersachsen aufbauen, das im Rahmen
der Initiative BONUS aufgebaut wird (www.bonus-nds.de). Die
Venture-Capital-Gesellschaften (auch Wagnis- oder Risikokapi-
talgesellschaften genannt) verlangen i. d. R. weder Zinsen noch
Sicherheiten. Sie erwarten dafir eine auBergewdhnlich hohe
Rendite bei Beendigung ihrer Beteiligung oder verfolgen das Ziel,
wachstumstrachtige Firmen an die Bérse zu bringen. Allen For-
men des Beteiligungskapitals ist gemeinsam, dass die Investoren
gewinnorientiert vorgehen und i. d. R. ab einer Finanzierungs-
summe von ca. 250.000 EUR einsteigen.

Die 6ffentlich geférderten Beteiligungsgesellschaften, wie die
des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaf-
ten (BVK) und die Mittelstandische Beteiligungsgesellschaft in
Hannover (MBG) sind nicht in erster Linie gewinnorientiert. Ge-
sellschafter sind Kammern, Verbande und Banken, die in der Re-
gel keinen Einfluss auf die Geschaftsfihrung nehmen. Sie inves-
tieren auch unter 250.000 EUR und sind speziell fiir kleinere
Unternehmen und Existenzgriinderinnen und -grinder geeignet.

AuBerdem gibt es von Bund und Landern geforderte Beteili-
gungsgesellschaften, wie z. B. die Kreditanstalt fur Wiederauf-
bau (KfW-Mittelstandsbank) mit ihren Beteiligungsfonds
(www.kfw-mittelstandsbank.de). Bei der KfW kdnnen auBer den
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und des Dienstleis-
tungsgewerbes auch Freiberuflerinnen Antrége stellen.

Bevor Sie nach der richtigen Beteiligungsgesellschaft suchen,
mussen Sie lhre Finanzierungserfordernisse definieren (Branche,
Finanzierungsphase, Finanzierungsumfang, Investitionsschwer-
punkte). Unternehmensgrindungen gehdren zur Friihphasenfi-
nanzierung, die sich in drei Finanzierungsformen unterteilt. Ab-
hangig vom Fortschritt spricht man von Seed-Capital, Start-up-
Finanzierung oder First-stage-Finanzierung.

Beteiligungskapital kénnen Sie nicht fir Betriebsmittel, sondern

nur fur folgende Investitionen einsetzen:

o GroBere (Mit-)Investitionen fir Immobilien, Maschinen und
Gerate,

e Wachstumsfinanzierungen, z. B. um ein Produkt in den Markt
einzufthren,

e Kostenintensive, technologieorientierte Griindungen,

e Auszahlung von Gesellschaftern und Erben.

Es wird fUr einen festgelegten Zeitraum zur Verfigung gestellt
und gilt als Eigenkapital. Damit steigen lhre Liquiditat und auch
lhre Kreditwirdigkeit. Weil Verluste zuerst das Eigenkapital auf-
zehren und erst spater das Fremdkapital betroffen ist, wird die
Glaubigerposition von den Kreditgebern als sicherer betrachtet.

Ein wichtiger Faktor fur die Auswahl eines Kapitalgebers ist die
Gestaltung der Zusammenarbeit durch Vertrage. Grundsatzlich
unterscheidet man zwischen stillen und offenen Beteiligungen.
Stille Beteiligungen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Kapi-
talgeber nicht in die Unternehmensfihrung einschreitet. Er ist
am Gewinn beteiligt, kann aber vertraglich ausschlieBen, den
Verlust mitzutragen. Bei offenen Beteiligungen entscheidet der
Geldgeber/die Geldgeberin mit, wie das Unternehmen gefuhrt
wird. Er/Sie ist am Gewinn und am Verlust beteiligt. In dieser Fi-
nanzierungsform steckt das Risiko, nicht mehr alleine tber alles
bestimmen zu kénnen, aber auch die Chance, von den Erfahrun-
gen des Investors/der Investorin zu profitieren.

Welche der rund 240 in Deutschland tatigen Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften die richtige fur Sie ist, erfahren Sie beim
Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften
(BVK), (www.bvk-ev.de) oder bei der Mittelstandischen Beteili-
gungsgesellschaft Hannover (www.mbg-hannover.de). Ein Be-
such des zweimal jahrlich stattfindenden Deutschen Eigenkapi-
talforums bietet die Chance, |hr Unternehmen vorzustellen und
Kontakte zu knipfen (www.eigenkapitalhilfeforum.com). Bei
der KfW-Mittelstandsbank kénnen Sie eine kostenlose Vermitt-
lungsagentur nutzen und Unterstltzung bei den Verhandlungen
erhalten.

ACHTUNG:

Unterschétzen Sie nicht den Zeitbedarf fir die Kapitalsuche, die
erfahrungsgemdal3 zwischen sechs und zwélf Monaten dauert.
Planen Sie die fur die Kapitalbeschaffung erforderlichen Kosten
(Erstellung eines Businessplans, Gutachten, Reisekosten, Rechts-
anwalts- und Steuerberatungshonorare) in lhrem Finanzierungs-
konzept ein.




Zuschusse

Eine seltene aber besonders interessante Form der Finanzierung
sind Zuschisse. Dieses Geld erhalten Sie unter bestimmten Vo-
raussetzungen ohne eine Verpflichtung zur Ruckzahlung.

Auch durch die Teilnahme an Grindungswettbewerben kénnen
Sie Ihr Startkapital aufstocken, denn hier werden an die von
einer Jury ausgewahlten Grinderinnen und Griinder Preisgelder
oder Pramien vergeben. Eine besondere Férderung kdnnen die-
jenigen erfahren, die an der gemeinsamen Initiative von Wirt-
schafts- und Wissenschaftsministerium ,, Grindercampus Nie-
dersachsen — die grtinderfreundliche Hochschule” teilnehmen.
Die Forderung fur ein Projekt umfasst bis zu 750 EUR fir externe
Beratung, bis zu 2.500 EUR fir die Mitnutzung von Hochschul-
einrichtungen und maximal 18.000 EUR fur den laufenden Be-
trieb im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung im ersten Jahr.
Nahere Informationen erhalten Sie bei den regionalen Ansprech-
partnern der Universitdten in Oldenburg, Osnabrick, Lineburg,
Hannover, Braunschweig und Gottingen sowie in der Projektleit-
stelle in dem Verein Technologie-Centren Niedersachsen e. V.
(www.vtn.de).

In Kapitel 2.6. werden Zuschisse aus Bundes- und Landesmitteln
aufgefiihrt, mit denen Sie Ihre Kosten fir Existenzgriindungs-
und Unternehmensberatung finanzieren kénnen.

Privatkredite

Stellen Sie fest, dass die eigenen Mittel bisher nicht ausreichen,
dann sollten Sie Uberlegen, ob Freundinnen oder Freunde, Be-
kannte oder Verwandte Ihnen bei der weiteren Finanzierung hel-
fen konnen. Vielleicht ist es Ihnen anfangs etwas unangenehm,
mit anderen Menschen Uber finanzielle Dinge offen zu sprechen.
Lernen Sie es lieber friihzeitig! Es konnte sich lohnen: Privatkre-
dite sind haufig gtinstiger und einfacher zu beschaffen als Bank-
kredite.

Stlckeln Sie Ihren Bedarf in kleinere Betrage. Dann ist das Risiko
fur jede einzelne Person Uberschaubar. Vereinbaren Sie, in wel-
chen Raten Sie das Geld zurlickzahlen werden. Legen Sie einen
Zinssatz fest, der Ihren Geldgebern die entfallenden Sparzinsen
erstattet, aber unter den bankublichen Kreditzinsen liegt. So hat
keiner Nachteile. Auch eine Ktindigungsmaglichkeit sollte ver-
einbart werden, damit die Darlehensgeberin oder der Darlehens-
geber bei unerwarteten Finanzproblemen das verliehene Geld
zurtickbekommen kann und Sie ausreichend Zeit haben, die Fi-
nanzierungslicke zu schlieBen. Mit einer Risikolebensversiche-
rung Uber den gesamten Darlehensbetrag kénnen Sie dafir sor-
gen, dass eine Rickzahlung auch im Todesfall moglich ist.

Scheuen Sie sich nicht, all dies in einem privaten Kreditvertrag
niederzulegen. Sie sparen sich und lhren Geldgebern und Geld-
geberinnen im Zweifelsfall eine Menge Arger und kénnen so den
personlichen Kontakt unabhdngig von Geldangelegenheiten
pflegen.

Bankkredite

Eine der wichtigsten , Partnerschaften”, die Sie wahrend Ihrer
Selbststandigkeit eingehen, betrifft die Bank. Nicht nur, weil Sie
lhren laufenden Zahlungsverkehr Uber ein entsprechendes Ge-
schaftskonto abwickeln werden, auch bei der Finanzierung Ihrer
Grindung sowie im weiteren Verlauf Ihrer Geschaftstatigkeit
werden die Kreditangebote lhrer Bank immer wieder wichtig
sein. Die Banken verfiigen Uber verschiedene Moglichkeiten Sie
zu unterstutzen:

Mit Investitionskrediten wird eine bestimmte Summe fur lhr Vor-
haben bereitgestellt, die zur Anschaffung von langlebigen Inves-
titionsgUtern verwendet wird. Die Tilgung erfolgt Uber einen
langeren vertraglich festgelegten Zeitraum. Der Zinssatz wird
jeweils zwischen Kundin und Bank vereinbart und ist vom aktu-
ellen Zinsniveau abhangig. Beachten Sie, dass die Hohe der Bear-
beitungsgebihren und Bereitstellungsprovision bei den einzel-
nen Kreditinstituten unterschiedlich ist.

Kurzfristige Bankkredite sollten zur Finanzierung der betriebli-
chen Anlaufphase herangezogen werden. Sie laufen i. d. R. bis
zu einem Jahr mit einem vertraglich festgelegten Zins.

Kontokorrentkredite (bei Privatpersonen heiBen sie Uberzie-

hungs- oder Dispositionskredite) sind Kredite, die in den meisten
Fallen ohne zeitliche Befristung gewahrt werden und die die Li-
quiditat lhres Geschaftes gewahrleisten. Zinsen werden nur fur
den Zeitraum berechnet, in dem Sie den Kredit in Anspruch neh-
men. Auch hier ist die Hohe abhangig vom aktuellen Zinsniveau.

Kreditinstitute ermoglichen Ihnen auBerdem Zugang zu éffentli-
chen Finanzierungshilfen, die bei Existenzgriindungen vom Bund
Uber die KfW-Mittelstandsbank sowie von den Landern bereitge-
stellt werden. Da der Staat ein groBes Interesse an der Forderung
kleiner und mittelstandischer Unternehmen und an der Schaf-
fung von Arbeitspldtzen hat, sind die zur Verfiigung gestellten
Darlehen zum Teil etwas gunstiger als die Angebote der Banken.
Allerdings dauert die Bearbeitung meist etwas langer. Es kommt
auch vor, dass die Bewilligung von Antragen fur 6ffentliche Fi-
nanzierungshilfen von gutachterlichen Stellungnahmen abhan-
gig gemacht wird.

TIPP:

Banken verdienen an der Vergabe eigener Kredite besser als an
der Vermittlung von &ffentlichen Geldern. Das sollten Sie im
Kopf haben, wenn Sie der Kundenberaterin oder dem Kunden-
berater der Bank gegentibersitzen und lhre Finanzierung be-
sprechen. Nicht immer werden Sie ber die zahlreichen 6ffent-
lichen Darlehen umfassend informiert, es sei denn, Sie fragen
gezielt nach.
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Eine weitere Schwierigkeit bei der Kreditbeschaffung besteht
darin, dass die Kreditinstitute wegen der gestiegenen Risiken im
Bankgeschaft strengere Vorschriften aufgestellt haben. Die so
genannten Basel-Il-Richtlinien sollen zu Beginn des Jahres 2007
in Kraft treten. Sie besagen, dass die Kreditinstitute zuktnftig die
Bonitat ihrer Kunden, die Eigenkapitalquote bei Investitionen
und die Verwertbarkeit der Sicherheiten bei ihren Kreditkonditio-
nen starker berticksichtigen mussen. Um die Qualitat ihrer Kun-
den festzustellen, werden die Banken in einem so genannten
Rating alle Schuldner in Risikoklassen einteilen — abhangig von
der Wahrscheinlichkeit eines Kreditausfalls und den dann ent-
stehenden Kosten fur die Bank. Jede Klasse wird einen anderen
Zinssatz bekommen. Die Folge fur Griinderinnen und Griinder
sowie kleine und mittlere Unternehmen: Sie missen damit rech-
nen, dass ihre Kredite teurer werden und mit mehr Eigenkapital
unterlegt sein massen. Auch die KfW-Mittelstandsbank hat zum
Jahresbeginn 2003 ein Rating eingeflhrt. Zur Beurteilung so-
wohl der Bonitat eines Kunden als auch des Ausfallrisikos eines
Darlehens hat die Mittelstandsbank ein computergestitztes
Punktbewertungsverfahren (,Scoring”) entwickelt.

Informieren Sie sich umfassend Uber die verschiedenen Finanzie-
rungsprogramme der Banken sowie des Bundes und des Landes
Niedersachsen. Prifen Sie genau, welche Finanzierung fur Sie
am gunstigsten ist.

Einen groben Uberblick kénnen Sie sich tiber eine Telefonrecher-
che verschaffen. Neuerdings kénnen Sie auch Uber verschiedene
Online-Dienste mit den Banken in Kontakt treten und Informa-
tionen beschaffen. Doch erst ein persénliches Gesprach mit den
zustandigen Sachbearbeitern wird Ihnen solide Informationen
Uber die Erwartungen und Konditionen sowie die Verhandlungs-
spielrdume liefern.

Gehen Sie in ein solches Gesprach nur, wenn Sie wirklich gut
vorbereitet sind. Folgende Unterlagen sollten Sie schriftlich vor-
bereiten und zum Bankgesprach mitbringen:

e Lebenslauf mit beruflichem Werdegang, Arbeits- und
Prifungszeugnissen,

¢ Unternehmenskonzept in Kurzfassung, u. a. mit Angaben zu
dem Leistungsangebot, der Absatz- und Kundenstruktur, der
Marktposition und der Rechtsform,

e \Vertrage (Miete/Pacht/Leasing/Franchise). Beachten Sie
jedoch, dass der vorzeitige Abschluss von Vertragen bei
einigen Darlehen zum Ausschluss fuhrt,

e Nachweis Uber vorhandenes Eigenkapital,

e Vorschlage zur Besicherung von Krediten,

e Ertragsvorausschau und Rentabilitdtsberechnung,

e Liquiditatsplan mit voraussichtlichen Einnahmen und
Ausgaben,

¢ gegebenenfalls fachkundliche Stellungnahme Gber eine
Existenzgriindungsberatung.

Nur wenn Sie Uberzeugend auftreten, lhre Kompetenz heraus-

streichen und die Wirtschaftlichkeit Ihres Projekts mit klaren Zah-
len untermauern kénnen, werden Sie eine Finanzierungszusage
bekommen. Werden wahrend dieses Gespraches Defizite rekla-
miert, leugnen Sie diese nicht. Machen Sie stattdessen klar, dass
Sie in der Lage sind, mit diesen Risiken umzugehen. Zeigen Sie

auf, mit welchen MaBnahmen Sie trotzdem zu einem positiven

Geschéftsergebnis kommen werden.

Kreditverhandlungen haben nichts mit Bittstellerei oder &hnli-
chem zu tun. Geld ist schlieBlich nur eine Ware. Die Banken
werden Sie unterstttzen und durch die Zinsen an lhrem Projekt
verdienen, wenn Sie mit guten Argumenten eine gute Geschafts-
idee prasentieren und der Bank die Sicherheit vermitteln, dass
das Ihnen geliehene Geld gut angelegt ist. Nicht mehr und nicht
weniger!

Und lassen Sie den Kopf nicht hdngen, wenn Sie nicht schon
nach dem ersten Mal mit einem gefullten Geldkoffer die Bank
wieder verlassen. Machen Sie sich mit den neu gewonnenen Er-
kenntnissen daran, Ihr Konzept noch einmal zu Gberarbeiten,
bevor Sie es in der Bank oder bei einem anderen Kreditinstitut
erneut versuchen. Vielleicht hilft es hnen, wenn Sie das Ge-
sprach mit einem Freund oder einer Freundin durchspielen? Ein
Trost sei Innen auf den Weg gegeben: Nur ganz, ganz wenige
Grunderinnen und Grinder bekommen eine Zusage zur Finan-
zierung im ersten Anlauf.




4.3. Sicherheiten fur Kredite beschaffen

Grundsatzlich gilt: Kein Kredit ohne Sicherheiten. Banken méch-
ten wissen, wie sie an ihr Geld kommen, wenn ein Darlehen
nicht oder nur teilweise aus dem laufenden Geschéftsbetrieb der
Bankkundinnen und -kunden zurtickgezahlt werden kann.

Bei den bankUblichen Sicherheiten lassen sich zwei Formen un-
terscheiden:

Zu den dinglichen Sicherheiten zahlen die Grundschuld und die
Sicherungslbereignung. Wenn Sie ein Grundstlck, ein Haus
oder eine Eigentumswohnung besitzen und belasten kénnen,
wird zugunsten eines Glaubigers eine Grundschuld in das
Grundbuch eingetragen. Bei der Sicherungsibereignung wer-
den Maschinen, Warenbestande oder Einrichtungsgegenstande
auf ihren Versteigerungswert — nicht Anschaffungspreis — ge-
schatzt und als Sicherheit anerkannt.

Die persénlichen Sicherheiten bestehen aus Birgschaften und
der Abtretung von Lebensversicherungen oder Aktiendepots.
Bevor die Bank eine Blrgschaft anerkennt, wird die Zahlungsfa-
higkeit des Burgen Uberprift. Lebensversicherungen mit einem
hohen Ruckkaufswert werden in der Regel vollig unproblema-
tisch anerkannt. Haben Sie selbst Forderungen aus Lieferungen
oder Leistungen, kénnen Sie auch diese an die Bank abtreten.
AuBerdem wird erwartet, dass Ehegatten mit ihrem Einkommen
fir den Kredit gemeinsam haften.

Grundsatzlich gilt fir Banken: Ohne Sicherheiten kein Kredit.
Nun kann es ohne weiteres passieren, dass Sie nicht Gber genu-
gend Sicherheiten verfligen, um ausreichende Kredite zu be-
kommen. In diesem Fall besteht bei einzelnen &ffentlich gefér-
derten Kreditprogrammen, zum Beispiel dem Startgeld oder
dem Mikrodarlehen, die Méglichkeit, eine anteilige Haftungs-
freistellung zu beantragen. Die fehlenden Sicherheiten konnen
Sie sich hier durch hohere Zinsen erkaufen. Oder Sie bemuhen
sich um eine Ausfallbdrgschaft.

AuBerdem kann Ihr Kredit teurer werden, wenn Sie nicht genu-
gend Sicherheiten haben, da die Banken einen risikoabhangigen
Aufschlag auf den angegebenen Zinssatz vornehmen kénnen.

Das Programm im Uberblick:

Burgschaften der Niedersachsischen
Burgschaftsbank (NBB) GmbH

Antragsberechtigte:

e Grunderinnen und Grinder, die in Niedersachsen eine
gewerbliche oder freiberufliche Existenz grinden
(einschlieBlich Angehdorige der Heilberufe).

e Mittelstandische gewerbliche Unternehmen und Angehérige
freier Berufe.

Verwendungszweck:
e Absicherung von ¢ffentlichen und hauseigenen Investitions-
und Betriebsmittelkrediten.

Hoéchstbetrag:

e 1 Million EUR.

e Bis zu 80 Prozent der Kreditsumme bei einem Eigenkapital-
anteil von mind. 15 Prozent,

* 65 Prozent der Kreditsumme bei einem geringeren Eigen-
kapitalanteil,

e 60 Prozent bei Betriebsmitteldarlehen.

Laufzeit/Tilgunag:
e Bei Investitionskrediten: bis zu 23 Jahre.
e Bei Betriebsmittelkrediten: bis zu acht Jahre.

GebUhr:
e Einmalig: 1,25 Prozent der zu verbirgenden Kreditsumme.
e Provision: ein Prozent p. a. vom Burgschaftssaldo.

Sicherheiten:

e Personliche Haftung,

e 50 Prozent Abdeckung durch (Risiko-)Lebensversicherung,

e Abtretung der mit dem Kredit finanzierten Wirtschaftsgdter.

Voraussetzungen:
e Antrage kénnen nur Uber die Hausbank bei der NBB gestellt
werden.
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4.4. Finanzierungshilfen fir Existenz-
griindungen aus Bundesprogrammen

Zunachst werden die wichtigsten Forderkredite dargestellt, die
vom Bund fur Existenzgrinderinnen und Existenzgriinder bereit-
gestellt werden. Priifen Sie, ob diese zur Finanzierung lhres Vor-
habens geeignet sind. Erkundigen Sie sich auch, ob es zwischen-
zeitlich zu Veranderungen von Richtlinien oder Konditionen
gekommen ist.

ACHTUNG:

Die Ihnen vielleicht schon bekannte Dta (Deutsche Ausgleichs-
bank) und die KfW (Frankfurter Kreditanstalt fiir Wiederaufbau)
wurden zusammengelegt und bilden jetzt die KfW-Mittelstands-
bank.

Zusatzlich gibt es eine Vielzahl von Finanzierungsprogrammen,
die an einen bestimmten Zweck, z. B. Umweltschutzinvestitio-
nen oder die Schaffung von Arbeitspldtzen gebunden sind. Im
Rahmen des Hartz-Konzepts gibt es hier ein Kreditprogramm

. Kapital fur Arbeit und Investitionen” von der KfW-Mittel-
standsbank fur mittelstandische Betriebe und Freiberufler. Sie
kénnen Mittel (100.000 EUR) beantragen, wenn sie Arbeitslose,
von Arbeitslosigkeit Bedrohte oder geringfligig Beschaftigte fur
mindestens zwolf Monate in ein sozialversicherungspflichtiges
Beschaftigungsverhaltnis einstellen. Ihr Unternehmen muss ins-
gesamt kreditwrdig sein und positive Zukunftsaussichten ha-
ben. Nahere Informationen bietet das Informationszentrum der
KfW-Mittelstandsbank unter der Rufnummer 01801/241124
(bundesweit zum Ortstarif).

Im Zuge der Fusion von KfW und DtA wurde das DtA-Sozial-
programm in die Infrastrukturférderung der KfW integriert. Mit
dem KfW-Infrastrukturprogramm — Sonderfonds , Wachstums-
impulse” kédnnen nur noch Investitionen im Bereich der kommu-
nalen Infrastruktur finanziert werden.

TIPP:

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit (BmWA) und
die KfW-Mittelstandsbank halten umtfangreiches und kostenlo-
ses Informationsmaterial bereit, mit dem Sie tiefer in die Materie
einsteigen kénnen. Oder wéhlen Sie das Blrgertelefon des Bun-
desministeriums fur Wirtschaft und Arbeit an, welches lhnen
grundlegende Fragen beantwortet: Wer bekommt &ffentliche
Foérdermittel? Welche Férderprogramme gibt es? Welche Anlauf-
stellen sind wichtig? Wie lauten die Adressen?

(BmWA: Tel. 030/2014-7649, Fax 030/2014-7033,
www.bmwa.de oder

Infocenter der KfW-Mittelstandsbank: Tel. 01801/241124,
www. kfw.de)

Bei der Auswahl der Forderkredite sollten Sie die folgenden Kri-
terien beachten. Sie wissen ja: der Teufel steckt allzu haufig im
Detail:

e Antragsberechtigte: Nicht jedes Programm ist fir jede Form
der Existenzgrindung bestimmt. Zu unterscheiden ist, ob Sie
sich im Bereich der kleinen und mittleren gewerblichen Unter-
nehmen selbststandig machen wollen, also beispielsweise im
Einzelhandel oder der Gastronomie, oder ob Sie zu den freien
Berufen gehoren (zur Einordnung vergleiche Kapitel 5). Griin-
den Sie zusammen mit mehreren Personen ein Unternehmen,
dann erfordert dies ein gemeinsames Finanzierungskonzept.
Dabei ist zu beachten, dass das Darlehen nur fur lhren per-
sonlichen Anteil an den Gesamtinvestitionen beantragt wer-
den kann, da bei diesen Programmen nur personenbezogene
Kredite vergeben werden.

e Verwendungszweck: In Frage kommen die Existenzgriindung,
der Erwerb eines Betriebes, die tatige Beteiligung an einem
Unternehmen und die Existenzsicherung in den nachfolgen-
den Jahren. AuBerdem unterscheiden sich Kreditprogramme
darin, ob sie nur zur Finanzierung von Investitionen oder auch
von Betriebsmitteln geeignet sind. Besonders beachten sollten
Sie die 6ffentlichen Hilfen, die als Zuschuss zur Finanzierung
von Beratungsleistungen dienen.

e Mindest-/H6chstbetrag: Die zuldssigen Obergrenzen der
Darlehen sind fur die meisten Existenzgriinderinnen kaum
relevant. Bei einigen Kreditprogrammen scheuen Banken den
Bearbeitungsaufwand bei der Abwicklung von &ffentlichen
Forderungen, wenn das Investitionsvolumen nur klein ist. So
kommt es — obwohl es nicht schwarz auf weif3 in den Richt-
linien steht — in der Praxis zu Mindestbetragen. Wenn Sie ein
kleineres Griindungsvorhaben verfolgen, sollten sie besonders
aufmerksam die fur diese Zielgruppe geschaffenen Kredit-
programme studieren.




e Laufzeit: Bei 6ffentlich geforderten Darlehen und bei Krediten
der Bank sind bestimmte Laufzeiten bis zur vollstandigen
Riickzahlung vorgesehen. Haben Sie Uberschiisse erwirtschaf-
tet und wollen Sie den Betrag vorzeitig zurlickzahlen, kénnen
die Kreditvertrage meist gekindigt werden. Dabei sollten Sie
allerdings beachten, dass Ihnen bei friihzeitiger Riickzahlung
gewabhrte Zinsvorteile méglicherweise gestrichen werden.

e Tilgung: Die Ruckzahlung eines Darlehens erfolgt aus dem
Gewinn eines Unternehmens. Da sie haufig erst nach zwei
bis drei tilgungsfreien Jahren einsetzt, sollte Ihre Planungs-
rechnung einen entsprechend langen Zeitraum umfassen
(siehe Kapitel 4.9.).

e Zinsen: Die Berechnung der Zinsen ist von entscheidender
Bedeutung, denn die Kapitalkosten fur lhre Finanzierung
wirken sich auf die betrieblichen Kosten pro Monat unmittel-
bar aus. Wichtig fur Sie ist besonders der effektive Zins, bei
dem Geblhren und Auszahlung (= Kreditsumme abzuglich
Disagio) berlcksichtigt werden. Wenn die Bank eine Bearbei-
tungsgebuhr verlangt und daher den Kreditbetrag nicht voll-
standig auszahlt, sollten Sie den fehlenden Betrag in der Auf-
stellung der Griindungskosten nicht vergessen (siehe Kapitel
4.1.) und den Kreditbetrag erhdhen. Beachten Sie bitte, dass
die Angaben der Zinsen in den folgenden Programmen auf-
grund des allgemeinen Zinsniveaus schwanken kénnen. Auch
kénnen die Zinssatze fur jede Grinderin unterschiedlich sein,
da die Bank berechtigt ist, Zinsaufschlage auch bei 6ffentlich
geforderten Darlehen vorzunehmen.

Wollen Sie einen 6ffentlich gefoérderten Kredit beantragen, wen-
den Sie sich zuerst an lhre Hausbank. Diese pruft Ihren Antrag
und leitet ihn an die zustandige Institution weiter.

WICHTIG:

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie lhre Antrége zur Finanzie-
rung vor der Existenzgriindung stellen! Erst wenn das Ergebnis
lhres Gesprédchs mit der Bank protokolliert ist, dirfen Sie Kauf-
vertrdge fir die geplanten Investitionen oder Mietvertrage unter-
zeichnen. Haben Sie schon mit der selbststdndigen Tatigkeit
begonnen, lassen Sie sich beraten, welche &ffentlich geférderten
Kredite dann fir Sie geeignet sind.

Eines sollte Ihnen klar sein: Sie haben keinerlei Rechtsanspruch,
dass Ihnen 6ffentliche Forderkredite bewilligt werden. Entschei-
dend sind allein Ihre Qualifikation und Ihre realistische Unterneh-
mensplanung. Nur so steigen lhre Chancen, ein 6ffentlich gefor-
dertes Darlehen oder eine andere finanzielle Férderung zu
erhalten.

Das Programm im Uberblick:

Mikro-Darlehen fir Kleinstgrindungen

Antragsberechtigte:

e Grunderinnen und Grinder im Bereich der gewerblichen
Wirtschaft und Angehoérige der freien Berufe, auch wenn
es sich zunachst um einen Nebenerwerb handelt.

e Bestehende Unternehmen mit maximal zehn Beschaftigten,
bis zu drei Jahre nach der Grindung.

e Erneute Unternehmensgriindungen (,,Zweite Chance”),
wenn diese nicht durch Verpflichtungen aus der ersten
Grundung belastet sind.

Verwendungszweck:
e Finanzierung von Investitionen und Betriebsmittel fur Grin-
dung, Erwerb oder tatige Beteiligung an einem Unternehmen.

Hochstbetrag:
e 25.000 EUR.
e Bis zu 100 Prozent der Bemessungsgrundlage.

Laufzeit/Tilgung:
e Funf Jahre, davon ein halbes Jahr tilgungsfrei.

Zinssatz:

¢ Den aktuellen Zinssatz erfahren Sie im Infocenter der KfWw-
Mittelstandsbank unter Tel. 01801/241124 oder im Internet
unter www.kfw.de.

Auszahlung:
* 100 Prozent.

Gebihr:
e Keine Bereitstellungsprovision.

Sicherheiten:

e Sind in geringerem Umfang als Ublich erforderlich, da die
KfW der Hausbank eine Haftungsfreistellung von 80 Prozent
gewahrt.

Voraussetzungen:

¢ Nicht mit anderen KfW-Produkten kombinierbar.

e Antrage koénnen Uber jedes Kreditinstitut bei der Kfw-
Mittelstandsbank gestellt werden, die ein schnelles und
unburokratisches Entscheidungsverfahren zusichert.
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Das Programm im Uberblick:

Grundungsdarlehen fur kleine Unternehmen —
Startgeld

Antragsberechtigte:

e Granderinnen und Grtnder im Bereich der gewerblichen
Wirtschaft und Angehorige der freien Berufe.

e Grundung als Nebenerwerb moglich, wenn mittelfristig eine
wirtschaftlich tragfahige Vollexistenz angestrebt wird.

Verwendungszweck:

e Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln fur
Grundung, Erwerb oder tatige Beteiligung an einem Unter-
nehmen.

Hoéchstbetrag:
e 50.000 EUR.
e Bis zu 100 Prozent der Bemessungsgrundlage.

Laufzeit/Tilgung:
e Bis zu zehn Jahre.
e Bis zu zwei tilgungsfreie Jahre.

Zinssatz:

e Den aktuellen Zinssatz erfahren Sie im Infocenter der KfW-
Mittelstandsbank unter Tel. 01801/241124 oder im Internet
unter www.kfw.de.

Auszahlung:
e 96 Prozent

Gebiuhr:
e 0,25 Prozent Bereitstellungsprovision pro angefangener Monat.

Sicherheiten:
e Die KfW gewahrt der Hausbank eine 80-prozentige
Haftungsfreistellung.

Voraussetzungen:

e Nicht mit anderen KfW-Produkten kombinierbar.

e Antrage kénnen Uber jedes Kreditinstitut bei der Kf\W-
Mittelstandsbank gestellt werden.

Das Programm im Uberblick:

Unternehmerkapital - ERP-Kapital fur
Grundung (0 - 2 Jahre)

Antragsberechtigte:
e Existenzgrinderinnen und -griinder im Bereich der gewerb-
lichen Wirtschaft und Angehorige der freien Berufe.

Verwendungszweck:

e Finanzierung von Investitionen und MarkterschlieBungsauf-
wendungen fur Griindung, Erwerb oder tatige Beteiligung
an einem Unternehmen, durch die eine wirtschaftlich trag-
fahige Lebensgrundlage gesichert wird.

e Finanzierung von Festigungsvorhaben innerhalb von zwei
Jahren nach Aufnahme der Geschaftstatigkeit.

Hochstbetrag:
e 500.000 EUR.

Laufzeit/Tilgung:

e 15 Jahre, maximal bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres
des Antragstellers.

e Sieben tilgungsfreie Jahre.

e Vorzeitige Tilgung unter bestimmten Voraussetzungen jeder-
zeit moglich.

Zinssatz:

e Im 1. Jahr: zinslos,

im 2. Jahr: drei Prozent p. a.,
im 3. Jahr: vier Prozent p. a.,
im 4. Jahr: funf Prozent p. a.,

e Den aktuellen Zinssatz im 5. bis 10. Jahr erfahren Sie im Info-
center der KfW-Mittelstandsbank unter Tel. 01801/241124
oder im Internet unter www.kfw.de.

e Der Zinssatz wird am Ende des 10. Jahres fiir die Restlaufzeit
neu festgelegt.

Auszahlung:
* 96 Prozent

Gebihr:
e 1 Prozent Garantieentgelt auf den jeweils valutierenden
Betrag.

Sicherheiten:

e Sind nicht erforderlich. Das durchleitende Kreditinstitut wird
von der Haftung freigestellt.

e Personliche Haftung der Antragstellerin bzw. des Antrag-
stellers, Mithaftung des Ehepartners.

Voraussetzungen:
e Eigene Mittel in Hhe von 15 Prozent der Bemessungsgrund-
lage.

e Antrage kénnen Uber jedes Kreditinstitut bei der KfW-
Mittelstandsbank gestellt werden.




Das Programm im Uberblick:

Unternehmerkapital - ERP-Kapital fur
Wachstum (2 — 5 Jahre)

Antragsberechtigte

e Naturliche Personen bzw. Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft, die ihre Geschaftstatigkeit vor mehr als zwei
Jahren aber héchstens funf Jahren aufgenommen haben.

Verwendungszweck:
e Es konnen 40 Prozent der Investitionen (Sachanlagen und
Warenlager) finanziert werden.

Hoéchstbetrag:
e 500.000 EUR pro Vorhaben.

Laufzeit/Tilgung:

e 15 Jahre.

e Sieben tilgungsfreie Jahre.

e Vorzeitige Tilgung ist nicht maglich.

Zinssatz:

e Den aktuellen Zinssatz erfahren Sie im Infocenter der Kf\W-
Mittelstandsbank unter Tel. 01801/241124 oder im Internet
unter www.kfw.de.

Auszahlung:
e 100 Prozent.

Gebuhr:
e Keine.

Sicherheiten:

e Sind nicht erforderlich.

e Personliche Haftung der Antragstellerin bzw. des Antrag-
stellers.

Voraussetzungen:
e Antrage kdnnen Uber jedes Kreditinstitut bei der Kf\W-
Mittelstandsbank gestellt werden.

Das Programm im Uberblick:

Unternehmerkredit (Investitionskredit far
Existenzgrinder, mittelstandische Unter-
nehmen und freiberuflich Tatige)

Antragsberechtigte:

e GrUnderinnen und Grinder, Erwerb oder tatige Beteiligung
an einem Unternehmen im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft und der freien Berufe einschlieBlich der Heilberufe.

e Kleine und mittlere Unternehmen im Bereich der gewerb-
lichen Wirtschaft und der freien Berufe einschlieBlich der
Heilberufe.

Verwendungszweck:

e a) Finanzierung von Investitionen zur Griindung eines Unter-
nehmens, Beschaffung und Aufstockung des Material-,
Waren- oder Ersatzteillagers.

* b) Finanzierung von Betriebsmitteln.

Hochstbetrag:

e Funf Millionen EUR.

e Unter Einbeziehung anderer &ffentlicher Mittel
max. 75 Prozent der Investitionen.

e Bis zu 100 Prozent der Investitionen bei Kreditbetragen bis
eine Million EUR.

Laufzeit/Tilgung:
e a)lInvestitionskredit
- bis zu zehn Jahre, davon bis zu zwei tilgungsfreie Jahre,
- bis zu 20 Jahre, davon bis zu drei tilgungsfreie Jahre,
- 12 oder 20 Jahre, rtickzahlbar in einer Summe am Ende der
Laufzeit.
* b)Betriebsmittelkredit
- sechs Jahre, davon bis zu ein tilgungsfreies Jahr.

Zinssatz:

¢ Den aktuellen Zinssatz erfahren Sie im Infocenter der Kfw-
Mittelstandsbank unter Tel. 01801/241124 oder im Internet
unter www.kfw.de.

Auszahlung:
* 96 Prozent.

Gebihr:
e 0,25 Prozent Bereitstellungsprovision pro angefangener Monat.

Sicherheiten:

e Sind erforderlich.

e Wenn Sie eine Haftungsfreistellung bei der KfW beantragen,
wird ein erhdhter Zinssatz berechnet.

Voraussetzungen:
e Antrage kdnnen Uber jedes Kreditinstitut bei der Kf\W-
Mittelstandsbank gestellt werden.
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4.5. Finanzierungshilfen fir Existenz-
griindungen aus Landesprogrammen

Auch das Niedersachsische Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr unterstitzt die Grindung von kleineren und mittle-
ren Unternehmen bei der Finanzierung von Investitionen.

Am 1. Januar 2004 hat die Investitions- und Forderbank Nieder-
sachsen GmbH — NBank (www.nbank.de) ihre Geschéaftstatigkeit
aufgenommen. Die NBank vergibt im Hausbankverfahren den
Niedersachsen-Kredit.

TIPP:
Die NBank hat einen Férderlotsen ins Netz gestellt
(www.nbank.de).

Wenn Sie auf Kredite zuriickgreifen missen, egal ob es sich um
Privatkredite oder &ffentliche Fordermittel handelt, sollten Sie
sich einen Uberblick iber die damit verbundenen Kosten ver-
schaffen. Am besten ist es, wenn Sie sich fur jeden Kredit eine
gesonderte Aufstellung anfertigen, in der Sie den Betrag des
Darlehens, den Zinssatz, die Laufzeit und die Tilgungsraten ein-
tragen. So kénnen Sie die gesamten Kapitaldienste berechnen
und fur die weitere Ermittlung der betrieblichen Kosten beriick-
sichtigen.

Das Programm im Uberblick:

Niedersachsen-Kredit

Antragsberechtigte:

e Existenzgriinderinnen und -grlinder im Bereich der
gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe.

e Kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft.

e Freiberuflich Tatige.

Verwendungszweck:

* Finanzierung von Investitionen, Ubernahme eines bestehen-
den Unternehmens, Erwerb einer tatigen Beteiligung.

e Finanzierung von Betriebsmitteln.

Hoéchstbetrag:

e a) Investitionskredit: 1 Million EUR.

* D) Betriebsmittelkredit:
bei bestehenden Unternehmen 300.000 EUR,
bei Existenzgrindungen 150.000 EUR.

Mindestbetrag:
° ) 30.000 EUR,
b) kein.

Laufzeit/Tilgunag:

* a) bis zu zehn Jahre, davon bis zu zwei tilgungsfreie Jahre,
bis zu 20 Jahre, davon bis zu drei tilgungsfreie Jahre,
zwolf oder 20 Jahre, rlickzahlbar in einer Summe am Ende
der Laufzeit.

b) sechs Jahre, davon bis zu einem tilgungsfreien Jahr.

Zinssatz:

e Den aktuellen Zinssatz erfahren Sie im Beratungscenter der
NBank unter Tel. 0511/30031-333 oder im Internet unter
www.nbank.de.

Auszahlung:
* 96 Prozent.

Gebuhr:
e Keine.

Sicherheiten:

e Sind erforderlich.

e Beantragung einer NBB-Burgschaft auf gleichem Antrags-
vordruck mdglich (bei Investitionen bis zu 80 Prozent,
bei Betriebsmitteln bis zu 60 Prozent).

Voraussetzungen:
e Antrage kénnen Uber jedes Kreditinstitut bei der NBank
gestellt werden.




4.6. Betriebliche Kosten planen

Nachdem Sie Ihren Finanzierungsbedarf ermittelt haben und sich
Uber die Finanzierungsmoglichkeiten einen Uberblick verschafft
haben, widmen Sie sich bitte den betrieblichen Kosten. Wenn
Sie diese fur einen langeren Zeitraum genau erfassen, kénnen
Sie besser einschatzen, wie sich lhre Umsatze entwickeln mus-
sen.

Als variable Kosten werden diejenigen Kosten bezeichnet, die
abhdngig vom Umsatz entstehen. Es liegt auf der Hand, dass die
Material- und Warenmengen umso gréBer sein werden, je mehr
Umsatz Sie machen. Vor allem wenn Sie im Handel, im Hand-
werk oder im produzierenden Gewerbe tatig sind, missen Sie
die variablen Kosten anhand lhrer konkreten Bezugsquellen kal-
kulieren. Auch Kosten fir die Beschaftigung von Aushilfen
gehoren dazu, wenn sie in direktem Zusammenhang mit der
Umsatzerzielung, zum Beispiel einer Ausstellung oder einer Son-
derverkaufsaktion, stehen. Ebenso die Kosten fir den Einsatz
von Subunternehmen, wenn Sie fur die Bearbeitung eines Auf-
trages das Know-how und die Kapazitdten von anderen selbst-
standigen Unternehmen einkaufen.

Auch bei den freien Berufen und Dienstleistungsunternehmen
spielen die variablen Kosten eine Rolle. Beispielsweise muss eine
Trainerin nur dann die Kosten fUr einen externen Seminarraum
aufbringen, wenn sie gentigend Anmeldungen fir die Veranstal-
tung hat. Es ist jedoch bei Dienstleistungen durchaus tblich, die
variablen Kosten, wie zum Beispiel Reisekosten, der Kundschaft
unmittelbar in Rechnung zu stellen.

Zu den betrieblichen Kosten gehdéren in jedem Fall die fixen
Kosten. Diese Kosten fallen an, egal wie hoch oder niedrig Ihr
Umsatz ist. Hierzu zahlen die betriebliche Miete, Beitrage fur be-
triebliche Versicherungen, der Unterhalt des geschaftlich genutz-
ten Pkw, Telefon- und Portokosten etc. Ein Kostenfaktor, der
immer wieder unterschatzt wird, ist die Werbung.

Um den Anforderungen von morgen gewachsen zu sein, sollten
Sie auch Kosten fiir FortbildungsmaBnahmen, Reise und Unter-
kunft einplanen. Haben Sie Fremdkapital fur lhre Finanzierung
beansprucht, dann gehéren auch die Zinsen zu den regelmafi-
gen betrieblichen Kosten.

Die Tabelle (siehe Seite 54 ff.) soll Ihnen als Anregung dienen,
Aufstellungen fir Ihren spezifischen Bedarf zu machen. Prifen
Sie in jedem Fall sorgfaltig, mit welchen Kostenfaktoren Sie in
lhrer Branche zu rechnen haben und tragen Sie diese zu den
bereits angefthrten Punkten hinzu.

4.7. Realistische Ertrage schatzen

Nachdem Sie die betrieblichen Kosten fir ein Jahr aufgelistet —
und tief Luft geholt haben — beginnt nun die Erfolgsrechnung,
die einen Zeitraum von drei Jahren umfasst. Die Gegentberstel-
lung von Erlésen und betrieblichen Kosten liefert lhnen Auf-
schluss dartber, ob Ihre bisherigen Planungen am Ende von Ge-
winnen gekront sein werden. Wenn Sie jedoch die anfangs
Ublichen Anlaufverluste langfristig nicht abbauen kénnen, soll-
ten Sie anhand dieser Berechnung lhre Konzeption (siehe Er-
folgsfaktor 1) noch einmal rechtzeitig Gberarbeiten, bevor der
Schuldenberg zur Realitat wird.

Machen Sie sich mit dem Zahlengerist der Erfolgsrechnung (am
Ende dieses Kapitels) vertraut. Auch in Zukunft werden Sie, be-
vor Sie sich flr ein neues Produkt oder eine neue Absatzstrategie
entscheiden, dies mit Hilfe einer Erfolgsrechnung finanziell
durchrechnen. Eignen Sie sich die unterschiedlichen Begrifflich-
keiten an, damit Sie mit den Expertinnen und Experten bei Bank-
verhandlungen eine gemeinsame Sprache sprechen. So machen
Sie bei der Bank einen professionellen Eindruck!

Beginnen Sie mit der Schatzung lhrer Erlése, die im ersten Jahr
vermutlich geringer ausfallen, da Sie bei den Kundinnen und
Kunden noch nicht bekannt sind. Erst allmahlich wird lhre Kund-
schaft anwachsen, so dass in den folgenden Jahren auch die Er-
|6se ansteigen werden. Beachten Sie, dass es fur einzelne Pro-
dukte oder Dienstleistungen jahreszeitliche Schwankungen, z. B.
durch das Weihnachtsgeschaft oder die Sommerpause, geben
kann.

Wie viel werden Sie fur eine Dienstleistung pro Stunde berech-
nen? Gibt es Gebuhrenordnungen, z. B. die HOAI fur Architek-
tur- und Ingenieurleistungen, an denen Sie sich orientieren kon-
nen? Wie viele Waren werden Sie im Handel von welcher
Produktgruppe umsetzen? Und welche Speisen und Getranke
werden Sie an wie vielen Tischen lhren Gasten in einem Gastro-
nomiebetrieb servieren? Vielleicht haben Sie im Rahmen lhrer
Berufstatigkeit oder aus einer nebenberuflichen selbststandigen
Tatigkeit schon Erfahrungswerte gesammelt, welche Preise Sie
fur Thre Leistungen erzielen kénnen.

Als Hilfestellung kénnen Sie von den Kammern, von Berufsver-
banden oder Unternehmensberatungen Statistiken tber die Prei-
se und Kosten vergleichbarer Betriebe Ihrer Branche bekommen.
Diese so genannten Branchenvergleiche liefern lhnen Daten
Uber die zu erwartende Gewinnspanne bei einzelnen Produkten,
sowie Tipps Uber die GroBe des einzurichtenden Warenlagers.
Sie zeigen lhnen den Anteil des Umsatzes, der Ublicherweise fur
Miete oder Personal anzusetzen ist und wie viel Sie pro gm La-
denflache im Handel umsetzen mussen. Auch Uber die Preise fur
Produkte eines Handwerks- oder Industriebetriebes erhalten Sie
wichtige Informationen. Und schlieBlich kénnen Sie hier erse-
hen, wie viel Honorar oder EUR/Stunde Sie fur Ihre Dienstleis-
tung berechnen kénnen. Fur lhre Branche interessante Daten
erhalten Sie evtl. auch bei der Landesgeschéftsstelle vom Bund
der Steuerzahler oder beim Bundesfinanzministerium
(www.bundesfinanzministerium.de).
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Vergessen Sie nicht, von den Erlésen die Umsatzsteuer abzuzie-
hen, denn die mussen Sie an das Finanzamt abfihren (siehe Ka-
pitel 5.3.).

Nach Abzug der Summe aller variablen Kosten ermitteln Sie Ih-
ren Rohertrag, der zur Deckung aller fixen Kosten notwendig ist.
Deshalb nennt man den Rohertrag auch Deckungsbeitrag.

AuBerdem mussen Sie mit Ihrer Geschaftstatigkeit die Kosten Ih-
rer Investitionen in Hohe der Absetzungen fiir Abnutzung (AfA),
auch Abschreibung genannt, wieder erwirtschaften. Liegt der
Betrag der Anschaffung ohne Umsatzsteuer nicht Gber 410 EUR,
kénnen Sie im Rahmen Ihrer Gewinnermittlung diesen Betrag
sofort abschreiben. Bei der Anschaffung von Maschinen, Geré-
ten oder anderem Anlagevermdgen mussen Sie die Abschrei-
bung Uber die gesamte betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer des
jeweiligen Investitionsgutes vornehmen. Dies erfolgti. d. R. in je-
weils gleichen Betragen (lineare Abschreibung). Schaffen Sie sich
beispielsweise einen Computer fur 1.500 EUR an, so kénnen Sie
diesen Uber einen Zeitraum von drei Jahren mit jeweils 500 EUR
pro Jahr abschreiben. Informieren Sie sich dartber hinaus tber
die Moglichkeiten der Sonderabschreibungen und der degressi-
ven Abschreibung. Die Summe aller Abschreibungen mindert Ihr
betriebliches Ergebnis.

Der Gewinn oder Verlust am Ende der Erfolgsrechnung zeigt Ih-
nen schlieBlich, ob Ihr Unternehmen schwarze Zahlen schreiben
wird. Dieses Betriebsergebnis bildet die Grundlage fur die Be-
rechnung der Einkommensteuer.

Sie werden sehen, dass Aufwand und Ertrag von Jahr zu Jahr un-
terschiedlich sein kénnen. Beispielsweise missen Sie im ersten
Jahr die Grindungskosten, die Sie im Rahmen des Finanzie-
rungsbedarfs ermittelt haben, in der Erfolgsrechnung bertck-
sichtigen, wahrend die Tilgung von Krediten nach einigen til-
gungsfreien Jahren erst spater in der Liquiditatsplanung zu
Buche schlagen wird.

Uberpriifen Sie, ob der letztlich verbleibende Betrag lhren Vor-
stellungen entspricht, um Ihren Lebensunterhalt sowie die Kos-
ten fur Krankenversicherung und Altersversorgung zu finanzieren.

4.8. Finanzierungshilfen der Agentur
fur Arbeit in der Anlaufphase nutzen

Haufig wollen sich Frauen, die aus verschiedenen Grinden er-
werbslos sind, mit erfolgversprechenden Geschéftsideen eine
neue berufliche Perspektive aufbauen. Nattrlich ist es aus dieser
Lage heraus besonders schwierig, eine Idee zur Realitdt werden
zu lassen. Dennoch: Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen
Sie als Erwerbslose mit Unterstitzung auf dem Weg in die
Selbststandigkeit rechnen.

Solange Sie Leistungen der Agentur fir Arbeit beziehen, kénnen
Sie in geringem Umfang (weniger als 15 Stunden wochentlich)
selbststandig tatig sein. Ohne das volle Risiko einer Existenzgrin-
dung zu wagen, kénnen Sie zum Beispiel erste Kontakte zur
Kundschaft aufbauen, Ihre Qualifikation fur die Selbststandigkeit
Uberprufen oder eigene Produkte am Markt testen.

Arbeitslosengeld (ALG)

Antragsberechtigte:

e Erwerbslose mit einem Anspruch auf Leistungen der Bundes-
agentur fir Arbeit, die weniger als 15 Stunden pro Woche
eine selbststandige Tatigkeit austben.

Umfang der Leistung:

e Die Hohe der Leistung ALG ist abhdngig von Ihrem vor-
herigen Bruttoarbeitsentgelt. Die Beitrage fur Krankenkasse
und Rentenversicherung werden von der Bundesagentur fur
Arbeit tbernommen.

e Fur Ihren Nebenverdienst aus selbststandiger Tatigkeit haben
Sie einen Freibetrag von mindestens 165 EUR. Das tber-
steigende Einkommen wird von lhren monatlichen Leistun-
gen abgezogen. Dies gilt auch fur selbststandige Tatigkeiten
und Téatigkeiten mithelfender Familienangehdériger entspre-
chend der MaBgabe, dass pauschal 30 Prozent der Betriebs-
einnahmen als Betriebsausgaben angesetzt werden, es sei
denn, die oder der Arbeitslose weist hdhere Betriebsausga-
ben nach. Diese Regelung gilt auch fur Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an beruflichen WeiterbildungsmaBnahmen.

* BeiBezug von ALG gilt: Wurde in den letzten 18 Monaten
vor Entstehung des Anspruchs fur mindestens zwolf Monate
neben einer versicherungspflichtigen Beschaftigung eine
geringfligige Tatigkeit ausgeulbt, bleibt das Nebeneinkom-
men bis zu dem Betrag, der in diesen zwolf Monaten im Mo-
natsdurchschnitt aus der zusatzlichen Tatigkeit erzielt wurde,
anrechnungsfrei, mindestens jedoch 165 EUR.

Voraussetzungen:

e Uneingeschrankte Verfugbarkeit auf dem Arbeitsmarkt.
Sollten Sie nur eine geringere Stundenzahl pro Woche
dem Arbeitsmarkt zur Verfigung stehen, wird die Hohe
des ALG ebenfalls gemindert.

e Wahrnehmung von Vermittlungsangeboten der Agentur fur
Arbeit.

e Einnahmen aus einer selbststandigen Tatigkeit mussen der
Agentur fur Arbeit nachgewiesen werden. Im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Tatigkeit stehende Betriebsaus-
gaben werden abgesetzt.




Uberbriickungsgeld (§ 57 SGB 1Il)

Antragsberechtigte:

e Arbeitnehmer, die in engem zeitlichen Zusammenhang mit
der Aufnahme der selbststandigen Tatigkeit Entgeltersatzleis-
tungen nach dem SGB Il bezogen héatten oder einen An-
spruch darauf haben.

Umfang der Leistungen:

e Zuschuss in Hohe des Betrages, den Sie als ALG bezogen
haben oder bei Arbeitslosigkeit hatten beziehen kénnen.

e FUr eine Dauer von sechs Monaten.

e Zusatzlich eine Pauschale als prozentualer Zuschuss zur
Krankenversicherung und Altersversorgung.

Voraussetzungen:

e Nachweis Uber die Aufnahme der selbststandigen Tatigkeit
(die Gewerbeanmeldung oder bei Freiberuflerinnen und Frei-
beruflern die Steuernummer).

e Stellungnahme einer fachkundigen Stelle (z. B. IHK, HWK,
Fachverbande, Kreditinstitute) Gber die Tragfahigkeit der
Existenzgriindung.

e Antragstellung muss vor Aufnahme der selbststandigen
Tatigkeit bei der zustandigen Agentur fir Arbeit erfolgen.

TIPP:

Wer das Uberbrtickungsgeld fiir den Aufbau der selbststandigen
Existenz nutzt, verliert sein zuvor bewilligtes und noch nicht ver-
brauchtes Arbeitslosengeld erst nach einer Frist von vier Jahren
seit dem Entstehen des Leistungsanspruchs. Wenn sich lhr Grin-
dungsvorhaben leider nicht so erfolgreich entwickelt, wie Sie es
geplant hatten, sollten Sie diesen Zeitounkt im Blick haben. Las-
sen Sie sich rechtzeitig von der Agentur fir Arbeit beraten.

Existenzgrindungszuschuss ,lch-AG”

(8 4211 SGB IIl)

Antragsberechtigte:

e Erwerbslose, die sich vor Aufnahme der selbststandigen
Tatigkeit arbeitslos melden und Leistungen der Bundes-
agentur fur Arbeit beziehen oder

e in einer ArbeitsbeschaffungsmaBnahme beschaftigt waren.

Umfang der Leistungen:
Bis zu drei Jahre:

e |m 1. Jahr monatlich 600 EUR.
e |m 2. Jahr monatlich 360 EUR.
e Im 3. Jahr monatlich 240 EUR.

Voraussetzungen:

e Das Arbeitseinkommen aus der selbststandigen Tatigkeit ist
voraussichtlich nicht hoher als 25.000 EUR.

e Antragstellung muss vor Aufnahme der selbststandigen
Tatigkeit bei der zustandigen Agentur fir Arbeit erfolgen.

e Stellungnahme der fachkundigen Stelle
(siehe Uberbriickungsgeld).

e Nachweis Uber die Aufnahme der selbststandigen Tatigkeit
(siehe Uberbriickungsgeld).

ACHTUNG:

Bezieher eines Existenzgriindungszuschusses werden versiche-
rungspflichtig in der Rentenversicherung, solange sie diese Leis-
tung erhalten. Die Bewilligung der Leistung melden die Agenturen
fir Arbeit dem zustandigen Rentenversicherungstrager.

Den Griinderinnen und Griindern einer , Ich-AG” wird dariiber
hinaus die Méglichkeit einer freiwilligen Mitgliedschaft in der ge-
setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung eingerdumt.

Grundsicherung fur Arbeitssuchende
(Arbeitslosengeld II)

Bezieher von Leistungen nach dem am 1. Januar 2005 in Kraft
tretenden SGB Il haben keinen Anspruch auf Uberbriickungsgeld
und Existenzgrindungszuschuss. Das SGB |l sieht jedoch vor,
dass die Aufnahme einer selbststandigen Tatigkeit unter be-
stimmten Voraussetzungen durch das so genannte ,, Einstiegs-
geld” gefordert werden kann, wenn hierdurch Hilfebedurftigkeit
Uberwunden werden kann und dies zur Eingliederung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Nahere Auskinfte er-
teilen die Trager der Grundsicherung fur Arbeitssuchende.

Leistungen an erwerbsfahige

HilfsbedUrftige / Einstiegsgeld

Gesetzliche Grundlage:
§ 16 Abs. 2 Nr. 5, § 29 SGB Il

Zweck der Leistung:
Forderung der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen
oder selbstandigen Erwerbstatigkeit

Voraussetzungen:

e Erwerbsfahigkeit und Hilfebedurftigkeit.

* Arbeitslosigkeit.

e Bezug von Arbeitslosengeld II.

e Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbst-
standigen Erwerbstatigkeit.

o Erforderlichkeit der Leistungsgewdhrung zur Eingliederung in
den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Forderkonditionen (Férderumfang):

* Maximale Forderungsdauer 24 Monate, soweit eine Erwerbs-
tatigkeit besteht.

e Leistung wird als Zuschuss zum Arbeitslosengeld Il gewahrt.

* Die sozialversicherungspflichtige Erwerbstatigkeit soll min-
destens 15 Stunden wochentlich umfassen; die selbststan-
dige Erwerbstatigkeit soll hauptberuflichen Charakter haben.

e Bei der Bemessung der Hohe der Leistung sollen die vorherige
Dauer der Arbeitslosigkeit, Vermittlungshemmnisse sowie die
GroBe der Bedarfsgemeinschaft berticksichtigt werden, in der
der erwerbsfahige Hilfebedurftige lebt. Grundsatzlich betragt
der Fordersatz 50 Prozent der Regelleistung nach § 20 Abs. 2
SGB Il und erhoht sich fir jedes zusatzliche Mitglied der Be-
darfsgemeinschaft prinzipiell um zehn Prozent der Regelleis-
tung. Weist der erwerbsfahige Hilfebedurftige gravierende
Vermittlungshemmnisse auf, kann der Fordersatz erhoht wer-
den. Der Zuschuss soll insgesamt 100 Prozent der Regelleis-
tung nicht Ubersteigen.

Hinweise/Besonderheiten:

e Bezuglich Férderhéhe und -dauer kann die 6rtliche Arbeitsge-
meinschaft bzw. die optierende Kommune ermessenslenken-
de Regelungen treffen.
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4.9. Rentabilitat prifen und Konzeption
Uberarbeiten

Nicht immer werden Sie schon im ersten Anlauf ein befriedigen-
des Ergebnis bei der Erfolgsrechnung erzielen, selbst wenn Ihnen
das Arbeits- oder Sozialamt dabei hilft, die erste Durststrecke zu
Uberwinden. Lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen, Sie sind
keine Ausnahme. Zweck dieser Planungsrechnung ist es nun ein-
mal, Ihre Existenzgriindungsidee so zu konkretisieren, dass sie
der wirtschaftlichen Realitat standhalt.

Es gibt verschiedene Methoden, den fur einen Betrieb notwendi-
gen Umsatz zu schatzen. Nehmen Sie als Ausgangspunkt zur

Uberpriifung der Rentabilitét Ihrer Geschéaftsidee den Rohertrag,
den Sie unbedingt pro Jahr (p. a.) benétigen:

1. Fixe Kosten des Betriebes, EUR....................
inkl. Fremdkapitalzinsen
2. Tilgung von Krediten EUR ..o

3. Ersatzinvestitionen oder Rucklagen EUR ..o
fdr zukunftige Investitionen

4. Entnahmen fur lhren Lebensunterhalt EUR. oo

5. Aufwendungen fur Kranken- und EUR .o
Pflegeversicherung sowie Altersvorsorge

6. Einkommensteuer/Solidaritatszuschlag EUR ..o
und ggf. Gewerbesteuer/Korperschaftsteuer

= Notwendiger Rohertrag p. a. EUR....coovivi

Wenn Sie lhren Ertrag Uber den Verkauf von Produkten erwirt-
schaften wollen, ist die fir Sie interessante GroBe die Handels-
spanne, d. h. die Differenz aus dem Warenverkaufs- und dem
Wareneinkaufspreis. Wenn Sie beispielsweise ein Produkt fir
60 EUR verkaufen und im Einkauf 40 EUR bezahlt haben, ist die
Differenz 20 EUR, d. h. Sie haben eine Handelsspanne von 33,3
Prozent. Welche Handelsspannen bei Ihrem Sortiment zu erzie-
len sind, erfahren Sie bei Verbanden lhrer Branche sowie Kam-
mern und Unternehmensberatungen. Mit folgender Formel kon-
nen Sie errechnen, welche jahrlichen Mindestumsatze Sie in
lhrem besonderen Fall fur den wirtschaftlichen Erfolg benétigen:

Notwendiger

Rohertrag p. a. x 100

Mindestumsatz p. a.:
EUR ..o /zzgl. ges. MwsSt.

Handelsspanne

Aus dem Ergebnis dieser Rechnung kénnen Sie ableiten, wie
viel Umsatz Sie im Monat oder am Tag erwirtschaften mdssen.
Oder Sie ermitteln anhand des durchschnittlichen Umsatzes pro
Kunde, wie viel Menschen bei Ihnen pro Jahr, pro Monat oder
pro Tag einkaufen mussen.

Wenn Sie lhren Ertrag durch den Einsatz lhrer Arbeitskraft in
einem freien Beruf oder einer Dienstleistung erwirtschaften wol-
len, kommt es nicht auf eine Handelsspanne an, sondern auf
den richtigen Preis fur Ihre Leistung. Schatzen Sie zuerst die pro-
duktiven Arbeitsstunden, die Sie fur Ihre Kunden tatig sein kon-
nen. Vergessen Sie dabei nicht, dass Sie im Rahmen Ihrer Arbeits-
zeit auch eine erhebliche Stundenzahl fur die Auftragsbeschaf-
fung, Vor- und Nachbereitungen, die interne Verwaltung und
Weiterbildung bendétigen. Gehen Sie so vor:

Notwendiger -

Rohert .a.
ohertrag p- @ Mindestumsatz pro Std.:

EUR oo /zzgl. ges. MwsSt.

produktive
Arbeitsstunden p. a.

Wenn Sie feststellen, dass das Erreichen dieser Mindestumsatze
ziemlich unrealistisch ist, Gberlegen Sie noch einmal:

Sind die geplanten Investitionen wirklich schon zum Geschafts-
beginn unbedingt erforderlich oder kénnen einige verschoben
werden? Welche Betriebsausgaben lassen sich reduzieren oder
sogar ganzlich einsparen? Vielleicht ist es auch kostenglnstiger,
wenn Sie einzelne Arbeiten nicht durch eigenes Personal ausfih-
ren lassen, sondern besser an andere Unternehmen vergeben?

Schauen Sie sich auch noch einmal Ihre geplanten Umsétze an:
Gibt es da noch Spielrdume, wie Sie den Absatz einzelner Pro-
dukte, Waren oder Dienstleistungen steigern kénnen? Lasst sich
Ihr Angebotsmix so variieren, dass Sie mehr Gewinne machen?
Vielleicht kann eine Verschiebung lhrer Zielgruppen eine Preis-
steigerung ermaglichen, so dass Sie auf Ihre Kosten kommen?
Oder kénnen Sie an einem anderen Standort einfach mehr Kun-
dinnen und Kunden erreichen?

Haben Sie schlieBlich Ihre gesamte Konzeption derart Gberarbei-
tet, dass die Erfolgsrechnung — plausibel und realistisch kalkuliert
—zu positiven Ergebnissen fihrt, kénnen Sie eine wichtige Hurde
als genommen betrachten.




Hier finden Sie die einzelnen Teile der Planungsrechnung noch
einmal im tabellarischen Uberblick. Sie dient sowohl zur eigenen
Uberpriifung Ihrer Geschéftsidee als auch zur Beantragung von
Finanzierungsmitteln.

Finanzierungsmittel

Eigenkapital

e Bargeld

e Sachmittel

e Beteiligungskapital

Finanzierungsbedarf

e Zuschisse

Summe des Eigenkapitals

Fremdkapital
Darlehen von Bekannten/Verwandten

Bankkredite fur Investitionen
Bankkredite flr Betriebsmittel
Offentliche Forderkredite
Kontokorrentkredit

Summe des Fremdkapitals

Summe der Finanzierungsmittel

Investitionen

e Grundstlicke/Gebdude EUR .o
inkl. Grunderwerbssteuer

e Werkzeuge/Maschinen EUR ..o

e Einrichtung der Raume EUR ..o
(Biro, Lager, Teekiche etc.)

e Gerate fur Buro und andere Raume EUR ..o
(PC, Telefonanlage, Fax etc.)

e Umbau-/Renovierungskosten EUR. ..o

e Pkw/Transportmittel EUR oo,

e Warenerstausstattung EUR .o

e Erstausstattung an Birobedarf EUR .o
(Visitenkarten, Briefpapier etc.)

e Sonstiges  EUR.......

Summe der Investitionen

Griindungskosten

e Gebuhren fir Notarin/Rechtsanwaltin
* Gewerbeanmeldung/Registergebihren
e Makler-Courtage/Mietkaution
e Eréffnungswerbung

bzw. Markteinfihrungsausgaben
e Steuer- und Unternehmensberatung/

Weiterbildung

e Finanzierungskosten/Gebuhren

e Sonstiges

Summe der Griindungskosten

Betriebsmittelbedarf

o fixe Kosten in der Anlaufphase
e variable Kosten in der Anlaufphase

Summe des Betriebsmittelbedarfs

Summe des Finanzierungsbedarfs

Kostenplan fur die folgenden drei Jahre

1. Variable Kosten Monat Jahr
e \Warenausstattung/Rohstoffe ~ EUR.............. EUR..............
e Fracht/Versand/Transport EUR.............. EUR.............
e Personalkosten fur Aushilfen  EUR.............. EUR..............
* Sonstiges EUR.........c. EUR.............
Summe der variablen Kosten EUR.............. EUR..............
2. Fixe Kosten Monat Jahr
e Personalkosten

- Bruttogehalter zzgl. EUR........coe. EUR..............

Arbeitgeberanteil

- Honorare fUr freie Mitarbeit
* Miete/Betriebskosten
* Energie
¢ Telefon/Fax/Internet/Porto
e Unterhalt des Pkw oder
Kilometergeld

e Leasing fur Gerate EUR....ccoov. EUR.......oo..

e Wartung von Anlagen/ EUR.............. EUR..............
Reparaturen

e Beitrage fur Kammern EUR ..o EUR ..o
und Verbande

e Betriebliche Versicherungen EUR....cco EUR ..o

o Werbung/Offentlichkeitsarbeit EUR............. EUR..............

e Blromaterial EUR.......c..... EUR.............

e Fortbildung/Fachliteratur EUR....ccooi EUR....ccoo

e Kosten fir Buchhaltung/ EUR....cccoi EUR.....coov.
Steuerberatung

e Fremdkapitalzinsen EUR....ccooi EUR....ccoov.

* Sonstiges EUR.......... EUR............

Summe der fixen Kosten EUR.....ccee. EUR.............

Summe der Kosten EUR....ccc........ EUR..............



Erfolgsrechnung

Netto-Umsdtze

(also ohne MwsSt.)
® aus Angebot A:
e aus Angebot B:
e aus Angebot C:

1.Jahr 2.Jahr 3.Jahr

= Netto-Erlése

./. variable Kosten (netto)

¢ Warenausstattung/Rohstoffe
e Fracht/Versand/Transport
e Personalkosten fur Aushilfen

e Sonstiges

1.Jahr 2.Jahr

= Rohertrag

./. fixe Kosten (netto)
* Personalkosten
- Bruttogehalter

zzgl. Arbeitgeberanteil

- Honorare fur freie
Mitarbeit
* Miete/Betriebskosten
e Energie

* Telefon/Fax/Internet/Porto

e Unterhalt des Pkw
oder Kilometergeld

e Leasing fur Gerate

e Wartung von Anlagen/
Reparaturen

e Beitrage fur Kammern
und Verbande

e Betriebliche Versicherungen

e Werbung/
Offentlichkeitsarbeit
e Blromaterial

e Fortbildung/Fachliteratur
e Kosten fur Buchhaltung/

Steuerberatung
e Fremdkapitalzinsen
e Sonstiges

1.Jahr 2.Jahr

Entnahmen fur Ilhren Lebensunterhalt

Wohnen:
— Miete oder

vergleichbare Belastung

— Heizung

— Wasser

- Mull

— Strom

— Hausratversicherung
— Telefon

— Rundfunk/Fernsehen
Fahrtkosten:

— Kfz-Steuern

— Kfz-Versicherungen
— Reparaturen

— Benzin

— Leasing

— offentlicher Nahverkehr

Haushalt

Freizeit/Unterhaltung/Kultur

Garderobe

Geschenke
Zeitschriften/Abos
Urlaub
Ersatzanschaffungen
Beitrage in Verbanden

Rechtsschutzversicherung

private Haftpflichtver-
sicherung

Unterhaltsverpflichtungen

Krankenversicherung
Altersvorsorge
private Kredite

= Summe

./. Grindungskosten
./. Abschreibungen

./. Einkommen anderer Art

Arbeitslosengeld, -hilfe
Uberbriickungsgeld
Partner/in

aus Vermietung/
Verpachtung

aus Kapitalanlagen
Sonstiges

= Gewinn/Verlust vor Steuern

/. Einkommensteuer/
Solidaritatszuschlag
/. Tilgung von Krediten

= Gewinn/Verlust

= notwendige Privatentnahme



Erfolgsfaktor 5: Eine funk-
tionierende Organisation

Der funfte Erfolgsfaktor wird Ihnen dabei helfen, Ideen fur die
durchdachte Organisation lhres Geschéftsbetriebes zu entwi-
ckeln. Die Struktur, die Sie Ihrem Unternehmen oder lhrer Tatig-
keit geben, ist abhangig von den Uberlegungen der vorangegan-
genen Kapitel. Sie hat unmittelbaren Einfluss auf den Erfolg lhrer
Existenzgriindung und konkretisiert sich in der Wahl der Rechts-
form, in Arbeitsvertragen, MaBnahmen zu lhrer sozialen Absi-
cherung usw.

5.1. Grindung anmelden

Jede Person, die in Deutschland eine selbststandige Existenz auf-
bauen mochte, ist mit Formalitdten konfrontiert und muss ge-
setzliche Vorschriften beachten.

Fur MitbUrgerinnen und Mitburger aus einem Nicht-EU-Land gilt
das Recht auf Selbststandigkeit nur, wenn Sie den Status der
+Aufenthaltsberechtigung” oder eine unbefristete Aufenthalts-
erlaubnis besitzen. Wenn Sie in |hrem Pass den Vermerk , eine
selbststandige oder vergleichbare Tatigkeit ist nicht gestattet”
haben, mussen Sie einen besonderen Antrag beim zustandigen
Auslanderamt stellen. Die Kosten hierfiir betragen ca. 25 EUR.

Sind Sie mit einem Deutschen bzw. mit einer Deutschen verhei-
ratet, erhalten Sie nach drei Jahren Ehe eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis und kénnen sich dann jederzeit selbststandig ma-
chen.

Staatsblrgerinnen und Staatsburger aus einem EU-Mitglieds-
staat sowie Burger aus Staaten, mit denen die Europaische
Gemeinschaft oder die Bundesrepublik entsprechende volker-
rechtliche Vertrage abgeschlossen hat, kénnen sofort ein Unter-
nehmen griinden, da sie Rechtsanspruch auf Erteilung einer
Aufenthaltsgenehmigung haben und keine spezielle Arbeitser-
laubnis bendtigen.

Die Abgrenzung zwischen den gewerblichen Tatigkeiten, insbe-
sondere den Dienstleistungen und den freien Berufen ist selbst
fur Fachleute nicht immer einfach. Ein Blick in die rechtlichen
Bestimmungen ist hilfreich. So ist eine selbststandige Englisch-
lehrerin Freiberuflerin, nicht aber eine Betreiberin eines Fitness-
Studios, auch wenn sie ihre Kunden personlich in die Handha-
bung der Geréate einweist und das Training in Einzelfallen Uber-
wacht, denn diese betreibt ein Gewerbe. Schwer einzuordnen
sind auch kunstgewerbliche Tatigkeiten. Hier kommt es darauf
an, ob bei lhren Kreationen die eigene schépferische Leistung im
Vordergrund steht — dann sind Sie kiinstlerisch und damit freibe-
ruflich tatig — oder ob Sie , einfache” klnstlerische Gegenstande
fir den Gebrauch herstellen — dann wiirde eine gewerbliche
Tatigkeit vorliegen.

... als Freiberuflerin ?

Freiberuflerin sind Sie, wenn Sie aufgrund Ihrer besonderen fach-
lichen Qualifikation eine persénliche Dienstleistung im Interesse
lhrer Auftraggeber und der Allgemeinheit erbringen. Selbststan-
dige in den freien Berufen sind fachlich unabhangig und eigen-
verantwortlich tatig, sie wirtschaften in eigenem Namen und auf
eigene Rechnung. Voraussetzung fur die rechtliche Anerken-
nung als Freiberuflerin ist eine ,,hohere” Ausbildung, i. d. R. ein
abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium oder
eine mindestens zweijahrige Ausbildung, deren Abschluss in ei-
ner staatlichen Priifungsordnung geregelt ist. Beachten Sie bitte
auch, dass die Ausibung von vielen freien Berufen zusatzlich
durch standesrechtliche Vorschriften geregelt wird.

Einschlagige rechtliche Bestimmungen Uber freie Berufe finden

Sie im Partnerschaftsgesellschaftgesetz (PartGG) und Einkom-
mensteuergesetz (EStG).
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Das Einkommensteuergesetz nennt bei der Definition freier Be-
rufe ausdrticklich die Katalogberufe, die Katalogberufen ahnli-
chen Berufe, die Tatigkeitsberufe und die Neuen freien Berufe.

Zu den Katalogberufen zahlen
e die Heilberufe (Arztin, Zahnarztin, Tierarztin,
Krankengymnastin, Heilpraktikerin),
e die wirtschafts-, rechts- und steuerberatenden Berufe
(z. B. Rechtsanwaltin, Notarin, Steuerberaterin,
Wirtschaftspruferin, beratende Volks- und Betriebswirtin),
¢ die technisch-naturwissenschaftlichen Berufe
(z. B. Architektin, Ingenieurin),
¢ die sprach- und informationsvermittelnden Berufe
(z. B. Journalistin, Ubersetzerin, Dolmetscherin).

Zu den Berufen, die den Katalogberufen aufgrund von Ausbil-
dung und beruflicher Tatigkeit dhneln, gehéren z. B. Physiothe-
rapeutin, Ergotherapeutin.

Zu den Tatigkeitsberufen zahlen wissenschaftliche, kiinstlerische
(z. B. Bildhauerin, Fotografin, Musikerin, Schauspielerin, Restau-
ratorin) oder schriftstellerische (z. B. Werbetexterin, Ghostwrite-
rin), unterrichtende (z. B. Trainerin, Tanzlehrerin) oder erzieheri-
sche Tatigkeiten (z. B. Erzieherin, Kinderheimbetreiberin).

Zu den Neuen freien Berufen — die noch nicht zu den Katalogbe-
rufen zahlen und zu denen es noch keine eindeutige Rechtspre-
chung gibt — gehdren Sie, wenn Sie sich im heilpddagogischen
Bereich (z. B. Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin), in dem Bereich
Kultur (z. B. Museumspadagogin), in dem Bereich Umwelt (z. B.
Umweltberaterin, -gutachterin) oder in dem Bereich Beratung
(z. B. Erndhrungsberaterin, PR-Beraterin, Art-Consultant) selbst-
standig machen. Fur die steuerrechtliche Einordnung kommt es
hier auf die berufsrechtlichen Grundlagen und darauf an, wie die
jeweilige Tatigkeit im Einzelnen ausgelbt wird.

Sind Sie unsicher, ob die von Ihnen geplante Tatigkeit als eine
freiberufliche oder eine gewerbliche Existenzgriindung zu be-
handeln ist, wenden Sie sich an lhren Berufsverband, an Ange-
horige der steuerberatenden Berufe oder das Finanzamt. AuBer-
dem kann lhnen das Institut fur Freie Berufe an der Universitat
Erlangen-Nurnberg weiterhelfen.

Wollen Sie sich als Freiberuflerin selbststandig machen, gilt das
Gewerberecht fur Sie nicht. Den Gang zum Gewerbeamt kon-
nen Sie sich sparen. Die einzige Griindungsformalitat fur Sie:
Melden Sie lhre Tatigkeit dem Finanzamt. Und beachten Sie
eventuelle Meldepflichten gegentber Ihrem Berufsverband.

... oder als Gewerbetreibende?

Anders verhalt es sich fur Sie, wenn Sie ein Gewerbe betreiben
wollen, sei es im Handel, im Handwerk oder im Dienstleistungs-
sektor. Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung (GewO) ist jede
generell nicht verbotene, auf gewisse Dauer angelegte und auf
Gewinnerzielung ausgerichtete selbststandige wirtschaftliche
Tatigkeit mit der Ausnahme der Urproduktion, der Austibung
freier Berufe und der bloBen Verwaltung eigenen Vermogens.
Die folgenden Erlduterungen geben lhnen einen Einblick in die
Anzeige- und Erlaubnispflichten, damit Ihnen von Anfang an kei-
ne formalen Fehler bei der Griindung unterlaufen.

Grundsatzlich gilt in diesem Land Gewerbefreiheit. Die Pflicht
zur Anmeldung eines Gewerbes beruht auf der Gewerbeord-
nung (GewO), die drei unterschiedliche Arten von Gewerbe defi-
niert: das stehende Gewerbe, das Reisegewerbe, den Marktver-
kehr.

Das so genannte stehende Gewerbe wird in einer festen Nieder-
lassung oder von dort ausgehend ausgetibt, z. B. in einer Werk-
statt, in einem Ladengeschaft oder Buro. Die Eréffnung eines
stehenden Gewerbes missen Sie dem zustandigen Gewerbe-
amt, Rechts- und Ordnungsamt, Blrgermeisteramt oder bei der
Gemeinde anzeigen. Die Behorde benachrichtigt ihrerseits wei-
tere Stellen von der Gewerbeanmeldung, z. B. das Finanzamt,
die Industrie- und Handels- bzw. Handwerkskammer oder die
Berufsgenossenschaft und schickt Ihnen innerhalb weniger Tage
eine Bestatigung lhrer Anmeldung, den , Gewerbeschein”, zu.
Sie mussen dann lhren Vor- und Familiennamen, ggf. Firmen-
namen, an der Betriebsstatte auBen anbringen und diesen auf
Ihren Geschaftsbriefen fihren. Sollte die Inhaberin oder geschafts-
fUhrende Gesellschafterin wechseln, ein Umzug in andere Be-
triebsraume stattfinden oder wesentliche Teile des Sortiments
bzw. der Leistungen wegfallen oder hinzukommen, sind Gewer-
betreibende ebenfalls zur Anzeige bei der Gewerbebehdrde ver-
pflichtet, schlussendlich auch bei der Aufgabe des Geschafts-
betriebes.

Erlaubnispflichtig ist der Betrieb eines stehenden Gewerbes in
der Regel nicht. Doch es gibt eine Vielzahl von Ausnahmen, hier
die wichtigsten:

Wer sich im Handwerk selbststandig machen mochte, sollte
vorher die Handwerksordnung (HO) studieren. Dort ist geregelt,
dass der Betrieb eines Handwerks im stehenden Gewerbe nur
den in der Handwerksrolle eingetragenen Personen gestattet ist,
die eine Meisterpriifung bestanden haben. Auf Alternativen fur
Frauen ohne Meisterbrief wird im Kapitel 1 eingegangen.




Auch das Gaststdttengewerbe ist ein erlaubnispflichtiges Gewer-
be. Wenn Ihre selbststandige Tatigkeit unter das Gaststattenge-
setz (GastG) fallt, wie es im Kapitel 1 dargestellt wird, missen
Sie vor der Er6ffnung eine Konzession beantragen. Die Gaststat-
tenerlaubnis ist personen- und raumbezogen. Sie wird versagt,
wenn die Antragstellerin im juristischen Sinne nicht zuverlassig
ist, wenn kein Nachweis Uber die Teilnahme an einer lebensmit-
telrechtlichen Unterrichtung der Industrie- und Handelskammer
vorliegt, wenn die Rdumlichkeiten nicht den Mindestanforderun-
gen entsprechen (inkl. Kiche, sanitare Anlagen, Umkleiderdume)
oder von der Gaststatte schadliche Einwirkungen auf die Umwelt
ausgehen (z. B. Larm). Auch bei der Ubernahme einer bestehen-
den Gaststatte bleibt Ihnen eine erneute Prifung nicht erspart.

Wer sich fiir bestimmte Einzelhandelsgeschéfte entscheidet, z. B.
Drogerie oder Reformhaus, muss einen Sachkundenachweis
vorlegen. Wer z. B. als Maklerin Versicherungen oder Kredite ver-
mittelt, bendtigt eine Erlaubnis. Und wer z. B. als Arbeitsvermitt-
lerin tatig werden will, braucht eine Zulassung der Agentur fur
Arbeit. Informieren Sie sich rechtzeitig Uber die speziellen Anfor-
derungen in lhrer Branche.

Wenn Sie Waren oder gewerbliche Leistungen auBerhalb Ihres
Geschéftes anbieten und verkaufen wollen oder Uberhaupt kei-
ne Niederlassung besitzen, handelt es sich um ein Reisegewerbe.
Dazu gehoren Handler und Handlerinnen mit mobilem Verkaufs-
wagen oder die klassischen Vertreterberufe, die ihre Kundschaft
ohne vorherige Bestellung aufsuchen. Manche Waren dirfen im
Reisegewerbe tberhaupt nicht verkauft werden, z. B. Schmuck
aus Edelmetallen (mit Ausnahme von silbertiberzogenem
Schmuck). Fur die Austibung des Reisegewerbes ist eine , Reise-
gewerbekarte” notwendig, die Sie bei der Gewerbebehorde be-
antragen konnen. Ausgenommen von der Reisegewerbekarten-
pflicht ist z. B. der Verkauf von selbstgewonnenen Erzeugnissen
der Land- und Forstwirtschaft. Wer an einem privaten Markt,

z. B. Flohmarkt teilnimmt, wird wie die Betreiberin eines Reise-
gewerbes angesehen. Name und Anschrift mtssen am Stand
erkennbar sein.

Messen, Ausstellungen, Jahrmarkte und Volksfeste, GroB3- und
Wochenmarkte, die von Behorden festgesetzt werden, zahlen je-
doch zum Marktverkehr. Hier gilt das Prinzip der Marktfreiheit,
d. h. die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind von den Be-
schrankungen des stehenden Gewerbes und des Reisegewerbes
weitgehend freigestellt.

5.2. Buchflihrung einrichten

Von dem Moment an, an dem Sie die Buchfuhrung als ein
wichtiges Instrument fur die Fihrung Ihres Betriebes begreifen,
wird sie nicht langer nur eine lastige Pflicht gegentiber dem Fi-
nanzamt sein. Die Buchfiihrung verhilft Ihnen zu einer Kontrolle
Uber Mittelherkunft und Mittelverwendung und gibt Ihnen einen
Uberblick tber die Wirtschaftlichkeit Ihrer selbststandigen Tatig-
keit. Wenn Sie Ihr Unternehmen in Zahlen gut kennen, kénnen
Sie Preise optimal kalkulieren, beim Einkauf mit Lieferanten si-
cher verhandeln und bei Finanzierungsfragen souveran in Bank-
gesprachen argumentieren. Die Buchfihrung ermdglicht es Ih-
nen, mit den so genannten Kennzahlen statistische Aussagen
Uber Ihren Geschaftsverlauf zu machen und daraus Strategien
fur die Zukunft abzuleiten. Und schlieBlich wird aufgrund threr
Buchfuhrung die Besteuerung vorgenommen — und das ist alle-
mal besser, als wenn das Finanzamt fiir die Steuerfestsetzung ein
geschatztes Betriebsergebnis zugrunde legt.

Eine Buchfihrung ist nichts anderes als eine systematische und
fortlaufende Aufzeichnung aller baren und unbaren Geschafts-
vorfalle. Dazu gehort die Fiihrung eines Kassenbuches und die
geordnete Ablage der Belege, z. B. Kontoauszlge. Die , Grund-
satze der ordnungsgemabBen Buchfihrung” (GoB) verlangen von
lhnen, dass die Aufzeichnungen klar und tbersichtlich sind, so-
wie fortlaufend zeitgerecht und sachlich geordnet sind. Sie ms-
sen mit dokumentechtem Stift ausgefihrt werden und durfen
nicht unleserlich gemacht werden. Wenn Sie ein Buchfuhrungs-
programm fur Ihren PC erwerben, achten Sie darauf, dass dieses
System den , Grundsatzen ordnungsgemaBer — DV-gestitzter —
Buchfuhrungssysteme” (GoBS) entspricht. Insbesondere ist zu
beachten, dass den Finanzbehorden seit 1. Januar 2002 das
Recht eingerdumt wurde, Einsicht in die gespeicherten Daten
zu nehmen und die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems
erstellte Buchfiihrung durch den Datenzugriff zu prifen (§ 147
Abs. 6 Abgabenordnung).

Besonders wichtig ist es, dass fur jede Buchung ein Beleg vor-
handen ist. FUr kleinere Betrage, z. B. Trinkgelder, Parkgebihren,
Telefonate von fremden Apparaten, konnen Sie auch Eigenbele-
ge ausstellen, die vom Finanzamt anerkannt werden, wenn Sie
die Ausgabe plausibel begriinden kénnen.

AuBerdem sind Sie verpflichtet, ein Anlagenverzeichnis Uber die
von lhnen erworbenen Wirtschaftsglter des Anlagevermoégens
zu fuhren. Die Gegenstande des Anlagevermogens, die (ohne
Umsatzsteuer) maximal 410 EUR kosten, werden auch ,Gering-
wertige Wirtschaftsglter” genannt. Die Kosten kénnen im Jahr
der Anschaffung ausnahmsweise sofort als Betriebsausgabe ab-
gezogen werden. Alle anderen Anschaffungskosten fur abnutz-
bares Anlagevermogen (z. B. Inventar, Arbeitsgerate, Geschafts-
ausstattung) werden nach amtlichen Abschreibungstabellen Gber
mehrere Jahre verteilt steuermindernd abgesetzt. Dartiber hin-
aus mussen alle Steuerpflichtigen bestimmte Ausgabearten (Per-
sonalkosten, Bewirtung, Geschenke, Reisekosten etc.) gesondert
aufzeichnen. Bei Bargeschéften (haufig bei kleineren Unterneh-
men) ist taglich ein Kassenbuch zu fuhren (§ 146 Abs. 1 Abga-
benordnung).
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TIPP:

Sammeln Sie auch schon in der Vorbereitungszeit Ihrer Existenz-
griindung sémtliche Belege, da die hiermit zusammenhdngen-
den Ausgaben bei Ihrer Einkommensteuererklarung berdcksich-
tigt werden kénnen! Achten Sie darauf, dass auf allen Belegen
nicht nur die Angabe ,,inkl. sieben Prozent bzw. 16 Prozent MwSt.”
gemacht wird, sondern bei Betrdgen Uber 100 EUR neben dem
Netto-Rechnungsbetrag zusétzlich der Betrag der Umsatzsteuer
in EUR ausgewiesen wird. Nur dann kénnen Sie diese Steuer in
Ilhrer Umsatzsteuererkldrung/Umsatzsteuervoranmeldung als
Vorsteuer geltend machen (siehe Kapitel 5.3., Umsatzsteuer,).

Am Jahresende kann mit Hilfe Ihrer Buchfihrung der Gewinn
ermittelt werden. Der Gewinn aus lhrem Unternehmen unter-
liegt je nach Rechtsform und Art der Tatigkeit der Einkommen-
steuer, Korperschaftsteuer und/oder der Gewerbesteuer (siehe
Kapitel 5.3.) Das Einkommensteuergesetz (EStG) sieht grund-
satzlich zwei Gewinnermittlungsarten vor, namlich die so ge-
nannte Einnahmeuberschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) und
den , Betriebsvermogensvergleich” (§ 4 Abs. 1 und § 5 EStG)

Bei der Einnahmetiberschussrechnung wird der Gewinn aus der
Differenz zwischen Betriebseinnahmen und -ausgaben berech-
net. Eine Buchfiihrung ist bei dieser Gewinnermittlungsart nicht
erforderlich. Es reichen Aufzeichnungen und eine geordnete Be-
legablage. Zu den Betriebseinnahmen zahlen neben den Erlésen
aus dem Verkauf von Waren oder Leistungen auch Provisionen,
Zinsen auf betriebliche Geldanlagen, Einnahmen, wenn Sie ei-
nen Gegenstand aus lhrer Geschaftsausstattung verauBern, so-
wie der Eigenverbrauch, wenn Sie Gegenstande aus dem Betrieb
zu privaten Zwecken gebrauchen oder entnehmen. Zu den Be-
triebsausgaben gehoéren der Wareneinkauf, die betriebliche Mie-
te, Personalkosten und alle weiteren betrieblich veranlassten
Ausgaben, die im Rahmen der Erfolgsrechnung (siehe Tabellen
in Kapitel 4) genannt werden.

Zu dieser Art der Gewinnermittlung, der Einnahmeuberschuss-
rechnung, sind folgende Steuerpflichtige berechtigt:

o Alle Freiberuflerinnen und Freiberufler,

*  Gewerbetreibende, deren Umsatz bis zu 350.000 EUR oder
Gewinn bis zu 30.000 EUR im Wirtschaftsjahr betragt, soweit
nicht eine abgeleitete Buchfiihrungspflicht nach § 140 Abga-
benordnung i. V. m. § 238 Abs. 1 HGB besteht.

Fur Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ergibt
sich die Buchftihrungspflicht aus § 238 HGB. Die Verpflichtung
besteht auch fur steuerliche Zwecke. Kaufleute, die aufgrund ih-
rer Rechtsform im Handelsregister eingetragen sind (z. B. OHG,
KG, GmbH), missen ebenfalls einen Betriebsvermégensvergleich
erstellen. Dies gilt nicht fur kleinere Unternehmen, die keinen
in kaufmannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb erfor-
dern (§ 1 Abs. 2 HGB). Beim Betriebsvermégensvergleich wird
der Gewinn durch den Unterschied zwischen dem Betriebsver-
maogen am Jahresende und dem Betriebsvermégen zu Jahres-
beginn (zzgl. Entnahmen und abzgl. Einlagen) ermittelt sowie
durch eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Einnahme-
Uberschussrechnung dhnlich ist. Der Betriebsvermégensvergleich
erfordert eine Buchfuihrung. Diese Art der Gewinnermittlung ist
deshalb (arbeits-)aufwandiger als die Einnahmedberschuss-
rechnung.

Bei der Einrichtung und der Organisation der Buchfiihrung kann
Ihnen eine Fachkraft sehr behilflich sein. Auch die laufende Kon-
tierung der Belege und die Fihrung der Blcher sind besser bei
einem Steuerberatungsbiiro oder einer anderen dazu berechtig-
ten Person aufgehoben, wenn Sie selbst oder die an Ihrer Grin-
dung Beteiligten keine ausreichenden Kenntnisse auf diesem
Gebiet haben. Damit sind natdrlich zusatzliche Kosten verbun-
den, die auch wieder absetzbar sind. Bedenken Sie, dass Auf-
wendungen fir eine Steuerberatung auch anfallen kénnen,
wenn am Ende des Jahres Fehler in Ihren selbst angefertigten
Unterlagen auftauchen und Sie mit der Korrektur Dritte beauf-
tragen mussen.




5.3. Steuerliche Pflichten beachten

Zu Beginn Ihrer selbststandigen Tatigkeit — freiberuflich oder in
einem gewerblichen Betrieb — mussen Sie einige steuerliche
Pflichten beachten. Auch wenn Sie zukiinftig eine Steuerbera-
tung beauftragen wollen, ist es sinnvoll, sich selbst tber die un-
terschiedlichen Steuerarten und das Besteuerungsverfahren zu
informieren. Denn schlieBlich sind Sie es, die fur sorgfaltige Auf-
zeichnungen aller Geschaftsvorgange (siehe Kapitel 5.2.) sorgen
muss, die die Voraussetzung fur die Erstellung Ihrer Steueran-
meldungen und -erklarungen sind. Und Sie mussen darauf ach-
ten, dass Sie Rucklagen fir die zu einem spateren Zeitpunkt fal-
ligen Steuerzahlungen bilden.

Sobald das Finanzamt erfahren hat, dass Sie als Freiberuflerin
selbststandig sind oder einen Gewerbebetrieb eroffnet bzw.
Ubernommen haben, sendet es lhnen einen Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung zu. Es werden Auskinfte verlangt, die
far die zukUinftige Besteuerung wichtig sind: z. B. Uber die Per-
son der Unternehmerin, die Personen- oder Kapitalgesellschaft,
den Beginn und die Art der freiberuflichen oder gewerblichen
Tatigkeit, das Betriebsvermdgen, die Hohe des zu erwartenden
Umsatzes und des Gewinns, die voraussichtlich zu zahlenden
Umsatz- und Lohnsteuern. Daraufhin erhalten Sie eine Steuer-
nummer, die Sie kinftig beim Schriftverkehr mit dem Finanzamt
angeben missen. Wenn Sie ein Gewerbe austiben wollen, be-
kommen Sie zuséatzlich von der Gemeinde eine Steuerhebenum-
mer zugeteilt, da die Gewerbesteuer an die Gemeinde bzw.
Stadt gezahlt wird.

Bereits bei Beginn lhrer selbststandigen Tatigkeit konnen Voraus-
zahlungen (Einkommen-, Kérperschaft- und Gewerbesteuer)
festgesetzt werden. Diese missen bei Festsetzung grundsatzlich
vierteljdhrlich entrichtet werden. Die Festsetzung hangt von
lhren Angaben im Fragebogen zur voraussichtlichen Hohe der
Einkunfte ab. Die endgultige Hohe der Steuer ergibt sich erst
aufgrund einzureichender Jahreserklarungen. Umsatz- und
Lohnsteuern sind durch monatliche, quartalsweise oder jahrliche
Anmeldungen dem Finanzamt anzuzeigen und zu entrichten.
Seit dem Jahr 2002 missen bei Neugrindungen die Umsatzsteuer-
Voranmeldungen fir mindestens zwei Kalenderjahre monatlich
abgegeben werden.

WICHTIG:

Die Pflicht zur Abgabe von Steuererkldrungen besteht kraft Ge-
setzes. Sie ist unabhdngig davon, ob das Finanzamt dem bzw.
der Steuerpflichtigen Erkldrungsvordrucke zusendet oder nicht.
Versdumnisse bei den Pflichten gegeniiber dem Finanzamt kén-
nen sehr teuer sein. Neben den zu leistenden Steuernachzahlun-
gen kdnnen auch Verspdtungszuschlage wegen verspateter Ab-
gabe der Steuerkldrungen festgesetzt werden. Unter Umstdnden
liegt sogar eine Steuerordnungswidrigkeit oder Steuerstraftat
vor, die entsprechend zu ahnden ist.

Ob und in welchem Zeitraum Sie mit einer Prufung durch das
Finanzamt rechnen missen, hangt von der BetriebsgréBe ab, die
nach dem Gesamtumsatz und dem steuerlichen Gewinn ermit-
telt wird. GroBbetriebe unterliegen einer dauernden Uberpri-
fung des Finanzamtes. Bei Mittel-, Klein- und Kleinstbetrieben
werden — nach Bedarf oder nach einem Zufallsprinzip — im Regel-
fall die letzten drei Besteuerungszeitraume Uberprift. Auch auf-
grund von Besonderheiten (z. B. in der Umsatzentwicklung) und
von Verdachtsmomenten (z. B. ein von den Richtzahlen abwei-
chender Wareneinsatz) werden Betriebsprifungen vorgenom-
men. In der Regel meldet sich der AuBenprufdienst des Finanz-
amtes vier Wochen vorher schriftlich an. Um folgenschwere
Fehler zu vermeiden, sollten Sie daher von Anfang an mit einer
Steuerberaterin oder einem Steuerberater zusammenarbeiten.

Einkommensteuer

Als Selbststandige mussen Sie fur jedes abgelaufene Kalender-
jahr eine Einkommensteuererklarung abgeben. Wer sein Ge-
schaft mit anderen in Form einer Personengesellschaft (GbR,
PartG, OHG, KG) betreibt, muss auch eine Erklarung zur einheit-
lichen und gesonderten Feststellung der Einktnfte abgeben.
Sollten Sie verheiratet sein, werden lhre Einkiinfte als Unterneh-
merin zusammen mit den Einkinften Ihres Enemannes steuerlich
veranlagt, sofern Sie keine andere Regelung beantragt haben.

Im Rahmen der Besteuerung gilt es, bei den einzelnen Einkunfts-
arten die steuerpflichtigen Einkinfte zu ermitteln. Hierunter
fallen u. a. die Gewinnanteile an Personen- und Kapitalgesell-
schaften. Die EinkUnfte aus einem Gewerbebetrieb oder aus
selbststandiger Tatigkeit sind der durch ,, Einnahmenuberschuss-
rechnung” oder , Betriebsvermogensvergleich” ermittelte Ge-
winn bzw. Verlust (siehe Kapitel 5.2.). Bei den Einktnften von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist das der Bruttoarbeits-
lohn abzglich der Werbungskosten. Nach Abzug von Sonder-
ausgaben (z. B. Unterhaltszahlungen an geschiedene Partner,
Vorsorgeaufwendungen, Kirchensteuer), auBergewohnlichen
Belastungen (z. B. Kinderbetreuungskosten, bestimmte Unter-
haltskosten, Pauschbetrdge fur Behinderte, Kosten bzw. Kosten-
anteile fir Krankheit oder Scheidung) sowie persénliche Frei-
betrage erhalt man das zu versteuernde Einkommen, das die
Bemessungsgrundlage fur die Einkommensteuer bildet.

Der Einkommensteuertarif fur das Jahr 2004 sieht eine Steuer-
freiheit fur das Existenzminimum vor, bei Ledigen bis zu einem
zu versteuernden Einkommen von 7.664 EUR, bei Verheirateten
bis zu 15.328 EUR. Fir das Ubersteigende zu versteuernde Ein-
kommen beginnt der Steuersatz mit 15 Prozent und endet bei
45, wenn Sie ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als
52.152 EUR, bei Verheirateten 104.304 EUR, haben.
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Wenn Sie in der Anlaufphase keine Gewinne erzielen und keine
anderen steuerpflichtigen positiven Einktnfte haben, ergibt sich
keine Einkommensteuer fur dieses Kalenderjahr. Eventuelle Ver-
luste, die nicht im selben Jahr mit anderen positiven Einktinften
ausgeglichen werden kénnen, sind mit den schon versteuerten
Einkinften innerhalb des letzten Jahres steuermindernd zu ver-
rechnen (Verlustricktrag). Sie kénnen jedoch beantragen, dass
das Finanzamt hiervon ganz oder teilweise absieht. Nach Vor-
nahme des Verlustriicktrages verbleibende Verluste kénnen als
Verlustvortrag in kunftigen Steuererklarungen geltend gemacht
werden (ab 1999 Einschrankung des Verlustabzugs).

Der sog. Solidaritatszuschlag betragt 5,5 Prozent der ermittelten
Einkommensteuer. Auch die von Kirchenmitgliedern zu zahlende
Kirchensteuer ist mit neun Prozent (in Niedersachsen) abhangig
von der Hohe ihrer Einkommensteuer.

Steuerabzug bei Bauleistungen

Seit dem 1. Januar 2002 haben alle Unternehmer und Unter-
nehmerinnen im Sinne des § 2 UStG als Auftraggeber einer
Bauleistung im Inland gemal3 § 48 EStG einen Steuerabzug von
15 Prozent der Gegenleistung fiir Rechnung des die Bauleistung
erbringenden Unternehmens vorzunehmen. Von dieser Steuer-
abzugsverpflichtung kann nur abgesehen werden, wenn lhnen
der Auftragnehmer eine im Zeitpunkt der Gegenleistung gultige
Freistellungsbescheinigung vorlegt. Ein Steuerabzug muss eben-
falls nicht vorgenommen werden, wenn die Gegenleistung im
laufenden Kalenderjahr den Betrag von 5.000 EUR voraussicht-
lich nicht Ubersteigen wird. Die Verpflichtung zum Steuerabzug
entsteht zu dem Zeitpunkt, an dem die Gegenleistung erbracht
wird, d. h. das Entgelt gezahlt wird. Das gilt auch bei Erbringung
der Gegenleistung in Teilbetragen (z. B. Abschlagszahlungen).

Der Auftraggeber/Leistungsempfanger hat den innerhalb eines
Kalendermonats einbehaltenen Steuerabzugsbetrag unter An-
gabe des Verwendungszwecks bis zum 10. des Folgemonats bei
dem fur die Besteuerung des Einkommens des Auftragneh-
mers/Leistenden zustandigen Finanzamt anzumelden und abzu-
fahren.

Korperschaftsteuer

Wenn Sie Ihr Unternehmen - ggf. mit anderen Gesellschafte-
rinnen und Gesellschaftern — in der Rechtsform einer Kapital-
gesellschaft (z. B. GmbH) betreiben, missen Sie — neben lhren
personlichen Einkommensteuererklarungen — fir die Kapitalge-
sellschaft jahrliche Korperschaftsteuererklarungen abgeben. Die
Korperschaftsteuer ist eine besondere Art der Einkommensteuer
fur Kapitalgesellschaften, andere juristische Personen und be-
stimmte Personenvereinigungen. Die Bemessungsgrundlage ist
der wahrend eines Wirtschaftsjahres erzielte Gewinn, der bei
Kapitalgesellschaften durch Betriebsvermogensvergleich ermit-
telt werden muss (siehe Kapitel 5.2.). Hierbei sind verschiedene
Besonderheiten zu beachten, z. B. sind die Gehalter mitarbeiten-
der Gesellschafterinnen und Gesellschafter grundsatzlich als
Betriebsausgabe abziehbar.

Seit dem Jahr 2001 gilt das neue Halbeinktnfteverfahren, wel-
ches das bisher geltende und sehr komplizierte Anrechnungsver-
fahren ablost. Der Steuersatz betragt 25 Prozent des zu ver-
steuernden Einkommens. Zusatzlich wird auf die zu zahlende
Korperschaftsteuer ein Solidaritatszuschlag von 5,5 Prozent er-
hoben.

Die Gesellschafterinnen und Gesellschafter missen die ausge-
schitteten Gewinne im Rahmen ihrer Einkommensteuererkla-
rung als EinkUnfte aus Kapitalvermdgen versteuern, wobei je-
doch nur noch die Halfte der Ausschuttung zu versteuern ist und
die einbehaltene Kapitalertragsteuer angerechnet werden kann.
Im Zusammenhang mit den Einnahmen aufgewendete Kosten
kénnen allerdings auch nur noch zur Hélfte angesetzt werden.

Gewerbesteuer

Die Gemeinden sind berechtigt, eine Gewerbesteuer als Ge-
meindesteuer zu erheben, da alle Gewerbetreibenden von der
ortlichen Infrastruktur profitieren. Jeder inlandische Gewerbebe-
trieb und auch jede Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) sind gewer-
besteuerpflichtig. Als Freiberuflerin trifft Sie diese Steuer nicht.
In Niedersachsen erhalten Sie nach Anmeldung eines Gewerbes
vom Steueramt Ihrer Gemeinde eine Steuerhebenummer. Die
Grundlage fur die Ermittlung der Gewerbesteuer, der Gewerbe-
steuer-Messbetrag, wird vom Finanzamt festgesetzt.

Der Besteuerung unterliegt der Gewerbeertrag. Naturliche Per-
sonen und Personengesellschaften konnen einen Freibetrag in
Hohe von 24.500 EUR geltend machen.

Die steuerliche Belastung ist in den GroBstadten hoher als in den
umliegenden Gemeinden, weil die Gemeinden die Standortbe-
wertung ihrer Region und den entsprechenden Hebesatz selbst
festlegen.




Seit dem Jahr 2001 kann die Gewerbesteuer auf die Einkommen-
steuer pauschal angerechnet werden. Die tarifliche Einkommen-
steuer verringert sich bei gewerblichen Unternehmen um das
1,8-Fache des Gewerbesteuer-Messbetrages, hochstens jedoch
um den Teil der Einkommensteuer, der auf im zu versteuernden
Einkommen enthaltene gewerbliche Einkinfte entfallt.

Umsatzsteuer

Der Endverbrauch einer Ware oder einer Dienstleistung wird
steuerlich belastet. Dies geschieht durch die Umsatzsteuer, auch
Mehrwertsteuer genannt. Sie als Unternehmerin stellen dieses
sicher, indem Sie Ihrer Kundschaft zusatzlich die Umsatzsteuer in
Rechnung stellen und schon im laufenden Kalenderjahr Umsatz-
steuer-Voranmeldungen abgeben und die Umsatzsteuer abziig-
lich der Vorsteuer (s. u.) an das Finanzamt abfuhren. Denken Sie
daran, dass Sie lhre Verkaufspreise so kalkulieren missen, dass
Sie nur die Netto-Erlése zur Deckung lhrer Kosten und Erwirt-
schaftung von Ertragen zur Verfliigung haben.

Einige Umsatze sind steuerbefreit, z. B. bestimmte Leistungen
der Heilberufe und Leistungen, die bestimmten Schul- und Bil-
dungszwecken dienen. Der Steuersatz fur alle anderen Umsatze
betragt grundsatzlich 16 Prozent, bei besonderen Lieferungen
und Leistungen sieben Prozent (z. B. Lebensmittel, Blicher).
Wenn eine Unternehmerin Gegenstande aus dem Unternehmen
far private Zwecke verbraucht oder entnimmt, wird auch fur den
Endverbrauch durch sie selbst Umsatzsteuer erhoben. Spenden
und Zuschisse gelten nicht als Umsatz im Sinne des Gesetzes.
Nahere Auskinfte erteilt das Finanzamt.

lhre Umsatzsteuer wird vermindert um die lhnen in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer (Vorsteuer) fir Waren und Leistungen,
die Ihr Unternehmen von anderen bezieht. Die Differenz zwi-
schen der Umsatzsteuer und der Vorsteuer fuhrt zu einer Zah-
lung an das Finanzamt oder einem Uberschuss zu lhren Gunsten.
Achten Sie darauf, dass der Netto-Betrag und die Umsatzsteuer
in allen Rechnungen, die Sie ausstellen oder erhalten und deren
Gesamtbetrag 100 EUR Ubersteigt, gesondert ausgewiesen wird.
Weiterhin muss in jeder Ihrer Rechnungen Ihr Name und Ihre An-
schrift angegeben sein.

WICHTIG:

Aufgrund des Steuerverkirzungsbekdmpfungsgesetzes ist auf
Rechnungen seit dem 1. Juli 2002 die Steuernummer der Unter-
nehmerin anzugeben. Seit dem 1. Januar 2004 kann alternativ die
Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer (s. u.) angegeben werden.
Im Ubrigen haben sich die Anforderungen an Rechnungen seit
dem 1. Januar 2004 verscharft. Rechnungen, deren Gesamtbetrag
100 EUR Ubersteigt, missen u. a. eine Rechnungsnummer enthal-
ten; Eingangsrechnungen berechtigen andernfalls nicht zum Vor-
steuerabzug. Néhere AuskUinfte erteilt das Finanzamt.

Besondere Regelungen existieren fur Kleinunternehmerinnen.
Wenn bei einer Neugrindung der voraussichtliche Gesamtum-
satz lhres Betriebes zzgl. Umsatzsteuer 17.500 EUR nicht Uber-
steigt, wird von Ihnen keine Umsatzsteuer erhoben. Fur die
folgenden Jahre gilt das Gleiche — vorausgesetzt, der Gesamt-

umsatz zuziglich Umsatzsteuer betragt im vorangegangenen
Jahr hochstens 17.500 EUR und wird im laufenden Jahr voraus-
sichtlich nicht mehr als 50.000 EUR betragen. MaBgeblich fur die
genannten Grenzen ist der Jahresumsatz, so dass Sie bei einer
klrzeren selbststandigen Tatigkeit den tatsachlichen Jahresum-
satz in einen fiktiven Jahresgesamtumsatz umrechnen mussen.
Die Kleinunternehmerin, bei der die Umsatzsteuer nicht erhoben
wird, darf in ihren Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen.
Sie ist auch nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Wenn eine Klein-
unternehmerin auf die Anwendung der Kleinunternehmerinnen-
regelung verzichtet, bleibt sie finf Jahre an die Besteuerung
nach den allgemeinen Vorschriften gebunden.

Wenn Grunderinnen nebenberuflich selbststandig sein wollen,
geringe Betriebsmittel einsetzen und Personen bedienen, die ei-
ne an Sie gezahlte Umsatzsteuer nicht beim Finanzamt geltend
machen kénnen, ist die Kleinunternehmerinnenregelung von
Vorteil. Fur diejenigen, die mit hohen Investitionen starten und
fur vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen tatig sind, ist es
meistens gunstiger, die Regelbesteuerung zu wahlen, selbst
wenn in der Anlaufzeit ihre Umsétze unter den genannten Gren-
zen liegen.

Wenn Sie Geschaftsbeziehungen mit dem Ausland haben, ms-
sen Sie wissen, dass die Ausfuhren in Staaten auBerhalb der
Europaischen Union umsatzsteuerfrei sind. Fir Wareneinkdufe
aus dem Ausland auBerhalb der Européischen Union wird eine
Einfuhr-Umsatzsteuer von der Zollverwaltung erhoben. Waren-
einkaufe aus Staaten der EU missen Sie als innergemeinschaftli-
chen Erwerb selbst zur Besteuerung anmelden. Innergemein-
schaftliche Lieferungen sind steuerfrei, soweit es sich auf beiden
Seiten um Unternehmer handelt und beide ihre Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer angeben. Unternehmerinnen, die am
innergemeinschaftlichen Handel teilnehmen, also Waren in an-
dere EU-Mitgliedstaaten liefern oder von dort beziehen, benoti-
gen fur umsatzsteuerliche Zwecke neben ihrer Steuernummer
zusatzlich eine Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer, die beim
Bundesamt fur Finanzen (AuBenstelle — 66738 Saarlouis,

Tel. 06831/456-444, Fax 06831/456-120, www.bff-online.de)
schriftlich zu beantragen ist. Sie kénnen die Erteilung einer Um-
satzsteuer-ldentifikationsnummer bei dem fur Sie zustandigen
Finanzamt auch gleich zu Beginn Ihrer unternehmerischen Tatig-
keit beantragen. In diesem Fall werden die Angaben automatisch
an das Bundesamt fUr Finanzen weitergeleitet. Nahere Auskiinf-
te erhalten Sie bei lhrem Finanzamt, das auch entsprechende
Merkblatter fur Sie bereithalt.

Erganzend ist darauf hinzuweisen, dass eine der einkommen-
steuerlichen Regelung zum Steuerabzug bei Bauleistungen (§ 48
EStG) ahnliche umsatzsteuerliche Regelung in Form der mit Wir-
kung vom 1. April 2004 in Kraft tretenden Erweiterung der Steu-
erschuldnerschaft des Leistungsempféangers auf bestimmte Bau-
leistungen eingeftihrt wurde (§ 13b Abs. 1 UStG). Hiernach wird
der Empfanger bestimmter Bauleistungen (wie z. B. Geb&ude-
herstellung), der seinerseits derartige Bauleistungen erbringt,
Steuerschuldner fur die auf die empfangene Bauleistung entfal-
lende Umsatzsteuer. Einzelheiten zur Anwendung dieser Rege-
lung sollten Sie im Bedarfsfall mit Inrem Steuerberater oder Ih-
rem Finanzamt abstimmen.
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5.4. Rechtsform wahlen

Zum Thema Rechtsformen und Gesellschaftsvertrage von Unter-
nehmen finden Sie in Buchhandlungen und Bulichereien umfang-
reiche Literatur. Bevor Sie die Lektlre beginnen, sollten Sie sich

aber Gedanken machen, wie lhr Unternehmen strukturiert sein

und am Markt auftreten soll.

Die Wahl einer Rechtsform ist ein Akt der Selbstdarstellung und
hat Auswirkungen auf das Image Ihres Unternehmens. Sie gibt
Auskunft dartber, mit wem man es zu tun hat: mit einer Person,
die mit ihrem ganzen Vermogen fur Verbindlichkeiten einsteht
oder mit jemandem, dessen vertragliche Haftung beschrankt ist.
AuBerdem passt nicht jede Rechtsform zu jedem Unternehmen.
So wirkt sicherlich die Rechtsform einer GmbH fir eine thera-
peutische Praxis eher befremdend auf die Klienten, wahrend die
Rechtsform einer OHG von Handwerkerinnen einen vertrauens-
erweckenden Eindruck auf die Kundschaft machen wird.

Die wichtigste Entscheidung, die Sie zunachst treffen mussen, ist
diejenige, ob Sie allein oder in Zusammenarbeit mit anderen
grinden méchten.

Selbst ist die Frau: allein grinden

Grunden Sie Ihren Betrieb alleine, haben Sie die Freiheit tber alle
unternehmerischen Entscheidungen. Sie brauchen keine Kom-
promisse zu machen, abgesehen von der Einflussnahme mogli-
cher Kreditgeber. Diese Entscheidungsfreiheit kann angenehm
sein, gerade wenn fur Ihre Existenzgriindung der Wunsch nach
Selbstbestimmung ein zentrales Motiv ist. Bedenken Sie aber
auch die andere Seite der Medaille: Wie gut kénnen Sie norma-
lerweise Entscheidungen treffen? Sind Sie schnell und flexibel in
der Einschatzung von Situationen und in der Umsetzung Ihrer
Beschlusse? Nehmen Sie eine realistische Selbsteinschatzung vor
und priifen Sie, wie Sie von anderen eingeschatzt werden. Wenn
Sie Zweifel haben, tberlegen Sie, wer Sie bei der Vorbereitung
der Existenzgriindung und bei der spateren Geschaftsfiihrung
untersttzen koénnte.

Wollen Sie allein in die berufliche Selbststandigkeit starten, sind
Sie selbst die Inhaberin. Dann eignen sich die beiden Rechtsfor-
men, das Einzelunternehmen und die GmbH — Gesellschaft mit
beschrankter Haftung — hervorragend. Die am haufigsten von
Selbststandigen in freien Berufen und auch von Gewerbetrei-
benden gewahlte Rechtsform ist dabei das Einzelunternehmen.
Die GmbH — in Form einer Ein-Frau-GmbH — wird trotz ihrer vie-
len Vorziige meistens erst dann von Frauen gewahlt, wenn nach-
haltige Geschaftserfolge erzielt werden.

Priifen Sie auBerdem, ob Ihre finanziellen Mittel ausreichen, um
einen erfolgversprechenden Geschaftsbetrieb aufzubauen. Wol-
len und kénnen Sie lhre Eigenkapitalbasis durch die Inanspruch-
nahme von Bankkrediten oder die Gewinnung von Beteiligungs-
kapital verbessern (siehe Kapitel 4.2.)? Vielleicht ist es sinnvoll,
eine andere vermdgende Person durch die Griindung einer Kom-
manditgesellschaft (KG) oder einer sog. stillen Gesellschaft an Ih-
rem Unternehmen zu beteiligen? Diese Geschaftspartner erbrin-
gen eine finanzielle Einlage, wobei die Haftung bis zur Hohe der
Kapitaleinlage und der Einfluss auf die Geschaftsfuhrung be-
grenzt werden kénnen. Holen Sie sich in diesem Fall juristischen
Rat.

Mit anderen gemeinsam etwas aufbauen

Grinden Sie gemeinsam mit einer oder mehreren Partnerinnen
oder Partnern, prfen Sie zuerst, ob alle wirklich dasselbe Ziel an-
streben und wie Entscheidungen in Ihrem gemeinschaftlichen
Unternehmen getroffen werden sollen. Sie konnen vereinbaren,
dass alle in allen Bereichen mit gleichem Gewicht entscheidungs-
befugt sein sollen. Oder sie legen spezielle Regelungen fest,
wenn erhebliche Unterschiede in dem Arbeitseinsatz, in der
fachlichen Kompetenz oder dem Kapital der Beteiligten vorhan-
den sind. Der Arbeitseinsatz von einer Frau ohne Kinder und ei-
ner Granderin, die parallel dazu noch ihr Studium abschlieBen
will, kann mdéglicherweise unterschiedlich sein. Eine Handwerke-
rin mit Meisterbrief mochte bei Fragen der Produktion eventuell
mehr Einfluss haben als ihre Partnerin, die nur einen Gesellen-
brief hat. Und wer flr die Griindung mehr von seinen Ersparnis-
sen in die Gesellschaft einbringt als der andere, méchte bei wich-
tigen Fragen auch das letzte Wort haben. Dann vereinbaren Sie
lieber unterschiedliche Entscheidungsbefugnisse.

Voraussetzung flr eine Geschaftspartnerschaft ist ein Vertrag,

der Regelungen zu folgenden Punkten enthalt:

o Zweck der Gesellschaft,

e Name und Sitz der Gesellschaft,

e Art und Hohe der Beteiligung in Form von Geld,
Gegenstanden oder Know-how,

e Arbeitsleistung,

e Entscheidungskompetenzen der Einzelnen,

e Geschaftsfihrungs- und Vertretungsbefugnis,

e Kontrollrechte der Gesellschafterinnen und Gesellschafter,

e Entnahmeregelungen,

e Gewinn- und Verlustverteilung,

e Eintritte und Austritte der Gesellschafterinnen und
Gesellschafter,

e Abfindungsregelungen,

e zusatzliche Regelungen (bei Krankheit, Urlaub usw.).

Sie sollten auch eine Losung fur den Fall finden, wenn die Er-
trage lhres Unternehmens den Lebensunterhalt der Beteiligten
nicht decken kénnen. Klare Vertrage kdnnen Thnen helfen, mit-
einander durch gute und auch schlechte Zeiten zu kommen.
Mustervertrage finden Sie zum Beispiel auf der Homepage der
Handelskammern (www.hk24.de). Holen Sie sich juristischen
und steuerlichen Rat, um lhre Vortberlegungen zu konkreti-
sieren.




Die Handelsregistereintragung bei einem
kaufmannischen Gewerbe

Bei einigen Rechtsformen ist immer wieder von dem Handelsre-
gister die Rede. Das Handelsregister wird bei den Amtsgerichten
geflihrt. Es enthalt folgende Angaben von Kaufleuten: den Na-
men, die Firma, die Rechtsform und den Sitz des Unternehmens,
die Wohnorte aller Gesellschafterinnen und Gesellschafter sowie
den offiziellen Geschaftsbeginn.

Das Handelsgesetzbuch (HGB) zahlt alle Gewerbetreibenden zu
den Kaufleuten, es sei denn ein ,,in kaufmannischer Weise ein-
gerichteter Geschaftsbetrieb” ist nicht erforderlich (§ 1 HGB).
Sollten Sie sich nicht freiwillig in das Handelsregister eintragen
lassen, sind Sie Nicht-Kaufmann bzw. Nicht-Kauffrau und arbei-
ten auf der Grundlage des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Im Klartext: Wenn Sie ein Kleingewerbe betreiben oder wenn Sie
auch bei hohem Umsatz sehr einfach strukturierte, Giberschauba-
re Geschaftsbeziehungen haben, sind Sie vor dem Gesetz noch
keine Kauffrau. Uberpriifen Sie, ob Sie durch die Wahl Ihrer
Rechtsform (KG, OHG und GmbH) zu einer Handelsregisterein-
tragung verpflichtet sind. Wenn Ihnen das Gesetz die Wahl lasst,
Uberlegen Sie, welche Vor- und Nachteile sich fur Sie aus einer
Eintragung in das Handelsregister ergeben.

In das Handelsregister eingetragene Unternehmen missen die
umfangreichen handelsrechtlichen Buchftihrungs- und Bilanzie-
rungspflichten der Kaufleute beachten (siehe Kapitel 5.2.). Wei-
tere handelsrechtliche Vorschriften betreffen beispielsweise die
Verpflichtung zur sofortigen Uberpriifung und Reklamation von
erhaltener Ware. Sie kénnen eine Prokuristin bzw. einen Prokuri-
sten (§ 48 ff HGB) beauftragen, die befugt sind, die Geschafte
einer Zweigstelle weitgehend selbststandig zu tatigen. Mit einer
Handelsregistereintragung ist auch die Erlaubnis verbunden, eine
so genannte Firma zu fthren (§ 17 ff HGB) und der Schutz, dass
andere Unternehmen diese Firma nicht verwenden durfen. Die
Firma ist der Name, unter dem Kaufleute ihre Geschafte betrei-
ben und ihre Unterschrift abgeben.

Der Name lhres Unternehmens hat eine nicht zu unterschatzen-
de werbliche Wirkung. Die Einzigartigkeit und die Einpragsam-
keit einer Firma haben beispielsweise Einfluss darauf, was Sie auf
lhre Visitenkarte und Ihre Geschaftspapiere drucken, ob sich In-
teressenten leicht an Sie erinnern und Mund-zu-Mund-Propa-
ganda betreiben oder wie Sie in Uberregionalen Méarkten aufzu-
finden sind.

Nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende und
Freiberuflerinnen mussen im Geschéaftsverkehr immer mit Vor-
und Zunamen auftreten, neben dem auch Phantasiebezeichnun-
gen auftreten kénnen, z. B. ,Gabi Mayer, inter-art”, fur eine
Web-Designerin.

Wenn Sie sich fir eine Eintragung in das Handelsregister ent-
scheiden, haben Sie — nach dem seit 1998 geltenden Firmen-
recht — die Wahl zwischen Sach-, Namens- und Phantasiefirmen.
¢ Die Sachfirma bezieht sich auf den Unternehmensgegenstand
und enthalt somit Branchenbezeichnungen, die die Tatigkeit
des Unternehmens beschreiben, z. B. ,, ABC Softwareent-
wicklung”.
e Die Namensfirma enthalt den Vor- und Zunamen der Inhabe-
rin oder der Gesellschafterin/innen, z. B. ,,Ute Muller”.
¢ Die Phantasiefirma besteht lediglich aus Phantasiebezeich-
nungen, z. B. nennt die Anbieterin einer Burodienstleitung
ihr Unternehmen ,,Die Taste”.
Auch gemischte Firmen, bestehend aus Namens-, Sach- und
Phantasiebezeichnung sind zuldssig. Bei allen im Handelsregister
eingetragenen Firmen muss ein Rechtsformzusatz gefthrt wer-
den (8§19 HGB). Dies gilt auch fur die Einzelunternehmerin. Sie
kénnen die allgemeine Abklrzung fir den eingetragenen Kauf-
mann ,e. K.” oder als eingetragene Kaufrau ,e. Kfr.” verwen-
den.

Beachten Sie auch, dass es gesetzliche Vorschriften fir Geschafts-
briefe, d. h. den externen Schriftverkehr eines Unternehmens,
gibt. Gewerbetreibende und Freiberuflerinnen, die nicht im Han-
delsregister eingetragen sind, missen auf ihren Geschaftsbriefen
den Vor- und Zunamen, bei einer BGB-Gesellschaft die Namen
aller Gesellschafter, nennen. Im Handelsregister eingetragene
Unternehmen mussen auf den Geschéftsbriefen stets den voll-
standigen Firmennamen in Ubereinstimmung mit dem im Han-
delsregister eingetragenen Wortlaut nennen sowie die Handels-
registernummer und den Sitz des Unternehmens.

Informieren Sie sich zu diesem Thema bei Ihrer Industrie- und
Handelskammer, bevor Sie jemanden fur die grafische Gestal-
tung lhres Logos und lhrer Geschéaftspapiere engagieren.

Die Gemeinnutzigkeit fir Unternehmen mit
ideellem Zweck

Wenn bei lhrer Geschaftsidee der Schwerpunkt auf einer ideel-

len Zielsetzung liegt, sollten Sie die §8 51 ff der Abgaben-

ordnung kennen, in denen geregelt ist, was gemeinnitzig ist.

GemeinnUtzig sind danach Koérperschaften, z. B. ein Verein oder

eine GmbH, die

e die Allgemeinheit selbstlos fordern, und zwar auf materiel-
lem, sittlichem oder geistigem Gebiet;

e diese Forderung nicht nur einem abgegrenzten Personenkreis
zugute kommen lassen.
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Als gemeinnUtzige Zwecke werden zum Beispiel die Forderung
von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst
und Kultur, Vélkerverstandigung, Umweltschutz, Jugend- und
Altenhilfe, 6ffentlichem Gesundheitswesen und Sport angese-
hen. Zur Verwirklichung dieser ideellen Ziele nehmen Sie oftmals
am Wirtschaftsleben genauso wie andere Unternehmen teil und
fihren dazu u. a. einen sog. Zweckbetrieb, wie beispielsweise
ein Altenheim oder einen Kindergarten. Ein Zweckbetrieb wird
steuerlich begunstigt und darf auf dem freien Markt nicht zu an-
deren Wirtschaftsunternehmen in gréBerem Umfang in Wettbe-
werb treten, als es bei der Erfullung der steuerbegunstigten
Zwecke unvermeidbar ist. In den meisten Landern und Kommu-
nen wird die 6ffentliche Férderung von Vereinen von der Fest-
stellung der Gemeinnitzigkeit abhdngig gemacht, ebenfalls die
Weiterleitung der bei Einstellung von Strafverfahren gezahlten
BuBgelder.

Uber das Vorliegen der Voraussetzungen fiir die Gemeinniitzig-
keit entscheidet das Finanzamt, das in regelmaBigem Turnus die
Geschaftsfuhrung und die Buchfihrung Uberpruft.

Die Rechtsformen im Uberblick

Die Gegenlberstellung dient einem ersten Vergleich der unter-
schiedlichen Rechtsformen. Sie erfahren, welche Schritte fur eine
Grundung zu unternehmen sind. Die genannten Vor- und Nach-
teile zeigen auf einen Blick, welchen Nutzen und welche Schwie-
rigkeiten die jeweilige Rechtsform mit sich bringen kann.

Einzelunternehmen

Gesetzliche Grundlage:
e FUr Kaufleute: Handelsgesetzbuch (HGB).
e FUr Nicht-Kaufleute: Burgerliches Gesetzbuch (BGB).

rechtlicher Status:
e Natdrliche Person.

geeignet u. a. faur:
o Alle Freiberuflerinnen und Freiberufler.
e Alle Gewerbetreibenden.

Mindestpersonenzahl:
e Eine naturliche Person.

Firma, Bezeichnung:

e Vor- und Zuname der Inhaberin oder des Inhabers.

e Zusatz mit Angabe der Tatigkeit bzw. Branche.

e Nur bei Eintrag in das Handelsregister ist ein Schutz des
Firmennamens maglich.

Mindestkapital:
e Nicht gesetzlich vorgeschrieben, allein wirtschaftliche
Grunde bestimmen die Hoéhe.

Vermdgen:
e Im Besitz der Inhaberin bzw. des Inhabers.

Haftung:
e Unbeschrankt mit dem betrieblichen und personlichen
Vermdgen.

Entscheidungsstruktur:
e Selbstbestimmung fur die Inhaberin bzw. den Inhaber, die
bzw. der allein verantwortlich ist.

Vertretung/Geschaftsfuhrung:
e Allein, ggf. Vertretung durch Prokuristin oder Prokuristen bei
Vollkaufleuten moglich.

Grindung:

e Bei Beginn der Tatigkeit von Freiberuflerinnen und Frei-
beruflern: Anmeldung beim Finanzamt.

* Bei Gewerbetreibenden zusatzlich: Gewerbeanmeldung; bei
Vollkaufleuten: notarielle Beglaubigung zur Handelsregister-
eintragung.

Vorteile:

e Alleinige Entscheidung ermdglicht Selbstbestimmung und
hohe Flexibilitat.

e Minimale Formalitdten und Kosten.

e Kein Mindestkapital erforderlich.

Nachteile:
* Hohe Risikobelastung durch alleinige unbeschrankte
Haftung.




Rechtsform:

BGB-Gesellschaft oder
Gesellschaft burgerlichen Rechts (GbR)

Gesetzliche Grundlage:
e Burgerliches Gesetzbuch (8§ 705 ff BGB).

rechtlicher Status:
e Personengesellschaft, die Vertrage schlieBen, klagen und
verklagt werden kann.

geeignet u. a. fur:

e Zusammenschluss von Angehdérigen der freien Berufe.

¢ Kleine Gewerbebetriebe und Dienstleister mit wenig Umsatz
und Kapital.

Mindestpersonenzahl:
e Zwei natUrliche oder juristische Personen.

Firma, Bezeichnung:

e Vor- und Zuname von mind. zwei Gesellschafterinnen bzw.
Gesellschaftern mit dem Zusatz , GbR".

e Zusatz mit Angabe der Tatigkeit bzw. Branche.

Mindestkapital:
e Nicht gesetzlich vorgeschrieben, allein wirtschaftliche
Grinde bestimmen die Hohe.

Vermédgen:

e Besteht aus Geld- oder Sacheinlagen der Gesellschafterinnen
und Gesellschafter und dem, was die Gesellschaft erwirbt.

e Jede bzw. jeder hat einen ideellen Anteil an dem sog.
Gesamthandvermogen.

Haftung:
e Jede Gesellschafterin und jeder Gesellschafter haftet gesamt-
schuldnerisch mit Gesellschafts- und Privatvermogen.

Entscheidungsstruktur:
e Alle entscheiden gleichberechtigt, andere Regelungen méglich.

Vertretung/Geschaftsfihrung:
e Alle Beteiligten sind gemeinschaftlich geschaftsfihrungs-
und vertretungsbefugt, andere Regelungen maoglich.

Grindung:

e Gesellschaftsvertrag (notarielle Beurkundung nicht notwendig).

e Bei Beginn der Tatigkeit von Freiberuflerinnen und Frei-
beruflern: Anmeldung beim Finanzamt.

e Bei Gewerbetreibenden zusatzlich: Gewerbeanmeldung aller
Beteiligten.

Vorteile:

e Unkomplizierte Grindung mit geringen Kosten.

e Freiraum fUr vertragliche Gestaltung auch abweichend vom BGB.
e Gegenseitige Unterstitzung, geteilte Verantwortung.

e Kein Mindestkapital erforderlich.

Nachteile:

e Unbeschrankte Haftung mit dem Gesellschafts- und Privat-
vermogen fur alle Verbindlichkeiten der GbR, auch fur Schul-
den, die von anderen Gesellschafterinnen oder Gesellschaf-
tern zu verantworten sind.

Rechtsform

Partnerschaftsgesellschaft (PartG)

Gesetzliche Grundlage;
e Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG).

rechtlicher Status:
e Personengesellschaft.

geeignet u. a. fur:
e Zusammenschluss von Freiberuflerinnen und Freiberuflern,
wenn das Berufsrecht dies zulasst.

Mindestpersonenzahl:
e Zwei naturliche Personen.

Firma, Bezeichnung:

e Vor- und Zuname von mindestens einer Gesellschafterin
und den Zusatz , Partner”, ,Partnerschaft” oder , PartG".

e Die Bezeichnung aller in der Partnerschaft vertretenen Berufe.

Mindestkapital:
e Nicht gesetzlich vorgeschrieben, allein wirtschaftliche
Grunde bestimmen die Hoéhe.

Vermdgen:

e Besteht aus den Geld- oder Sacheinlagen der Gesellschaf-
terinnen und dem, was die Gesellschaft erwirbt.

e Jede bzw. jeder hat einen ideellen Anteil an dem Gesamt-
handvermdégen, welches gemeinschaftlich verwaltet wird.

Haftung:

e Grundsatzlich haften Gesellschafterinnen und Gesellschafter
gesamtschuldnerisch mit ihrem persénlichen Vermdogen.

e Vertragliche Vereinbarung moglich, dass jeder Partner nur fur
die eigene Tatigkeit mit dem Privatvermogen haftet.

e Haftungsbeschrankung auf Hochstbetrag bei Abschluss
einer Berufshaftpflichtversicherung maglich.

Entscheidungsstruktur:
e Alle entscheiden gleichberechtigt, andere Regelungen méglich.

Vertretung/Geschaftsfihrung:
e Alle Gesellschafterinnen sind allein geschaftsfihrungs- und
vertretungsbefugt, andere Regelungen maoglich.

Grindung:

e Partnerschaftsvertrag (notarielle Beurkundung nicht notwendig).
e Anmeldung beim Finanzamt.

e Eintragung in das Partnerschaftsregister.

Vorteile:

e Unkomplizierte Grindung mit geringen Kosten.

e Freiraum flr Vertragsgestaltung, abweichend vom PartGG.
e Einzelhaftung der Partner flr fehlerhaftes Handeln méglich.
e Kein Mindestkapital erforderlich.

Nachteile:
e Aufgrund des Berufsrechtes nicht fiir alle freien Berufe
geeignet.

e Unbeschrankte Haftung mit dem Gesellschafts- und Privat-
vermogen fur die eigene Tatigkeit.
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| EEEXN

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Gesetzliche Grundlage:
e Handelsgesetzbuch (8§ 105 ff HGB).

rechtlicher Status:
e Personengesellschaft, die Vertrage schlieBen, klagen und
verklagt werden kann.

geeignet u. a. fur:
e Kaufleute, auch Kleingewerbetreibende.

Mindestpersonenzahl
e Zwei natUrliche Personen.

Firma, Bezeichnung:

e Mind. Nachname von einer Gesellschafterin bzw. Gesell-
schafter und dem Zusatz ,OHG" bzw. ,& Co".

e Sonstige Sachzuséatze oder Phantasienamen zuldssig.

Mindestkapital:
e Nicht gesetzlich vorgeschrieben, allein wirtschaftliche
Grinde bestimmen die Hohe.

Vermédgen:

e Besteht aus den Geld- oder Sacheinlagen der Gesellschafte-
rinnen und Gesellschafter und dem, was die Gesellschaft er-
wirbt.

e Jede bzw. jeder hat einen ideellen Anteil an dem sog. Ge-
samthandvermogen.

e \Verzinsung des Kapitalanteils gesetzlich vorgeschrieben.

Haftung:
e Jede Gesellschafterin bzw. jeder Gesellschafter haftet ge-
samtschuldnerisch mit Geschafts- und Privatvermogen.

Entscheidungsstruktur:
e Einstimmige Beschlisse: nach Kdpfen, nicht nach Kapitalan-
teilen; andere Regelungen sind maoglich.

Vertretung/Geschaftsfihrung:

e Alle Gesellschafterinnen sind allein geschaftsfuhrungs- und
vertretungsbefugt, andere Regelungen sind moglich, missen
aber im Handelsregister eingetragen werden.

Grindung:

e Gesellschaftsvertrag (notarielle Beurkundung nicht notwendig).
e Eintragung aller Gesellschafterinnen in das Handelsregister.
* Gewerbeanmeldung.

Vorteile:

e Hohes Ansehen im Geschaftsleben.

e Firma mit einem geschitztem Namen.
e Freiheit fir vertragliche Gestaltung.

e Kein Mindestkapital erforderlich.

Nachteile

e GroBes gegenseitiges Vertrauen der Beteiligten ist wichtig.

e Unbeschrankte Haftung mit betrieblichem und persénlichem
Vermdgen.

Kommanditgesellschaft (KG)

Gesetzliche Grundlage:
e Handelsgesetzbuch (8§ 161 ff HGB).

rechtlicher Status:
e Personengesellschaft, die Vertrage schlieBen, klagen
und verklagt werden kann.

geeignet u. a. fur:
e Kaufleute, auch Kleingewerbetreibende.

Mindestpersonenzahl:
e Zwei naturliche oder juristische Personen.

Firma, Bezeichnung:
* Mindestens Nachname von einer Komplementarin
bzw. einem Komplementar und dem Zusatz ,KG".
e Sonstige Sachbezeichnungen oder Phantasienamen zuldssig.
e Die Kommanditisten werden nicht 6ffentlich genannt.

Mindestkapital:
e Nicht gesetzlich vorgeschrieben, allein wirtschaftliche
Griunde bestimmen die Hoéhe.

Vermdgen:

e Besteht aus den Geld- oder Sacheinlagen der Gesellschafte-
rinnen und dem, was die Gesellschaft erwirbt.

e Jede bzw. jeder hat einen ideellen Anteil an dem sog.
Gesamthandvermégen.

Haftung:
e Komplementare haften unbeschrankt mit Privatvermdégen.
e Kommanditisten haften nur in Hohe der Kapitaleinlage.

Entscheidungsstruktur:
e Nach Kopfen, nicht nach Kapitalanteilen; andere Regelungen
maoglich.

Vertretung/Geschaftsfihrung:

°  Geschaftsfuhrungs- und vertretungsbefugt sind alle
Komplementare; die Geschaftsfihrung ist anders regelbar.

e Kommanditistinnen bzw. Kommanditisten kénnen als Bevoll-
maéchtigte die Gesellschaft vertreten.

Grindung:

*  Gesellschaftsvertrag (notarielle Beurkundung nicht notwendig).

e Eintragung ins Handelsregister (mit Name der Kommanditis—
tinnen und Kommanditisten sowie die Hohe ihrer Einlagen).

* Gewerbeanmeldung.

Vorteile:

e GrlUnderin kann als Komplementérin alleinige Entschei-
dungsbefugnis behalten.

e Verbreiterung der Eigenkapitalbasis méglich.

e Freiheit fur vertragliche Gestaltung.

e Kein Mindestkapital erforderlich.

Nachteile:
e Unbeschrankte Haftung der Komplementdrin mit betrieb-
lichem und persoénlichem Vermogen.




Bei der GmbH & Co. KG handelt es sich Ubrigens um eine Kom-
manditgesellschaft. Personlich haftender Komplementar ist in
diesem Fall eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung. Glaubi-
ger kdnnen daher nicht auf eine naturliche Person mit Vermodgen
zurlickgreifen. Bei der GmbH-Griindung sind die rechtlichen
Vorschriften fur die GmbH zu beachten. Die Gesellschaftsanteile
der GmbH kénnen durchaus im Besitz von Kommanditistinnen
und Kommanditisten sein, die wiederum beschrankt haften.

Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH)

Gesetzliche Grundlage:
o  GmbH-Gesetz (GmbHG).

rechtlicher Status:
e Juristische Person.

geeignet u. a. fur:
e Handels- und Dienstleistungsgewerbe.
* Freie Berufe, sofern es das Berufsrecht zulasst.

Mindestpersonenzahl:
e Eine natdrliche Person.

Firma, Bezeichnung:

¢ Namensgebung frei. Die Wahl muss jedoch dem Grundsatz
der Firmenwahrheit entsprechen.

e Entweder der Name einer oder mehrerer Gesellschafter oder
Gesellschafterinnen, die Angabe des Tatigkeitsbereiches, eine
Buchstabenkombination oder eine Phantasiebezeichnung
mit dem Zusatz GmbH.

Mindestkapital:

e Gesetzlich vorgeschrieben 25.000 EUR, davon mussen
12.500 EUR als Geld- oder Sacheinlage geleistet werden.

e Mindesteinlage pro Gesellschafterin: 100 EUR.

e Bei der Einpersonen-GmbH mdissen 12.500 EUR Mindest-
einlage sowie fur 12.500 EUR Sicherheiten geleistet werden.

Vermdgen:

e Das Gesellschaftsvermogen gehort der GmbH.

e Gesellschafterinnen und Gesellschafter erhalten Geschéfts-
anteile entsprechend der von ihnen Gbernommenen
Geschaftseinlage.

Haftung:

e Beschrankt auf das Gesellschaftsvermogen. Gesellschafte-
rinnen und Gesellschafter haften nicht mit ihrem Vermogen.

o Geschéaftsfuhrerinnen bzw. Geschaftsfiihrer haften nur,
wenn sie ihre gesetzlichen Pflichten nicht erfillen.

Entscheidungsstruktur:
e Auf der Gesellschaftsversammlung wird abgestimmt nach
Kapitalanteilen, andere Regelungen méglich.

Vertretung/Geschaftsfuhrung:

e Mindestens eine oder mehrere Geschaftsfihrerinnen bzw.
Geschaftsfihrer, die keine Geschaftsanteile besitzen missen.

e Alleinige oder gemeinschaftliche Geschaftsfihrungs- und
Vertretungsbefugnis ist moglich und dem Handelsregister
anzuzeigen.

Grindung:

e Gesellschaftsvertrag mit notarieller Beglaubigung.

e Wahl der Geschaftsfuhrung.

e Einzahlung der Mindesteinlagen, ggf. mit Sachgriindungs-
bericht.

e Erstellung einer Liste aller Gesellschafterinnen sowie

e Eintragung ins Handelsregister.

e Gewerbeanmeldung.

Vorteile:
e Beschrankte Haftung der Gesellschafterinnen.
e Freiheit fur vertragliche Gestaltung.

Nachteile:

e Aufwendiges und teures Grindungsverfahren.

e Mindestkapital fir GmbH erforderlich.

e Trotz Haftungsbeschrankung der GmbH haften alle Beteilig-
ten fur Bankkredite mit ihrem persénlichen Vermdgen bzw.
mit Blrgschaften.

Wer den aufwandigen Weg zur Grindung einer GmbH abkr-
zen will, kann durch den Kauf einer ,Vorratsfirma”, die durch
eine spezialisierte Agentur neu gegrindet wurde, wenn nicht
Kosten, so doch Zeit sparen. Von dem Kauf einer bestehenden
GmbH - einem so genannten Mantel — ist abzuraten, da die Er-
werberin nach wie vor das Mindestkapital von 25.000 EUR auf-
bringen muss, jedoch auch fur eventuelle Schulden des stillge-
legten Unternehmens haftet.
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5.5. Personal einstellen

FUr einige Betriebsideen kann es von Beginn an Uberlebenswich-
tig sein, dass auBer Ihnen weitere Menschen mitarbeiten. Wenn
beispielsweise die Griinderin eines Tanzstudios sich selbst auf
Ballettunterricht spezialisiert hat, konnte sie fur Steptanz- und
Jazzgymnastik-Kurse Mitarbeiterinnen engagieren. Auch die
Grunderin eines kleinen Hotels wird ohne zusatzliches Personal
keinen Rundum-Service bieten kénnen.

Die Entscheidung fur die Einstellung von Beschaftigten kann aber
auch erst spater aktuell werden, wenn Sie gentigend sichere Auf-
trége in der Tasche haben und die anstehenden Arbeiten nicht
mehr allein bewaltigen kénnen. Oder Sie stellen eine Person vor-
Ubergehend ein, die Sie wahrend Ihres Urlaubes vertreten soll.

Als zukinftige Chefin werden Sie mit Fragen zur Vertragsgestal-
tung und zu steuerlichen und versicherungsrechtlichen Aspekten
konfrontiert. Dieses Kapitel soll lhnen das nétige Grundwissen
vermitteln. In besonderen Fallen kénnen Sie auch selbst als Ge-
schaftsfuhrerin in der von lhnen gegriindeten GmbH téatig sein.
Dann gelten die folgenden Hinweise fur Sie selbst und fur thre
Angestellten.

Vertrage mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Sie haben drei verschiedene Moglichkeiten, Personen unter Ver-
trag zu nehmen: durch einen Arbeits-, einen Dienst- oder einen
Werkvertrag.

Im Rahmen eines Arbeitsvertrages arbeitet eine Mitarbeiterin
oder ein Mitarbeiter dauerhaft gegen ein festes Entgelt im Un-
ternehmen und ist von der Arbeitgeberin persénlich abhangig.
Sie als Chefin erteilen Weisungen hinsichtlich der Arbeitszeit, des
Arbeitsortes und der Art der Arbeit. Die Beschaftigten werden in
die Betriebsablaufe eingegliedert.

Schriftliche Arbeitsvertrage haben gegentiber den mundlich ge-
schlossenen Vertragen den groBen Vorteil, dass Missverstandnis-
se leichter vermieden werden. Sorgen Sie bei den Einstellungsge-
sprachen fur eine Balance zwischen Ihren Vorstellungen, den
Arbeitsanforderungen im Betrieb, lhren finanziellen Mdglichkei-
ten und den berechtigten Ansprichen einzelner Bewerberinnen
und Bewerber. Nur diese Klarung, gleich zu Beginn, kann die
Grundlage fur eine befriedigende Zusammenarbeit sein.

Arbeitnehmerinnen und -nehmer haben einen gesetzlichen
Anspruch auf einen Arbeitsvertrag. Und das muss Ihr Vertrag
mindestens enthalten: Name und Anschrift der Vertragsparteien,
Bezeichnung der zu leistenden Tatigkeit, Arbeitsort, vereinbarte
Arbeitszeit, Dauer des Jahresurlaubs, Kiindigungsfristen, Zusam-
mensetzung und Hohe des Arbeitsentgelts einschlieBlich aller
Zulagen und Pramien, Beginn des Arbeitsvertrages, sowie das Da-
tum der Unterzeichnung und beide Unterschriften. Wenn einzel-
ne Punkte nicht vertraglich geregelt werden, gelten die Vor-
schriften des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Fur Sie und die Angestellten kann eine Stellenbeschreibung Uber
die zu leistenden Aufgaben hilfreich sein, da hier die einzelnen
Tatigkeiten und die Kompetenzen der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters genau definiert werden. Die Stellenbeschreibung
sollte jedoch nicht Bestandteil des Arbeitsvertrages sein, da Sie
nur so flexibel bleiben und spater keine Anderungskiindigung
vornehmen mussen.

Bedenken Sie, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch
zahlreiche Gesetze geschiitzt sind. Sie sind z. B. an die gesetzli-
chen Kindigungsfristen fir Vollzeit- und Teilzeitbeschéaftigte ge-
bunden. Das Kundigungsschutzgesetz (KSchG) greift erst, wenn
Sie mehr als funf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt
haben, und verpflichtet Sie, beispielsweise Uberprifbare Grinde
bei jeder Entlassung anzugeben, wonach der gesetzliche Kundi-
gungsschutz erst ab mehr als zehn Beschaftigten gelten soll. Das
Mutterschutzgesetz (MuSchG) soll berufsbedingte Risiken fur
schwangere Frauen minimieren und verlangt von Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern z. B. eine besondere Gestaltung der
Arbeitsbedingungen, ein Beschaftigungsverbot von sechs Wo-
chen vor und acht Wochen nach der Entbindung sowie die Zah-
lung des reguléaren Gehaltes, abzugl. des Mutterschaftsgeldes
der Krankenkasse. Das Gehalt kann bei Teilnahme an der U2-
Umlage von Krankenkassen erstattet werden (siehe Entgeltfort-
zahlungsversicherung in diesem Kapitel). Das Bundesurlaubsge-
setz (BUrIG) sichert lhren Arbeitnehmerinnen und -nehmern z. B.
an mindestens 24 Werktagen einen bezahlten Urlaub zu; dabei
zahlen Samstage als Werktage. Die Verordnung Uber Arbeits-
statten (ArbStattV) setzt Mindeststandards fur z. B. Ausstattung,
Beleuchtung und Beltftung von Arbeitsplatzen, denen Sie ent-
sprechen mussen. An Tarifvertrdge in der jeweiligen Unterneh-
mensbranche sind Sie gebunden, wenn Sie Mitglied in der
entsprechenden Arbeitgebervereinigung und die von lhnen be-
schaftigte Person Mitglied einer Gewerkschaft ist oder Tarifver-
trage in der Branche fur allgemeinverbindlich erklart worden
sind. In dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) wird gere-
gelt, welche Befristungen von Arbeitsvertragen zuldssig sind.

ACHTUNG:

Vertraglich vereinbarte Abweichungen von allen gesetzlichen
Vorschriften sind nur zugunsten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zuldssig.

Eine weitere Vertragsform bietet der Dienstvertrag, geregelt in
§§ 611 ff BGB. Er unterscheidet sich vom Arbeitsvertrag dadurch,
dass Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer nicht personlich ab-
hangig sind und arbeitsrechtliche Vorschriften z. B. tGber den
Klndigungsschutz nicht gelten.




Wenn jemand lediglich eine umgrenzte Tatigkeit fir Sie ausubt,
die aber nicht zu einem bestimmten Ergebnis fiihren muss, kann
dies auf der Grundlage eines Dienstvertrages geschehen. Haufig
wird dieser verwendet flr Organe juristischer Personen (Mitglie-
der im Vorstand und der Geschaftsfihrung) oder fur freie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, wie z. B. fUr eine Beschaftigungs-
therapeutin, die in einem Heim regelmaBig an zwei Vormittagen
eine Gruppe betreut, ohne dass sie einen Rehabilitationsfort-
schritt des Klientels nachweisen muss. Beachten Sie jedoch hier
die Problematik der Scheinselbststandigkeit (siehe Kapitel: Wo-
hin soll die Reise gehen?).

Eine dritte Moglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
engagieren, bietet der Werkvertrag. Haufig werden hierfur die
Begriffe ,Honorarkraft” oder ,freie Mitarbeit” benutzt. Eine
externe PR-Referentin kann z. B. fir Sie eine Broschure zur Selbst-
darstellung Ihres Unternehmens entwerfen, ohne in Ihren Betrieb
integriert zu sein. Diese PR-Fachfrau wirde an ihrem eigenen
Arbeitsplatz zu Hause oder in ihrem Biiro tatig sein und zu einem
vereinbarten Zeitpunkt die Entwirfe prasentieren und so lange
bearbeiten, bis Sie das Arbeitsergebnis akzeptieren. Bei dieser
Art von Vertrag wird nicht nur eine Tatigkeit geschuldet, wie bei
den Arbeits- und Dienstvertragen, sondern auch ein Erfolg.

Zu den Werkvertragen gibt es Regelungen im Birgerlichen Ge-
setzbuch (§8 631 ff BGB). Auch wenn Werkvertrage weitgehend
frei vereinbar sind, sollten Sie folgende Elemente aufnehmen: ei-
ne genaue Beschreibung der zu erbringenden Leistung, den Zeit-
punkt der Fertigstellung und die Hohe des frei zu vereinbarenden
Honorars. Uber zusatzliche Regelungen, die in lhrer Branche
Ublich sind, erhalten Sie Informationen bei Berufsverbanden
oder in der juristischen Literatur.

Steuerpflichten bei Einstellung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern

Personen, die auf der Grundlage eines Werkvertrages bei lhnen
mitarbeiten, geben ihren Verdienst in ihrer eigenen Einkommen-
steuererklarung an. Daher sind Sie als Auftraggeberin von allen
Steuerpflichten befreit. Wenn Sie in Threm Unternehmen jedoch
Personen auf der Basis von Arbeits- und Dienstvertragen be-
schaftigen, fallti. d. R. Lohnsteuer an, fur deren ordnungsgema-
Be Abfihrung Sie zustandig sind.

Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhebungsform der Einkom-
mensteuer fur die Einkinfte aus nichtselbststandiger Arbeit. Als
Arbeitgeberin sind Sie verpflichtet, die Lohn- und Kirchensteuer
sowie den Solidaritatszuschlag lhrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aufgrund der auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen
personlichen Merkmale zu ermitteln, vom jeweiligen Bruttoge-
halt einzubehalten und an das Finanzamt abzufihren. Lohn-
steuertabellen, die die Hohe der abzuflhrenden Lohnsteuer aus-
weisen, oder Lohnsteuerberechnungsprogramme kénnen Sie im
Buchhandel beziehen. Im Rahmen lhrer Personalbuchfiihrung
mussen Sie Lohnkonten mit vollstdndigen Angaben Uber die
Beschaftigungsverhaltnisse mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitneh-
mern und Aushilfen fuhren.

Besondere Regelungen gelten fur Personen, die Sie beschaftigen
als

e geringflgig Beschéftigte,

e kurzfristig Beschéftigte.

Sind die nachstehenden Voraussetzungen erfiillt, brauchen Ihnen
die Beschaftigten keine Lohnsteuerkarte vorzulegen, das umstand-
liche Lohnsteuerabzugsverfahren mit unterschiedlichen Steuer-
klassen und Kinderfreibetragen entfallt.

Geringfligig Beschaftigte

Der Arbeitslohn aus einem geringfligigen Beschaftigungsverhalt-

nis kann mit einer einheitlichen Pauschsteuer von zwei Prozent

(Lohnsteuer einschlieBlich Solidaritatszuschlag und Kirchensteu-

er) versteuert werden, wenn

e essich um eine geringfligige Beschaftigungi. S. des § 8
Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (sog. Minijob) handelt und

e Sie fur die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer pauschale
Rentenversicherungsbeitrédge zu entrichten haben.

Die einheitliche Pauschsteuer von zwei Prozent ist neben den
pauschalen Sozialversicherungsbeitrégen (zwolf Prozent Renten-
versicherung, elf Prozent Krankenversicherung) an die Bundes-
knappschaft zu entrichten. Diese ist berechtigt, die einheitliche
Pauschsteuer zusammen mit den Sozialversicherungsbeitrdgen
beim Arbeitgeber einzuziehen. Fir geringfligig Beschaftigte im
Privathaushalt — Kindermadchen, Bugelfrau, Haushaltshilfe, Gar-
tenhilfe, Altenpflege etc. — gelten Sonderregelungen: Die Pau-
schalabgabe an die Bundesknappschaft betragt nicht 25 Prozent,
sondern zwolf Prozent — je finf Prozent fur Renten- und Kran-
kenversicherung sowie zwei Prozent Pauschalsteuer.

HINWEIS AN IHRE/N STEUERBERATERIN/
STEUERBERATER:

Die Pauschsteuer ist nicht in die Lohnsteuer-Anmeldung aufzu-
nehmen. Die gesamte Abgabe wird an die Bundesknappschaft
gezahlt, die die einheitliche Einzugsstelle fur die Betrdge aus
allen geringfigigen Beschéftigungen — unabhédngig von der ver-
sichernden Krankenkasse — und der Pauschsteuer ist. Ist der ge-
ringfligig beschéftigte Mitarbeiter anderweitiq krankenversichert
—z. B. als beihilfeberechtigter Ehepartner —, betrdgt die Pau-
schalabgabe lediglich 14 Prozent.

Haben Sie bei einem geringfligigen Beschaftigungsverhaltnis
i.S.des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV keine pauschalen Rentenver-
sicherungsbeitrage zu entrichten (z. B. durch die Zusammenrech-
nung zweier Minijobs wird die 400-Euro-Grenze Uberschritten),
kdnnen Sie die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 20
Prozent des Arbeitsentgeltes erheben, zuziiglich 5,5 Prozent So-
lidaritatszuschlag und sechs Prozent Kirchensteuer der pauscha-
len Lohnsteuer. Diese ist — wie bisher — an das Betriebsstatten-
finanzamt zu entrichten.

Weitere Informationen zu den geringfligigen Beschaftigungsver-
haltnissen enthalt die von der Bundesregierung herausgegebene
Broschure ,, Geringfluigige Beschaftigung und Beschaftigung in
der Gleitzone”.
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Diese kann angefordert werden beim

Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherung
Referat Information, Publikation, Redaktion

Postfach 500

53108 Bonn

Internet: http://www.bmgs.bund.de

E-Mail: info@bmgs.bund.de

Tel. 0180 51 5151 0 (0,12 EUR/Min.)

Fax 0 18051 51 51 1.

DarUber hinaus ist als zentrale Servicestelle fiir alle Arbeitgeber
und Minijobber die Minijob-Zentrale bei der Bundesknappschaft
eingerichtet worden. Diese ist zu erreichen unter:

Bundesknappschaft

Minijob-Zentrale

45115 Essen

Internet: http://www.minijob-zentrale.de

E-Mail: minijob@minijob-zentrale.de

Tel. 08000 200 504 (montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr)
Fax 0201 384 97 97 97.

Kurzfristig Beschaftigte

Eine kurzfristige Beschaftigung liegt vor, wenn

e die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer gelegentlich,
nicht regelmaBig wiederkehrend beschéftigt wird,

e die Dauer der Beschaftigung 18 zusammenhangende Arbeits-
tage nicht Ubersteigt,

e der Arbeitslohn wahrend der Beschaftigungsdauer zwolf EUR
durchschnittlich je Arbeitsstunde nicht tGbersteigt und

e der Arbeitslohn entweder wahrend der Beschaftigungsdauer
62 EUR durchschnittlich je Arbeitstag nicht Ubersteigt oder
die Beschaftigung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt so-
fort erforderlich wird.

Die von lhnen an das Finanzamt abzuftihrende pauschalierte
Lohnsteuer betragt hier 25 Prozent des Arbeitslohnes; auBerdem
ist ggf. Lohnkirchensteuer in Hohe von sechs Prozent und ein
Solidaritatszuschlag in Hohe von 5,5 Prozent der pauschalierten
Lohnsteuer zu entrichten.

WICHTIG:

Die lohnsteuerlichen Voraussetzungen fir eine Pauschalierung
bei kurzfristiger Beschéftigung sind nicht identisch mit einer
kurzfristigen Beschéftigung im Sinne des Sozialversicherungs-
rechts.

Mit Formularen zur ,,Lohnabrechnung von pauschalbesteuerten
Teilzeitbeschaftigten” aus dem Buchhandel haben Sie Ihre Steu-
erpflichten mit geringem Aufwand schnell im Griff.

TIPP:

Die Bundesregierung hat ein Infotelefon zu den Themen Teilzeit/
Altersteilzeit/Minijobs eingerichtet: 0 180 56 15 00 4 (Montag —
Donnerstag 8 — 20 Uhr, Freitag 8 — 12 Uhr). Allgemeine Fragen
zum Lohnsteuerrecht beantwortet lhnen die Info-Hotline der
niederséchsischen Finanzédmter: 0 180 33 40 33 4 (Montag —
Freitag 8 — 18 Uhr).

Versicherungspflichten bei Einstellung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern

Sobald Sie in Inrem Unternehmen Personen auf der Basis von
Arbeitsvertragen beschaftigen, sind Sie verpflichtet, fur diese
Sozialversicherungsbeitrage abzufihren. Auch Sie selbst fallen
unter diesen Personenkreis, wenn Sie in lhrem Unternehmen,
z. B. einer GmbH, als Arbeitnehmerin beschaftigt und von den
Weisungen der Gesellschafterversammlung abhéngig sind.

Krankenversicherung (einschl. Pflegeversicherung)

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind grundsatzlich sozial-
versicherungspflichtig, es sei denn sie tberschreiten bestimmte
Einkommensgrenzen (Stand 2004: monatlich 3.862,50 EUR).
Diese Personengruppen sind nicht versicherungspflichtig und ha-
ben die Wahl, ob sie als freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen
Krankenkasse bleiben oder sich privat krankenversichern lassen
wollen.

Von der Krankenversicherungspflicht entbunden sind kurzfristig
Beschéftigte, die hochstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage im
Kalenderjahr beschaftigt sind, es sei denn, die Tatigkeit wird be-
rufsmaBig ausgelibt.

Fur die geringfiigig Beschéftigten, deren Arbeitsentgelt insge-
samt 400 EUR im Monat nicht Ubersteigt, zahlt das Unterneh-
men pauschale Sozialversicherungsbeitrage, und zwar zwolf Pro-
zent an die gesetzliche Rentenversicherung und elf Prozent an
die gesetzliche Krankenversicherung, sofern der/die Beschéaftigte
bereits Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung ist oder
eine Familienversicherung besteht.

Ist die jetzt neu eingestellte Person schon bei einem anderen
Arbeitgeber sozialversicherungspflichtig beschéftigt, kann eine
dazukommende geringfligige Beschaftigung versicherungsfrei
bleiben. Das gilt auch, wenn eine geringfiigig entlohnte Beschaf-
tigung mit einem Vorruhestandsgeld zusammentrifft.

Werden mehrere geringfligige Beschaftigungen ausgelbt, wer-
den die Arbeitsentgelte zusammengerechnet. Erreicht die Sum-
me einen Betrag Uber 400 EUR monatlich, tritt in allen Beschafti-
gungen Versicherungspflicht ein.

Darum priifen Sie, bevor Sie den Job vergeben, ob es sich um die
einzige geringfligige Beschaftigung der von lhnen angestellten
Person handelt.




Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mussen krankenversiche-
rungspflichtige Beschaftigte spatestens 14 Tage nach Arbeitsbe-
ginn den Krankenkassen melden, bei denen diese versichert
sind. Hierzu benétigen Sie eine Betriebsnummer vom 6rtlichen
Arbeitsamt. Dann mussen Sie die Beitrdge zur Krankenversiche-
rung an die jeweilige Krankenkasse abfiihren. Die Hohe der Bei-
trage ergibt sich aus Beitragstabellen, die alle Krankenkassen
jahrlich neu herausgeben (Stand Januar 2004: durchschnittlich
14,3 Prozent). Die eine Halfte, den Arbeitnehmeranteil des Kran-
kenkassenbeitrages, ziehen Sie vom Bruttogehalt der Beschéaftig-
ten ab. Die andere Halfte, den Arbeitgeberanteil, zahlen Sie als
Unternehmerin aus eigener Tasche.

Vergessen Sie nicht: An die Pflegeversicherung mussen Sie zu-

satzlich 1,7 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen abfthren.
Die Beitrage bestehen je zur Halfte aus einem Arbeitgeber- und
einem Arbeitnehmeranteil und werden an die jeweils zustandige
Krankenkasse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gberwiesen.

Rentenversicherung

Fur alle bei Ihnen beschéftigten Personen, die krankenversiche-
rungspflichtig sind, besteht i. d. R. auch die Rentenversiche-
rungspflicht (Stand 2004: Beitragsbemessungsgrenze alte Bun-
deslander 5.150 EUR/Monat, neue Bundeslander 4.350 EUR/
Monat). Fur geringfligig Beschéftigte zahlen Sie zwolf Prozent
des Arbeitsentgeltes.

Der gesetzlich festgelegte Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil
betragt normalerweise derzeit insgesamt 19,5 Prozent vom Brut-
toarbeitsentgelt (Stand 2004). Die Rentenversicherungsbeitrage
Uberweisen Sie ebenfalls an die Krankenkasse der Arbeitnehmerin
bzw. des Arbeitnehmers, die dann die Beitrdge an die zustandi-
gen Rentenversicherungstrager (Bundesversicherungsanstalt fur
Angestellte — BfA — und Landesversicherungsanstalt fur Arbeiter
— LVA) weiterleitet. Informieren Sie sich auch hier bei den Kran-
kenkassen.

Arbeitslosenversicherung

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterliegen der
Arbeitslosenversicherungspflicht. Versicherungsfreiheit bei der
Arbeitslosenversicherung besteht fur geringfiigig Beschaftigte,
deren monatlicher Gesamtverdienst 400 EUR und deren Arbeits-
zeit bei kurzfristig Beschaftigten 15 Stunden nicht Uberschreitet.
Beitragsfrei werden auch diejenigen gestellt, die schon einer so-
zialversicherungspflichtigen Beschéftigung nachgehen.

Der gesetzlich festgelegte Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil
betragt derzeit insgesamt 6,5 Prozent vom Bruttoarbeitsentgelt.
Das Verfahren, um Arbeitslosenversicherungsbeitrage abzufih-
ren, entspricht dem der Kranken- und Rentenversicherung.

Unfallversicherung

Versicherungspflichtig sind alle, die aufgrund eines Arbeitsver-

haltnisses in lhrem Unternehmen beschéftigt sind, unabhangig
davon, ob eine Sozialversicherungspflicht besteht. Die Beschaf-
tigten erhalten Versicherungsschutz bei Unfallen im Betrieb, bei
Wegeunfallen und anerkannten Berufskrankheiten.

Voraussetzung dafur ist, dass Sie als Arbeitgeberin Ihr gesamtes
Personal bei der zustandigen Berufsgenossenschaft binnen einer
Woche nach Anstellung anmelden.

Die Beitrage (je nach Branche unterschiedlich) zur Berufsgenos-
senschaft werden jéhrlich und allein von der Arbeitgeberin ge-
zahlt. AuBerdem schreiben die Berufsgenossenschaften MaB-
nahmen zur Unfallverhtung vor, die Sie kennen und umsetzen
mussen.

Entgeltfortzahlungsversicherung

Laut Gesetz besteht eine sechswdchige Lohnfortzahlungspflicht
fur Sie als Arbeitgeberin. Fur die Dauer einer Krankheit oder Ar-
beitsunfahigkeit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussen
Sie ein Arbeitsentgelt trotz Arbeitsausfall bezahlen. Der Betrieb
bekommt im Rahmen einer Lohnfortzahlungsversicherung mit
der Krankenkasse (U1-Lohnausgleichskasse Krankheit) i. d. R. 70
Prozent der Lohn- und Gehaltszahlungen an Arbeiterinnen, Ar-
beiter und Auszubildende erstattet. Mutterschaftsbedingte Auf-
wendungen durch Lohnfortzahlung werden durch die Kranken-
kassen in vollem Umfang erstattet (U2-Lohnausgleichskasse
Mutterschaft).

Die Beitrage fur die Lohnfortzahlungsversicherungen (U1 und
U2-Umlage) sind abhangig von dem Bruttoarbeitsentgelt der in
lhrem Betrieb beschaftigten Arbeiterinnen, Arbeiter und Auszu-
bildenden und der Erstattungssumme, die Sie anstreben. Bei-
spielsweise betragt der Beitrag 2,0 Prozent vom Bruttoarbeits-
entgelt fur eine 65-Prozent-Erstattung der Aufwendungen und
3,4 Prozent Beitrag fir eine 75-Prozent-Erstattung bei der AOK
— die Gesundheitskasse in Niedersachsen (U1).

73



Fur die Versicherung zum Ausgleich von Mutterschaftsaufwen-
dungen mdissen Sie mit 0,2 Prozent vom Bruttoarbeitsentgelt al-
ler weiblichen und ménnlichen Beschéftigten, einschlieBlich der
Angestellten, rechnen. Betriebe, die nicht mehr als 20 Personen
beschaftigen, sind zwangslaufig Mitglied in der Ausgleichskasse
der AOK Niedersachsen oder einer der Innungskassen. Bei der
Beschaftigung von bis zu 30 Personen besteht die Méglichkeit
der freiwilligen Teilnahme am Ausgleichsverfahren. Erkundigen
Sie sich bei Ihrer 6rtlichen Geschaftsstelle der AOK oder ggf. der
fur Sie zustandigen Innungskasse nach den aktuellen Richtlinien.

Die Beitrage fur diese beiden Versicherungen werden allein von
der Arbeitgeberin bezahlt, denn durch die Versicherungsleistun-
gen konnen Sie eine Vertretung einstellen und lhren Geschafts-
betrieb trotz Personalausfall aufrechterhalten.

Uberbetrieblicher Verbund in Niedersachsen férdert
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Vielleicht haben Sie sich bisher auch stets dafiir ausgesprochen,
dass Frauen, die Kinder gebaren und selbst groBziehen, fir die
Wahrnehmung dieser gesellschaftlich wichtigen Aufgabe nicht
im Erwerbsleben benachteiligt werden durfen? Wie lasst sich
diese Uberzeugung als Unternehmerin aufrechterhalten, wenn
doch Schwangerschaft und Erziehungsurlaub einer Mitarbeiterin
mit den betrieblichen Belangen in Einklang gebracht werden
mussen?

Hilfestellung bieten die 15 vom Land geférderten Koordinie-
rungsstellen zur beruflichen und betrieblichen Férderung von
Frauen. Zu deren Aufgaben gehdért neben der Beratung von Be-
rufsrtickkehrerinnen und der Organisation von berufsbezogenen
WeiterbildungsmaBnahmen auch die Geschaftsstellenarbeit fiir
einen von Klein- und Mittelbetrieben gebildeten tberbetrieb-
lichen Verbund. Dabei werden Betriebe in den Regionen kompe-
tent bei der Arbeitszeitorganisation und Personalentwicklung
mit dem Ziel einer familienfreundlichen Unternehmenskultur
beraten. In den Stadten Braunschweig, Goéttingen, Goslar, Han-
nover, Leer, Lineburg und Uelzen, Meppen, Nordhorn, Osna-
briick, Stade, Uelzen, Vechta, Verden, Walsrode, Wildeshausen
und Wolfsburg sind bereits rund 730 Unternehmen einem Uber-
betrieblichen Verbund beigetreten. Die Klein- und Mittelbetriebe
wie auch deren Angestellte profitieren von familienfreundlichen
Arbeitsbedingungen. Grund fir eine Mitgliedschaft im Verbund
ist das Interesse der Unternehmen, qualifizierten Mitarbeiterin-
nen trotz familienbedingter Berufsunterbrechung eine Rickkehr
in den Betrieb zu erleichtern. Branchenspezifische und berufsori-
entierte Weiterbildungsangebote im Verbund verhindern eine
Dequalifizierung der Beschaftigten wahrend der Familienphase
und mindern die Fortbildungsaufwendungen jedes einzelnen
Betriebes.

Wenn Frauen nach der dreijahrigen Elternzeit aus betrieblichen
Grinden nicht in den Ursprungsbetrieb zuriickkehren kénnen,
wird ihnen ein gleichwertiger Arbeitsplatz in einem anderen Ver-
bundbetrieb vermittelt. Dartiber hinaus profitieren die dem Ver-
bund angeschlossenen Unternehmen von der Stellenvermitt-
lung, die flr eine Vertretung in Urlaubs- und Krankheitsfallen
sorgt.

Die einzelnen Leistungen des Verbundes und die Hohe der Mit-
gliedsbeitrage sind unterschiedlich. Nehmen Sie einfach mit der
nachstgelegenen Koordinierungsstelle Kontakt auf (siehe Anhang).

Zuschusse fur die Schaffung von Arbeitsplatzen

Dass die Einstellung von Personal Geld kostet, hat dieses Kapitel
lhnen schon gezeigt. Unter bestimmten Voraussetzungen kon-
nen Sie lhre Personalkosten mindern. Es gibt Zuschisse von der
Agentur fur Arbeit, die fir die Zahlung der Gehalter zu verwen-
den sind, wenn Sie Arbeitslosen bzw. auf dem Arbeitsmarkt be-
nachteiligten Personen eine Beschaftigung bieten. Wégen Sie je-
doch sorgfaltig ab, welchen Nutzen Sie von einem finanziellen
Zuschuss haben und welche Belastungen durch einen erhthten
Einarbeitungsaufwand entstehen koénnen.

Es gibt eine Vielzahl von arbeitsmarktpolitischen MaBnahmen,
die vom Bund, den Landern und der Europaischen Union finan-
ziert werden. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kénnen diese
Forderung bei der ortlichen Agentur flr Arbeit beantragen. Hier
wird nur die wichtigste (Einstellungszuschuss bei Neugriindun-
gen) dargestellt. Die Agentur fur Arbeit informiert Sie weiter und
halt Antragsformulare fir Sie bereit.

Ab 2004 fordert das Niedersachsische Ministerium fir Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr mit seinem neuen Programm , Unter-
nehmen JugendPlus” die Einstellung junger langzeitarbeitsloser
Menschen in jungen Unternehmen durch hohe Zuschisse zu
Personalkosten fur drei Jahre (im 1. Jahr bis zu 10.000 EUR, im
2. Jahr bis zu 8.000 EUR, im 3. Jahr bis zu 5.000 EUR). Daneben
kann fur alle neu geschaffenen Arbeitsplatze ein einmaliger
Investitionskostenzuschuss i. H. v. jeweils 5.000 EUR gewahrt
werden. Zu den Voraussetzungen und Bedingungen im Einzel-
nen informiert und beréat Sie die Landesberatungsstelle fir In-
tegration und Beschéaftigung (siehe Anhang). Die Antragstellung
und Abwicklung erfolgt bei bzw. durch die NBank.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Bei den betrieblichen Einstellungshilfen handelt es sich um Kann-
Leistungen. Auf die Leistungen besteht kein Rechtsanspruch und
sie ddrfen nur gewédhrt werden, soweit Haushaltsmittel zur Ver-
fligung stehen.

Antrdge auf betriebliche Einstellungshilfen sind von dem Arbeit-
geber/der Arbeitgeberin vor Abschluss des Arbeitsvertrages bzw.
der Arbeitsaufnahme zu stellen.




Das Programm im Uberblick:

Einstellungszuschuss bei Neugriindungen
(88 226 ff SGB IlI)

Antragsberechtigte:

e Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die vor nicht mehr als
zwei Jahren eine selbststandige Tatigkeit aufgenommen
haben und nicht mehr als funf Personen beschaftigten.

Verwendungszweck:

e Zuschuss zum Arbeitsentgelt bei einem unbefristeten sozial-
versicherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnis auf einem
neu geschaffenen Arbeitsplatz.

Hoéhe und Dauer der Férderung:

e 50 Prozent von dem beriicksichtigungsfahigen ortsiiblichen
Arbeitsentgelt.

e Bis zu zwolf Monate.

Voraussetzungen:

e Einstellung eines Arbeitnehmers, der unmittelbar vor der
Einstellung mindestens drei Monate z. B. Arbeitslosengeld,
-hilfe bezogen hat und ohne diese Leistung nicht oder nicht
dauerhaft eingegliedert werden kann.

e Der Einstellungszuschuss kann hochstens fiir zwei Arbeit-
nehmer gleichzeitig geleistet werden.

5.6. Betriebliche und persénliche Risiken
absichern

Wenn Sie ein Unternehmen grtinden, wird sich in Bezug auf lhre
Versicherungen einiges dndern. lhre personlichen Versicherun-
gen, wie Kranken- und Rentenversicherung, mussen Sie teilwei-
se neu regeln. Hinzu kommen Versicherungen, die Ihr Unterneh-
men vor Verlusten schitzen. Gerade in den Anfangsjahren der
Selbststandigkeit mit hohen finanziellen Belastungen wird die
Notwendigkeit persénlicher und betrieblicher Absicherung hau-
fig zu gering geachtet. Wagen Sie ab, welche Versicherungen Sie
sofort und welche Sie spater abschlieBen kénnen.

Wie konnen Sie Zeiten eigener Krankheit oder Erwerbsunfahig-
keit Gberbriicken und Ihren Lebensunterhalt im Alter bestreiten?
Wie sieht Ihre Familienplanung aus bzw. wie kann die Kranken-
versicherung lhrer Kinder am guinstigsten finanziert werden? Wo
konnen in Ihrem Geschaftsbetrieb besonders schnell groBe Scha-
den entstehen, die Ihre Existenz gefahrden kénnen? Dies gibt
lhnen Anhaltspunkte fir die Entscheidung, welche Versicherun-
gen fur Sie und den Betrieb notwendig und welche weniger
wichtig sind.

Wenn Sie zukunftig einen Kinderwunsch verwirklichen méchten,
mussen Sie auch bedenken, wie Sie Ihren Lebensunterhalt und
die betrieblichen Kosten in der Zeit nach der Geburt bestreiten
werden. Selbststandige erhalten kein Mutterschaftsgeld. Auch
an der U2-Umlage (siehe Kapitel 5.5.) konnen Unternehmerin-
nen nicht teilnehmen.

Mutter und Vater, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen,
kénnen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) in den
ersten zwei Lebensjahren des Kindes Erziehungsgeld beantragen.
Eine Erwerbstatigkeit bis zu 30 Stunden in der Woche ist bei dem
Bezug von Erziehungsgeld zulassig. Dies gilt auch fur Selbststan-
dige.

Eltern kénnen wahlen zwischen dem Regelbetrag in H6he von
hochstens 300 EUR monatlich bis zum Ende des zweiten Lebens-
jahres des Kindes und dem Budget-Angebot in Hohe von hdchs-
tens 450 EUR monatlich bis zum Ende des ersten Lebensjahres
des Kindes.

In den ersten sechs Lebensmonaten wird Erziehungsgeld bis zu

einer Einkommensgrenze von 30.000 EUR pauschaliertem Jah-

resnettoeinkommen bei Elternpaaren und 23.000 EUR bei Allein-
erziehenden gezahlt. Ab dem siebten Lebensmonat des Kindes

betragen die Einkommensgrenzen 16.500 EUR bei Elternpaaren
und 13.500 EUR bei Alleinerziehenden. Wenn Sie mehrere Kin-
der haben, erhéhen sich alle Einkommensgrenzen um 3.140 EUR.
Wer die Einkommensgrenzen Uberschreitet, erhalt ab dem 7. Le-
bensmonat des Kindes ein stufenweise vermindertes Erziehungs-
geld.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Erziehungsgeldstellen
bei den kreisfreien Stadten und den Landkreisen Niedersachsens
oder in einer kostenlosen Broschtire des Bundesministeriums far
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (www.bmfsfj.de).
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Bedenken Sie, dass Sie als Unternehmerin und Selbststandige
keine Beitrage in die Arbeitslosenversicherung abfthren kénnen.
Beim Scheitern Ihrer selbststandigen Tatigkeit werden Sie i. d. R.
keine Leistungen der Bundesanstalt fiir Arbeit beziehen kénnen.
Erkundigen Sie sich bei der Agentur fur Arbeit, ob Sie noch ver-
bleibende Anspriiche auf Arbeitslosenunterstiitzung haben und
innerhalb welcher Rahmenfrist Sie diese geltend machen kon-
nen.

Selbstverstandlich sollten Sie sich rechtzeitig und ausfuhrlich
Uber alle Versicherungen informieren. Erkundigen Sie sich bei
den gesetzlichen Krankenkassen Uber Fragen zur Krankenversi-
cherung. Bei der Bundesversicherungsanstalt flr Angestellte
(BfA) bzw. der Landesversicherungsanstalt fur Arbeiter in Nieder-
sachsen (LVA) erhalten Sie verbindliche AuskUnfte Gber Fragen
der Alters- und Erwerbsunfahigkeitsversicherung. Uber Alterna-
tiven der privaten Vorsorge mit Preis-Leistungs-Vergleichen
kénnen Sie sich bei Verbraucherzentralen oder der Stiftung
Warentest (www.warentest.de) informieren. Auch freie Versiche-
rungsmaklerinnen und -makler, die nicht fur eine spezielle
Gesellschaft arbeiten, konnen Ihnen Angebote Uber die unter-
schiedlichen Leistungen und Versicherungsbedingungen machen.
Prufen Sie das Kleingedruckte kritisch, bevor Sie unterschreiben.
Wenn Sie sich fur den Abschluss einer Versicherung entschieden
haben, lassen Sie sich unbedingt den Antragsdurchschlag aus-
handigen und eine schriftliche Deckungszusage ab dem Tag der
Antragsabgabe geben. Nur so sind Sie in der Zeit bis zur Zustel-
lung des Versicherungsscheins, auch Police genannt, bei einem
Schadensfall abgesichert.

Die Unternehmensgriindung kann eine gute Gelegenheit sein,
bereits bestehende Versicherungen auf ihre ZweckmaBigkeit zu
Uberprufen und ggf. durch sinnvollere MaBnahmen zu ersetzen.

Vorsorge zum Schutze des Betriebes

Uberlegen Sie, welche Schaden an Gebaude und Inventar, aber
auch durch Fahrlassigkeit oder mangelnde Qualifikation der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen kénnen und wie Sie Ihr
Unternehmen davor schiitzen kénnen.

Sachversicherungen decken verschiedene Risiken. Sie kénnen
Ihr Unternehmen gegen Schéaden durch Feuer, Leitungswasser,
Sturm und anderes versichern. Fir die Inhaberin eines Telefon-
ladens ist eine Einbruchdiebstahl-Versicherung unverzichtbar.
Eine Kunstlerin, die Ausstellungen auf Messen und in fremden
Betriebsraumen durchfiihrt, sollte diese Risiken selbst absichern.

Schéden, die Dritten durch das Unternehmen oder das Personal
entstehen, deckt eine Betriebshaftpflicht bzw. eine Berufshaft-
pflicht ab. Fur die Austbung einiger Berufe, z. B. fir Immobilien-
maklerinnen, wird durch Standesorganisationen der Abschluss
einer Vermdgensschaden-Haftpflichtversicherung vorgeschrieben.

Wenn Sie einen Produktionsbetrieb fiihren, sollten Sie prufen, ob
ein ausreichender Schutz durch eine Produkt-Haftpflichtversiche-
rung besteht. Seit dem 1. Januar 2002 haben die Neuregelungen
im ,, Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechtes” das Haf-
tungsrisiko fur Unternehmen erhoht. Dies ist auf die Verlange-
rung der Verjahrungsfrist fir Gewahrleistungsanspriche der
Kundschaft bei Kaufvertragen von sechs Monaten auf zwei Jahre
zurtickzufuhren. Zudem hat sich die Beweislast eines Verkaufers
zu Gunsten des Verbrauchers verschoben, wenn sich ein Sach-
mangel innerhalb der ersten sechs Monate nach Ubergabe der
Ware zeigt. Aufwendungen, die der Handel gegentber Verbrau-
chern fur die Nachbesserung oder Ersatzlieferung tragen muss,
kann er sich vom Hersteller des Produktes zurtickholen. Die Ver-
sicherungswirtschaft wird zukUinftig bei Neuvertragen ihre Versi-
cherungsbedingungen der neuen Gesetzeslage anpassen und
vermutlich die Pramien erhohen.

Eine Rechtsschutzversicherung dient der Kostendeckung von
Rechtsstreitigkeiten z. B. in Wirtschafts- und Handelsangelegen-
heiten. Durch eine Firmen-Rechtsschutzversicherung werden die
Verfahrenskosten bei Streitigkeiten, z. B. mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, vor Arbeitsgerichten getragen. Sollten Sie oder
lhre Beschaftigten haufig mit dem Auto unterwegs sein, kénnen
Sie eine Verkehrs-Rechtsschutzversicherung in Erwagung ziehen.

DarUber hinaus gibt es spezielle Versicherungen, wie z. B. die
Betriebsunterbrechungsversicherung, die lhren entgangenen
Gewinn in Folge eines Sachschadens ersetzt, oder Versicherun-
gen, die den Schaden bei Ausfall groBer Computeranlagen tber-
nehmen.

Lassen Sie sich detailliert Gber die verschiedenen Moglichkeiten
beraten. Beim Abschluss von Versicherungen wird der so ge-
nannte Versicherungsantrag verwendet. Die Versicherungssum-
me, der Hochstbetrag, fir den die Versicherung bei einem Scha-
den aufkommt, und ggf. Ihre Selbstbeteiligung bei einem
Schadensfall werden hier festgelegt. Der Versicherungsschein,
die sog. ,Police”, wird lhnen daraufhin von den Versicherungs-
gesellschaften zugesandt. Prifen Sie, ob die angegebenen Da-
ten mit den im Antrag festgelegten Daten Ubereinstimmen.
Sicher ist sicher!

TIPP:

SchlieBen Sie niemals 10-Jahres-Vertrdge, sondern nur Vertrdge
mit einer jéhrlichen, oder sogar monatlichen Kiindigungsfrist ab.
Waéhlen Sie eine jahrliche Zahlungsweise, denn monatliche oder
vierteljahrliche Zahlungen kosten hohe Zuschldge. Und: Vermer-
ken Sie die Kindigungsdaten in lhrem Kalender, so kénnen Sie
flexibel auf glinstigere Angebote am Markt reagieren.

Vorsorge flr Zeiten der Krankheit und fr das Alter

Wenn Sie sich eine selbststandige Existenz aufbauen, sollten Sie
unbedingt an Ihre eigene Absicherung denken. Entscheiden Sie
sich aus falscher Sparsamkeit dafur, auf eine Krankenversiche-
rung oder eine Altersvorsorge zu verzichten, konnte bei langerer
Krankheit ein finanzieller Ruin oder im Alter der Bezug von Sozi-
alhilfe vorprogrammiert sein.




Holen Sie unbedingt beizeiten rechtlichen Rat ein, wenn Sie als
Mitarbeiterin oder Geschaftsflihrerin in einer von Ihnen gegrin-
deten Korperschaft, z. B. einer GmbH oder einem Verein, ange-
stellt sein wollen. Sie werden von den Krankenkassen namlich
nur dann versicherungsrechtlich als Angestellte behandelt (be-
schrieben im Kapitel 5.5.), wenn Sie an Weisungen anderer ge-
bunden sind und de facto das Unternehmen nicht allein leiten.

Krankenversicherung

Ihr Krankenversicherungsschutz als Selbststandige hangt von
der Ausgangsposition ab, aus der heraus Sie sich selbststéandig
machen. Wer bisher Arbeitslosengeld oder -hilfe erhéalt, kann
parallel dazu eine selbststandige Tatigkeit als Nebentdtigkeit auf-
bauen. Im Kapitel 4.8. kénnen Sie nachlesen, unter welchen
Voraussetzungen Sie weiterhin Arbeitslosenunterstitzung bezie-
hen kdénnen. In diesem Fall werden Sie Uber die Bundesagentur
fur Arbeit krankenversichert.

Als Verheiratete kénnen Sie weiterhin Gber die sog. Familienhilfe
einer gesetzlichen Krankenkasse bei Ihrem Ehemann mitversi-
chert sein. Bedingung ist, dass Ihr regelmaBiges Einkommen aus
selbststandiger Tatigkeit 1/7 der monatlichen BezugsgréBe
(Stand 2004: 4.140 EUR, also 345 EUR im Monat) nicht Uber-
steigt. Wenn Sie weder durch die Familienhilfe noch als Arbeits-
lose krankenversichert sind, haben Sie zwei Mdglichkeiten:

* Freiwillige Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse
Waren Sie bisher schon in einer gesetzlichen Krankenkasse ver-
sichert, kdnnen Sie diesen Versicherungsschutz beibehalten oder
in einer Krankenkasse lhrer Wahl eine Mitgliedschaft beantragen.
Familienangehdérige kdnnen wie bisher mitversichert werden. Vor-
aussetzung ist, dass Sie in den letzten funf Jahren mindestens
24 Monate oder aber zwolf Monate unmittelbar vor Aufnahme
der selbststandigen Tatigkeit Mitglied einer gesetzlichen Kran-
kenkasse gewesen sind. Ihr Zeitraum zur Entscheidung betragt
drei Monate nach Beendigung der bisherigen Mitgliedschaft. Die
Hohe der Beitrage fur eine freiwillige gesetzliche Krankenver-
sicherung richtet sich nach Ihrem Einkommen (Stand 2004:
durchschnittlich 14,3 Prozent). Die Beitrdge und Leistungen der
einzelnen gesetzlichen Krankenkassen differieren nur gering-
flgig und sind nach Beitragsklassen, einem monatlichen Ein-
kommen von mind. 1.650 EUR bis max. 3.478,50 EUR, gestaffelt.

e \Vertrag mit einer privaten Krankenversicherung

Die Leistungen einer privaten Krankenversicherung werden ver-
traglich festgelegt. Die Hohe der jeweiligen Beitrdge ist nicht ab-
hangig vom Einkommen, sondern vom Geschlecht, Eintrittsalter
und Gesundheitszustand. Je mehr Kosten Sie dem Versicherungs-
unternehmen voraussichtlich verursachen, desto hoher sind die
Beitrage. So zahlen z. B. dltere Menschen mehr als junge und
Frauen mehr als Manner. Da Sie ggf. Familienangehdrige separat
versichern mussen, kann der Krankenversicherungsschutz far
eine ganze Familie im Verhaltnis zu einer gesetzlichen Kranken-
versicherung teurer werden. Durch die Vereinbarung einer Selbst-
beteiligung an den Kosten ambulanter Behandlungen kénnen
Sie den Versicherungstarif gtinstiger gestalten.

ACHTUNG:

Seit Januar 2003 ist der Wechsel von den gesetzlichen Kranken-
kassen zu privaten Krankenversicherern erschwert. Dieser Weg
steht jetzt nur noch denen frei, die mindestens 3.825 EUR im
Monat verdienen. Bisher lag die Grenze bei 3.375 EUR. Eine
private Versicherungsgesellschaft wird Sie nur dann aufnehmen,
wenn Sie die — je nach Versicherungsgesellschaft unterschied-
liche — Altersgrenze nicht Uberschreiten und wenn Ihr Gesund-
heitszustand keine zu hohen Risiken birgt. Beantworten Sie alle
Fragen zu lhrer Gesundheit vollsténdig und wahrheitsgemdalB3.
Warten Sie mit der Kindigung lhrer bisherigen Krankenversiche-
rung, bis Sie die Annahmebestatigung der neuen Gesellschaft
erhalten haben.

Ubrigens bieten die privaten Krankenversicherer auch Tarife mit
Teilleistungen an, z. B. fur die Kostenerstattung von Heilpraktike-
rinnen und Heilpraktikern, von Ein- oder Zweibettzimmern in
Krankenhausern, von Zahnbehandlung und Brillen. So kénnten
Sie sowohl die Vorteile der freiwilligen Mitgliedschaft in einer ge-
setzlichen Krankenkasse als auch die Vorteile einer privaten
Krankenversicherung nutzen.

ACHTUNG:

Fir selbststandige Kiinstlerinnen und Publizistinnen besteht eine
Pflichtversicherung Uber die Kinstlersozialkasse (KSK), wenn sie
auf Dauer und nicht nur voriibergehend von ihrer Tatigkeit leben
und mindestens 3.900 EUR im Jahr erwirtschaften. Das hat zur
Folge, dass Sie in Ihrer bisherigen gesetzlichen Krankenkasse
Mitglied bleiben und die Hélfte der Beitrdge sowie auch die Bei-
trdge an die gesetzliche Pflege- und Rentenversicherung durch
die KSK gezahlt werden. Auch Frauen, die auf eine private Kran-
kenversicherung Wert legen und 50 Prozent der Beitrdge von der
KSK erstattet bekommen wollen, k6nnen einen Antrag stellen.
Lassen Sie sich beraten (wWww.kuenstlersozialkasse.de).

Pflegeversicherung

Vergessen Sie nicht: Als freiwilliges Mitglied einer gesetzlichen
Krankenkasse sind Sie versicherungspflichtig in der sozialen Pfle-
geversicherung und missen zusammen mit dem Krankenkassen-
beitrag 1,7 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen als Pflege-
versicherungsbeitrag abfiihren. Sie konnen die Pflegeversiche-
rung aber auch bei privaten Krankenversicherungsgesellschaften
abschlieBen. Diese bieten darlber hinaus Pflegetagegeld-, Pfle-
gekosten- und Pflegerentenversicherungen fur diejenigen an,
die bei den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung eine
Versorgungslicke beflrchten.

Krankentagegeldversicherung

Der Abschluss einer Krankentagegeldversicherung ist fir alle
Selbststandigen sinnvoll, die ein Einkommen erzielen, das im
Krankheitsfall wegfallt. Ebenfalls kdnnen Sie Versicherungsleis-
tungen bei Arbeitsunfahigkeit aufgrund von Schwangerschaft
und Entbindung beanspruchen.
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Als freiwilliges Mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse kon-
nen Sie dieses Risiko durch Zuzahlung mitversichern. Bei einer
langeren Krankheit erhalten Sie ca. ab dem 21. Tag (es bestehen
satzungsmaBige Unterschiede bei den einzelnen Kassen, ab wel-
chem Tag genau) bis zu einer Dauer von einem Jahr ein Tagegeld
in Hohe von 70 Prozent der Einkunfte, die aufgrund der Anga-
ben in Ihrer Einkommensteuererklarung berechnet werden.
Dieser Schutz durfte in der Anfangszeit aufgrund geringer Ver-
dienste nicht die EinkommenseinbuBen im Krankheitsfall auffan-
gen.

Die Alternative: Private Krankentagegeldversicherungen. Im Ver-
trag werden der Krankheitstag, an dem die Zahlungen beginnen
sollen, sowie die Hohe der Leistungen pro Kalendertag fur eine
maximale Dauer von zwei Jahren festgelegt. Dementsprechend
wird die Hohe des Beitrages berechnet. Vergleichen Sie die Bei-
trage und Leistungen der unterschiedlichen Versicherungsgesell-
schaften in eigenen Kosten-Nutzen-Rechnungen.

Altersversorgung

Als Unternehmerin oder Freiberuflerin sind Sie nicht gesetzlich
verpflichtet, etwas fur lhre Altersvorsorge zu tun. Zur Altersvor-
sorge bieten sich Ihnen folgende Mdéglichkeiten, die Sie auch
kombinieren kénnen:

e Pflichtmitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung

Sie kénnen innerhalb von funf Jahren nach Aufnahme Ihrer
selbststandigen Tatigkeit einen Antrag stellen, wenn Sie weiter-
hin in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sein
wollen. Sie mussen dann jeden Monat die gesetzlichen Beitrage
in Hohe von 19,5 Prozent des steuerpflichtigen Einkommens
(Stand: 2004) aufbringen. So erwerben Sie die gleichen Renten-
anspriche wie abhangig beschaftigte Pflichtversicherte, z. B.
Altersruhegeld bei Vollendung des 60. bzw. 65 Lebensjahres
oder Rente wegen Erwerbsminderung. Nachteilig ist jedoch,
dass Sie auch bei sinkenden Umsatzen zu der vollen Beitragszah-
lung verpflichtet sind.

Wenn Sie keinen Nachweis tber Ihr tatsachliches steuerpflich-
tiges Arbeitseinkommen liefern, wird ein Regelbeitrag in Héhe
von 470,93 EUR erhoben. Wahrend der ersten drei Jahre nach
Aufnahme der selbststandigen Tatigkeit kann dieser Regelbei-
trag auf Antrag um 50 Prozent auf 235,47 EUR gekirzt werden
(Stand: 2004).

Lassen Sie sich beraten, welche Anwartschaften Sie bisher, z. B.
durch eine vorangegangene Tatigkeit als Arbeitnehmerin, erwor-
ben haben. Es kann sich lohnen, vorhandene Anspriiche durch
die Zahlung von Pflichtbeitragen zu erhalten und zu erhhen.

o Freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung
Sie kénnen sich auch fir eine freiwillige Mitgliedschaft in der ge-
setzlichen Rentenversicherung entscheiden. Seit dem 1. April
2003 betragt der monatliche Mindestbeitrag 78,00 EUR. Hiermit
konnen Sie bereits erworbene Anspriiche auf Rente wegen Er-
werbsminderung erhalten. Voraussetzung dafir ist, dass Sie die
allgemeine Wartezeit von flinf Jahren erfullt haben und entweder
in den letzten funf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung
mindestens 36 Monate mit Pflichtbeitrdgen belegt oder den Zeit-
raum vom 1. Januar 1984 bis zum Eintritt der Erwerbsminderung
lickenlos mit rentenrechtlich relevanten Zeiten belegt haben.
lhre Altersrente steigt jedoch auf diese Weise nur minimal. Zur
Erhohung Ihrer Rentenanwartschaften und damit besseren Ab-
sicherung im Alter kénnen Sie aber zusatzlich noch freiwillige
Beitrdge regelmaBig einzahlen. Auch rtickwirkende Zahlungen
(bis zum 31. Mérz fur das vorangegangene Jahr) sind — abhangig
von lhrem Geschaftserfolg — moglich. Auf diese Weise kénnen
Sie eine akzeptable Altersversorgung aufbauen, ohne die Liqui-
ditat Ihres Unternehmens durch regelmaBige hohe Beitrage zu
belasten. Auch hier sollten Sie sich von den gesetzlichen Renten-
versicherungstragern beraten lassen.

* Private Regelung Ihrer Altersvorsorge

Mochten Sie Thre Altersversorgung privat regeln, konnen Sie
wahlen, ob Sie z. B. eine Rentenversicherung abschlieBen, eine
Immobilie kaufen, Wertpapiere oder andere Geldanlagen nutzen
wollen. Vergleichen Sie die Anlageformen und befragen Sie ein
Steuerberatungsburo tber die steuerlichen Konsequenzen.
Riskant, aber im Einzelfall auch maglich: Wenn Ihr Unternehmen
auch auf lange Sicht florieren wird, kénnen Sie von der Pacht
eines Nachfolgers oder von dem erzielten Verkaufspreis im Alter
leben.

ACHTUNG:

Bestimmte Berufsgruppen sind pflichtversichert, wenn sie sich
selbststandig machen, z. B. Handwerkerinnen, Kinstlerinnen
und Publizistinnen sowie Musikerinnen, Privatlehrerinnen, Heb-
ammen, Krankengymnastinnen und Krankenschwestern, Traine-
rinnen, Dozentinnen, Lehrerinnen, Landwirtinnen, sofern sie
keine sozialversicherungspflichtigen Angestellten beschéftigen.
Uber Einzelheiten informieren die gesetzlichen Rentenversiche-
rungstrager (BfA, LVA) sowie die speziellen Vlersorgungswerke
fir einzelne Berufsstande, z. B. Architektinnen, Arztinnen.




Eine weitere Ausnahme gilt fur Selbststandige, die Leistungen
der Arbeitsverwaltung beziehen (siehe Kapitel 4.8.). Sie sind
fur diese Zeit noch in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
sichert.

Ubrigens kénnen Selbststandige i. d. R. nicht von der neuen
staatlich geférderten Privat-Rente (Riester-Rente) nach dem
Altersvermogensgesetz (Avm@G) profitieren. Sie ist nur als Ergan-
zung der gesetzlichen Rentenversicherung fur Pflichtversicherte
gedacht.

TIPP:

Auf jeden Fall sollten Sie prtifen lassen, ob lhr Ehegatte aufgrund
eines sozialversicherungspflichtigen Beschéftigungsverhaltnisses
Anspruch auf die Férderung nach dem Altersvermégensgesetz
(AvmG) hat. Dann hat auch die selbststéndige Ehefrau Anspruch
auf die Férderung. Wenn Sie hohen Steuersdtzen unterliegen
und/oder mehrere Kinder haben, kann dies eine interessante
Méglichkeit sein, tiber die Sie sich individuell beraten lassen soll-
ten.

Berufs- und Erwerbsunfahigkeitsversicherung

Mit dieser Versicherung kdnnen Sie dem Risiko begegnen, dass
Sie vor dem Bezug von Altersrente wegen einer Krankheit oder
einer Korperverletzung nicht mehr arbeiten kénnen.

Von Berufsunfahigkeit geht man bei einem guten Versicherer
aus, wenn Sie lhren zum Eintritt der Berufsunfahigkeit ausgetib-
ten Beruf nicht mehr austben kénnen. Dabei bestehen zwischen
den Versicherungsgesellschaften erhebliche Unterschiede in den
Definitionen des Berufes, des prognostizierten Zeitraumes der
Berufsunfahigkeit und in dem Grad der Berufsunfahigkeit selbst.
Eine Erwerbsunfahigkeit ist gegeben, wenn Sie nicht mehr im
Stande sind oder es Ihnen nicht mehr zu zumuten ist, irgendei-
ner Erwerbstdtigkeit nachzugehen.

Uberpriifen Sie daher, ob Ihnen Leistungen von den gesetzlichen
Rentenversicherungstragern zustehen und ob diese fir einen
Schadensfall ausreichen. Eine private Berufsunfahigkeitsversi-
cherung ist zwar eine kostspielige Angelegenheit, dient aber der
Absicherung eines existenzbedrohenden Risikos und ist zu emp-
fehlen, wenn eine ausreichende Leistung, mindestens bis zur
Vollendung des 60. Lebensjahres garantiert wird. Die Kombinati-
on mit einer privaten Rentenversicherung kann sinnvoll sein, da
im Falle der Berufsunfahigkeit diese Altersversorgung auch ohne
weitere Beitragszahlungen in voller Hohe erhalten bleibt. In je-
dem Fall sind aber die Beitragsteile der Berufsunfahigkeitsversi-
cherung verloren, wenn keine Berufsunfahigkeit eintritt (z. B.
100 EUR/mtl. Beitrag: 70 EUR fur Rentenversicherung + 30 EUR
fur Berufs-/Erwerbsunfahigkeit, der als Risikobeitrag verfallen
warde).

Unfallversicherung

Unfallversicherungen sind wichtig, weil sie neben der gesetzli-
chen Rentenversicherung (u. a. Rente wegen teilweiser oder vol-
ler Erwerbsminderung) eine Versorgungslicke schlieBen.

Trager der gesetzlichen Unfallversicherung sind die Berufsgenos-
senschaften, in denen vorwiegend Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer durch ihren Arbeitgeber versichert sind. Ihre Aufga-
be ist es, Arbeitsunfélle, Wegeunfalle und anerkannte Berufs-
krankheiten durch entsprechende Sicherheitsvorschriften zu ver-
huten und im Versicherungsfall Entschadigungen an Versiche-
rungsnehmer, Angehorige oder Hinterbliebene zu zahlen. In der
Regel kénnen sich auch Selbststandige freiwillig in der fir sie zu-
standigen Berufsgenossenschaft versichern. Alternativen dazu
bieten fur die Unternehmerinnen private Unfallversicherungen.
Wahrend eine Berufsgenossenschaft ab einer Minderung der Er-
werbsfahigkeit von 20 Prozent eintritt, gewahrt eine private Un-
fallversicherung die Leistung schon bei einem Prozent Invaliditéat.

ACHTUNG:

Fir bestimmte Berufsgruppen besteht in der jeweils zustdndigen
Berufsgenossenschaft eine Versicherungspflicht, z. B. fir Archi-
tektinnen, Landwirtinnen und in der Handwerksrolle eingetragene
Unternehmerinnen, sowie flr diejenigen, die im Gesundheitswe-
sen oder in der Wohlfahrtspflege tétig sind, nicht aber fir selbst-
sténdige Arztinnen, Heilpraktikerinnen sowie Apothekerinnen.

Risikolebensversicherung

Diese Versicherung ist nicht mit der kapitalbildenden Lebensver-
sicherung zu verwechseln, die der privaten Altersvorsorge und
der Absicherung von Hinterbliebenen im Todesfall dient. Mit die-
ser Versicherung lasst sich allein das Todesfallrisiko absichern.
Wenn die Versicherte stirbt, wird die vereinbarte Summe an die
Hinterbliebenen ausgezahlt.

Sollten Sie langfristige Bankkredite zur Finanzierung lhrer Exis-
tenzgriindung in Anspruch nehmen, kénnen Sie mit der Risiko-
lebensversicherung lhre Angehérigen davor schiitzen, nach
lhrem Tod Uber lange Zeit die betrieblichen Schulden abzahlen
zu mussen. Viele Banken verlangen den Nachweis einer Risiko-
lebensversicherung, bevor sie Darlehen fur Existenzgrindungen
vergeben.

79



Auf die Platze, fertig, los ...?

Was Sie alles fur eine Existenzgriindung unternehmen mussen,
scheint auf den ersten Blick untberschaubar zu sein. Ebenso
zahlreich scheinen die Moglichkeiten, etwas falsch zu machen.
Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Uberblick, wie Sie die Griindung
vorbereiten und typische Fehler vermeiden kénnen.

Diese Liste mit zehn Schritten bis zum Start ist vor allem als An-
regung fur Ihren eigenen Zeitplan zu verstehen. Naturlich wird
sich fur Sie spater einiges anders darstellen. Manches werden Sie
parallel bewaltigen mussen, anderes werden Sie aufgrund be-
sonderer Umstande vorziehen oder zuriickstellen.

1. Unternehmensidee entwickeln

Erste Uberlegungen zur Ihrer selbststandigen Tatigkeit konkreti-
sieren, in Gesprachen mit Freundinnen und Freunden und im Er-
fahrungsaustausch mit anderen Selbststandigen die Resonanz
auf die eigene Geschaftsidee testen. Alternative Moglichkeiten
der Existenzgrindung (Betriebstibernahme, Franchise-Unterneh-
men, Kooperativen o. A.) durchspielen und eigene Perspektiven
definieren.

2. Fachliche Voraussetzungen tberprifen und
verbessern

Klarung der Zulassungsvoraussetzungen bei Berufsverbanden
und Kammern erfragen, Anmelde- und Erlaubnispflichten beim
Wirtschafts- und Ordnungsamt prufen. Branchenspezifische In-
formationen von Kammern, Branchenverbdnden oder auf Mes-
sen einholen. Seminare besuchen, insbesondere kaufmannische
Qualifikation verbessern, ggf. Praktikum machen.

3. Personliche Voraussetzungen klaren

Eigene Motivation hinterfragen. Berufliche Plane mit Partner-
schaft, Wohnsituation, Familienplanung bzw. Kinderbetreuung
in Einklang bringen. Unterstltzungsbereitschaft von anderen er-
fragen. Hausarbeit delegieren. Kinderbetreuung sicherstellen.

4. Basiswissen Uber Existenzgriindungen erwerben
oder vertiefen

Weiterbildung in Kursen, mit der schriftlichen Ausarbeitung der
Unternehmensidee beginnen, so dass Sie bei der Befragung von
Fachleuten immer gut vorbereitet sind, erste Informations- und
Beratungsgesprache bei Verbanden, Kammern, Beratungsein-
richtungen oder mit Angehorigen der beratenden Berufe.

5. Marketingstrategie entwickeln

Informationen Uber Warensortimente und Geschaftsausstattung
von Herstellern und Lieferanten einholen, Messen besuchen,
Marktbeobachtung und Konkurrenzanalyse durchfuhren. Wer-
bestrategie entwickeln. Produkt-Mix im Angebot, Zielgruppe
und Kriterien fur einen optimalen Standort bestimmen. Raume
besichtigen, ggf. Makler beauftragen. Schriftliches Unterneh-
menskonzept prazisieren.

6. Zusammenarbeit mit anderen klaren

Netzwerke in Ihrer Branche aufspiren, Kontakte mit anderen
Selbststandigen knipfen und Kooperationen aufbauen. Unter-
schiedliche Aufgaben und Organisationsablaufe im eigenen Be-
trieb festlegen, Kontakte zu méglichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aufnehmen. Entscheidungsstrukturen und Beteili-
gungen kldren, ggf. Gesellschafts- und/oder Arbeitsvertrage ent-
werfen.

7. SchlUssiges Finanzierungskonzept erstellen

Kapitalbedarf ermitteln, Finanzierungsméglichkeiten herausfin-
den, Erfolgsrechnung vornehmen, Rentabilitat Gberprufen, Vor-
schlage zur Besicherung von Krediten erarbeiten, schriftliches
Finanzierungskonzept erstellen. Rucklagen fur die private Lebens-
fuhrung in der Anlaufphase sichern. Und ganz wichtig: Wenn Sie
offentlich geforderte Kredite beantragen wollen, durfen Sie mit
der Realisierung lhres Vorhabens noch nicht beginnen! D. h.
Kauf-, Miet- oder Arbeitsvertrage und andere Verbindlichkeiten
durfen Sie erst eingehen, wenn lhre Vorschlage zur Finanzierung
von einer Bank angenommen und weiter bearbeitet werden.

8. Beratungsgesprache fihren und Gesamt-
konzeption lberarbeiten

Gesprache mit Kammern, Behorden, Banken, privaten Kreditge-
bern. Einzelne Problemstellungen mit Hilfe von Beratungsstellen,
Unternehmens-, Steuer- oder Rechtsberatung I6sen, Risikovor-
sorge mit Versicherungsagenturen, BfA/LVA oder Finanzdienst-
leistungsunternehmen klaren. Wenn Sie diese Termine sorgfaltig
protokollieren, kénnen Sie anschlieBend Ihre Konzeption tberar-
beiten. Dies erfordert auch die Bereitschaft, aus anderen Sicht-
weisen zu lernen und ggf. liebgewordene Ideen wieder Uber
Bord zu kippen.




9. Detaillierte Arbeits- und Zeitplanung fur die Eroff-
nung vornehmen

Effektives Zeitmanagement ist erforderlich, damit Sie hohe Kos-
tenbelastungen durch Leerstand von Betriebsraumen und eine
Arbeitstberlastung zur Erdffnung vermeiden. Bei der Festlegung
des Eroffnungstermins sind die zum Teil langen Lieferfristen fir
technische Gerate und Mdblierung zu berticksichtigen sowie die
Zeiten, die Handwerksbetriebe fur evtl. Umbauten benétigen.
Gleichzeitig mussen Sie eine rege Nachfrage initiieren und die
Auftragsbicher zeitig fullen. Denken Sie daran, dass alles meist
langer dauert, als geplant, und halten Sie Zeitreserven fur Unvor-
hergesehenes bereit.

10. Realisierungsschritte unternehmen

Kredite beantragen, Gesellschaftsvertrage abschlieBen, Raume
mieten, umbauen/renovieren und einrichten. Anmeldungen bei
Behdrden vornehmen. Waren und Arbeitsmaterialien bestellen.
Versicherungen abschlieBen, System fur die Buchfihrung anle-
gen, Bewerbungsverfahren starten sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter einstellen, Geschéaftspapiere drucken lassen, Eroff-

nungswerbung u. v. a. m.

Die fur eine Existenzgriindung erforderliche Vorbereitungszeit ist
individuell verschieden. Wenn Sie sich , hauptberuflich” um die
neue Existenz kiimmern kénnen, viele Vorkenntnisse und Kon-
takte in der Branche haben, kénnten ca. sechs bis neun Monate
zur Planung ausreichen. Fur andere ist der doppelte Zeitraum
eher realistisch. Fur alle gilt aber: Die Inanspruchnahme von qua-
lifizierter Beratung bedeutet kein Eingestandnis, dass Sie sich als
Unternehmerin nicht eignen, sondern dass Sie in weiser Voraus-
schau handeln. Qualifiziert beratene Griindungen haben ein In-
solvenzrisiko von acht Prozent. Fir nicht beratene Unternehmen
liegt diese Quote deutlich hoher. Eine gut durchdachte Konzep-
tion und eine konsequente Planung sind die besten Vorausset-
zungen fur lhren Erfolg.

Also: Unternehmen Sie was!

Fur die schriftliche Ausarbeitung Ihres eigenen Griindungsvorha-
bens kénnen Sie sich an diesem Gliederungsvorschlag orientie-

ren. Im Ergebnis sollte Ihr Konzept in Worten und Zahlen nicht

mehr als ca. 30 Seiten umfassen.

Gliederungsvorschlag fur Ihr Unternehmenskonzept

Grundungsvorhaben
e Kurzbeschreibung des beabsichtigten Vorhabens
e Zeitpunkt der Griindung

Grinderin

e personliche Daten/tabellarischer Lebenslauf:
.Ich bin die richtige Person fur diese Idee”

* Nachweis der fachlichen (Diplom o. A.) und rechtlichen
(Genehmigungen o. A.) Eignung

Produkt- und Leistungsprogramm

e angebotene Produkte/Leistungen

e Verkaufspreise sowie zusatzliche Service-Leistungen

e Konditionen der Lieferanten/Namen der stéandigen
Kooperationspartner

Absatzmarkt

e qualitative und quantitative Beschreibung der Zielgruppe

e \Vertriebswege

e zu erwartender Bedarf (saisonale Schwankungen usw.)

e Ermittlung der moglichen Verkaufsstiickzahlen/produktiven
Arbeitszeit

e Trends sowie kunftig denkbare Marktveranderungen

Standort

e Darstellung der Vorteile des gewahlten Standortes

e Verkehrsanbindung, Infrastruktur, Parkmdglichkeiten

e Einwohnerzahl, Zielgruppe, Kaufkraft im Einzugsbereich
zukunftige Entwicklungen in dem Gebiet

Konkurrenzsituation
e Wettbewerb am Standort beziehungsweise in der Branche
e Preis- und Leistungsangebot der Wettbewerber

Marketing
e Werbung und PR
e Darstellung der geplanten MaBnahmen sowie des Etats

Personalplanung

¢ Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter/innen
(ggf. saisonbedingt)

e Personalkosten (inkl. Arbeitgeberanteile)

Finanzierungsbedarf

e Auflistung der einzelnen Investitionen
e Grundungskosten

e Betriebsmittel in der Anlaufphase

Finanzierungsmittel

* vorhandenes Eigenkapital

e Bedarf an langfristigen und kurzfristigen Finanzierungs-
mitteln

e Darstellung der vorhandenen Sicherheiten

Mindesterfordernisse
e Ermittlung der Kosten zur eigenen Lebenshaltung
e Ermittlung des notwendigen Rohertrages
e Darstellung der Mindestumsatze
(pro Std., pro Tag, pro gm usw.)

Erfolgsrechnung (drei Jahre)

e Umsatzvorausschau

e variable und fixe betriebliche Kosten
e Verlust/Gewinn vor Steuern

Liquiditatsplanung

e monatliche Gegenuberstellung der Einnahmen und
Ausgaben
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Anhang

Ausgewahlte Literatur fUr Grinderinnen

Dies ist eine Auswahl aus der Vielzahl von Broschiren und Blichern zum Nachlesen,
Nachdenken und Nachschlagen.

Asgodom, Sabine: Eigenlob stimmt. Erfolg durch Selbst-PR, Ullstein, 2001, EUR 7,95

Berliner Volksbank: Informationen fur Existenzgriindungen zu tber 150 Branchen
(mit spezifischen Informationen, Adressen von Fachzeitschriften, Messeterminen,

Verbanden u. a. m.) — Berliner Volksbank, Kaiserdamm 76, 12057 Berlin, Bestellung
mit V-Scheck Gber finf EUR (incl. Porto) je Branchenbrief.

Bundesagentur fur Arbeit Nirnberg (Hg:): Was? Wie viel? Wer? Eine kleine Fibel
Gber die finanziellen Hilfen des Arbeitsamtes — 2004, kostenlos, bei jeder Agentur
fir Arbeit zu beziehen.

Eder, Barbara: Existenzgrindung fur Frauen. Entscheidungshilfen fir den erfolgrei-
chen Start, Humboldt Taschenbuch , Munchen 1999, EUR 9,90

Emge, Hans: Wie werde ich Unternehmer?, rororo-Sachbuch, Reinbek bei Ham-
burg 1999, EUR 7,50

Francks, Lynne: Weiblich wirtschaften. Der kreative Weg zu Selbstandigkeit und ge-
schaftlichem Erfolg. Ein Wegweiser in die verantwortungsbewusste Selbstandig-
keit, Riemann Verlag, 2000, EUR 22,00

Hausladen, Anni/Laufenberg, Gerda: Die Kunst des Kltingelns. Erfolgsstrategien fur
Frauen, rororo-Sachbuch, Reinbek bei Hamburg, 2000, EUR 8,50

Heidelberger Mustervertrage — Verschiedene Bénde z. B. ber die GmbH, die BGB-
Gesellschaft, Dauerarbeitsvertrdge mit Angestellten, Der Franchise-Vertrag, Heidel-
berg, je Band EUR 9,00

Huber, Angelika: Existenzgriindung fur Frauen — Frauen griinden anders, i-Punkt
Verlag fur Kirzestprosa, Minchen 2001, EUR 13,00

Kaufmann, Gabriele/Meissner, Martina/Meyer, Wolfgang: Existenzgriindung —
Rechtliche Vorraussetzungen und betriebswirtschaftliche Hilfen, rororo-Sachbuch,
Reinbek bei Hamburg, 1996

KfW Bankengruppe (Hrsg.): Chefinnensache, Physica-Verlag, 2004, EUR 29,95

Kirschbaum, Gunter/Naujoks, Wilfried: Erfolgreich in die berufliche Selbstandigkeit
—Von der Griindungsidee bis zur Betriebserdffnung, Haufe-Verlag, Freiburg 2000,
EUR 25,51

Kromminga, Cornelia/Lindenberg, Anja: PR fur Existenzgrinder, Wirtschaftsverlag
Carl Ueberreuter, 2000, EUR 15,28

Kuschel, Svea: Geld steht jeder Frau — Das Horset fir eine reiche und sichere
Zukunft, Sphinxx/Hugendubel Verlag, 2001, EUR 20,50

Kussmaul, Heinz: Arbeitsbuch Betriebswirtschaftslehre fur Existenzgriinder, Grund-
lagen mit Fallbeispielen und Fragen der Existenzgriindungspraxis, Oldenburg 2001,
EUR 54,80

Meyer-Frankhauser, Nelly/Plattner, Jeanette: Wirtschaften ist weiblich — vernetzt
denken auch - Ein Handbuch des Netzwerkes fur Einfrau-Unternehmerinnen,
Neubeiser, Newtext-Agentur, Stuttgart, EUR 13,80

Miuhlhaus, Karsten: Franchising: Die andere Art der Selbstandigkeit. Vor und Nach-
teile, Heyne, Miinchen 1997

Oltmann, Iris: Mein Start in die Selbstandigkeit — Existenzgriindung mit Ideen, die
zu mir und dem Markt passen, rororo-Sachbuch, Reinbek bei Hamburg 1999

Schwan, Marianne: Steuertipps fir den Weg in die unternehmerische Selbstandig-
keit, Christel Gottert, 1998, EUR 15,20

Sichtermann, Barbara/Sichtermann, Marie/Siegel, Brigitte: Den Laden schmeiBen.
Ein Handbuch fur Frauen, die sich selbstandig machen wollen, Fischer Verlag, 2001,
EUR 9,90

Sick, Helma: frau und geld — Ein Finanzratgeber, Pieper Verlag, EUR 7,90

Worle, Michael: Selbsténdig ohne Meisterbrief, Was Handwerkskammern gern
verschweigen, Ullstein-ECON-Taschenbuch, EUR 8,95

Wollny, Paul: Unternehmens- und Praxistibertragungen. Kauf, Verkauf, Anteils-
Ubertragung, Nachfolgeregelungen in Zivil- und Steuerrecht, Verlag Neue Wirt-
schaftsbriefe, Herne 2001, EUR 119,00

Hilfreiche Internetseiten fur Unternehmens-
grinderinnen

Viele Institutionen bieten mittlerweile einen umfangreichen Service im Internet an
mit Checklisten fir Griinder und Griinderinnen sowie Hintergrundinformationen
zu einzelnen Aspekten der Existenzgrindung. AuBerdem gibt es Downloads zu
weiteren Broschiren. Einige Institutionen haben Zweigstellen oder spezielle Ange-
bote in Niedersachsen, die Sie Uber die www-Adressen in Erfahrung bringen kon-
nen.

Einige Websites zu speziellen Aspekten der Existenzgriindung finden Sie direkt in
den betreffenden Kapiteln dieser Broschure.

www.existenzgruender.de — umfassende Informationen des Bundesministerium
fur Wirtschaft, kostenlose Broschurenbestellung

www.kfw.de — umfassende Informationen zur Finanzierung, kostenlose Broschii-
renbestellung

www.dgfev.de — Deutsches Grinderinnenforum, Netzwerk von Expertinnen und
Institutionen

www.expertinnen-beratungsnetz.de — ehrenamtliche Beratung von Expertinnen

www.focus.de — (Link: Beruf und Karriere, Link: Existenzgriindung) Infos und
Tipps

www.gruenderinnen-consult.de — Artikel Uber Grindungsinitiativen, Tipps
www.gruenderlinx.de — kommentierte Linksammlung fur Existenzgriinderinnen
www.gruenderstadt.de — groBe Suchmaschine und Informationsplattform

www.hannover.ihk.de - bietet vielseitige Informationen zu griindungsrelevanten
Fragen

www.vnr.de — Fachinformationen, Checklisten, Praxistipps, Arbeitshilfe
www.woman.de — Tipps fur Freiberuflerinnen

Samtliche Gesetzestexte kdnnen Sie kostenlos im Internet abrufen.

Geben Sie in die Google-Suchmaschine das gesuchte Gesetz ein, z. B. ,8HGB".

Unter anderen Angeboten erscheint dann das Bundesministerium der Justiz
(www.bmj.bund.de). Dort finden Sie die gewiinschten Gesetzestexte.




Adressen wichtiger Informations- und Anlaufstellen

Information, Beratung, Finanzierung zur Existenzgrindung

In diesem Adressenteil sind wichtige Anlaufstellen fur Griinderinnen aufgefuhrt,
bei denen Sie Information, Beratung und Zugang zu Finanzierungsmitteln fur lhr
Vorhaben erhalten. AuBerdem gibt die Agentur fur Griinderinnen tber die Hotline:
018 05/22 90 22 telefonisch Informationen.

Niederséchsisches Ministerium fiir Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
30159 Hannover, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2, Tel. 0511/120-0,
www.ms.niedersachsen.de

Niedersachsisches Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
30159 Hannover, Friedrichswall 1, Tel. 0511/120-0, www.mw.niedersachsen.de

Investitions- und Férderbank Niedersachsen GmbH — NBank
30177 Hannover, Gunther-Wagner-Str. 12-14, Tel. 0511/30031-333,
www.nbank.de

Niederséchsische Birgschaftsbank GmbH (NBB)
30175 Hannover, Schiffgraben 33, Tel. 0511/33 70 5-0, www.nbb-hannover.de

Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit
11019 Berlin, Tel. 01888/615-0, www.bmwi.de

Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
65760 Eschborn/Ts., Frankfurter Str. 29-35, Tel. 06196/9080, www.bafa.de

KfW-Mittelstandsbank
60325 Frankfurt, Palmengartenstr. 5-9, Tel. 069/74 31-0, www.kfw.de
Servicenummer: 01801-241124 (mo—fr 7:30-18:30 Uhr)

Frauenbank AG in Grindung
80634 Miinchen, Bothmerstr. 21, Vorstand: Astrid Hastreiter, Tel.089/13938153,
www.frauenbank.de.

Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften
10117 Berlin, Reinhardtstr. 27¢, Tel. 030/3069820, www.bvk-ev.de

Mittelstandische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen
30175 Hannover, Schiffgraben 33, Tel. 0511/3370518, Fax 0511/33705-55,
www.mbg-hannover.de

Verein Technologie-Centren Niedersachsen e. V.
und Technologie-Centrum Hannover GmbH
30165 Hannover, Vahrenwalder Str.7, Tel.0511/9357-0, www.vtn.de

Landesberatungsgesellschaft fir Integration und Beschéaftigung mbH (LaBiB)
30161 Hannover, Bodekerstr. 56, Tel. 0511/3369612, www.labib.de

Deutscher Industrie- und Handelskammertag
53113 Bonn, Adenauerallee 148, Tel. 0228/104-0, www.dihk.de

Industrie- und Handelskammer

21335 Luneburg, Am Sande 1, Tel. 04131/7420, Fax 04131/742180,
www.ihk24-lueneburg.de

(und Wolfsburg)

21680 Stade, Am Schaferstieg 2, Tel. 04141/5240, Fax 04141/524111,
www.stade.ihk24.de

(und Weser-Ems-Raum)

26122 Oldenburg, Moslestr. 6, Tel: 0441/2220-0, www.ihk-oldenburg.de

26721 Emden, Ringstr. 4, Tel. 04921/89 01-0, Fax 04921/89 0133,
www.ihk-emden.de

(Ostfriesl./Papenburg)

27570 Bremerhaven, Friedrich-Ebert-Str. 6, Tel. 0471/92460-0, Fax 0471/9246090,
www.bremerhaven.ihk.de

30175 Hannover 1, Schiffgraben 49, Tel. 0511/31 07-0, www.hannover.ihk.de
(und Hildesheim)

38100 Braunschweig, Brabandtstr.11, Tel. 0531/47 15-0, www.braunschweig.ihk.de
49074 Osnabriick, Neuer Graben 38, Tel. 0541/353-0, www.osnabrueck.ihk24.de
(und Emsland)

Handwerkskammer

21335 Luneburg, Friedenstr. 6, Tel. 04131/712-0, www.hwk-lueneburg-stade.de,
(Luneburg-Stade)

26122 Oldenburg, Theaterwall 30-32, Tel. 0441/232-0, www.hwk-oldenburg.de
26603 Aurich, StraBe des Handwerks 2, Tel. 04941/17970, www.hwk-aurich.de,
(Ostfriesland)

30175 Hannover, Berliner Allee 17, Tel. 0511/34 859-0, www.hwk-hannover.de
31334 Hildesheim, Braunschweiger Str. 53, Tel. 05121/162-0,
www.hwk-hildesheim.de

38100 Braunschweig, Burgplatz 2+2a, Tel. 0531/480 13-0,
www.hwk-braunschweig.de

49088 Osnabrick, Bramscher Str. 134-136, Tel. 0541/69 29-0, www.hwk-os-el.de,
(Ostfriesland)

Landwirtschaftskammer

26121 Oldenburg, Mars-la-Tours-Str. 1-13, Tel. 0441/8010, www.lwk-we.de,
(Weser-Ems)

30159 Hannover, Johannssenstr. 10, Tel. 0511/36650, www.lwk-hannover.de

Betriebliche Beratungsgesellschaft fir den Einzelhandel mbH (BBE)
30175 Hannover, Haus des Handels, Hinlberstr. 18, Tel. 0511/33 70 841

Landesgewerbeférderungsstelle des Niederséchsischen Handwerks e. V.
30161 Hannover, Sodenstr. 2, Tel. 0511/387680, www.lgfst.de

Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft e. V. (RKW)
28195 Bremen, Langenstr 6-8, Tel. 0421/323464-0, www.rkw-bremen.de
30161 Hannover, Friesenstr. 14, Tel. 0511/338030, www.rkw-nordwest.de

Wirtschaftsjunioren e. V.- Landesverband Hanseraum
Norddeutsche Landesbank, Volker Meyer
37603 Holzminden, Bontalstr. 9, Tel. 05531/708127, www.wjd.de

Deutscher Hotel- und Gaststattenverband — DEHOGA

Betriebliche Beratungsstellen in Niedersachsen:

26129 Oldenburg, Ammerlander Heerstr. 231, Tel. 0441/71086,

30161 Hannover, Yorkstr. 3, Tel. 0511/33 70 60, www.dehoga-niedersachsen.de

Bundesverband der Freien Berufe
10117 Berlin, Reinhardtstr. 34, Tel. 030/284444-0, Fax 030/284444-40,
www.freieberufe.de

Institut fur freie Berufe an der Friedrich-Alexander-Universitét Erlangen-Nirnberg
90402 Nurnberg, Marienstr. 2/1V, Tel. 0911/23565-2,-23, Fax 0911/23565-50

Deutscher Franchise Verband
10117 Berlin, Luisenstr. 41, Tel. 030/278902-0, Fax 030/27890215,
www.dfv-franchise.de

Deutsches Patent- und Markenamt
81534 Miinchen, Tel. 089/21953402, Fax 089/21952221, www.dpma.de

Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen e. V.
30175 Hannover, Ellernstr. 34, Tel. 0511/851016, Fax. 0511/818677,
www.steuerzahler-niedersachsen-bremen.de
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Agenturen fir Arbeit (ohne Nebenstellen)

21335 Luneburg, An der Reeperbahnen 2, Tel. 04131/745-0
21680 Stade, Wiesenstr. 10, Tel. 04141/926-0

26122 Oldenburg, Stau 70, Tel. 0441/288-0

26382 Wilhelmshaven, Schillerstr. 43-49, Tel. 04421/298-0
26723 Emden, Schlesierstr. 10-12, Tel. 04921/808-0
26789 Leer, Jahnstr. 6, Tel. 0491/9720-0

27283 Verden, Lindhooper Str.9, Tel. 04231/809-0

27570 Bremerhaven, Grimsbystr.1, Tel. 0471/9449-0
28195 Bremen 1, Dovenstorsteinweg 48-52, 0421/178-0
29223 Celle, Georg-Wilhelm-Str. 14, Tel. 05141/961-0
29525 Uelzen, Lineburger Str. 72, Tel. 0581/939-0

30169 Hannover, Brahlstr. 4, Tel. 0511/919-0

31134 Hildesheim, Am Marienfriedhof 3, Tel. 05121/969-0
31582 Nienburg, Verdener Str. 21, Tel. 05021/907-0
31785 Hameln, Stntelstr. 6, Tel. 05151/909-0

37081 Gottingen, Bahnhofsallee 5, Tel. 0551/520-0
38118 Braunschweig, Cyriaksring 10, Tel. 0531/207-0
38350 Helmstedt, Magdeburger Tor 18, Tel. 05351/522-0
38642 Goslar, Robert-Koch-Str.11, Tel. 05321/557-0
48527 Nordhorn, Stadtring 9-15, Tel. 05921/870-0

49080 Osnabriick, Johannistorwall 56, Tel. 0541/980-0
49377 Vechta, Neuer Markt 24. Tel. 04441/946-0

Informationen zu den einzelnen Agenturen flr Arbeit im Internet unter
www.arbeitsagentur.de

Informationen zur Rente des Verbandes Deutscher Rentenversicherungstrager e. V.
www.renteninfo-online.de

Bundesversicherungsanstalt fir Angestellte

10704 Berlin, (Postanschrift), kostenloses Servicetel. 0800/3331919, www.bfa-berlin.de
regionale Auskunfts- und Beratungsstellen gibt es in Bremen, Braunschweig,
Hannover, Munster, Oldenburg und Osnabrick

Landesversicherungsanstalt (LVA)

26135 Oldenburg, Huntestr. 11, Tel. 0441/927-0, www.lva.de (Oldenburg-Bremen)
30880 Laatzen, Lange Weihe 2-4, Tel. 0511/829-0, www.lva-hannover.de (Hannover)
38102 Braunschweig, Kurt-Schumacher Str. 20, Tel. 0531/70060,

www. lva-braunschweig.de

AOK - Die Gesundheitskasse fir Niedersachsen, Landesdirektion
30519 Hannover, Kolumbusstr. 2, Tel. 0511/8701-10980, www.aok.de

Landesverband der Betriebskrankenkassen Niedersachsen-Bremen
30161 Hannover, Hamburger Allee 61, Tel. 0511/34844-0,
www.bkk-niedersachsen-bremen.de

IKK Landesverband Niedersachsen,
30629 Hannover, Anderter Str. 49, Tel. 0511/5866-0, www.ikk.de

Landwirtschaftliche Krankenkasse Niedersachsen
30173 Hannover, Im Haspelfelde 24, Tel. 0511/8073-0, www.lsvnb.de

Verband der Angestellten-Krankenkassen/Arbeiter-Ersatzkassenverband (VAAK/IAEV)
Landesvertretung Niedersachsen
30159 Hannover, Rathenaustr. 1, Tel. 0511/30397-0, www.vdak.de

Kinstlersozialkasse bei der Unfallkasse des Bundes (KSK)
26384 Wilhelmshaven, Gokerstr. 14, Tel. 04421/75439,
www.kuenstlersozialkasse.de

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG)
53757 St. Augustin, Alte Heerstr.111, Tel. 02241/23101, www.hvbg.de

Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften e. V. (BLB)
34131 Kassel, WeiBensteinstr. 70-72, Tel. 0561/9359-0, www.Isv.de

Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle Hannover
30173 Hannover, Siemensstr. 7, Tel. 0511/8079-0

Bundesknappschaft-Minijobzentrale
45115 Essen, Service-Center Tel. 0800/200 504 (Mo — Fr, 7.00 h —19.00 h),
www.minijobzentrale.de

Weiterbildungsangebote in Niedersachsen

Bitte erkundigen Sie sich nach dem aktuellen Programm der Einrichtungen. Wenn
die Geschéftsstelle des Verbandes genannt wird, gibt es weitere Zweigstellen in an-
deren Regionen Niedersachsens, deren Adressen Sie telefonisch erfragen kénnen.

Die Auswahl der Trager erfolgte aufgrund ihrer speziellen Angebote fir Griinderin-
nen und Grinder, sowie aufgrund ihrer Bekanntheit bei den Frauenbeauftragten
vor Ort. Es besteht kein Anspruch auf Vollstandigkeit.

Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e. V.
Geschéftsstelle: 30161 Hannover, Bodekerstr. 16, Tel. 0511/348410, www.vhs-nds.de

Niederséchsischer Landesverband der Heimvolkshochschulen e. V.
Geschéftsstelle: 30159 Hannover, Warmbtichenstr. 17, Tel. 0511/3269 61,
www.landesverband-hvhs.de

Bildungswerk der Niedersachsischen Wirtschaft gemeinnitzige GmbH
30163 Hannover, Hofestr.15-21, Tel. 0511/961670, www.bnw.de

Evangelische Erwachsenenbildung Niedersachsen e. V.
Geschéftsstelle: 30169 Hannover, Archivstr. 3, Tel. 0511/12 41413,
www.eeb-niedersachsen.de

Katholische Erwachsenenbildung im Land Niedersachsen e. V., Geschaftsstelle:
30169 Hannover, Gerberstr. 26, Tel. 0511/348500, www.keb-nds.de

Landliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e. V. (LEB), Geschaftsstelle:
30159 Hannover, Johannssenstr.10, Tel.: 0511/304110, www.leb.de

Niederséachsischer Bund fiir freie Erwachsenenbildung e. V.
30171 Hannover, Marienstr.11, Tel.: 0511/36491-0, www.nbeb.de

Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen e. V.,
Dreyerstr. 4-6, 30169 Hannover, Tel.: 0511/164910,www.arbeitundleben-nds.de

Bildungswerk ver.di in Niedersachsen e. V,
30159 Hannover, Goseriede 10, Tel. 0511/12400500, www.bw-verdi.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Alt hilft jung e.V, www.althilftjung.de

26419 Schortens  Herr Fein, Olympiastr.1, Tel. 04421/367138,
www.seniorexperten-ewfw.de

Herr Dr. Weber, Vahrenfelder Str. 7, Tel.: 0511/935 7310,
www.hannover.de/alt-hilft-jung

Herr Brinkschulte, c/o CUT, Westerbreite 7,

Tel. 0541/9778103, www.cut.os.de/wirtschaftssenioren
Herr Brandis, Blrgermeister Spitta Allee 5,

Tel. 0421/249278

30165 Hannover
49084 Osnabriick

28329 Bremen

Weitere Institutionen in einzelnen Regionen zur Férderung von Existenzgrindun-

gen in Niedersachsen

21337 Luneburg  Grindungsnetzwerk Region Liineburg,

Birgit Backens, Marie-Curie-Str. 2, Tel. 04131/20820

promotion Weser-Ems,

Zum Nordkai 16, Tel. 04921/5887100

Existenzgrindungsagentur des Landkreises Leer,

Doris Gerdes, Bergmannstr.35, Tel. 0491/9261278

B.E.G.I.N.-Bremer Existenz Griindungs Initiative,

Postfach 102462, Tel. 0421/32346412, Fax 0421/326218

Existenzgrindungszentrum GmbH,

Bettina Mennecke, Davenstedter Str. 60, Tel. 0511/21429960

Unternehmerinnen-Zentrum Hannover GmbH,

Hohe Str. 11, Tel. 0511/92 40 01-0

Gemeinschaftsinitiative Existenzgrindung,

Bischof-Janssen-Str.31, Tel. 05121/309216

31655 Stadthagen  Existenzgriindungsberatung Landkreis Schaumburg,
Undine Rosenwald-Metz, Jahnstr.20, Tel. 05721/703-254

37603 Holzminden Zentrum fir Existenzgriindung, Beratung, Service,

Hinter den Hofen, Tel. 05531/707494

Innovationscampus,

Claudia Maletzki, Major-Hirst-Str. 11, Tel. 05361/8977311

E-Mail: innovationscampus@wolfsburg-ag.com

Emsland GmbH,

Heidi Ricke, Ordeniederung 1, Tel. 05931/441330

26725 Emden
26789 Leer
28024 Bremen
30453 Hannover
30449 Hannover

31134 Hildesheim

38442 Wolfsburg

49716 Meppen




Spezielle Angebote fiir Existenzgrinderinnen/
Unternehmerinnen in Niedersachsen

21641 Apensen

21682 Stade

26105 Oldenburg

26789 Leer

26919 Brake

26919 Brake

27308 Kirchlinteln

27612 Loxstedt

27798 Hude

29439 Luchow

29451 Dannenberg

29664 Walsrode

30165 Hannover

30449 Hannover

31785 Hameln

37073 Géttingen

48531 Nordhorn

49080 Osnabrick

49088 Osnabriick

Frauengewerbe- und Beratungszentrum,

Buxtehude Handel und Wandel e. V.,

Dr. Ingrid Scherzer-Hartz, Auf dem Knull 11, Tel. 04167/735,
E-Mail: idrmarx@aol.com

., Gute Aussichten-Existenzgrinderinnen-Treff,
Anne Behrends, Am Sande 2,

Tel. 04141/12205, Fax 04141/12287,

E-Mail: frauenbeauftragte@landkreis-stade.de

Existenzgriindungs Agentur fir Frauen (EFA),
Jutta Dehoff-Zuch, Wallstr.14, Tel. 0441/2352016
E-Mail: efa@stadt-oldenburg.de

Existenzgriindungsagentur des Landkreises Leer,
BergmannstraBe 35, Tel. 0491/9261278,
monika.fricke@Ikleer.de

Frauenbtiro Wesermarsch, Ursula Bernhold,
Poggenburger Str. 15, Tel. 04401/927-288, Fax 04401/3471
E-Mail: frauenbeauftragte@lkbra.de

Unternehmerfrauen im Handwerk Brake-Wesermarsch e. V.,
Vorsitzende Ute Michels, Hammelwarberstr. 34,
Tel. 04401/978007

Existenzgriinderinnen-Stammtisch,
Marlies Meyer, Am Rathaus 1, Tel. 04236/8743
E-Mail: marlies.meyer@kirchlinteln.de

Weiberwirtschaft — Vlerein unternehmerischer Frauen,
Freya Knorr, Helmter Tor 1, Tel. und Fax 04744/6174

Huder Unternehmerinnen,
Anja Gronewold, Runtgenstr. 32, Tel. 04408/808542

Weibsbildung, Tarmitzer Str. 54, Tel. 05841/70278,
Fax 05841/973475, E-Mail: info@weibsbildung.de
www.weibsbildung.de

feffa e. V. Beratung und Qualifizierung far Frauen im
landlichen Raum, Luneburger Str.18, Tel. 05861/98830,
Fax 05861/988311, E-Mail: feffa@t-online.de, www.feffa.de

ExistenzgriindungsBegleitung und UnternehmensBeratung,
Anke Tielker, Sieverdingen 15, Tel. 05168/919161,

Fax 05168/919163, E-Mail: info@anke-tielker.de,
www.anke-tielker.de

Existenzgriindungsnetzwerk in der Region Hannover (EIH),
Vahrenwalder StraBe 7, Tel. 0511/9357700,

Fax 0511/9357709, E-Mail: gruenderservice@tch.de,
www.tch.de

Grinderinnen-Consult Hannover,

Cornelia Klaus, Hohe Str. 11, Tel. 0511/924001-20,
E-Mail: gruenderinnen.consult@t-online.de
www.gruenderinnen-consult.de

AK Unternehmerinnen e. V.,
Sabine Zeddies, Emmernstr. 26, Tel. 05151/925500

Verein zur ErschlieBung neuer Beschéftigungsformen e. V.,
Lange Geismarstr. 2, Tel. 0551/485622, E-Mail: info@vebf.de,
www.vebf.de

Unternehmerinnen Verbund-Netzwerk fir Frauen,
Diana Wogensen, Tannenstr. 126, Tel. 05921/320847
Fax 05921/320857, E-Mail: werbegrafik-design@freenet.de

Unternehmerinnentreff,
Beate Lechler, Schnatgang 65, Tel. 0541/8601211

Berufsbildungs- und Servicezentrum des Osnabriicker
Handwerks GmbH - BUS, Frau Ireen Mobach,
Bramscher Str. 134-136, Tel. 0541/6929733,
mobach@bus-gmbh.de

49808 Lingen (Ems) , Women way of entrepreneurship”, Am Pulverturm,

Tel.0591/91202300, Fax 0591/91202199,
E-Mail: i.blohm@vhs-lingen.de

Koordinierungsstellen zur beruflichen und
betrieblichen Férderung von Frauen des Landes
Niedersachsen

21337 Luneburg

21684 Stade

26789 Leer

27283 Verden

27793 Wildes-
hausen

29525 Uelzen

29664 Walsrode

30159 Hannover

37083 Gottingen

38100 Braun-

schweig

38440 Wolfsburg

38640 Goslar

48529 Nordhorn

49074 Osnabriick

49377 Vechta

49716 Meppen

Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft,
Marie-Curie-Str. 2, Tel. 04131/303968, Fax 04131/303987,
E-Mail: koordinierungsstelle@feffa.de, www.feffa.de

Koordinierungsstelle zur berufl. und betriebl. Férderung von Frauen,
Christina Vélkers, Rudolf-Diesel-Str. 9, Tel. 04141/606228,
Fax 04141/606290, E-Mail: voelkers@hwk-lueneburg-stade.de

Beratungsstelle , Frauen und Beruf”, Koordinierungsstelle,
Roswitha Franke, Bergmannstr.35, Tel. 0491/926 1277,
Fax 0491/9261515, E-Mail: roswitha.franke@landkreis-leer.de

Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft,
Ulrike Helberg-Manke, Lindhooper Str. 67, Tel. 04231/15472/3,
Fax: 04231/15603, E-Mail: Ko-Stelle@Landkreis-Verden.de

Tragerverein Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft,
Claudia Korner-Reuter, Delmenhorster Str. 6,

Tel. 04431/85472, Fax 04431/85200,

E-Mail: Koordinierungsstelle@oldenburg-kreis.de

Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft,
GudestraBe 44, Tel. 0581/9712615, Fax 0581/973588,
E-Mail: koordinierungsstelle@feffa.de, www.feffa.de

Koordinierungsstelle Frau und Beruf Heidekreis,

Ute Kampmann, Quintusstr. 35, Tel. 05161/910010,

Fax 05161/910086, E-Mail: koostelle@vhs-heidekreis.de,
www.frau-und-beruf-heidekreis.de

Koordinierungsstelle Frau und Beruf, Iréne Stratmann,
Prinzenstr. 12, Tel. 0511/61623541, Fax 0511/61623549,
E-Mail: irene.stratmann@region-hannover.de
www.frau-und-beruf-hannover.de

Koordinierungsstelle Frauenférderung i. d. privaten Wirtschaft,
Ina Langanke, Hiroshimaplatz 1-4, Tel. 0551/400-2860,
Fax 0551/400-2887, E-Mail: i.langanke@goettingen.de

Beratungs- und Koordinierungsstelle Frau und Beruf
Susanne Barg, Alte Waage 15, Tel. 0531/49617,
Fax 0531/2412-215, E-Mail: barg@vhs-braunschweig.de

Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft, Traude Oberkirch,
SchillerstraBe 6, Tel. 05361/24211, Fax 05361/22544,
E-Mail: Frau_und_Wirtschaft. Wob@t-online.de

Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft, Sieglinde Muller,
Klubgartenstr. 5, Tel. 05321/76259, Fax 05321/7699259
E-Mail: koordinierungsstelle.frau+wirtschaft@landkreis-goslar.de

Koordinierungsstelle Chance — Berufliche und betriebliche
Frauenférderung, Van-Delden-Str. 1-7. Tel. 05921/961314-5,
Fax 05921/7961319; E-Mail: chance@grafschaft.de

Koordinierungsstelle Frau und Betrieb, Astrid Hecht/
Brigitte Instinsky, BierstraBe 17/18, Tel. 0541/27026,
Fax 0541/27045, E-Mail: info@frau-und-betrieb-os.de

Koordinierungsstelle Frauenférderung,

Elisabeth Seelhorst/Doris Bockmann-Lucks, Ravensberger Str. 20,
Tel. 04441/89826-20, Fax 04441/8981035,

E-Mail: koordinierungsstelle@landkreis-vechta.de

Koordinierungsstelle Frauenférderung,

Ursula Voss-Oehlschldger, Ordeniederung 1,

Tel. 05931/441556, Fax 05931/443645,
E-Mail: ursula.voss-oehlschlaeger@emsland.de
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Initiativen flr Unternehmerinnen in Niedersachsen
26603 Aurich Frau und Erwerbstétigkeit Ost-Friesland e. V.,

Anna Alberts, Von-Jhering-Str. 35, Tel. 04941/952717,
Fax 04941/952727, E-Mail: europahaus@emsnet.de

26725 Emden Emder GrinderinnenZentrum, Bettina Parré, Zum Nordkai 16,
Tel. 04921/87370, Fax 04921/8737249,

E-Mail: egz@emden.de, www.egz.emden.de

30449 Hannover Unternehmerinnenzentrum Hannover,
Hohe Str. 11, Tel. 0511/9240010,
E-Mail: impuls-hannover@t-online.de,

www.unternehmerinnen-zentrum-hannover.de

30900 Wedemark — Gemeinde Wedemark,
Carsten Niemann, Stargarder Str. 28, Tel. 05130/581361

Fax 05130/581161, E-Mail: Carsten.Niemann@Wedemark.de

31582 Nienburg/
Weser

Frauen-Stadthaus Nienburg,

Ulla Althoff, Lange StraBe 17,

Tel. 05021/914132, Fax 05021/914133,

E-Mail: post@frauen-stadthaus.de, www.frauen-stadthaus.de

31655 Stadthagen  EFAS Existenzgriindende Frauen aus Schaumburg e. V.,
Melanie Thiem, Breslauer Str. 11, Tel. 05721/893620,
Fax 05721/893628, E-Mail: efas-buero@web.de

WIR Frauen e. V., Doris Boning, Am Schoélkegraben 30,
Tel. 05341/841938, Fax 05341/841647

VHS Lingen,
Ulrike Bollmann, Am Pulverturm, Tel. 0591/91202162,
Fax 0591/9120299, E-Mail: u.bollmann@vhs-lingen.de

38226 Salzgitter

49808 Lingen

Verband freiberuflich tatiger Frauen e. V. ,Schéne Aussichten”

50670 Koln Gereonshof 36, Tel. 0221/13935-39, Fax. 0221/13935-40,
www.info@schoene-aussichten.de

Verband der Unternehmerfrauen im Handwerk

76189 Karlsruhe Mahlbergstr. 11A, Ursula Weber, Tel. 0721/9822297,
Fax 0721/814062, www.ufh.de

Frauen — Branchenbuch (Herausgeberinnen)

26122 Oldenburg ~ BFB Grafik, Bahnhofplatz 1, Tel. 0441/8859521

28211 Bremen Andrea Buchelt, Elsasserstr.1, Tel. 0421/341902

30163 Hannover Barbara Felten, Gobelstr.15, Tel. 0511/3948324
E-Mail: info@FrauenBranchenBuch-Hannover.de

37124 Géttingen  Stadt Gottingen, WID Service, Am Sportplatz 4,

Tel. 05509/2515, E-Mail: WIDserve@t-online.de

Dagmar Keller, Osterkamp 19, Tel. 05374/9311300,
E-Mail: info@frauenbranchenbuch-gifhorn.de

38550 Isenbuttel

59227 Ahlen

Renate Bratz, Hans-Sachs-Str.7, Tel. 02382/911690
E-Mail: cm@cmh.de

Verband Deutscher Unternehmerinnen e. V.

10178 Berlin Geschéftsstelle: Breite Str. 29, Tel. 030/203084540,
www.vdu.de

Landesverband Niedersachsen:

30159 Hannover Margarete Boehm, Schillerstr.29, Tel. 0511/3631772

Deutsches Grinderinnen Forum e. V.

60486 Frankfurt/M. Geschéftsstelle: Hamburger Allee 96, Tel. 069/773066

Business and Professional Woman e. V., www.bpw-germany.de

27607 Langen Magret Berg-von Lidinghausen, Debstedterstr. 105a,

Tel: 04743/27077, E-Mail: MBv.luedinghausen@t-online.de

Ansprechpartnerinnen fir die Clubs des BPW in Niedersachsen:

28790 Schwane-  Barbara Oltmann, Bahnhofstr. 37, Tel: 0421/6580660,
wede E-Mail: bau-kontor@freenet.de

30167 Hannover Heike Rohdenburg, Engelbosteler Damm 34,

Tel. 0511/1317371, E-Mail: rohdenburg.h@t-online.de

37130KI. Lengden Ingrid Rosenthal, Im Dérmke 11, Tel. 05508/1311,
E-Mail: modehaus-ingrid-rosenthal@t-online.de (Gottingen)

Dagmar Warnken, Im Dorf 27, Tel. 05301/627
(Braunschweig)

38547 Calberlah/
Jelpke




Herausgegeben vom:

Niedersachsischen Ministerium
fur Soziales, Frauen, Familie
und Gesundheit
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2
30159 Hannover
www.ms.niedersachsen.de

Niedersachsischen Ministerium

far Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Friedrichswall 1

30159 Hannover
www.mw.niedersachsen.de

Autorin: Claudia Kirsch
Unternehmensberatung fur Grindung
Organisation Entwicklung, Hamburg
www.claudiakirsch.de, info@claudiakirsch.de

Stand: Dezember 2004

Gestaltung und Fotos:
steindesign Werbeagentur GmbH

Fotos:
Ausserhofer, dpa, Kropke, Leuschner, v. Mannstein

Diese Broschure darf, wie alle Publikationen der
niedersachsischen Landesregierung, nicht zur

Wahlwerbung in Wahlkampfen verwendet werden.

-
]


Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.1" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x kostenlos unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit minimaler Bildauflösung und ohne Schrifteinbettung. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat oder mit  dem Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: 
     RGB Arbeitsfarbraum: ColorMatch RGB
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Sheetfed Uncoated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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